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Strafvollzug heute -
Realitäten und Probleme * 
Erich Czaschke 

Unsere heutige Veranstaltung hat den Charakter einer 
Dienstbesprechung mit den Verbindungsleuten der Justiz
vollzugsanstalten zu den ehrenamtlichen Betreuern. Als Gä
ste nehmen an ihrfünfehrenamtliche Betreuerinnen und Be
treuer teil. Die Zusammensetzung des Teilnehmerkreises 
macht deutlich, daß die Landesjustizverwaltung es für richtig 
hält, sich unmittelbar an die Kontaktleute der Vollzugsan
stalten zu den ehrenamtlichen Betreuern zu wenden, und 
daß sie dabei vor den ehrenamtlich Tätigen nichts zu verber
gen hat. Bei dieser Dienstbesprechung geht es um Belange, 
die zu den Aufgaben der Verbindungsleute gehören. So ver
steht es sich, daß sowohl in den beiden Referaten wie in der 
anschließenden Gruppenarbeit namentlich Aspekte heraus
gestellt werden, die die Scharnierfunktion der Verbindungs
leute betreffen. Es geht darum, aufzuzeigen, daß die Kon
taktleute die Aufgabe zu meistern haben, Betreuungsinitiati
ven freier Bürger im Rahmen des Strafvollzugs zu fördern 
und mit der Gestaltungsprärogative der Vollzugsverwaltung 
in Einklang zu bringen. Eine· solche Dienstbesprechung un
ter aufgabenspezifischen Aspekten findet ihre Entspre
chung in den von der Evangelischen Akademie Mülheim 
veranstalteten Jahrestagungen für die ehrenamtlichen Be
treuer, zu denen auch Verbindungsleute eingeladen wer
den. 

Der Einführung in unsere Dienstbesprechung sollen die 
nun folgenden beiden Referate dienen. Wenn mir nach 
35jähriger Tätigkeit im Strafvollzug unseres Landes die Auf
gabe zugefallen ist, zu versuchen, von dessen Realitäten 
und Problemen eine Summe zu ziehen, so tue ich dies in 
Wuppertal und an dieser Stelle aus besonderem Grund 
gern. Ich unterziehe mich der Aufgabe nämlich in Erinne
rung an die Pädagogische Hochschule, die in diesem Ge
bäude einst residierte. Sie gab mir jahrelang die Möglichkeit, 
als Lehrbeauftragter für Strafvollzugskunde über die Voll
zugspraxis nachzudenken, ihre Bedingungen verständlich 
zu machen und sie auf dem Prüfstand auszuloten. 

Nun aber in "medias res", zum Strafvollzug heute, ·seinen 
Realitäten und Problemen: 

Die Beschäftigung mit Fragen des Strafvollzugs ist seit 
geraumer Zeit nicht mehr das Privileg einer eigens dazu be
rufenen staatlichen Behörde. In einer Zeit, die ein bisher un
geahntes Maß an wirtschaftlicher Freiheit, politischer Frei
heit und Informationsfreiheit gebracht hat, ist das Gefäng
niswesen aus dem Schatten des Intramuranen hervorgetre
ten. 

• Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Vortrag, der am 22.6.1987 in 
der Justizvollzugsschule Wuppertal während einer Dienstbesprechung des 
Präsidenten des Justizvollzugsamtes Köln mit den Verbindungsleuten der 
Justizvollzugsanstalten seines Bezirks zu den ehrenamtlichen Betreuern 
gehalten worden ist. An der Veranstaltung haben auch Vertreter der ehren
amtlichen Betreuer teilgenommen. Dienstbesprechungen dieser Art, die in 
Nordrhein-Westfalen auch im Bezirk des Präsidenten des Justizvollzugs
amts Hamm durchgeführt werden, finden ihre Entsprechung in den von der 
Evangelischen Akademie Mülheim/Ruhr veranstalteten Jahrestagungen 
für ehrenamtliche Betreuer, zu denen auch Verbindungsleute und Voll
zugsbedienstete eingeladen werden. Bei der Scharnierfunktion der Verbin
dungsleute geht es um die Aufgabe, Betreuungsinitiativen freier Bürger im 
Rahmen des Strafvollzuges zu fördern und mit der Gestaltungsprärogative 
der Vollzugsverwaltung in Einklang zu bringen. 
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Der auf diese Entwicklung zurückzuführenden größeren 
Transparenz des Strafvollzugs entspricht es nur, wenn 
sich die gesetzgebenden Volksvertretungen, die Gerichte 
und die Massenmedien mehr als früher mit Fragen des Ge
fängniswesens befassen. Neu und auffallend ist auch das 
ständig wachsende und sich nicht selten zu erregten Erör
terungen steigernde öffentliche Interesse an diesen Fra
gen: Im Mittelpunkt solcher Diskussionen stehen nicht sei
ten zwei Themen, die einander diametral gegenüberste
hen. Entweder sind es bedauerliche singuläre Vorkomm
nisse, das Versagen einzelner VOllzugsbediensteter oder 
irgendeine vom Gefangenen empfundene echte oder ver
meintliche Unbill. Oder es wird der Vorwurf erhoben, die 
Gefängnisverwaltung beraube durch eine übertrieben hu
mane Behandlung der Strafgefangenen die Freiheitsstrafe 
ihrer abschreckenden Wirkung. 

Es ist heute nicht meine Aufgabe, im einzelnen zu unter
suchen, wie die dem Strafvollzug so plötzlich zuteil gewor
dene Aktualität auch in handfeste Hilfen für die weitere 
bauliche Erneuerung seiner Einrichtungen und die Ver
mehrung der Zahl qualifizierter Mitarbeiter umgesetzt wer
den kann. Über Probleme des Strafvollzugs sprechen 
heißt, den Versuch unternehmen, sich ein Bild von etwas 
zu machen, was lange Zeit in seiner Bedeutung für das Ge
meinwohl nicht erkannt oder wohl unterschätzt worden ist. 
Und die Realitäten des Strafvollzuges in das Referat ein
beziehen, heißt verdeutlichen, daß unser Versuch sich an 
Tatsachen zu orientieren hat. Der Versuch grenzt zugleich 
gegenüber den Bestrebungen von Pragmatikern ab, die 
dem Faktischen normative Kraft beimessen möchten und 
damit den Weg für eine grundlegende Erneuerung des 
Strafvollzugs verbauen. Er distanziert sich aber ebenso 
von denjenigen Neuerern, die ihre Augen namentlich vor 
einer Realität verschließen, nämlich vor der Tatsache, daß 
ein erneuerter Strafvollzug sich nur aus den bestehenden 
Verhältnissen entwickeln kann; das ergibt sich daraus, 
daß heute wie morgen die gleiche Anzahl von Gefangenen 
versorgt und betreut werden muß, daß morgen auch nur 
dasselbe Personal zur Verfügung steht wie heute und daß 
funktionsgerechte Vollzugsbauten in kürzester Zeit ein
fach nicht erstellt werden können. 

An den Anfang meiner Ausführungen zum Thema ge
hört wohl in aller Bescheidenheit das Bekenntnis des Voll
zugspraktikers, daß empirisches Miterleben der Gefange
nenweit mit dem Gefangenendasein selbst nicht identisch 
ist. Gal/meier, einer der ersten im bayerischen Strafvollzug 
tätigen Psychologen, dem auch die Justizverwaltung un
seres Landes Einsichten und Dank schuldet, hat darum 
gewußt, wenn er das aufrüttelnde Wort sprach: 

"Man versucht an Menschen, die man nicht kennt, unter 
Verhältnissen, die man nicht beherrscht, Strafen zu voll
strecken, um deren Wirkungen man nicht weiß." 
(Mat.StrR 8/1 Seite 642) 

Seit diesem kritischen dictum sind mehr als zwei Jahr
zehnte ins Land gegangen. Dennoch gilt weiter: Wir wissen 
einfach noch zu wenig über die Auswirkungen des Vollzugs 
von Freiheitsstrafen. Was wir heute mit Sicherheit wissen, 
Ist, daß das Leben in unseren älteren Vollzugsanstalten, die 
in der seriösen Literatur als "steingewordener Riesenirrtum" 
und "psychische Seuchen lazarette" gekennzeichnet wer-
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den, bis heute noch, wenn auch mehr oder weniger zwangs
läufig, weitgehend unnatürlich ist. Die Unnatürlichkeit tritt 
heute um so stärker in unser Bewußtsein, als wir durch die 
Pädagogik und die Andragogik um die Bedeutung von Frei
heit und Toleranz im Prozeß der Erziehung und Bildung wis
sen und es gelungene Beispiele dafür gibt, wie bei einer 
nach dem Pavillon-System angelegten Vollzugsanstalt un
nötiger Zwang und überflüssige Reglementierung vermie
den werden können. Die in der Regel auf die sichere Ver
wahrung der gefährlichen Gefangenen Rücksicht nehmen
den Vollzugsanstalten stammen aus einer Zeit, in der weder 
die Persönlichkeitserforschung noch die Klassifizierung ei
ne nennenswerte Rolle spielte, in der andererseits aber der 
Strafvollzug und die mit ihm verbundene Leidzuführung ei
nen zeitentsprechenden Ausdruck fanden. 

Zum Verständnis der gegenwärtigen Situation unseres 
Strafvollzuges ist die Kenntnis gewisser Bedingungen auf
schlußreich. 

Ich werde Sie nun nicht mit Erzählungen über die Ge
schichte des Strafvollzuges hierzulande langweilen; ich 
möchte vielmehr versuchen, Ihnen am Beispiel einer Bedin
gung - allerdings einer Bedingung, die nach meiner Auffas
sung die gegenwärtige Situation bei uns entscheidend be
dingt - aufzuzeigen, wie sehr der Strafvollzug in der Bundes
republik Deutschland das Produkt seiner Geschichte ist. 

Die Gefängnisstrafe, die sich aus der Untersuchungs- und 
Exekutionshaft der Frühzeit entwickelt hatte, war in der aus 
dem Mittelalter überkommenen Art weitgehend eine mit 
Freiheitsentziehung verbundene Leibesstrafe geblieben. 
Die vom Anfang des 17. Jahrhunderts an in Deutschland ge
bauten Zuchthäuser erreichten nicht den Stand der beiden 
Amsterdamer Anstalten, die ihnen als Vorbild dienten. Dort 
war gegen Ende des 16. Jahrhunderts zum ersten Mal, und 
zwar getrennt für Männer und Frauen, ein moderner Be
handlungsvollzug mit geregelter Arbeit und Betreuung durch 
Lehrer und Prediger eingeführt worden. Die beiden holländi
schen Anstalten dienten dem Erziehungs- und Besserungs
zweck. In Deutschland hingegen waren die meisten Zucht
häuser aus Ersparnisgründen verschiedenen Zwecken ge
widmet und nahmen daher auch verschiedene Arten von In
sassen auf. Der Kompromiß in der Konzeption und die Aus
wirkungen zunächst des 30jährigen Krieges und später des 
Merkantilismus führten zu erheblichen Mißständen. Dabei 
wendeten die Verhältnisse in den Zuchthäusern sich voll
ends zum schlechten, als man der Forderung nach Beseiti
gung der Konkurrenzarbeit der Gefangenen nachgab und 
die Anstalten mit ihren Arbeitsbetrieben an private Unter
nehmer verpachtete. Was den therapeutischen Zweck der 
Arbeit anbelangt, kam die Entwicklung einer Bankrotterklä
rung gleich. Wo das Gewinnstreben an die Stelle kriminalpo
litischer Zwecke trat, machte sich die kriminelle Infektion 
breit. 

Wenn die Verhältnisse in den Gefängnissen und Zucht
häusern gebessert werden sollten, mußten sie zunächst ein
mal schonungslos erfaßt und bekanntgemacht werden. Die
ser Aufgabe unterzogen sich aus sozialem und religiösem 
Engagement Männer und Frauen wie John Howard und EIi
zabeth Frey in England sowie Heinrich Wagnitz in Deutsch
land. 

Als die Bestrebungen der philantropischen Reformer in 
den für die Zuchthäuser und Gefangenenanstalten zustän
digen Ministerien der Länder Resonanz fanden, waren es 
wiederum äußere Umstände, die als notwendig erkannte 
Reformen verhinderten. Die Napoleonischen Kriege hatten 
die Finanzkraft der Länder so erschöpft, daß die für Refor
men erforderlichen Mittel fehlten. In Preußen wurde der fort
schrittliche "Generalplan zur Einführung besserer Kriminal
gerichtsverfassung und zur Verbesserung der Gefängnis
und Strafanstalten" das Opfer dieser Entwicklung. 

Einen Weg zur Überwindung der Stagnation und Sterilität, 
in der der Strafvollzug unter der herrschenden, von Kant und 
Hege/ beeinflußten Strafrechtsauffassung verharrte, wies 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts Franz von Liszt. Seine 
Kritik galt den idealistischen Überlegungen über die Ent
sprechung von Tat und Stra.fe und der von Anse/m von Feu
erbach glanzvoll vertretenen Lehre von der ausschlagge
benden Bedeutung des generalpräventiven Zwecks staatli
cher Strafe. Von Liszt vermißte die empirische Grundlage. 
Bei der Bestimmung von Wesen und Sinn der Strafe kam es 
ihm auf das an, was im realen Strafvollzug mit dem gefan
gengehaltenen Menschen geschieht. Als dann nach dem er
sten Weltkrieg die Unsicherheit über die Bedeutung der ver
schiedenen Strafzwecke für den Strafvollzug dem Bewußt
sein vom Vorrang der Resozialisierung Platz machte, schien 
Aussicht für die Verwirklichung der gesteckten Ziele zu be
stehen. Die Reformgedanken fanden engagierte Fürspre
cher in Professoren wie Exner, Freudentha/, Grünhut, von 
Hippe/, Mittermaier, Noh/ und Radbruch und tatkräftige För
derer in Praktikern der Anstalten und Aufsichtsbehörden. 
Die parlamentarische Behandlung des 1927 von der Reichs
regierung eingebrachten Entwurfs eines Reichsstrafvoll
zugsgesetzes fiel dann jedoch in die Zeit der schweren Fi
nanz- und Wirtschaftskrise des Reiches und der Länder, bei 
der die Unterstützung von mehr als 5 Millionen Arbeitslosen 
im Jahre 1932 den Staatshaushalt äußerster Belastung aus
setzte. 

Aus dem ungewollten Aufschub der Reform wurde gewoll
te Aufgabe, nachdem im Jahre 1933 die Nationalsozialisten 
die Macht im Staate übernommen hatten. 

In der Zeit nach der Zerstörung des Deutschen Reiches 
als Folge des Unrechtssystems des Nationalsozialismus 
wurde die Szene allgemein vom Gesetz des Vorrangs der 
Notstände beherrscht. Welche Fülle von Aufgaben der Ge
setzgeber im neuen sozialen Rechtsstaat zunächst zu be
wältigen hatte, ist Ihnen noch in Erinnerung. Er hatte nicht 
nur ein menschenwürdiges Leben seiner Bürger in der Ge
genwart zu gewährleisten und für die Zukunft zu planen und 
sicherzustellen, sondern hatte auch in Solidarhaftung für die 
Vergangenheit einzustehen. 

Über die Prioritätsfrage ist auch'damals in den Not jahren 
der Nachkriegszeit und der ersten Aufbauphase keines
wegs immer zu Lasten des Strafvollzugs entschieden wor
den. Nach dem Maße ihrer wirtschaftlichen Wiedergesun
dung haben die für die Durchführung des Strafvollzuges 
zuständigen Bundesländer die Kraft der Gemeinschaft zu
gunsten der gesellschaftlich und wirtschaftlich Schwachen 
eingesetzt. Zu ihnen gehören die im Leben Zukurzgekom
menen, die Unbeholfenen, die Kranken, die Behinderten 



und die nicht geringe Zahl derer, die infolge einseitiger Ar
beitsbelastung übermäßigen Verschleißerscheinungen aus
gesetzt sind und deshalb ihre gesellschaftliche Rolle in Fa
milie, Gemeinde und Staat nur unvollkommen erfüllen. In 
der Bundesrepublik Deutschland besteht ein umfassendes 
System der sozialen Sicherung. Es verhindert gemäß dem 
Verfassungsauftrag aus den Artikeln 20 und 28 des Grund
gesetzes, daß aus Randseitern Außenseiter werden. Der 
Verfassungsauftrag erstreckt sich, wie das Bundesverfas
sungsgericht in dem Lebach-Urteil vom 5. Juni 1973 (BVerf
GE 35, Seite 202) festgestellt hat, auch auf verurteilte Straf
täter. Sieht man von den nicht entscheidungserheblichen 
Umständen des konkreten Falles ab, so besagt das Urteil 
folgendes: 

Dem verurteilten Straftäter steht für sein Resozialisie
rungsinteresse der Schutz der Grundrechte auf freie Entfal
tung der Persönlichkeit und Menschenwürde (Art. 2 Abs. 2 
LV.m. Art. 1 GG) gegenüber solchen Beeinträchtigungen 
seiner Resozialisierungschancen zu, die nicht von einem 
stärkeren Recht getragen sind. Aus der Sicht des Staates 
und der Gemeinschaft hat das Bundesverfassungsgericht in 
dem besagten Urteil den Resozialisierungsauftrag aus dem 
Sozialstaatsprinzip des Artikels 20 Abs. 1 GG abgeleitet. Es 
hat dazu ausgeführt: 

"Von der Gemeinschaft aus betrachtet verlangt das So
zialstaatsprinzip staatliche Vor- und Fürsorge für Grup
pen der Gesellschaft, die aufgrund persönlicher Schwä
che oder Schuldunfähigkeit oder gesellschaftlicher Be
nachteiligung in ihrer persönlichen und sozialen Entfal
tung behindert sind; dazu gehören auch die Gefangenen 
und Entlassenen. Nicht zuletzt dient die Resozialisie
rung dem Schutz der Gemeinschaft selbst; diese hat ein 
unmittelbares Interesse daran, daß der Täter nicht wie
der rückfällig wird und erneut seine Mitbürger oder die 
Gemeinschaft schädigt ... " 

Die Bedeutung des Urteils liegt in der Anerkennung einer
seits des aufgezeigten Anspruchs auf Abwehr von Beein
trächtigungen durch Dritte - mögen die Störer öffentlich
rechtlichen Status haben oder Privatpersonen sein - und 
andererseits der Pflicht insbesondere staatlicher Stellen zu 
aktiver Unterstützung der Resozialisierung Verurteilter. 

Der Gesetzgeber hat inzwischen die verfassungsrechtlich 
und verfassungsgerichtlich festgeschriebene Pflicht zur 
Vor- und Fürsorge für diese Personen zum Gegenstand 
ausführlicher Regelungen gemacht, und zwar für Gefange
ne im Strafvollzugsgesetz und für Haftentlassene im Dritten 
Gesetz zur Änderung des Bundessozialhilfegesetzes. 

Das am 1. Januar 1977 vorläufig nur teilweise in Kraft ge
tretene Strafvollzugsgesetz zielt auf eine umwälzende Än
derung des Strafvollzuges ab. Die kodifikatorische Um
schreibung der Rechtsstellung des Gefangenen entspriCht 
den sich aus dem Grundgesetz ergebenden Erfordernissen. 
Das stufenweise in Kraft tretende Gesetz gibt den Bemü
hungen um die Wiedereingliederung der Gefangenen eine 
rechtsstaatlich einwandfreie Grundlage. Nach der Legalde
finition des Vollzugszieles soll der Gefangene im Vollzug der 
Freiheitsstrafe fähig werden, künftig in sozialer Verantwor
tung ein Leben ohne StraftatEm zu führen. Die alte Streitfra
ge nach dem Strafzweck beantwortet das Strafvollzugs-
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gesetz ebenso nicht wie das novellierte Strafgesetzbuch. 
Beim Vollzug geht es um Resozialisierung oder besser So
zialisation. Nach § 2 des Strafvollzugsgesetzes dient der 
Vollzug der Freiheitsstrafe indessen auch dem Schutz der 
Allgemeinheit vor weiteren Straftaten. Dem Ziel straffreier 
Lebensführung nach der Entlassung dienen insbesondere 
die Beschaffung, Zuteilung und Entlohnung der Arbeit. Auch 
Ausbildung und Weiterbildung werden gefördert. Bei geeig
neten Gefangenen kann der Schutz der Allgemeinheit ge
genüber dem Erfolg einer möglichst frühen und optimalen 
Eingliederung in die Gesellschaft zurückstehen. So kann bei 
günstiger Kriminalprognose der Strafvollzug frühzeitig in der 
Weise gelockert werden, daß der Gefangene in einer offe
nen Vollzugsanstalt untergebracht und als sogenannter 
Freigänger eingesetzt oder zur Erhaltung und Stärkung der 
familiären Bindung nach Hause beurlaubt wird. Ist die Fest
stellung einer günstigen Kriminalprognose zunächst noch 
nicht möglich, so erhält der Gefangene Gelegenheit, an 
schulischen und beruflichen Förderungsmaßnahmen teilzu
nehmen und auf diese Weise Fähigkeiten zu erwerben, die 
persönliche Defizite ausgleichen. Zur Lösung seiner persön
lichen Probleme hat der Gefangene auch Anspruch auf so
ziale Hilfen. Deshalb wird er in die Arbeitslosenversicherung 
eingegliedert. 

Die Vollzugspraxis hatte sich bereits seit Jahren auf die zu 
erwartenden wichtigsten Reformregelungen eingestellt. Im 
1. StrRG vom 25. Juni 1969 hatte' der Gesetzgeber bereits 
eine alte Forderung der Vollzugspraktiker erfüllt und die 
Strafarten Zuchthaus, Gefängnis, Einschließung und Haft 
durch die Freiheitsstrafe als Einheitsstrafe ersetzt. Durch die 
stärkere Beachtung der Grundrechte und die Hebung des 
Zivilisationspegels auch in den Vollzugsanstalten hatte die 
unterschiedliche Ausgestaltung des Vollzuges der verschie
denen Strafarten sich auf wenige, in der Praxis kaum noch 
bedeutungsvolle Angelegenheiten beschränkt und wirkte 
daher künstlich. Im wirklichen Anstaltsleben wurden z.B. 
Zuchthausgefangene und Gefängnisgefangene im wesent
lichen gleich behandelt. 

Die Bedeutung des 1. StrRG für den Strafvollzug be
schränkt sich indessen nicht darauf, daß mit der Ersetzung 
der verschiedenen Strafarten durch die Einheitsstrafe der in 
der Vollzugspraxis zutage getretene Etikettenschwindel be
seitigt wurde; die besondere Bedeutung des 1. StrRG liegt 
vielmehr darin, daß es durch die Einführung der Einheits
stra.fe dem StrafvOllzug bessere Möglichkeiten bietet, seiner 
Aufgabe gerecht zu werden. Anknüpfungspunkt für eine 
zwecktentsprechende Behandlung des Strafvollzuges wa
ren fortan nicht mehr in erster Linie äußere Merkmale - wie 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Strafart - sondern indivi
duelle Eigenschaften. 

Mit der Einführung der einheitlichen Freiheitsstrafe ist der 
Weg für eine Gesamtkonzeption des Strafvollzuges freige
macht worden, für eine Konzeption, die sich nicht nur an for
malen Kriterien orientiert, sondern die vornehmlich auf die 
Eigenart der Person des Gefangenen abstellt. In Nordrhein
Westfalen werden erwachsene männliche Strafgefangene 
mit Freiheitsstrafen von mehr als 18 Monaten, bei denen 
gleiche oder ähnliche Behandlungsmethoden angezeigt 
erscheinen, durch die in EinweisungsanstaJten erfolgende 
Klassifizierung in Gruppen zusammengefaßt. Sie werden 
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sodann in Anstalten eingewiesen, die auf die Behandlungs
gruppen ausgerichtet sind. Bei dieser Differenzierung der 
Vollzugsanstalten ist mitberücksichtigt, daß es auch Anstal
ten geben muß, die ein hohes Maß an Sicherheit gewährlei
sten. 

Die zur Klassifizierung ergänzend hinzutretende Progres
sion ermöglicht eine schrittweise Lockerung des Vollzuges. 
Damit führt der Weg von der geschlossenen Anstalt in Ein
richtungen des offenen Vollzuges. Hier und im Übergangs
haus ist der Bereich der Freiheitssphäre ganz erheblich er
weitert. Es ist ein Stadium erreicht, von wo aus der Weg in 
die Freiheit nicht mehr unvermittelt beschritten wird. 

Ich darf Ihre Aufmerksamkeit noch einmal auf das Straf
vollzugsgesetz lenken. "Die Forderung reichsgesetzlicher 
Regelung des Strafvollzuges ist so alt wie das Strafgesetz
buch selbst" heißt es schon in der Begründung des Amtli
chen Entwurfs eines Strafvollzugsgesetzes vom 13. Januar 
1927 (Reichsratsvorlage). Vergegenwärtigt man sich dazu, 
daß der Stadtstaat Genf bereits 1825 und das Land Baden 
immerhin 1845 den eigenen Strafvollzug durch Gesetz gere
gelt haben, wird der Nachholbedarf, aber auch die Wichtig
keit des Gesetzgebungsaktes deutlich. 

Diejenigen unter Ihnen, die schon länger Einblick in unse
ren Strafvollzug haben, werden nun mit Recht fragen, ob die 
Art der angestellten Betrachtung nicht recht vordergründig 
sei, ob sie noch stimme, wenn man sich aus der vollzugs
und verfassungsrechtlichen Betrachtung in die dritte Dimen
sion begibt und begreift und erfährt, was in der Wirklichkeit 
dahintersteckt. Ihre Frage führt uns mitten hinein in die Tat
sachen der Vollzugspraxis. Das Hinhören auf die Kritik und 
das bewußtere Innewerden des Platzes, den der Strafvoll
zug bei uns von Rechts wegen einnimmt, vermögen uns ei
gentlich nur wenig über seine wirkliche Beschaffenheit zu 
sagen, wenngleich beides lür die Untersuchung seines Zu
standes nicht unwichtig ist. Von überragender Bedeutung 
sind die tatsächlichen Verhältnisse. Aber auch sie erschlie
ßen sich nur dem, der nicht müde wird wahrzunehmen, was 
wahrzunehmen ist, der die Tatsachen so treu zu erfassen 
bestrebt ist, als er vermag. 

Für den Kenner der Verhältnisse ist es nicht zweifelhaft, 
daß den Strafvollzug vor allem eine Ausweglosigkeit bela
stet, die sich aus der Freiheitsentziehung selbst ergibt: Der 
Mensch, für den Freiheit die seinem Wesen entsprechende 
Existenzform ist, soll in Unfreiheit zur Freiheit befähigt wer
den. Diejenigen, die in der Kriegszeit in Gefangenschaftwa
ren, werden sich erinnern, daß es auch in der damaligen Un
freiheit kleine Freiheitsräume aufzuspüren gab. Das Straf
vollzugsgesetz ist auf die Ermöglichung solcher Freiheits
räume zum Zwecke der Resozialisierung angelegt. 

Der Widerspruch, während der Freiheitsentziehung zur 
Freiheit erziehen zu wollen, erweist sich für die am Hilfepro
zeß im Strafvollzug Beteiligten als überwindbar. Freiheits
entziehung ist ja nur eine - wenngleich die stärkste - Form 
der Freiheitsbeschränkung ; der Freiheitsbeschränkung 
aber unterliegt auch der freie Bürger, dessen Freiheit durch 
den Freiheitsanspruch der anderen begrenzt wird. Erzie
hung zur Freiheit unter den Bedingungen der Unfreiheit setzt 
allerdings voraus, daß den Gefangenen ein Mindestmaß an 

eigener Initiative, eigener Gestaltung und eigener Verant
wortung eingeräumt wird, damit sie interessiert fragen, fra
gend denken, denkend probieren und probierend ihren Er
lebnisbereich erweitern können. Diese Annäherung an das 
normale Leben kann nicht in dilettantischer Art dekretiert 
werden. Sie ist schwierig und kann nur das Ergebnis der Zu
sammenarbeit aller dem Strafvollzug Dienenden und an ihm 
Interessierten sein. Hier liegt unzweifelhaft eine der größten 
Aufgaben des Strafvollzuges. 

Ein weiterer Widerspruch, der die Erreichung des VOIl
zugsziels behindert, liegt darin, daß der Gefangene in der 
Gemeinschaft von Menschen zu leben gezwungen ist, die 
wie er in der Freiheit bereits einmal versagt haben. 

Schließlich leidet eine erfolgreiche Vorbereitung auf das 
Leben in Freiheit unter der Unselbständigkeit, in der der Ge
fangene während seines Anstaltsaufenthalts gehalten wird. 
Unter den Bedingungen der Zeit, in der wir leben, birgt das 
Übermaß an Regelung und Zwang, das auch den nicht be
sonders gefährlichen Durchschnittsgefangenen bindet, die 
Gefahr schwerer innerpersönlicher Störungen. Wo der Ge
fangene diese Befindlichkeit nicht verarbeitet, mag er es 
noch zu einem hausordnungsgemäßen Verhalten und zu 
den geforderten Arbeitsleistungen bringen. Darin jedoch 
mehr als eine zur Erreichung einer passablen Beurteilung 
und zur Erhaltung der möglichen Erleichterungen notwendi
ge Anstrengung zu erblicken, wäre ein Trugschluß. Untersu
chungen über die sogenannte Insassenkultur, das informel
le Gruppengefüge unter den Gefangenen und über Sitte und 
Brauch der Gefangenen stimmen darin überein, daß die An
staltsinsassen sich den herrschenden Gegebenheiten an
passen. Dabei sind unter Gegebenheiten einmal die institu
tionellen Elemente, die dem technischen Ablauf, dem Funk
tionieren des besonderen Gewaltverhältnisses dienen, zu 
verstehen. Zum anderen gehören spezielle Sitten, Bräuche 
und Techniken, die von einem Gefangenen zum anderen 
überliefert werden, dazu. 

Gerade die Untersuchungen zur Tradition bei Gefange
nen sind aufschlußreich. Den Schlüssel zu einem verste
henden Erfassen der für den Forscher zunächst unfaßbaren 
Gemengelage des Strafgefangenen lebens bietet die Fest
stellung, daß kaum ein Gefangener auch noch im Kreis der 
von der Gesellschaft Isolierten ein Außenstehender sein will. 
Er kann und will sich in dem ihm aufgezwungenen System 
nicht der Ratschläge, Tips und Schliche begeben, die Gene
rationen von gewaltunterworfenen Anstaltsinsassen unter 
Berücksichtigung der örtlichen Anstaltsbesonderheiten ent
wickelt haben. Die eigentümlichen Verhaltensformen Straf
gefangener finden auf die Dauer in Mimik und Gestus Aus
druck. Die gewaltsame Behinderung der natürlichen Vitalität 
verstärkt das Gefühl, von einer verabscheuungswürdigen 
Mehrheit in einen Zustand der Hoffnungslosigkeit versto
ßen, kurz gesagt: ungerecht behandelt worden zu sein. Die 
Schelte des rechtskräftigen Urteils geht so in eine Gesell
schaftsscheite über. Der Inhalt der verwendeten Nomenkla
tur läßt auf eine Störung vor allem der sozialen Beziehungen 
schließen. Apologetische Tendenzen treten in den Vorder
grund. 

Dabei lebt der Gefangene sowohl aus sich heraus wie als 
Mitgefangener gemäß einer von der Insassenschaft entwik
kelten Eigengesetzlichkeit. 



Mit den beiden Polen "Resozialisierung" und "Sicher
heitsbelange" ist weiterhin ein Spannungsfeld umrissen, 
das in der Vollzugspraxis als Zielkonflikt empfunden wird, 
der die Vollzugsarbeit erschwert. Schon Heinrich Balthasar 
von Wagnitz, ein Zeitgenosse Pestalozzis, der Zuchthaus
prediger zu Halle war, stellte 1791 in seinem Erfahrungsbe
richt über "Die merkwürdigsten Zuchthäuser in Deutsch
land" fest: 

"Mag doch immerhin die Sicherheit des Staates Straf
zweck bleiben, man vergesse nur nicht, daß, indem der 
Verbrecher gebessert wird, dadurch zugleich die Sicher
heit des Staates befördert wird und andere nicht nur ge
warnt, sondern auch erbaut - also in ihren guten Vorsät
zen bestärkt werden." 

Wenden wir uns dem Sicherheitsinteresse zu! 

Dieses Interesse läßt an die klassische Definition des 
Strafvollzuges als Einsperrung und Absperrung denken. So
weit damit der Inbegriff von Maßnahmen, die mit dem Frei
heitsentzug in einer Anstalt zwingend verbunden sind, ge
meint ist, erweist die Begriffsbestimmung sich auch heute 
noch als brauchbar. 

Mit der Aufnahme zum Strafvollzug wird der zu Freiheits
strafe Verurteilte Gefangener. Er wird fortan als solcher dar
an gehindert, sich eigenmächtig zurück in die Freiheit zu be
geben und Versuche in dieser Richtung anzustellen. Die da
zu erforderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen der An
stalt werden zum Schutze und zur Sicherung der Gesell
schaft vor ihm ergriffen. Zu den entsprechenden Vorkehrun
gen gehört, daß der Gefangene beaufsichtigt wird und daß 
bauliche und andere technische Abschlußvorrichtungen 
vorhanden sind, die ein Entweichen verhindern sollen. 

Beaufsichtigung und Maßnahmen, die die Freiheit der Ge
fangenen noch in der Anstalt beschränken, stellen außer so
zialer Förderung und Betreuung zugleich die Mittel dar, mit 
denen Ordnung und Sicherheit in der Anstalt gewährleistet 
werden. 

Während die Ordnung als der eine Teil des Begriffspaares 
den Notwendigkeiten eines geregelten Zusammenlebens 
vieler Menschen in der Notsituation der Haft Rechnung tra
gen soll, ist der zweite Teil, die Sicherheit, dazu bestimmt, das 
Leben von Anstaltsbediensteten, Gefangenen und Anstalts
besuchern zu schützen. Der hohe Wert des Lebens, das es 
zu schützen gilt, und die Problematik, die darin liegt, daß 
zum Schutz des Lebens im Strafvollzug von Menschen über 
Menschen Macht ausgeübt werden muß - notfalls unter An
wendung unmittelbaren Zwangs - erfordern es, über die 
Fragen der Sicherheit mit dem gebotenen Ernst nachzuden
ken. Von dieser Pflicht kann niemand diejenigen entbinden, 
die mit einer Aufgabe im Strafvollzug auch Verantwortung 
über das Leben anderer übernommen haben. Das gilt glei
chermaßen tür die Anstaltsleiter, die für den gesamten Voll
zug in ihrer Anstalt Verantwortung tragen, wie für die Ange
hörigen der Aufsichtsbehörden, die namentlich für generelle 
Regelungen zuständig und verantWortlich sind. Die Belange 
von Ordnung und Sicherheit spielen in allen Vollzugsanstal
ten und -einrichtungen eine Rolle, allerdings in unterschied
lichem Maße. Der Stellenwert, den Ordnung und Sicherheit 
in einer geschlossenen Vollzugsanstalt einnehmen, ist grö-
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Ber als derjenige in einer halboffenen oder gar offenen An
stalt. Maßgebend für den Rand, der unserem Begriffspaar in 
einer Justizvollzugsanstalt zukommt, ist deren Vollzugszu
ständigkeit. In einer Anstalt hohen Sicherheitsgrades, die 
nur Untersuchungsgefangene oder gefährliche oder krimi
nell stärker gefährdete Strafgefangene aufnimmt, haben 
Ordnung und Sicherheit mehr Bedeutung als in einer Voll
zugseinrichtung geringen Sicherheitsgrades, die etwa für 
Gefangene im letzten Stadium des Strafvollzuges zur inten
siven Vorbereitung auf die Entlassung und das Leben in 
Freiheit bestimmt ist. 

Die Beaufsichtigung der Gefangenen und die Gewährlei
stung der Ordnung und Sicherheit der Anstalt sind nicht 
Selbstzweck. Sie ermöglichen vielmehr die Behandlungs
maßnahmen, die zur Erreichung des Vollzugszieles erfor
derlich sind; im Vollzug der Untersuchungshaft dienen sie 
der Erfüllung des Haftzwecks. 

Mit der Differenzierung der VOllzugsanstalten hat die Ju
stizverwaltung einen entscheidenden Schritt gemacht, um 
den Stra.fvollzug aus dem Teufelskreis herauszuführen, in 
den er infolge schematischer und daher teilweise übermäßi
ger Orientierung an der Verwahrungsaufgabe sowie - und 
das nicht minder - infolge seiner kärglichen Finanzausstat
tung eingebunden war. In diesem überkommenen Vollzug 
mit mehr oder weniger einheitlich typisierten Vollzugsanstal
ten hatte sich das Maß an Ordnung und Sicherheit stets 
nach dem gefährlichsten Gefangenen auszurichten. Für 
mehr Dispositionsfreiheit zum Zwecke individueller Förde
rung blieb dort nur wenig Raum. 

Sir Lionel Fox, ein hervorragender Kenner der Vollzugs
probleme, hat noch vor nicht allzu langer Zeit festgestellt, 
daß der übliche Vollzug sich größere Sorgen mache über ei
nen Gefangenen, der sich der Bewachung entziehe, als 
über 99 Gefangene, die sich den Bemühungen um ihre Bes
serung entzögen. Derartige Einsichten aus dem eigenen 
Bereich des Strafvollzuges, die auch von Gefangenen geäu
ßert werden, und entsprechende Kritik von Außenstehenden 
haben stärker ins Bewußtsein treten lassen, daß kustodiale 
und auf Resozialisierung geriChtete Tendenzen auseinan
derfallen. Wie durchgehende Beaufsichtigung und Bewa
chung letztlich zu umfassender Bevormundung führen und 
die Fähigkeit zu selbständiger Lebensführung gefährden 
können, ließe sich aufzeigen, wenn man die Lebensvorgän
ge und Vollzugsabläufe in geschlossenen Anstalten, begin
nend mit dem Wecken bis zum Einschluß der Gefangenen, 
betrachten würde. 

Nur "Giganten eines moralischen Willens", wie Schüler
Springorum es ausgedrückt hat, kämen hier ohne Schaden 
davon. 

Auf die entscheidende Bedeutung, die der Gefangenen
klassifizierung und der Anstaltsdifferenzierung für eine hel
fende Behandlung während des Vollzuges beizumessen ist, 
habe ich bereits hingewiesen. Die zur Verfügung stehenden 
personellen, baulichen und Einrichtungskapazitäten lassen 

, die Anwendung des Entmischungsprinzips, das die stärker 
kriminell gefährdeten Gefangenen von den anderen son
dert, vorerst allerdings nur in begrenztem Umfang zu. Erfaßt 
werden jedoch die Gefangenen mit Freiheitsstrafen von mehr 
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als 18 Monaten. Bei ihnen ist die Vollzugszeit so lang, daß 
eine sich in ihr verfestigende kriminelle Infektion der nicht 
oder der weniger gefährdeten Gefangenen durch Einwei
sung in geeignete Anstalten vermieden werden kann. Die 
sich als Konsequenz ergebende Zusammenfassung krimi
nell stärker gefährdeter und besonders sicher zu verwahren
der Gefangener in Anstalten hohen Sicherheitsgrades er
möglicht es, daß in den anderen dem Auswahlsystem ange
schlossenen Anstalten der Rang von Ordnung und Sicher
heit hinter dem Resozialisierungszweck mehr oder weniger 
stark zurücktritt und interne Vollzugslockerungen zugelas
sen werden können. Die Konzentration der kriminell stärker 
gefährdeten Gefangenen bedeutet andererseits nicht, daß 
diese etwa "abgeschrieben" wären. Sie erhält ihre Rechtfer
tigung dadurch, daß auch in den Anstalten für kriminell stär
ker gefährdete Gefangene diejenigen, die resozialisierungs
fähig und -willig sind, in Progressionseinrichtungen verlegt 
oder vorzeitig entlassen weden können. Von dieser Möglich
keit wird in der Praxis auch Gebrauch gemacht. 

Die in Vollzugsanstalten hohen Sicherheitsgrades der Si
cherheit einzuräumende Priorität läßt allerdings auf abseh
bare Zeit wohl nur eine Milderung des Zielkonfliktes in der 
Weise zu, daß die soziale Betreuung in Kleingruppen inten
siviert und die Bereitschaft zur Konfliktbewältigung in einer 
Art geweckt und gefördert wird, die wechselseitige Überre
aktionen ausschließt. 

Für die nicht dem Einweisungsverfahren angeschlosse
nen Vollzugsanstalten hängt die Frage, ob die Gestaltung 
des Vollzuges mehr von der Resozialisierung oder mehr von 
der Sicherheit bestimmt wird, von der Vollzugszuständigkeit 
ab. Mit der weitgehenden Übernahme eines kooperativen 
Führungsstils, dessen Wesen und Vorteile Vollzugsbe
diensteten in zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen na
hegebracht worden ist, und mit der Einführung sozialer 
Gruppenarbeit mit Gefangenen haben sich die aus der An
staltsstruktur und den Ziel konflikten ergebenden Spannun
gen nicht abbauen, aber entschärfen lassen. 

Zwischen den offenen Vollzugsanstalten und den Anstal
ten hohen Sicherheitsgrades gibt es Abstufungen verschie
dener Grade. Was es nicht gibt, ist ein Patentrezept für eine 
gleichmäßige Auflösung der Diskrepanz zwischen Resozia
lisierung und Sicherheit in allen Vollzugsanstalten. 

Die Richtung, in der die Entwicklung des Strafvollzugs 
weitergeht, ist im Strafvollzugsgesetz vorgegeben. Es geht 
um eine bereits von Gustav Radbruch geforderte rationale 
Behandlung des Rechtsbrechers im Sinne seiner Resoziali
sierung und der Sicherung der Gesellschaft sowie um die 
von ihm verlangte Überwindung der ausnahmslosen Über
betonung des Sicherheitszwecks vor allen anderen Aufga
ben der Inhaftierung. 

Der Zielkonflikt wirkt sich bei dem früher so genannten 
Aufsichtsbeamten als Rollenkonflikt aus. Der Beamte hat 
weiterhin Sicherheitsaufgaben wahrzunehmen, soll aber 
zusätzlich Behandlungsaufgaben ausführen, und zwar, wie 
sich aus der Zunahme der Fachleute für Behandlungsfragen 
ergibt, überwiegend in unselbständiger Funktion. Das Straf
vollzugsgesetz rechnet weiterhin mit diesen Beamten als 
Bediensteten des allgemeinen Vollzugsdienstes und überläßt 

die Ausbalancierung der Aufgaben der Praxis. Das ist eine 
Absage an Lösungen, die einen auf Sicherheitsaufgaben 
beschränkten uniformierten Dienst und einen anderen 
Dienst zur Versorgung und Behandlung der Gefangenen 
vorsehen, wie es in der DDR der Fall ist. Es ist zugleich eine 
Anerkennung der von Aufsichtsbediensteten schon gelei
steten Betreuungsarbeit und Ausdruck der Erwartung ent
sprechender Leistungen. 

Das Problem spiegelt sich auch in der Einstellung der An
staltsbediensteten der verschiedenen Sparten zueinander 
wider. Während Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Pädago
gen und auch Psychologen in erster Linie die Behandlung 
der Gefangenen mit dem Ziel der Legalbewährung anstre
ben und der Werkdienst sich des Mittels der Arbeit zur Reso
zialisierung bedient, ist der allgemeine Vollzugsdienst und in 
gewissem Umfang auch der Verwaltungsstab an der Errei
chung seiner Hauptaufgabe interessiert, nämlich an einem 
Funktionieren der Gesamtanstalt, wobei Sicherheit und Ord
nung im Vordergrund stehen. Die Gegensätze brechen auf 
bei Widersprüchen. Über sie wird notfalls unter Prioritätsge
sichtspunkten durch Vorgesetzte entschieden. 

Letztlich müssen Vollzugsziel und Vollzugswirklichkeit zur 
Deckung gebracht werden. Zu diesem Zweck müssen die 
Verwaltungsvorschriften zum Vollzugsgesetz dessen not
wendigerweise mehr oder weniger abstrakten Ziele so kon
kretisieren, daß die natürlichen Gegebenheiten und Eigen
gesetzlichkeiten des Vollzugs nicht unbeachtet bleiben. Ob 
das bei den bundeseinheitlichen Verwaltungsvorschriften 
zum Strafvollzugsgesetz und den ergänzenden landes
rechtlichen Verwaltungsbestimmungen dazu gelungen ist, 
muß die Zukunft erweisen. 

Es gibt Stimmen, die unter Hinweis auf die noch unzurei
chende wissenschaftliche Absicherung des Instrumenta
riums des Behandlungsvollzugs den eingeschlagenen und 
vom Strafvollzugsgesetz bestätigten Weg der Reform kriti
sieren. Dem ist entgegenzuhalten, daß Behandlungsmetho
den entsprechend den Fortschritten der Behandlungsfor
schung korrigierbar sind, daß für das Grundkonzept aber 
gilt, was der damalige Bundesjustizminister Gustav Heine
mann am 3. November 1968 in einer Fernsehsendung Gün
ter Gaus auf die Frage geantwortet hat, ob er daran glaube, 
"daß die Menschen durch Erziehung, Bildung und Bewußt
seinsanhebung instand gesetzt werden können, atavisti
sche Vorstellungen wie Rache und Vergeltung zu überwin
den", und ob der Mensch nach seiner Meinung besserungs
fähig sei. Gustav Heinemanns Antwort lautete: 

"In diesem allerletzten Sinne, daß er also fähig wäre, 
sich zu einem besseren oder höheren Wesen zu entwik
kein, würde ich das nicht bejahen können. Ich meine, 
daß wir vom Evangelium her zu einer sehr realistischen 
Beurteilung des Menschen angehalten sind. Wir wissen 
um seine Gefangenheit, Befangenheit und daß es ihm 
nicht verheißen ist, da völlig herauszutreten. Das 
schließt aber nicht aus, daß wir trotzdem an die Erzie
hung des Menschen eine große Mühe wenden und gera
de an die Erziehung dessen, der aus der Rechtsordnung 
ausgebrochen ist. Dazu gehört, daß man ihn nicht ein
fach in eine möglichst schikanöse Freiheitsentziehung 
hineinversetzt und ihn darin schmoren läßt Jahr und Tag, 
sondern daß man ihm gerade, wenn man ihm schon die 



Freiheit entzieht, auch schuldig ist, nach bester Möglich
keit aufzuhelfen zu besseren Einsichten, zu einer stärke
ren Willenskraft; wir nennen das jetzt in diesem Bereich 
Resozialisierung. Das ist ein Gebot dieses unseres So
zialstaates. " 

Durch Unfreiheit zur Freiheit führen zu wollen, mag als 
ausweglos erscheinen; mit Hilfe des Sozialstaatsprinzips 
kann der Freiheit indessen eine wirkliche Chance zur Entfal
tung auch unter den Bedingungen der Freiheitsentziehung 
gegeben werden. 

Vieles und Entscheidendes bleibt noch zu tun, um das 
vorhandene Konzept voll anzuwenden. Es fehlt immer noch 
an Mitarbeitern, aber auch an geeigneten Räumlichkeiten, 
um allen Gefangenen ausreichend Gelegenheit zur Ein
übung sozialen Verhaltens zu geben. Trotz aller Reform
maßnahmen der vergangenen Jahre nimmt der Widerstand 
in der Öffentlichkeit gegen die soziale Wiedereingliederung 
Stra.ffälliger nur zögernd ab. Die freien Bürger einer von der 
Leistung lebenden und auf sie ausgerichteten Gesellschaft 
denken naturgemäß in erster Linie an ihre nächstliegenden 
Probleme. Manche sind schon deswegen leichter geneigt, 
Straffällige als soziale Versager einzustufen und ihnen nach 
Strafverbüßung mitmenschliche Anerkennung zu verwei
gern. Von einer derartigen Einstellung und Haltung werden 
namentlich diejenigen Haftentlassenen betroffen, die wäh
rend des Strafvollzugs keinerlei Kontakte zu Vertrauensper
sonen außerhalb der Vollzugsanstalt herstellen konnten und 
nach der Entlassung alleinstehen. 

Das existenzielle Bedürfnis nach mitmenschlicher Kom
munikation und deren Bedeutung für die Einübung sozialen 
Verhaltens machen die Beantwortung der Frage leicht, ob 
es abzulehnen, zu dulden oder zu wünschen ist, freien Bür
gern die Pflege persönlicher Kontakte mit Gefangenen zu 
ermöglichen. Ich halte eine solche Ermöglichung nicht nur 
für erwünscht, sondern für dringend notwendig. Sicher sind 
auch betreuerische Kontakte mit Bediensteten notwendig 
und erwünscht. Indessen reicht, wie bereits gesagt, das vor
handene Personal noch nicht aus. Überdies verfügen die 
nicht der Anstaltshierarchie angehörenden freien Bürger 
über den Vorteil, daß die Gefangenen ihnen oft leichter Ver
trauen entgegenbringen. Den sich daraus ergebenden be
sonderen Möglichkeiten stehen allerdings wiederum spezifi
sche Schwierigkeiten gegenüber. Sie sind vornehmlich dar
in zu suchen, daß die freien Bürgern für die Kontakte mit Ge
fangenen zur Verfügung stehende Zeit in der Regel zu kurz 
ist, um sich umfassend über die unter der Kontrolle von Be
diensteten aller Sparten stattfindenden Lernprozesse zu un
terrichten und sie ggf. zu verstärken. Andere Schwierigkei
ten bestehen darin, daß nicht wenigen freien Bürgern infolge 
ihrer Herkunft und ihrer eigenen gelungenen Sozialisation 
Erfahrungen und Kenntnisse aus dem sozialen Lebensbe
reich der meisten Gefangenen fehlen. Für anspruchsvollere 
Kontakte, namentlich auf dem Gebiet der beruflichen Aus
und Weiterbildung, fehlt es auf Seiten der freien, zur Mitar
beit in einer Vollzugsanstalt bereiten Bürger nicht selten an 
der erforderlichen Qualifikation. Diese und andere Schwie
rigkeiten können durch die geschilderten besonderen Mög
lichkeiten freier Kontaktleute und ihren guten Willen zur Hilfe 
allein nicht immer ausgeglichen werden. In solcher Lage 
besteht die Gefahr, daß Initiativen entwickelt werden, für 
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deren Durchführung die Voraussetzungen fehlen. Unter sol
chen Umständen wird auch leicht einmal Kritik an Vorschrif
ten und Regelungen geübt, die der Anstaltsleitung angeblich 
zu großen Ermessensspielraum für die von ihr zu treffenden 
Entscheidungen einräumen. Dabei wird Wichtiges überse
hen. In vielen Normierungen im Bereich des Strafvollzugs 
kehrt der Ziel konflikt wieder, durch Unfreiheit zur Freiheit 
führen zu wollen. Die Lösung muß dann oft darin bestehen, 
daß Gegensätze wie z.B. Sicherheitsbelange der Anstalt 
und Vertrauen als Grundlage einer helfenden Beziehung zu
sammengefügt und daraus sich ergebende Spannungen 
nicht durch Entscheidung nach einer Seite hin aufgehoben, 
sondern lediglich aufgezeigt und gewissermaßen festge
schrieben weden. Bei näherer Betrachtung ergibt sich aller
dings meistens, daß die beanstandete Regelung selbst zum 
Ausbalancieren der Gegensätze anhält, wobei die Grenzen 
genau dort gezogen werden, wo ein Ausbrechen aus dieser 
Spannung droht. Wo wohlmeinende Kritiker einen leichteren 
und vielleicht auch einfacheren Weg zu sehen glauben, stellt 
sich dann heraus, daß es kein Weg ist, der ohne Vernachläs
sigung wesentlicher Aufgaben beschritten werden kann. 
Auch für Kritik gilt da Martin Bubers tiefes Wort: 

"Wer einen Weg einschlägt, der nicht schon in seiner Art 
die Art des Zieles darstellt, wird es verfehlen, so stark er 
es im Auge behielt; das Ziel, das er erreicht, wird nicht 
anders aussehen als der Weg, auf dem er es erreichte." 

Die Justizverwaltung unseres Landes sucht das von mir 
beschriebe Vollzugsziel auf einem Weg zu erreichen, der in 
seiner Art der Art des Zieles entspricht. 

Dilettantismus bei der Mitarbeit im Strafvollzug kann - wie 
auch anderswo - im Einzelfall einmal mehr schaden als nut
zen. Trotz des Trends zur Professionalisierung auch in der 
Sozialhilfe besteht indessen kein Anlaß, die in Nordrhein
Westfalen wie in anderen Bundesländern im Wachsen be
griffene Tätigkeit von freien Mitarbeitern und Kontaktgrup
pen einzuschränken. Bei der Resozialisierung Straffälliger 
in unseren Vollzugsanstalten haben einzelne engagierte 
Mitbürger sowie Helfergruppen, die sich bestimmte Aufga
ben gesetzt haben, schon lange Zeit erfolgreich mitgewirkt. 
Nur beispielhaft seien erwähnt die Anonymen Alkoholiker, 
CVJM-Gruppen, die drogenabhängige Gefangene betreu
en, Aktion Notwende und Sozialisationsgruppen, die den 
Kirchen, der Humanistischen Union und anderen gesell
schaftlich aktiven Kräften nahestehen. Die Erfolge der im 
stillen geleisteten Hilfe haben es nahegelegt, die Zulassung 
der immer größer werdenden Zahl freiwilliger geeigneter 
Helfer in den Vollzugsanstalten des Landes Nordrhein
Westfalen allgemein zu regeln. Das ist durch eine allgemei
ne Verfügung über ehrenamtliche Betreuer in den Justizvoll
zugsanstalten des Landes Nordrhein-Westfalen gesche
hen. 

Für die Mitwirkung solcher Betreuer im Strafvollzug spre
chen noch zwei gewichtige Gründe. Zum einen sollen die 
betreuten Gefangenen schon im Vollzug der Freiheitsent
ziehung mitmenschliche Zuwendung und Solidarität freier 
Mitbürger erfahren. Eine solche Erfahrung erleichtert es ih
nen, persönliche Schwierigkeiten zu mildern und sich auf ein 
straffreies Leben vorzubereiten. Zum anderen soll die Hilfe 
ehrenamtlicher Betreuer dazu beitragen, Vorurteile gegen
über Straffälligen abzubauen und in der Gesellschaft eine 
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von Mitverantwortung geprägte Einstellung und Haltung ge
genüber Gefangenen und Haftentlassenen zu entwickeln. 

Außer sozialem und menschlichem Engagement müssen 
ehrenamtliche Betreuer die Bereitschaft mitbringen, mit den 
Anstaltsbediensteten eng zusammenzuarbeiten und die in 
den Vollzugsanstalten geltenden Vorschriften zu beachten. 
Bevorzugt werden Bewerber berücksichtigt, die bereit und in 
der Lage sind, die helfende Beziehung zum betreuten Ge
fangenen über den Zeitpunkt der Entlassung hinaus auf
rechtzuerhalten. Ein "Merkblatt für ehrenamtliche Betreuer 
im Strafvollzug" gibt näheren Aufschluß über Pflichten, de
ren Erfüllung von einem Betreuer im Interesse der Errei
chung des Vollzugsziels erwartet wird. Das Merkblatt möch
te ferner die Betreuer dazu anregen, in ihrem Verhalten ge
genüber den Gefangenen und der Vollzugsanstalt einige 
Umstände zu bedenken, deren Beachtung Fehlschläge und 
Schwierigkeiten in der Betreuungsarbeit vermeiden hilft. 

Die Bediensteten der Vollzugsanstalten des Landes 
Nordrhein-Westfalen sehen die ehrenamtlichen Betreuer 
nicht als bloße Entlastung in der täglichen Vollzugsarbeit an. 
Sie erblicken in der Tätigkeit der ehrenamtlichen Betreuer 
vielmehr das spezifische Aktionsfeld eigenständiger Mitar
beiter. Sie erkennen an, daß unbeschadet des gemeinsa
men Vollzugszieles und der Einhaltung des individuellen 
Vollzugsplanes der Strafvollzug und die ehrenamtliche Hilfe 
und Betreuung unterschiedliche Schwerpunkte und Prioritä
ten setzen können. 

Das entspricht auch dem partnerschaftlichen Verhältnis 
zwischen Staat und freien Trägern. Die Reform des Straf
vollzuges, bei der die helfende persönliche Zuwendung eine 
ausschlaggebende Rolle spielt, kann auf den Beitrag freier 
Träger wie die Mitarbeit einzelner engagierter Bürger nicht 
verzichten. Die Möglichkeiten dieser Kräfte im Strafvollzug 
sind nicht auf die Praxisfelder der Nothilfe im herkömmlichen 
Verständnis beschränkt. So Vo.'ichtig diese fürsorgerischen 
Handreichungen sind und bleiben werden, das Verständnis 
von Sozialarbeit wandelt sich. Es öffnet sich Bereichen, wo 
Menschen in ihrer gegenseitigen Verwiesenheit einander et
was schuldig geblieben sind. 

Hier ist an die zahlreichen Sozialisationsmängel im Leben 
Straffälliger zu denken. Nicht wenige Gefangene bedürfen 
einer Aufarbeitung von Defiziten ihres sozialen Reifungspro
zesses. Die hier zu leistende Bildungshilfe geht über qualifi
zierte Bildungsangebote hinaus und umfaßt interpersonale 
Lernprozesse mit gruppendynamischen Lernelementen und 
praxisbezogene Anleitungs- und Auswertungsgespräche. 
Der Wandel im Verständnis der Sozialarbeit legt ferner den 
Blick dafür frei, daß unsere Leistungsgesellschaft menschli
che Notsituationen erzeugt, in denen der einzelne Betroffe
ne und die sogenannten Randgruppen nicht nur ein Recht 
auf Einzeihilfsmaßnahmen haben, sondern auch gezielte 
ordnungspolitische Reformmaßnahmen erwarten. 

Fürsorge im überkommenen Sinn und Bildungsarbeit fin
den ein reiches Betätigungsfeld im Strafvollzug und in der 
Entlassenenhilfe. Moderne Sozialarbeit umfaßt aber auch 
ein Eintreten für gesellschaftspolitische Reformen. Der Ort 
für einen solchen Einsatz ist allerdings nicht die Vollzugsan
stalt, sondern der politische Raum. Straffälligenhilfe "in 

Übereinstimmung mit den Staatsgesetzen" hat schon Theo
dor Fliedner nicht gehindert, seine grundsätzlichen Reform
vorsteIlungen in Form von Kritik und Anregungen an die zu
ständigen Stellen zu richten. Kontaktgruppen wie andere 
freie Bürger gehen diesen Weg weiter, wenn sie im Rahmen 
ihrer Öffentlichkeitsarbeit dem Mann auf der Straße klarma
chen, daß die Aufwendungen für die Straffälligenhilfe - von 
humanitären Aspekten abgesehen - unter dem Gesichts
punkt sozialer Zweckmäßigkeit gerechtfertigt sind. Hilfe, die 
zu einem Leben ohne Straftaten führt, dient der Bekämpfung 
der Rückfallkriminalität und damit auch dem Gemeinwohl. 
Diese finale Betrachtungsweise muß noch stärker im Be
wußtsein der Bürger verankert werden. 

Die Öffentlichkeitsarbeit kann Vorurteile gegenüber Straf
fälligen abbauen. Sie bewirkt damit eine Änderung in der 
Einstellung zu Gefangenen und Entlassenen. Dadurch 
schafft sie wiederum bessere Voraussetzungen für das 
Wirksamwerden von Sozialisationshilfen. 

Die konkreten Möglichkeiten freier Mitarbeiter, Kontakt
gruppen und anderer Träger im Strafvollzug lassen sich aus 
dem Vollzugsziel ableiten. Es geht darum, persönliche 
Schwierigkeiten des Gefangenen zu lösen oder zu mildern, 
seine Bildung und beruflichen Fähigkeiten zu fördern, seine 
Entlassung vorzubereiten, seine Eingliederung in das Leben 
in Freiheit zu unterstützen und, falls erforderlich, ihm nach 
der Entlassung mit Rat und Tat beizustehen. Diesem Ziel 
können dienen: Einzel- und Gruppengespräche, die An
knüpfung vertrauensvoller Kontakte, die Förderung der Teil
habe an gesellschaftlicher Kommunikation, Hilfen zur Aus
und Fortbildung, Mitwirkung bei der Freizeitgestaltung ein
schließlich des Sports, Hilfe bei der Beschaffung von Arbeit 
und Unterkunft sowie persönlicher Beistand für die Zeit nach 
der Entlassung. 

Für das Gelingen der Resozialisierung müssen so wichti
ge Dinge wie die Rechtsprechung des Bundesverfassungs
gerichts zum Strafvollzug, das Strafvollzugsgesetz und die 
unabweisbare Notwendigkeit einer aufgeschlossenen Öf
fentlichkeit weithin bekannt gemacht werden. Die Massen
medien, Presse, Funk und Fernsehen, die selbst wegen ih
rer Verantwortung gegenüber den öffentlichen Aufgaben 
den besonderen Schutz der Verfassung genießen, unterzie
hen sich zum Teil bereits dieser Aufgabe. Eine solche Publi
zität, die der Sache des sozialen Rechtsstaates zugute 
kommt, hält sich an die von dem großen Publizisten Joseph 
von Görres aufgestellte klassische Maxime des Journalis
mus, "das Große groß und das Kleine klein zu nennen". 



Das Bild vom Kriminellen -
Ein Menschenbild für das soziale 
Training im Justizvollzug ?1} 
RolfPrim 

"Ich möchte in der Tat behaupten, daß der allgemeine Ge
brauch des Begriffs "Krimineller" nur Schaden gebracht hat." 

Edwin M. Schur, 1969 

Mit dem Wort "Menschenbild" bezeichnen wir kulturell be
dingte, kollektive und individuelle Vorstellungen über we
sentliche Eigenschaften, Entwicklungsmöglichkeiten, Wert
bestimmungen und Sinndeutungen der menschlichen Exi
stenz. Menschenbilder können sich auf die gesamte Gat
tung beziehen oder sich nach Lebensphasen, biologischen, 
sozialen, religiösen und anderen Merkmalen auf Teilklassen 
von Menschen beschränken. Überprüfbare Erkenntnisse, 
normative Setzungen, philosophische Spekulationen und 
ideologische Interessen gehen in Menschenbildern eine oft 
schwer durchschaubare Verbindung ein. Die sozialen bzw. 
gesellschaftlichen Funktionen von Menschenbildern lassen 
sich leichter überschauen als ihr Begründungshintergrund : 
Sie regulieren soziale Nähe und Distanz, erläutern Verhal
ten und lassen es erwarten. Menschenbilder rechtfertigen 
und problematisieren Verhalten bzw. die Reaktionen und 
Sanktionen, die sich aus wechselseitigem Verhalten (Inter
aktionen) ergeben. 

In pädagogischer Hinsicht sind Menschenbilder Letztbe
gründungen für erzieherische Programme, Verfahren und 
Interventionen einschließlich diesbezüglicher Kontroversen 
und Diskurse. 

So beginnen auch Idee und Ausführung des sozialen Trai
nings bei Fragen, die ein Menschenbild abrufen: Mit wem 
haben wir es zu tun? Wie sollen, können und dürfen wir auf 
sein Verhalten, seine Persönlichkeit, seine Einstellungen 
und Wertungen einwirken? 

Auf die Frage, mit wem wir es in der Vollzugspädagogik zu 
tun haben, 'findet sich leicht eine Antwort, wenn wir einer ge
sellschaftlich vorherrschenden Sprachregelung folgen. Da
nach haben wir es mit "Kriminellen" zu tun. Der geistigen, 
gesellschaftlichen und pädagogischen Problematik des 
speziellen Menschenbildes vom "Kriminellen" versuchen 
die folgenden Ausführungen mit Bezug zum sozialen Trai
ning nachzugehen. 

Das Bild vom kriminellen Menschen - seine 
Konstruktion, gesellschaftliche Funktion und 
vollzugs pädagogische Gefährlichkeit 

Im Zuge einer langen Tradition versucht man bis heute, 
das Menschenbild der kriminellen Persönlichkeit zu konstru
ieren. Die Humanwissenschaften haben dazu beigetragen 
und tun es noch. Innerwissenschaftliche Kritik an diesen Mo
dellentwürfen findet kaum öffentliche Resonanz, wohl, weil 
kein Bedarf besteht, ein beruhigendes Stereotyp aufzuge
ben.2) 
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Das Menschenbild von der kriminellen Persönlichkeit folgt 
dem Kernsatz, daß Kriminelle wesentlich anders seien als 
Normale. Dieses Anderssein wird nicht nur auf die Delin
quenz als moralisch-rechtliche Abweichung bezogen, son
dern auch auf eine angenommene gleichzeitige Anhäufung 
von geistigen, psychischen und sozialen Defiziten. 

Bereits Sigmund Freud hat im Rahmen eines Menschen
bildes ausgelegt, welche Funktion das ausgrenzende Ste
reotyp vom Kriminellen für die Mehrheit der Bürger haP): 
Nach Freud sind wir infolge der naturgegebenen egoisti
schen Urtriebe alle "geborene Verbrecher". Normale und 
Kriminelle unterscheiden sich nur in einem Punkte: Der Nor
male hat es gelernt, seine kriminellen Impulse zu kontrollie
ren oder zu sublimieren. Auch der Normale ist allerdings 
nicht dagegen gefeit, daß sich seine latenten kriminellen Im
pulse immer wieder melden. Um der daraus folgenden 
Beunruhigung zu entgehen, benötigt der Normale den offi
ziell abgestempelten Kriminellen als Stellvertreter für eigene 
Bestrafungswünsche. Hieraus folgt ein Syndrom von Ver
drängung und Abwehr: Distanz zu offiziellen Rechtsbre
chern, Verleugnung eigener Abweichungen, Perzeption 
möglichst vieler Angehöriger der eigenen sozialen Ver
kehrskreise als nicht kriminell. 

Aus gesamtgesellschaftlicher Sicht funktioniert dieser Ab
grenzungsmechanismus allerdings nur, wenn die Gruppe 
der Kriminellen als Exponenten des negativen Menschenbil
des überschau bar klein gehalten wird. "Der ,Sündenbock' 
verliert (nämlich) seine Funktion, wenn er massenhaft auf
tritt. Es besteht insofern als gar kein Interesse, allzuviele 
stellvertretend Delinquierende zu haben."4) 

Die Stellvertretergruppe wird auf individuellem und auf in
stitutionellem Wege reduziert: 

Aufschluß über individuelle Reduktionsmechanismen ge
ben Untersuchungen von "Einstellungen gegenüber Straftä
tern", die Abele geSichtet und kommentiert hat.5) Danach 
hängt die Zuschreibung von "Kriminalität" u.a. davon ab, ob 
man das jeweilige Delikt potentiell selbst begehen könnte 
und ob der Delinquent einen niedrigen oder hohen sozialen 
Status hat. Für die Wahrnehmung und Gewichtung von "Kri
minalität" haben Wissen über Kriminalität und Erfahrung mit 
ihr kaum Bedeutung. Ein deutlicher Zusammenhang besteht 
hingegen mit den allgemeinen weltanschaulichen und ge
seIlschaftspolitischen Grundauffassungen der beurteilen
den Personen. Als Variable ließen sich z.B. Parteipräferenz, 
Konfession, Autoritätsorientierung und Toleranz nachwei
sen. 

Die institutionelle Ausgrenzung der Stellvertretergruppe 
folgt einem vergleichsweise "objektiven" Selektrionskrite
rium: Als "Kriminelle" kommen überhaupt nur verurteilte 
Rechtsbrecher in Frage. Kämen alle tatsächlichen Rechts
brecher für die Zuschreibung von "Kriminalität" in Frage, lie
ße sich die Funktion des kriminellen Menschenbildes nicht 
mehr erfüllen: Nach den Ergebnissen der Dunkelfeldfor
schung wären wir ein Volk von Kriminellen.6) 

Man müßte sich dann mit der Unterscheidung zwischen 
"Erwischten" und "Nicht-Erwischten" begnügen. Die päd
agogischen Konsequenzen wären zumindest interessant: 
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"Eine Sozialisation in einer solchen Gesellschaft müßte not
wendigerweise darauf hinauslaufen, zwar Kriminalität zu 
verüben, sich aber nicht überführen zu lassen.7) Die Reso
zialisierung Erwischter hätte sich folglich an einem reformu
lierten § 2 StVollzG zu orientieren: Der Gefangene soll ler
nen, ein Leben in Freiheit zu führen, ohne sich bei Straftaten 
erwischen zu lassen. Die Konsequenzen für die Ausgestal
tung des sozialen Trainings würden den "Ratgeber für Ge
fangene" aus dem Verlag "Schwarze Seele" zur harmlosen 
anerkannten Lektüre promovieren. 

Folgen wir lieber der wirksamen Verdrängung des krimi
nellen Dunkelfeldes im Vertrauen auf ihre systemstabilisie
rende Wirkung. Alleine damit ist es jedoch nicht getan: Auch 
wenn wir von der Gruppe der rechtskräftig Verurteilten aus
gehen, wäre die Zahl der" Kriminellen" noch zu groß, um die 
Abgrenzungsbedürfnisse möglichst vieler "Normaler" be
friedigen zu können. 

Mit dem nächsten Schnitt werden die Delinquenten mit 
längeren Freiheitsstrafen als die "richtigen Kriminellen" aus 
dem Muster der Normalität getrennt. So wird auch den be
reits angesprochenen individuellen Zuschreibungstenden
zen entsprochen: Mit den länger Inhaftierten werden über
wiegend Delinquente erfaßt, deren Delikte nicht "gesell
schaftsfähig" sind und deren Sozialstatus es der Mehrheit 
leicht macht, auf Distanz zu gehen,s) Zugleich gewinnt man 
eine überschau bare, wohl abgegrenzte Probandengruppe 
für Untersuchungen, die den Kriminellen als idealtypisches 
Muster für Persönlichkeits- und Kompetenzdefizite auszuar
beiten versuchen. 

Daß der angeblich wissenschaftlich belegte Idealtypus 
"Defizitpersönlichkeit" über die Aus- und Weiterbildung das 
professionelle Klientenbild von Sozialpädagogen beeinflußt, 
ist zu erwarten. Die Bereitschaft, dieses Modell zu verinner
lichen, wird u.U. auch durch die Möglichkeit begünstigt, da
mit pädagogische Mißerfolgserlebnisse rationalisieren zu 
können. Dieser Entlastungsbedarf steht allerdings sicherlich 
nicht hinter dem folgenden Beispiel für ein "Defizitkonzept": 
Im "Bericht über Maßnahmen zur Verbesserung der sozial
pädagogischen Arbeit im Hamburger Justizvollzug" (De
zember 1986) wird die "zentrale Bedeutung von Sozialpäd
agogik" an den "Defiziten und Belastungsmerkmalen der 
Gefangenen" festgemacht. Beim Durchzählen der einzeln 
angeführten Defizitmomente kam ich auf die stolze Zahl von 
76. Die positiven Momente werden in einem einzigen Satz 
fast verschämt und ohne nähere Spezifikation gewürdigt: 
"Das schließt nicht aus, daß bei Gefangenen auch positive 
Ansätze IIorhanden sind. Im Gegenteil: Neben Defiziten und 
Belastungsmerkmalen haben sie oft Stärken und Fähigkei
ten ...... 

Das Menschenbild vom Kriminellen verdient aus pädago
gischer Sicht besondere kritische Aufmerksamkeit, weil es 
weitere dichotomische Menschenbildkonstruktionen ein
schließt: Kompetente und Inkompetente, Reife und Unreife, 
Selbstmächtige und Hilflose, alles in allem: Der Kriminelle 
als gefährliches Mündel. 

Dieses Menschenbild ist neben seiner noch zu bespre
chenden wissenschaftlichen Unhaltbarkeit und seiner schon 
erläuterten ideologischen (Sündenbock-)Funktion pädago
gisch gefährlich: 

Wie alle sozialen Beziehungen können auch pädagogi
sche Beziehungen nur gelingen, wenn die Beteiligten sich 
gegenseitig positiv wertschätzen, den Sinn ihres Tuns aus 
einem gemeinsamen Verständnis ableiten und wenn keiner 
den anderen nur oder vorwiegend als Objekt, sondern im
mer als Subjekt der Beziehung betrachtet. Diesem Prinzip 
der Wechselseitigkeit galt schon die Sorge der Reformpäd
agogen, und die modernen interaktons- und handlungstheo
retischen Entwürfe von Pädagogik sind ihm treu geblieben. 
Immer, wenn es wie in der Vollzugsschule oder im sozialen 
Training um die Vermittlung prosozialer Verhaltensmodelle 
geht, ist Wechselseitigkeit im Lernprozeß unverzichtbar.9) 

Die an Sicherheit und Ordnung orientierte Vollzugswirk
lichkeit tendiert zur Verdinglichung des Gefangenen10) und 
erschwert Wechselseitigkeit strukturell. Das Menschenbild 
vom Kriminellen stützt die Legitimierung der strukturellen 
Verdinglichung und behindert produktive Beziehungen zwi
schen Bediensteten und Gefangenen: 

Wie soll ein Gefangener, der sich als inbegriff der Abwei
chung wahrgenommen sieht, einen Rahmen für die Ausein
andersetzung mit sich selbst finden, den er annehmen kann, 
ohne sich selbst abzulehnen? Wie soll er ohne diesen Rah
men die pädagogischen Angebote als sinnvoll und die Päd
agogen als vertrauenswert begreifen können? Unter dem 
Diktat der Etikettierung entwickelt sich eher die Bereitschaft, 
Angebote und Anbieter für Zwecke der Hafterleichterung 
und der Entlaßprognose zu instrumentalisieren. Aus dem 
Klischee der kriminellen Persönlichkeit folgt nahezu 
zwangsläufig das negative Menschenbild von den Be
diensteten, die Gefangene nicht als Personen akzeptieren 
können und deren Aussagen man nicht vertrauen darf. 

Das Vollzugsziel ist doppelt gefährdet: Gefangene, die es 
aufgeben, sich gegen das Klischee "Krimineller" zu wehren, 
laufen Gefahr, sich in sekundäre Devianz zu verstricken. 
Oder das Klischee wird instrumentalisiert, um sich von der 
Verantwortung für die eigene Vergangenheit und Zukunft 
freizusprechen. Unter diesen Voraussetzungen werden Ge
fangene sich nur schwer motivieren lassen, am Vollzugsziel 
mitzuwirken, wie es § 4 StVollzG verlangt. 

Spiegelbildlich liegen die Probleme bei den Bediensteten: 
Wer Gefangene durch die Brille des kriminellen Menschen
bildes betrachtet, oder in einem Programm tätig ist, das die
sem Bilde folgt, der wird kaum mehr als Mitleid, Herablas
sung oder professionelle Routine zur Grundlage seiner Be
ziehungen mit den Gefangenen machen können. Mißtrauen, 
negative Erwartungen, Distanzierungsbedürfnisse, einseiti
ge Wahrnehmung - all dies kann zu einem Habitus werden, 
der kaum noch reflektiert wird. 11 ) Unter dem Leitstern des 
ausgrenzenden Menschenbildes wird der Bedienstete dem 
Gefangenen kaum ein Modell für Empathie und Solidarität 
vorleben können. Es wird ihm also schwerfallen, sich selbst 
an der Stelle des anderen sehen zu können. Sei es, daß er 
sich außerstande sieht, im Fehlverhalten des Gefangenen 
sein eigenes verdrängtes oder mögliches Versagen zu er
kennen. Sei es, daß er seine eigenen Vorzüge, Fähigkeiten 
und Einsichten im anderen nicht wenigstens angelegt oder 
teilweise ausgeprägt sieht. 

Dem Einwand, Empathie und Solidarität seien überzoge
ne Erwartungen an den Vollzug, wäre entgegenzuhalten: 



Empathie und Solidarität sind zentrale Bestimmungsmo
mente der sozialen Verantwortung, auf die § 2 des Strafvoll
zugsgesetzes abstellt. Wie sollen sie gelernt werden, wenn 
sie im Vollzugsalltag nicht erlebt werden können? 

Wird die Menschenbildproblematik im 
sozialen Training fortgeschrieben? 

Die bisherigen Problemperspektiven schließen das sozia
le Training zwar ein, konkretisieren die Belastung dieser Me
thode mit der Menschenbildproblematik jedoch nicht hinrei
chend. 

Wenn dies im folgenden versucht wird, dann unter dem 
Vorbehalt, daß es das soziale Training so wenig gibt, 
wie das Finanzamt, die Schule, die Frau und 
den Professor. Allerdings darf diese Relativierung auch 
kein Anlaß für bloße Unverbindlichkeiten sein. Da ich dieses 
Thema für eine Fortbildungsveranstaltung in Baden-Würt
temberg auszuarbeiten hatte, lag eine kritische Würdigung 
von offiziellen und offiziösen Verlautbarungen zum sozialen 
Training im Vollzug dieses Bundeslandes nahe. 

Probleme mit dem Menschenbild standen allerdings auch 
jenseits unserer Landesgrenze an der Wiege des sozialen 
Trainings bzw. erschwerten seine Taufe. Max Busch, der im 
Auftrage des Bundesministeriums der Justiz soziale Trai
ningskurse entwickelt und wissenschaftlich begleitet hat12), 

berichtet13): Zunächst wählte man den Begriff "Erziehungs
kurse". Als der Zulauf Jugendlicher geringer als erwartet 
blieb, ging man den Gründen nach und befragte mÖgliche 
Adressaten. Diese ließen wissen, daß sie sich nicht gerne 
als erziehungsbedürftig ansehen lassen. Erziehung wurde 
von ihnen als Maßnahme begriffen, der inkompetente, unrei
fe, führungsbedürftige Menschen unterzogen werden. Da
von hatten sie aus ihrer Vergangenheit genug. 

Aus werbepsychologischen Gründen etikettierten die Pla
ner ihr Produkt um und nannten es "soziales Training". Sie 
dachten: Training ist ein Wort aus dem Sport, das eher posi
tiv aufgenommen wird. Man will von sich aus trainieren, um 
schon vorhandene Fähigkeiten weiter zu entwickeln. Der 
Trainer bleibt Autorität in einem eng begrenzten Bereich und 
gibt nur Hilfestellungen. Wer trainiert, der sieht sich nicht in 
Frage gestellt. 

Eine geschickte Lösung, so könnte man denken. Daß die 
Rechnung ohne den Wirt gemacht wurde, kann man dem Er
fahrungsbericht eines Experten aus Baden-Württemberg 
entnehmen: Womit man vielleicht nach Busch dem Gefan
genen ein X für ein U vormachen konnte, genau darin sieht 
Goderbauerfürviele potentielle Trainer den Riesenstein des 
Anstoßes. 14) Angeblich fügt der Begriff "soziales Training" 
nicht wenigen "Behandlern" geradezu eine anthropologi
sche Kränkung zu. Sie empfänden Trainingsmaßnahmen 
als eine "Demütigung des Menschseins" . Man trainiere Tie
re, "vielleicht noch Sportler, aber keine Menschen mit freiem 
Willen". Goderbauer findet auch eine Erklärung für diese 
Hartleibigkeit: "Viele Behandler sträuben sich gegen die 
Methoden des sozialen Trainings, weil sie die Erkenntnis 
nicht ertragen, daß der Mensch in vielen Bereichen nach 
denselben Gesetzen lernt wie das Tier." 

ZfStrVo 2188 77 

Das soziale Training ist also in den Streit um die Berechti
gung des Behaviorismus in der Pädagogik verwickelt. Es 
geht um die Frage nach dem Menschenbild im allerallge
meinsten Sinne: Kann das soziale Training sein Menschen
bild auf Reiz-Reaktionsmuster reduzieren? Müssen wir 
nicht von einem Menschenbild ausgehen, das Verhalten als 
Ausdruck verinnerlichter Einstellungen bzw. biografisch 
langsam gereifter Verhaltensbereitschaften und Werte be
greift? Müssen wir uns nicht an Vorstellungen binden, die an 
Identität und Bewußtsein, also an den Tiefenstrukturen der 
Persönlichkeit, festhalten? Läßt sich etwa ein Kompromiß 
finden? 

Eine harte Antwort hat Eberle parat, der sich um die Aus
arbeitung einer allgemeinen Vollzugsdidaktik verdient ge
macht hat.15) Diese Didaktik habe sich auf eine reflexive 
Auseinandersetzung des Gefangenen mit seiner Biographie 
und der darin gewachsenen Persönlichkeit einzulassen, 
wenn sie Selbstverwirklichung und Selbstverantwortlichkeit 
zum Maßstab nimmt. Demgegenüber ist für Eberle soziales 
Training nicht viel mehr als "sozialtechnische Dressur" .16) 

Busch hingegen urteilt in dieser Frage zurückhaltender17): 

Auch nach seiner Auffassung können die behavioristischen 
Lernvorstellungen nicht umfassendes Leitbild der Vollzugs
pädagogik sein, letztlich auch nicht für das soziale Training, 
da dieses ansonsten nicht in seinem begrenzten Stellenwert 
begriffen werden könne. Dispositionen der Persönlichkeit 
(z.B. Selbstzweifel, Aggressivität, Konfliktscheu, Zukunfts
pessimismus, Egozentrismus) können nach Busch nicht 
durch Kurzzeitpädagogik LS. des sozialen Trainings verän
dert werden. Dem stimme ich im Anschluß an eine frühere 
Studie ZU. 18) Ich stimme Busch auch zu, wenn er den vertret
baren Anspruch des sozialen Trainings auf die Bewältigung 
einfach strukturierter und konkret nachvollziehbarer Ak
tionszusammenhänge im Alltag beschränkt. Das ist nicht 
wenig und als Aufgabe reizvoll genug! 

Dabei muß aber immer wieder beachtet werden, daß posi
tive Lerneffekte, die im Training selbst festgestellt werden, 
nicht einfach mit Persönlichkeitsveränderungen verwech
selt werden dürfen. Untersuchungen über Langzeiteffekte 
sozialer Trainingskurse zeigen, daß diese "oft nicht beson
ders günstig aus(fallen)". Die Gründe scheinen u.a. darin zu 
liegen, daß oft nur "isolierte Fähigkeiten trainiert wurden, de
ren Zusammenhang mit straffälligem Verhalten unklar ist", 
daß Nachbetreuungsprogramme fehlen und daß die Gefan
genen oft wieder unvermittelt den Einflüssen ihres alten Mi
lieus anheimfallen. 19) 

Dem Leitfaden des Landes Baden-Württemberg zum so
zialen Training sind Anspruchsbegrenzungen fremd. Er in
tendiert die Auflösung der kriminellen Persönlichkeit: Die 
durch das Training erreichte Veränderung "soll die ganze 
Person erfassen, mit all ihren kriminellen, arbeitsscheuen 
und bindungsgleichgültigen Einstellungen. "20) 

Womit wir wieder beim alten Problem angelangt sind, 
beim Menschenbild als einer Korrekturvorlage für sozialpäd
agogische Interventionen. Verschärft wird dieses Problem 
durch die Überzeichnung der methodischen Reichweite des 
sozialen Trainings. 

Weil soziales Training nicht als direkte Methode der Per
sönlichkeitbeeinflussung beansprucht werden kann und 
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weil seine Integration in ein umfassendes Behandlungskon
zept fehlt, sind wir schon "soziotechnisch" darauf angewie
sen, n ich t von einer generalisierten Defizitpersönlich
keit auszugehen. Analog der sportlichen Trainingsphiloso
phie müßten wir schon "taktisch" darauf vertrauen, daß die 
Lernangebote auf die Verbesserung vorhandener positiver 
Dispositionen bzw. auf die Weckung latenter prosozialer 
Verhaltensbereitschaften und produktiver Fähigkeiten wirken. 

Folgen wir Quensel in seiner schon vor Jahren vorgetra
genen Interpretation des Lernpotentials von Gefangenen21 ), 

dann ist der eben empfohlene Optimismus nicht nur sozio
technisch bzw. taktisch geboten, sondern auch den gegebe
nen Dispositionen angemessen. 

Nach Quensel haben die Gefangenen im Laufe ihrer ab
weichenden Karriere Eigenschaften, Techniken und Fähig
keiten entwickelt, die in ihr e r Situation sinnvoll für das 
Überleben waren. Wer daran nur den rechtlich-moralischen 
Defizitaspekt wahrnimmt, verfehlt die pädagogisch ent
scheidende Chance, vorhandene Kompetenzen positiv zu 
wenden und einzusetzen.' Quensel denkt dabei beispiels
weise an folgende Eigenschaften: Hinter den Manipula
tionstechniken der Gefangenen verberge sich oft eine genu
in psychologische Fähigkeit. Empfindlichkeiten gegen Krän
kungen ließen auf verborgene Helfermotive schließen. Die 
Durchführung von Delitkten verweise nicht selten auf ausge
prägte Organisations- und Improvisationsfähigkeiten. Ge
fangene hätten oft ein realistisches Bild von ihren Möglich
keiten.22) Auch die Überlegungen Quensels laufen darauf 
hinaus, daß die Gefangenen uns eher ähnlich als unähnlich 
sind. 

Empirische Kontrolluntersuchungen und ideologiekriti
sche Analysen zum Defizitstereotyp des Kriminellen bele
gen, daß die Lernfähigkeit der Gefangenen eher durch
schnittlich, ihre normativen Orientierungen überwiegend an
gepaßt und die Persönlichkeitseigenschaften durchaus 
"normal" sind, wenn man von haftbedingten Reaktionsbil
dungen wie psychosomatischen Beschwerden, emotionaler 
Labilität und Depressivität absieht.23) Selbst die aus dem 
Gerichtsalltag geläufigen Kategorien "Hang" und "schädli
che Neigungen" (kriminelle Energie) lassen sich nicht als 
valide Trennungsvariable für "Normale" und "Kriminelle" 
handhaben.24) 

Insgesamt besteht also genügend Anlaß, von einem für 
uns alle gemeinsamen Menschenbild auszugehen, dem wir 
aus unterschiedlichen Gründen mehr oder weniger gut ent
sprechen. Selbst wenn wir in konkreten Fällen bei Gefange
nen überproportional ausgeprägte Dispositionsschwächen 
vorfinden, haben wir damit noch lange keine kausalen Be
dingungen ihrer "Kriminalität" in der Hand: "Mit den gleichen 
Eigenschaften kann der Mensch grundsätzlich auch sozial 
angepaßt leben. "25) 

Wer eine defizitorientierte Vollzugspolitik kritisiert, der 
darf nicht übersehen, daß bislang auch die "freie" außer
schulische Jugendbildung und Weiterbildungskonzepte für 
Erwachsene weitgehend kompensatorisch begründet und 
ausgelegt werden. Doch setzt "draußen" eine Neubesin
nung ein, von der auch das soziale Training profitieren könn
te und sollte: Wenn es gelingt, "die konzeptionellen Ansätze 

nicht mehr von den vermeintlichen Defiziten her aufzubau
en, sondern das Gewicht auf die Stärken ... zu legen", dann 
werden Defizite "zwar thematisiert, verlieren aber unter der 
Perspektive der Stärkung der Stärken ihren negativen Cha
rakter" . 26) 

I m Unterschied zu dieser Position scheint mir die Situation 
der Vollzugspädagogik eher dadurch charakterisiert zu sein, 
daß die Stärken zwar auch thematisiert werden, der Ansatz 
(des sozialen Trainings z.B.) jedoch nicht von ihnen her auf
gebaut ist. 

Inwieweit dies an der baden-württembergischen Konzep
tion des sozialen Trainings ex e m p I a r i s c h aufgezeigt 
werden kann, sei dahingestellt. Jedenfalls ist sie eine Kon
kretisierung des Axioms kompensatorischer Vollzugspäda
gogik. 

Neben der schon erw~hnten Zielstellung des "Leitfa
dens", die Gefangenen zu entkriminalisieren, erschwert 
auch die "Dokumentation" insbesondere mit einigen Passa
gen im Aufsatz von Rössner eine pädagogisch und sozial
psychologisch angemessene Thematisierung des Men
schenbildes im sozialen Training. Es wird dort trotz des lern
theoretischen Ansatzes zuviel von Hilflosigkeit, vom anomi
schen Verhaltenssyndrom, von kognitiver Minderausstat
tung und von "typischen" Persönlichkeitseigenschaften ge
sprochen. Auch der im Oktober 1987 vorgelegte "Bericht 
über die Einführungsphase" des sozialen Trainings bekräf
tigt den Defizitansatz.27) 

Diese Tradition wurde durch Wulf mit einem Aufsatz zur 
Verstärkung der Gesundheitsbildung im sozialen Training 
fortgeschrieben. Der Text beginnt mit einer schier endlosen 
Aufzählung von angeblich kriminologisch gesicherten ge
sundheitsschädlichen Verhaltensweisen, mit denen die Ge
fangenen sich von der übrigen Bevölkerung wesentlich un
terscheiden sollen.28) Die Gipfelpunkte des Defizitberges 
sind markant: "Im Zeichen allgemeiner Verwahrlosung ha
ben sie (die Gefangenen, R.P.) ein mangelhaftes Verhältnis 
zum eigenen Körper und zu ihrer Gesundheit." ... "Im Kon
taktbereich prägen wahllose (Sexual) Partnerschaften ohne 
emotionale Bindung den Lebenszuschnitt. " 

Am Ende der Liste versucht Wulf einem etwaigen Etiket
tierungsverdacht vorzubeugen: Die "kriminologischen Fest
stellungen dürfen nicht ... als Abwertung von Straffälligen 
mißverstanden werden". Es handele sich vielmehr um ",ide
altypische' Verdichtungen, die jeder Praktiker in der Straf
rechtspflege aus eigener Anschauung bestätigen wird". 

Aus meinen mehrjährigen Erfahrungen mit Gefangenen 
kann ich mich nicht als Gewährsmann für diese These an
bieten. Wichtiger als die Aufrechnung von persönlichen Er
fahrungen mit der Gesundheits- und Hygienepraxis von Ge
fangenen ist im Sinne unseres Themas die Frage, wie sich 
der Umgang von Gefangenen mit ihrer Gesundheit gegen
über gesamtwirtschaftlichen Trends ausnimmt und was dar
aus zu folgern wäre: 

Zieht man Quellen zur gesamtgesellschaftlichen Gesund
heitsproblematik bzw. zur Gesundheitserziehung zu Rate, 
gewinnt man eher den Eindruck daß die Gefangenen auch 
hier im Spektrum einer (problematischen) Normalität ver-



bleiben. Eine kürzlich verbreitete Studie zeigt, daß schon 
sehr viele Schüler medikamenten abhängig sind, regelmäßig 
Alkohol und Nikotin konsumieren sowie über psychosomati
sche Beschwerden klagen.29) Jugendstudien belegen, "daß 
ein von den durchschnittlichen Gesundheitsnormen abwei
chendes Risikoverhalten zu den ,Alltagsflips' Jugendlicher 
gehört" . 30). 

Daß Abweichungen von den gesellschaftlich deklarierten 
Gesundheitsnormen nicht nur bei Jugendlichen "normal" 
sind, zeigt auch der Boom gesundheitserzieherischer Be
mühungen in der Erwachsenenbildung.31 ). 

Diese Abweichungen lassen sich altersunabhängig weit
gehend als Reaktion auf defiziente soziale bzw. sozioökono
mische Lebensbedigungen zurückführen. Altersspezifisch 
sind dabei die konkreten Erfahrungen, die zu dem Eindruck 
fahren, daß GleichgOitigkeit gegenüber dem Körper unter 
"gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen hochgradig 
funktional adäquat (ist) "32). In einem solchen Interpretations
muster können die gesundheitlichen Verhaltensweisen von 
Gefangenen als spezielle Variante gesamtgesellschaftli
cher Gesundheitsdevianz begriffen werden. Muß es denn 
verwundern, wenn Gefangene ihrer "Verdinglichung" durch 
die kompensatorische Ausschöpfung verbliebener Konsum
freiheiten begegnen?33) 

Für Gesundheitsprogramme im Vollzug und in Freiheit 
wäre gleichermaßen zu fordern, daß sie auf eine Änderung 
sozialer, institutioneller und gesellschaftlicher Entstehungs
bedingungen von "riskantem Verhalten" zielen und nur im 
Zusammenhang damit auf "Gesundheitsbildung" vertrau
en.34) 

Die objektive Dimension subjektiven Verhaltens läßt sich 
vom Beispiel der Gesundheitsdevianz auf den gesamten 
Komplex des abweichenden Verhaltens übertragen: "Ab
weichendes Verhalten ist eine n 0 r mal e Reaktion auf 
soziale Bedingungen".35) Wenn dies so ist, benötigen wir 
zum Umgang mit abweichendem Verhalten kein Bild vom 
kriminellen Menschen. Ohne dieses Bild wird der Blick frei 
für zwei zentrale Erfolgsbedingungen des sozialen Trai
nings: Es muß verbunden sein mit der Gewährleistung pro
sozialer Lebensbedingungen und autonomer Verhaltens
spielräume im Vollzug und mit der Vorbereitung sozialinte
grativer Optionen für die Zeit nach der Entlassung. Zu die
sen Optionen gehören u.a. Anstrengungen, das Menschen
bild vom Kriminellen gesellschaftlich zu löschen, - vielleicht 
eine Aufgabe für soziales Training mit "Normalen" in Schu
len, Volkshochschulen, kirchlichen und gewerkschaftlichen 
Bildungseinrichtungen usw. Diese Aufgabe erscheint um so 
wichtiger und schwieriger, als neue Forschungsergebnisse 
zeigen, daß die Idee der "Resozialisierung" (LS. des § 2 
StVollzG) gerade auch bei jungen Menschen und bei Frauen 
immer weniger Anklang findet und die Forderung nach ei
nem Sühne- und Abschreckungsvollzug immer mehr An
hänger um sich versammelt.36) 
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Wieviele Tage hat der Urlaub? 
- Vollzugspraktische Anmerkungen zum 
Beschluß des BGH vom 24. November 1987-

Jürgen Rothfischer 

Nach einer internen Entscheidungssammlung der baden
württembergischen Justizverwaltung ist die Urlaubsrege
lung des § 13 StVollzG diejenige Vorschrift des Gesetzes, 
welche die Gerichte am meisten beschäftigt. Sicherlich 
hängt das nicht nur mit der Behandlungsrelevanz der Maß
nahme "Urlaub" zusammen, sondern auch einfach mit der 
Attraktivität dieser faktischen Vollzugsunterbrechung und 
einer massenhaften Anwendung durch die Vollzugsbehör
den. Die Rechtsprechung behandelt seltener richtungwei
sende Grundsatzfragen als Einzelfragen. 

Mit einer solchen hatte sich auch der5. Senat des BGH irI 
seinem Beschluß vom 24. November 1987 (5 ARVoliz 6/87) 
zu befassen. Es geht darum, wie die Dauer eines Hafturlau
bes zu berechnen ist, wie die Urlaubstage zu zählen sind. 
Dies ist eine alte Streitfrage (vgl. Stilz in ZfStrVo 1979, 69). 
Für den unbefangenen Laien ist sie wohl kaum als Problem
fall einsehbar, mit dem sich der BGH beschäftigen muß, sagt 
doch das StVollzG - anscheinend oder scheinbar- klar, daß 
der Strafgefangene bis zu 21 Kalendertage in einem Jahr 
aus der Haft .beurlaubt werden kann. 

Berechnungsarten 
Die Vollzugsjuristen haben längst dafür gesorgt, daß die

se Frage durch unterschiedliche Auslegung des Begriffes 
"Kalendertag" bzw. unterschiedliche Berechnungsmetho
den kompliziert wurde. Eine mehr am Wortlaut des Geset
zes haftende "konservative" Auslegungsweise (A) zählt je
den "angebrochenen" Kalendertag als ganzen Urlaubstag, 
gleichviel ob sich der Gefangene an jenem Tag für die Dauer 
von 24 Stunden oder nur für einen kürzeren Zeitraum tat
sächlich im Urlaub befindet. Vielfach wird zwar im Prinzip 
nach dieser Methode A verfahren, die Reisetage werden 
aber zusammen nur als ein Urlaubstag gerechnet, wenn die 
Abwesenheit 24 Stunden nicht überschreitet (Methode B). 
Nach einer anderen Variante (C), die sich auf den Behand
lungscharakter des Urlaubs beruft, muß jeder Urlaubstag 24 
Stunden Urlaubszeit umfassen. Er muß deshalb entweder 
von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr oder - die Kalendertagsgrenze 
überschreitend - zum Beispiel von 18.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
dauern. Eine noch großzügigere Auffassung (0) will die volle 
24-Stunden-Dauer eines jeden Urlaubstages dadurch ge
währleisten , daß der Gefangene am Abend vor dem ersten 
Urlaubstag die Anstalt verlassen darf und erst am Morgen 
nach dem letzten vollen Urlaubstag in die Anstalt zurückkeh
ren muß (vgl. Calliess/Müller-Dietz, Komm. StVollzG 
Rdnr. 19 zu § 13). Zum Teil werden in der Praxis auch die als 
echte Urlaubszeit verbrauchten Bruchteile von KaJenderta
gen zusammengezählt oder es findet eine Kombination von 
Ausgang und Urlaub statt (F; vgl. Weber ZfStrVo 1982, 163 ff. 
m.w.N.). Die unterschiedlichen Berechnungsweisen werden 
nicht nur rechtlich begründet; dahinter verbirgt sich auch ein 
unterschiedliches Vorverständnis (z.B.: mehr Lockerun
gen = guter Vollzug; weniger Lockerungen = schlechter 
Vollzug). 



Urlaubsarithmetik 
Die unterschiedlichen Gestaltungs- und Berechnungsar

ten sind für den Gefangenen folgenreich. Zwei Vergleichs
berechnungen am Beispiel eines Wochenendurlaubes mö
gen das verdeutlichen: 

Methode A Methode C 
Beginn: Freitag 18.00 Uhr Freitag, Samstag und Der Urlaub erstreckt sich 
Ende: Sonntag 18.00 Uhr Sonntag zählen zusam- über 2 Zeiteinheiten von 

men als 3 Urlaubstage je 24 Stunden, es sind nur 
2 Urlaubstage verbraucht. 

Im Extremfall einer Stückelung des Urlaubes ausnahms
los in Wochenendurlaube kann der Gefangene nach Metho
de A sieben solcher Urlaube erhalten, nach Methode C aber 
zehn (+ 1 Tag). 

Methode A entspricht der seit langem offiziell vertretenen 
Auffassung der baden-württembergischen Justizverwal
tung; jedoch wurde bekannt, daß im baden-württembergi
sehen Vollzug im Laufe der Zeit auch die Berechnungsme
thode C angewandt wurde. Umfragen unter den Justizver
waltungen der Bundesländer in den Jahren 1983 und 1986 
zeigten im wesentlichen die nachstehende Praxis: 

Methode A: Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen 
(evtl. Kombination mit Ausgang), Rheinland
Pfalz; 

Methode B: Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Saar
land, Schleswig-Holstein; 

Methode C: Bremen, Hessen (beide evtl. Kombination mit 
Ausgang). 

Zu dieser Aufstellung ist anzumerken, daß jedenfalls in 
Baden-Württemberg und in Bayern die Berechnungsmetho
de A dadurch "entschärft" wird, daß auf einen möglichst frü
hen Urlaubsantritt und eine späte Rückkehr geachtet wird. 
Dadurch soll das "unfaire" Ergebnis vermieden werden, daß 
ein Gefangener z.B. erst am Abend des Freitag die Anstalt 
verlassen darf und dieser geringe Bruchteil eines Kalender
tages dennoch als ganzer Urlaubstag verbraucht ist. 

Der BGH-Beschluß kurz gefaßt: 
Der Praktiker muß sich fragen, ob die erwähnten Zweifels

fragen und Unterschiedlichkeiten durch die Entscheidung 
des BGH beseitigt sind bzw. welche Folgen diese Entschei
dung ansonsten hat. Die Aussagen des BGH können wie 
folgt zusammengefaßt werden: 

1. Kalendertag im Sinne des § 13 Abs. 1 Satz 1 StVollzG 
bedeutet nicht zwingend einen Zeitabschnitt von 0.00 bis 
24.00 Uhr und nicht einen sonstigen gleich langen Zeit
abschnitt (24-Stunden-Rhythmus). Der Begriff des Ka
lendertages besagt, daß im Gegensatz zur Regelung für 
freie Arbeitnehmer die Samstage, Sonn- und Feiertage, 
die in die Urlaubszeit fallen, für Gefangene als Urlaubsta
ge zählen. 

2. Urlaubstage sind alle Kalendertage, auf die sich der Ur
laub erstreckt. 

a) Jedoch ist der erste Tag des jeweiligen Urlaubes nicht 
auf die Höchstdauer von 21 Kalendertagen anzu
rechnen, wenn der Urlaubsantritt - wie meist - in den 
Lauf des Tages fällt. Zur Begründung greift der BGH 
auf § 187 BGB zurück. 
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b) Dagegen ist der Tag des Urlaubsendes mitzuzählen, 
auch dann, wenn der Gefangene - wie regelmäßig -
vor Mitternacht in die Vollzugsanstalt zurückkehren 
muß. 

3. Gefangene von Mitternacht zu Mitternacht zu beurlau
ben, verbietet in der Regel die Fürsorgepflicht des Staa
tes für die Gefangenen, oft auch das Sicherheitsbedürf
nis der Allgemeinheit; zudem fehlt den Anstalten das 
Personal, um die Gefangenen zur Nachtzeit abzuferti
gen. 

4. Wird der Urlaub in kleinen Abschnitten gewährt, so kann 
der Zweck des Urlaubs verfehlt werden, wenn die erlaub
te Abwesenheit aus der Anstalt deutlich kürzer ist, als sie 
bei einem im 24-Stunden-Rhythmus erteilten Urlaub wäre. 

Vollzugspraktische Folgerungen 
Der BGH hat klargestellt, daß die Urlaubsdauer nicht nach 

24-Stund~n-Einheiten oder nach Bruchteilen von Tagen be
messen wird. Begrüßenswert ist für den Freund einer allge
meinverständlichen Sprache, daß der BGH dem Gesetz ei
nen bürgernahen Sprachgebrauch unterstellt und demzufol
ge unter dem Begriff des Kalendertages volle Tage im natür
lichen (astronomischen) Sinne und nicht quasi juristische 
Zeiteinheiten versteht. Auch diejenigen, die aus dem Be
handlungscharakter des Urlaubs Konsequenzen für die Be
rechnung seiner Dauer ziehen möchten (Methode C), wer
den vom BGH im Ergebnis nicht im Stich gelassen. 

Der Praktiker wird auch begrüßen, daß der BGH die An
stalten davon entbindet, die Gefangenen etwa von Mitter
nacht zu Mitternacht zu beurlauben. Er erklärt dazu aus
drücklich, daß die Anstalten da.rauf nicht eingerichtet und 
rechtlich dazu nicht gehalten seien. Mit wohltuendem Reali
tätssinn stellt der BGH sogar fest, daß derartige Urlaubszei
ten sich mit der staatlichen Fürsorgepflicht gegenüber dem 
Gefangenen, aber auch mit dem Sicherheitsbedürfnis der 
Allgemeinheit nicht vertragen würden. 

Der Hinweis des BGH, die Anstaltsleiter seien bei der 
Festlegung der Zeitpunkte für Urlaubsbeginn und Urlaubs
ende beweglich - also nicht an einen 24-Stunden-Rhythmus 
gebunden -, ist für die Praxis hilfreich. Er ist auch konse
quent, nachdem der BGH einerseits den sprachüblichen Be
griff des Kalendertages zugrundelegt und andererseits ex
treme Urlaubszeiten (z.B. von 0.00 bis 24.00 Uhr) ablehnt. 
Die Vollzugsanstalten haben nunmehr eine Rückversiche
rung durch den BGH, wenn sie den Gefangenen zu "übli
chen" Zeiten in Einklang mit den betriebsorganisatorischen 
Erfordernissen in den Urlaub entlassen bzw. nach dem Ur
laub wieder aufnehmen. 

Wohl überraschend ist der BGH zu der Erkenntnis ge
langt, daß nicht jeder Urlaubstag, d.h. jeder vom Urlaub "an
gebrochene" Kalendertag, auf die Höchstdauer des Urlau
bes anzurechnen, vielmehr der Tag des Urlaubsantritts 
gemäß § 187 BGB nicht mitzuzählen sei. Auf der anderen 
Seite soll der Tag der Urlaubsrückkehr doch mitzuzählen 
sein. Es soll hier nicht erörtert werden, inwieweit die Heran
ziehung von Vorschriften über die Fristenberechnung für die 
Berechnung der Urlaubsdauer sachgerecht ist. Zweifel dar
an sind erlaubt, da Fristen und Hafturlaube wenig miteinander 
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zu tun haben. Auch daß der BGH zwei Arten von Urlaubsta
gen schafft, nämlich solche, die auf die Urlaubshöchstdauer 
anzurechnen sind und solche, die nicht anzurechnen sind, 
mag eher den Theoretiker beschäftigen. In der Praxis schei
det nunmehr die Berechnungsmethode C aus; auch für die 
anderen Methoden dürfte kein Raum bzw. Bedürfnis mehr 
sein. Das bedeutet für die Anstalten, die bisher nach diesen 
Methoden gearbeitet haben, eine gewisse Verwaltungsver
einfachung. Außerdem erscheint nach hiesiger Auffassung 
der Wegfall dieser Zählweisen auch am ehesten gesetzes
konform, zumal bei der Aufstockung der Urlaubshöchst
grenze von 14 Tagen auf 21 Tage auch die Reisezeiten der 
Gefangenen in den Flächenstaaten berücksichtigt wurden 
(vgl. Bericht der Abgeordneten Dr. Eyrich, Brandt, Grols
heim, von Schoeler, Spranger zu § 13 des seinerzeitigen 
Regierungsentwurfes). Nach Nr. 2 Abs. 1 Satz 2 W zu § 13 
StVollzG sind die Reisezeiten Teil des Urlaubes. Die Justiz
verwaltungen werden zu prüfen haben, ob diese Vorschrift 
aufzuheben oder wenigstens klarstellend (im Sinne des obi
gen Leitsatzes Nr. 2 a) zu ergänzen ist. 

Der BGH leitet die Nichtanrechnung des Urlaubsantritts
tages aus einer allgemeinen Fristenregelung her und nicht 
aus dem spezifischen Wesen gerade des sogenannten Re
gelurlaubes nach §"13 StVolizG. Deshalb giH die Entschei
dung zweifellos auch tür die Sonderurlaube nach §§ 15 
Abs. 3 und 4, 35 Abs. 1 und 124 Abs. 1 StVolizG. Insgesamt 
kann durch die Nichtanrechnung des jeweils ersten Urlaubs
tages auf die gesetzliche Höchstzahl eine enorme Auswei
tung der zur Verfügung stehenden Urlaubsgesamtmenge 
bewirkt werden. 

Der Vorteil, der sich für den Gefangenen ergibt, ist um so 
größer, je häufiger der Gefangene beurlaubt wird, je mehr 
Urlaubsantritte also stattfinden. Der BGH geht nämlich von 
einer Aufteilung des Urlaubes als Regelfall aus und spricht 
unzweideutig vom jeweiligen Urlaubsbeginn. Am Beispiel 
zweitägiger Wochenendurlaube (Samstag und Sonntag) 
soll dies verdeutlicht werden: 

Aus dem Regelurlaub des § 13 StVollzG können künftig 
nicht nur sieben oder zehn (vgl. das 1. Berechnungsbei
spiel), sondern bis zu 21 Wochenendurlaube gebildet wer
den. Das führt zu einer faktischen Urlaubsmenge von 42 Ta
gen (21 Samstage, die nicht zählen, und 21 Sonntage, die ge
zählt werden). Für Freigänger könnten aus dem Sonderurlaub 
nach § 15 Abs. 4 StVollzG - rein rechtlich - bis zu sechs zwei
tägige Wochenendurlaube gebildet werden mit dem Ergebnis 
einer faktischen Urlaubsmenge von 12 Tagen, von denen wie
derum sechs Tage nicht zählen würden; dafür müßte sogar 
der Kalender geändert werden. Auch der Sonderurlaub nach § 
35 StVollzG wird je nach Aufteilung in Teilurlaube um minde
stens einen Tag, unter Umständen mehrere Tage, faktisch 
ausgeweitet. Es ist keineswegs unrealistisch, insgesamt von 
einer Ausweitung der Urlaubshöchstmengen um weit mehr als 
50 %, eher nahe an 100 % auszugehen. 

Diese möglichen Folgen des BGH-Beschlusses entspre
chen nach hiesiger Auffassung weder dem Wortlaut des 
StVollzG noch dem Willen des Gesetzgebers. Man hätte 
sich gewünscht, daß der BGH die Erwägung anstellt, ob 
nicht doch § 13 StVollzG letztlich auch eine Sonderregelung 
gegenüber der allgemeinen Regel des § 187 BGB enthält. 
Die beispielhaft angeführten - aber auch weniger extremen -

möglichen Konsequenzen hinsichtlich der Urlaubsmenge 
lassen die Entscheidung als rechtlich und vollzug lieh äu
ßerst bedenklich erscheinen und legen für die dazu berufe
nen Organe die Frage nach einer Korrektur im Wege der Ge
setzesänderung nahe. 

Für den Praktiker werfen die Folgen des BGH-Beschlus
ses die Frage auf, ob es sinnvoll sei, künftig den Urlaub in 
längeren Abschnitten zu gewähren, um einige nichtzählen
de Urlaubsantrittstage und damit eine unangemessene Aus
weitung der Urlaubsgesamtmenge zu vermeiden. Diese 
Fragestellung wird sich verstärkt dort ergeben, wo die Ent
wicklung der Lockerungs- und Urlaubspraxis ohnehin als in
flationär und rechtlich und vollzug lieh unbefriedigend einge
schätzt wird. Ein solches Vorgehen kann indes kein pau
schal anwendbares Heilmittel sein, weil die Festlegung der 
jeweiligen Urlaubsdauer nach verschiedenen anderen Ge
sichtspunkten erfolgen muß (z.B.: Anwesenheit des Gefan
genen an der Arbeitsstelle, zeitliche Disposition der Bezugs
person, Reisemöglichkeiten, Anbindung an gesetzliche Fei
ertage). Außerdem kann durch längere Urlaube die Bela
stungsfähigkeit des Gefangenen überfordert werden. Da die 
Beurlaubung des Gefangenen antragsgebunden ist, kann 
dieser nicht für eine längere Dauer beurlaubt werden, als es 
seinem Antrag entspricht. Die Ablehnung kürzererTeilurlau
be zusammen mit der Verweisung des Gefangenen auf län
gere Teilurlaube wird daher nur nach gründlicher Prüfung 
des Einzelfalles in Betracht kommen. Und schließlich ist das 
Bestreben der Gefangenen, die Ul'laubsregelungen in mög
lichst günstiger Weise umzusetzen, nicht schlechthin miß
bräuchlich. 

Eine gewisse Rechtsunsicherheit bleibt bei der Frage, ob 
nach der Entscheidung des BGH der Tag des Urlaubsan
tritts in keinem Falle mitgezählt werden darf oder ob unter 
bestimmten Umständen doch eine Anrechnung auf die Ur
laubshöchstmenge zulässig ist. Abgesehen davon, daß der 
BGH die Lösung aus § 187 BGB gefunden hat und Ausnah
men von dieser Lösung selbst nicht nennt, mag es ihm dar
auf angekommen sein, "unfaire" Lösungen (Urlaubsantritt 
erst zur Abendzeit bei voller Anrechnung des Tages) zu ver
hindern. Dafür könnte sprechen, daß der BGH die Nichtan
rechnung auf die Höchstdauer andeutungsweise auch damit 
begründet, der Urlaub erstrecke sich a.uf bestimmte Tage 
"vielleicht nur für wenige Stunden". Der BGH führt dann wei
ter aus, der Tag des jeweiligen Urlaubsbeginns sei nicht an
zurechnen, wenn der Urlaubsantritt "in den Lauf des Tages" 
fällt. Der Hinweis auf den" vielleicht nur für wenige Stunden" 
zu Urlaubszwecken genutzten Tag könnte Ansatzpunkt da
für sein, daß ein Urlaubsantritt nur dann "in den Lauf des Ta
ges fällt", wenn ab Urlaubsantritt nur noch "wenige Stunden 
des Tages" für den Urlaubszweck verbleiben. Das wäre eine 
praxisnahe Lesart. Denn wenn der Gefangene z.B. am Vor
mittag, evtl. sogar am frühen Morgen die Anstalt verlassen 
darf, wird er den Tag häufig noch als echten Urlaubstag nut
zen können und nicht nur für technische Abläufe und Reise
zeiten. Freilich wird es dabei auf die Umstände des Einzel
falles ankommen. Bei einem wohnsitz- bzw. familien nahen 
Vollzug wie in Baden-Württemberg werden sich die Reise
zeiten regelmäßig in Grenzen halten. Da der BGH aber in 
seinen Ausführungen den Urlaubsantritt zur Nachtzeit dem 
Urlaubsantritt zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich "im 
Laufe des Tages" gegenüberstellt, scheint dies eher dafür 



zu sprechen, daß schlechthin jeder Urlaubsantritt, der ge
raume Zeit nach Mitternacht stattfindet, im Sinne des BGH 
"in den Lauf des Tages" fällt und der fragliche Tag daher 
nicht zu zählen ist. Aus der hiesigen Praxis z.B. sind aber ex
trem frühe Urlaubsantrittszeiten bekannt. Die Vernachlässi
gung dieser Tage wäre häufig vollzug lieh und rechtlich un
befriedigend bzw. bedenklich. 

Auch wer sich mit einer Ausweitung der Urlaubsgesamt
menge gegenüber der Berechnungsmethode A nicht an
freunden kann, muß sich damit abfinden. Ein mögliches wei
teres Korrektiv kann darin liegen, daß der Gefangene, des
sen Belange und Verhältnisse dies zulassen, nicht am Mor
gen, sondern am Nachmittag (z.B. nach Ende der Arbeits
zeit) den Urlaub antritt. In diesem Falle wird dann tatsächlich 
kein (fast) gC''"'">:er Urlaubstag, sondern nur ein relativ kleiner 
Bruchteil des Tages von der Konsequenz des § 187 BGB er
faßt; er wird dem Gefangenen sozusagen geschenkt. Es ist 
zu erwart~." daß früher oder später die Rechtsprechung 
auch diese Frage klären muß. Bis dahin mag die Ausweitung 
der Urlaubsgesamtmenge angesichts einer nicht selten un
befriedigenden Automatik und einer inflationären Tendenz 
der Praxis z.T. Anlaß geben, die Sinnhaftigkeit jeder Ur
laubsgewährung im Rahmen der Ermessensausübung 
gründlicher zu prüfen. Das dürfte allerdings eine intensivere 
Vor- und Nachbereitung der Urlaube erfordern. Im übrigen 
besteht die Besorgnis, daß durch eine unterschiedliche Pra
xis des Urlaubsantritts und der Aufteilung des Urlaubs in grö
ßere oder kleinere Abschnitte in den Bundesländern - wei
terhin - unterschiedliche Urlaubsgesamtmengen zur Verfü
gung stehen. Das Problem ist zwar nicht neu, wie die darge
stellten Berechnungsmethoden zeigen; man hätte sich aber 
gewünscht, daß dies vom BGH nicht perpetuiert wird. 

Schließlich wird die Praxis auch zu prüfen haben, ob mehr 
als bisher bei der Urlaubsentscheidung das Ermessen dahin 
ausgeübt wird, nicht das volle Urlaubskontingent auszu
schöpfen. Auch dadurch könnten unerwünschte Folgen der 
BGH-Entscheidung abgeschwächt werden, jedoch eben
falls nur nach Prüfung im Einzelfall. 

Der Hinweis des BGH, bei einer Aufteilung des Urlaubes 
in kleinere Teilurlaube müsse darauf geachtet werden, daß 
der Urlaubszweck nicht verfehlt wird, wenn die gestattete 
Abwesenheit aus der Anstalt deutlich kürzer als bei einem 
24-Stunden-Rhythmus wäre, könnte evtl. mißverstanden 
und überinterpretiert werden. Keinesfalls will der BGH damit 
wieder den 24-Stunden-Rhythmus "durch die Hintertüre" re
aktivieren, gerade ihn hat er durch seine Entscheidung ver
worfen. Die Sorge des BGH, den Gefangenen werde eine zu 
kurze Urlaubsdauer zugestanden, ist durch die Nichtzäh
lung der Urlaubsantritte weitgehend ausgeräumt. Sinnvoll 
erscheint es daher aus der Sicht der Praxis, diesem Hinweis 
des BGH nicht mehr und nicht weniger als ein Verbot unnötig 
und unangemessen kleinlicher Urlaubsentscheidungen -
was Urlaubsbeginn und Urlaubsende angeht - zu entneh
men. Auf der anderen Seite zwingt diese Bemerkung, insbe
sondere in Zusammenschau mit der Respektierung perso
neller und organisatorischer Zwänge nicht zu riskanten per
sonellen und organisatorischen Kraftakten, nur um die Ab
wesenheitszeiten für die beurlaubten Gefangenen mög
lichst lange auszudehnen. Entscheidend muß sein, daß der 
Gefangene die Urlaubstage sinnvoll gestalten und nutzen 
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kann. Sind die Reisezeiten erheblich und wird dadurch der 
letzte Urlaubstag beeinträchtigt (der erste zählt ja nicht), so 
muß dem ggf. durch eine Aufteilung des Urlaubs in längere 
Teilurlaube Rechnung getragen werden. Das entspricht 
auch dem Urlaubsverhalten freier Bürger; diese sind bisher 
im übrigen noch nicht auf den Gedanken gekommen, für den 
ersten Tag ihres Erholungsurlaubes gelte § 187 BGB. 

Der BGH hat die Frage der Möglichkeit eines eintägigen 
Urlaubes und dessen Abgrenzung vom Ausgang und die 
Frage, wie ein eintägiger Urlaub auf das Gesamtkontingent 
anzurechnen wäre, offengelassen. Auch diese Frage soll an 
dieser Stelle nicht vertieft werden. Für den Praktiker jeden
falls wird die Nichtzählung des jeweils ersten Urlaubstages 
es nahelegen, bloß eintägige Abwesenheiten von der An
stalt zweifelsfrei als Ausgang auszugestalten und Beurlau
bungen grundsätzlich nur dann vorzunehmen, wenn der Ge
fangene außerhalb der Vollzugsanstalt übernachtet. Letzte
res ist durch die Nichtzählung des Urlaubsantrittstages für 
den Gefangenen problemlos geworden. Eine Vielzahl eintä
giger Urlaube zu gewähren, die dann womöglich jeweils als 
Tag (auch) des Urlaubsantrittes nicht zu zählen wären, hie
ße den BGH-Beschluß ad absurdum führen. Aber irgend
wann wird die Rechtsprechung auch die - dringende? - Fra
ge einmal entscheiden: 

Was ist Urlaub? 
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Aus der Sozialtherapeutischen 
Anstalt Baden-Württemberg 
Rainer Goderbauer, Rudo/f Engel/ 

Allen Unkenrufen zum Trotz: Die Sozialtherapie ist heute 
ein fester Bestandteil des deutschen Strafvollzugs. Nach 
däischen und holländischen Vorbildern und unter Einfluß der 
Reform des Strafvollzugsgesetzes richtete die deutsche Ju
stiz in der vergangenen Dekade ca. ein Dutzend Sozialthe
rapeutische Ansta.lten im Bundesgebiet ein. Selbst das Ab
rücken von der ursprünglich geplanten Maßregellösung und 
die Entscheidung für eine feste Verankerung der Vollzugslö
sung im Strafvollzugsgesetz bedeutete keineswegs die Ab
kehr vom sozialtherapeutischen Gedanken, sondern wir 
stellen im Gegenteil fest, daß die Anzahl der sozialtherapeu
tischen Haftplätze ständig zunimmt. Auch die Regelvoll
zugsantalten drängen zunehmend auf den sozialtherapeuti
schen Markt, indem sie Behandlungskonzepte für besonde
re Abteilungen und Gefangenengruppen entwickeln und so
zialtherapeutischen Status anstreben. 

Nach den stürmischen Entwicklungsjahren scheint es 
durchaus an der Zeit, sich über die weiteren Entwicklungs
möglichkeiten der Sozialtherapie Gedanken zu machen. Ei
ne historische Betrachtung des Strafvollzugs zeigt deutlich 
die permanente konzeptuelle Wandelbarkeit dieser angeb
lich so starren und konservativen Institution. Auch die So
zialtherapie wird natürlich nicht auf dem jetzigen Stand ste
henbleiben, aber ebenso sicher ist, daß ein ständiges Ver
ändern und Ausprobieren neuer Behandlungsmodelle der 
Einrichtung und ihren Insassen schadet. 

Eine unserer wichtigsten Erfahrungen der letzten Jahre 
bestätigt die dringende Notwendigkeit konzeptioneller und 
personeller Konstanz. Nicht nur der Gefangene muß die Be
handlung durchstehen, sondern auch der Behandler. Die 
aus einigen Bundesländern berichtete hohe Fluktuation im 
Fachpersonal der Sozialtherapeutischen Anstalt läßt vermu
ten, daß manche "Behandler" weniger Durchhaltevermögen 
hatten, als die von ihnen behandelten Gefangenen, viel
leicht, weil sie mit irrealen ideologischen Vorbehalten an die 
Arbeit herangehen. 

Andererseits kann in dieser Frage auch die jeweilige Fach
aufsicht nicht aus der Verantwortung genommen werden: 
Neue Mitarbeiter bedürfen einer behutsamen und sachkun
digen Anleitung, nicht unbedingt einer externen Supervi
sion, aber gewiß einer sorgfältigen Einarbeitung und Refle
xion des eigenen Verhaltens und seiner Motive im therapeu
tischen Team zusammen mit älteren und erfahreneren Kol
legen. Wer meint, alles" verstehen" zu müssen, wird die Ver
drängungen der eigenen Bedürfnisse nicht ewig aufrecht
erhalten können und wird erfahrungsgemäß dem Strafvoll
zug nach einigen Jahren wieder den Rücken kehren, um an 
einer neuen Arbeitsstelle die alten Fehler zu machen. 

In diesem Zusammenhang bedarf auch der Umgang mit 
, dem neuen liberalen Strafvollzugsgesetz einer kritischen 

Betrachtung. So hat der Regelvollzug in der Vergangenheit 
ganz wesentlich zu einer verzerrten Auffassung von Be
handlung beigetragen, indem er in einem viel zu hohen Maße 

einseitig auf Lockerungen abhebt und völlig übersieht, daß 
die meisten Gefangenen nicht einfach durch vollzugstechni
sches Wohlverhalten und bloßen Zeitablauf resozialisieren, 
sondern daß die Zeit des geschlossenen Vollzugs einer in
tensiven Gestaltung bedarf, nicht nur im Freizeit- und Ar
beitsbereich. Erst behandeln, dann lockern! Nur so gibt es 
einen Sinn. 

Natürlich fehlt den Regelanstalten das erforderliche Per
sonal, um mit der gesetzlich vorgeschriebenen Behandlung 
ernst machen zu können. Aber auf der anderen Seite haben 
insbesondere die Fachdienste in den Regelanstalten in den 
vergangenen Jahren selbst dazu beigetragen, daß unsere 
Vollzugsanstalten heute weniger behandeln, als sie eigent
lich könnten. Psychologen und Sozialarbeiter haben jahre
lang und erfolgreich für die Ausweitung der Entscheidungs
kompetenzen im Stra.fvollzug gekämpft, was gewiß berufs
politisch einen Erfolg darstellt. Allerdings sind diese Dienste 
heute mit dem Erstellen von Stellungnahmen für Lockerun
gen und Entlassungen und der Mitarbeit in vollzuglichen 
Entscheidungsgremien dermaßen überlastet, daß für inten
sive Behandlung kaum noch Zeit bleibt. In der Sozialthera
pie haben wir zunehmend gute Erfahrungen damit gemacht, 
wenn die Therapeuten vorrangig für die Durchführung der 
Psychotherapie zuständig sind und sich nicht an Entschei
dungen über die von ihnen behandelten Gefangenen beteili
gen. Sie versichern dem Gefangenen absolute Vertraulich
keit. Wenn der Gefangene Lockerungen will, muß er den An
staltsleiter von seiner Eignung überzeugen und nicht seinen 
Therapeuten. 

Wenigstens in der Sozialtherapie muß die Behandlung an 
erster Stelle stehen. Dabei kommt es darauf an, den Gefan
genen für ein straffreies Leben in sozialer Verantwortung zu 
befähigen (§ 2 StVollzG). In den meisten Fällen bedarf es 
dazu einer Persönlichkeitsnachreifung, die den einzelnen in 
die Lage versetzt, mit schwierigen Umweltbedingungen an
gemessen umzugehen. Die Behandlung zielt vorrangig auf 
die Veränderung und Stabilisierung des einzelnen, sie bein
haltet nicht die Veränderung des gesellschaftlichen Umfel
des. Resozialiserungsbemühungen, die durch das Vermit
teln von Arbeit, Wohnung und Bezugspersonen und das Re
gulieren von Schulden ausschließlich auf das Umfeld abzie
len, belassen den Gefangenen in seiner Abhängigkeit von 
der Umgebung, und er wird unter ungünstigen Verhältnissen 
wieder rückfällig. Deshalb muß Behandlung im Strafvollzug 
in erster Linie an der Person des Straffälligen und weniger 
an seiner Umgebung ansetzen. 

Der Regelvollzug ist gegenwärtig bereits wieder dabei, 
diesen grundlegenden Behandlungsgesichtspunkt zu über
sehen, wenn er mit der Opferperspektive einseitig auf Schul
denregulierung abhebt. Die Sozialtherapie betrachtet die 
Opferperspektive sehr viel differenzierter, nämlich als täter
orientierte Opferperspektive. Das ist kein Widerspruch. In 
der Psychotherapie kommt es in der Regel nicht zu einem 
persönlichen Kontakt zum Opfer, aber die Beziehung zum 
Opfer ist doch in vielen Sitzungen Inhalt des Gesprächs. Ins
besondere ist es die Wahl des Opfers und die ihm vor, wäh
rend und nach der Tat entgegengebrachten Gefühle, über 
die Therapeut und Gefangener sprechen. Von diesem Tä
ter-Opfer-Ausgleich profitiert das Opfer zunächst überhaupt 
nicht, sondern nur der Täter. Es handelt sich um eine Opfer
perspektive, wie sie subjektiv im Täter vorhanden ist. 



Das Wesentliche ist dabei die Betrachtung der Opferper
spektive im Lebenslängsschnitt, indem die Psychotherapie 
möglichst auf alle Straftaten wie auch auf das gesamte Ver
halten des Gefangenen eingeht und Zusammenhänge her
stellt zwischen beschnittenen Entfaltungsmöglichkeiten 
während der Entwicklung und häufigen Schadenszufügun
gen durch Straftaten. Auf diesen Einsichten lassen sich 
dann finanzielle, ideelle und symbolische Wiedergutma
chungsbemühungen einleiten. 

Die Sozialtherapie muß die ihr zur Verfügung gestellten 
Mittel nutzen und in der Behandlung den persönlichen Um
gang mit Schuld thematisieren. Diese Forderung geht über 
das sicherlich ebenso notwendige Aufarbeiten der konkre
ten Tatschuld weit hinaus. Die Psychotherapie konfrontiert 
den Menschen mit dem Bösen in ihm selbst, macht ihm die 
abgewehrten, verdrängten und inferioren Anteile bewußt, 
damit er sie besser handhabt. 

Zweifellos hat die euphorische Strafvollzugsreform Ende 
der siebziger Jahre mit der Entwicklung eines linksliberalen 
Strafvollzugsgesetzes Bedürfnisse verdrängt, die jetzt im 
Rahmen der Schuldproblematik wieder durchbrechen. Inso
fern verfügen wir heute über ein Strafvollzugsgesetz, das in 
dieser Form letztlich nicht von breiten Schichten der Bevöl
kerung getragen wird. Aber nach dem Gesetz entscheidet 
über die Schuldschwere das erkennende Gericht, nicht die 
Vollzugsbehörde. Die Schwere der Schuld ist demnach im 
Strafmaß bereits enthalten. Mit voller Absicht hat der Ge
setzgeber die Schuldproblematik nicht in das Strafvollzugs
gesetz aufgenommen. Der Schuldgedanke gehört zur Be
handlung, aber er darf sie nicht behindern. Wer die Schuld
thematik mit der Gewährung von Lockerungen koppelt, ver
stümmelt den Umgang mit der Schuld zur bloßen Sühne, un
terhöhlt den Behandlungsgedanken im Strafvollzug, und 
wird letztlich dem hohen moralischen Anspruch der Ausein
andersetzung mit Schuld als dem Grundproblem der 
Menschheit nicht gerecht, weil er Schuldeinsicht eher ver
hindert als fördert. 

Darüber hinaus kann man aus der Sicht einer opferbezo
genen Vollzugsgestaltung von der Sozialtherapie mehr ver
langen als nur die Verwaltung eines Geldfonds zur Schul
denregulierung. Eine verkürzte Opferperspektive entwickelt 
sich häufig zu einer Form von Problemtarnung, die denen, 
die auch in Not sind (unsere Insassen), eine ethisch positive 
kosmetische Lösung anbietet, die zwar dem Opfer zugute 
kommt, sich aber nicht mehr in dem Maße mit den seeli
schen Schwierigkeiten des Täters beschäftigt, wie es erfor
derlich wäre. Eine vordergründige Opferperspektive droht, 
von der wahren Problematik des Täters abzulenken, weil 
sich beide - Behandler und Täter - mit so etwas Anstren
gendem, Angstauslösendem und Zeitaufwendigem wie dem 
lebenslangen Leid und dem sprachlosen Protest einer un
terdrückten Emotionalität, wie er in der Straftat beispielswei
se zum Ausdruck kommt, nicht beschäftigen wollen. Wer in 
der Behandlung nicht aufpaßt, verwandelt an sich wün
schenswerte Wiedergutmachungsbemühungen zur bloßen 
sozialttechnichen Leidverschleierung, zur kunstvollen 
Elendverpackungspolitik (Mitscherlich). 

Natürlich erfordert die täterorientierte Opferperspektive 
im Lebenslängsschnitt viel Behandlungszeit. Hier hat das 
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Instrument der zeitlichen Freiheitsstrafe umfangreichen Be
handlungsabsichten immer erheblich zugesetzt, weil die Be
handlung in den meisten Fällen beim Strafende abbrach. 
Der Gesetzgeber hat der Sozialtherapie Wege aufgezeigt, 
die sie aus Gründen der individuellen Behandlungsdauer in 
Zukunft verstärkt benutzen sollte. Die in vielen Jahren auf 
dem Hohenasperg gewonnene Erfahrung besagt, daß Ag
gressionstäter und Sexualdelinquenten, deren Persönlich
keitsdefizite zur Annahme verminderter Schuldfähigkeit füh
ren, deren Rückfallsgefahr aber nur mit einer Sicherungs
maßnahme begegnet werden kann, in der Sozialtherapie 
wesentlich besser behandelt werden, als in den PSYChiatri
schen Krankenhäusern. Die forensisch-psychiatrisch-psy
chologische Gutachtertätigkeit auf dem Hohenasperg ge
stattet, bei dieser Personengruppe eine Vorauswahl zu tref
fen, die Betroffenen zu motivieren und die erkennenden Ge
richte dazu zu bewegen, die gesetzlichen Möglichkeiten 
auszuschöpfen, d.h. nach § 67 11 StGB den Vorwegvollzug 
der Strafe vor der Maßregel anzuordnen. Bei jedem zweiten 
Sexualtäter unseres Hauses hat das verurteilende Gericht 
im Anschluß an die Freiheitsstrafe Sicherungsverwahrung 
oder Unterbringung im PSYChiatrischen Krankenhaus ange
ordnet. Um Gefangene, die im Anschluß an die Freiheits
strafe in einem Psychiatrischen Krankenhaus untergebracht 
werden sollen, in den erforderlichen Fällen nach Strafende 
weiterbehandeln zu können, haben wir in letzter Zeit ver
mehrt Regelungen mit der Strafvollstreckungskammer ver
einbart, die die Unterbringung im Psychiatrischen Kranken
haus zur Bewährung aussetzen und die Fortsetzung der 
Therapie mit freiwilliger Aufnahme nach § 125 StVollzG er
lauben. Somit können die Untergebrachten und die Siche
rungsverwahrten trotz Wegfall des § 65 StGB im Rahmen 
der Vollzugslösung einer angemessenen Behandlungsdau
er zugeführt werden, um Entlassung und Behandlungsende 
zeitlich aufeinander abzustimmen. 

Trotz der sicherlich bestehenden Vorteile der Vollzugslö
sung ist es nach unserer Auffassung von Sozialtherapie zu 
bedauern, daß die in dem weggefallenen § 65 StGB vorge
sehene Möglichkeit des Vikariierens - Durchlässigkeit von § 
63 StGB nach § 65 StGB - nicht mehr existiert. Statt dessen 
ist man genötigt, einen umständlichen Weg zu beschreiten, 
wie ihn einer der Verfasser in der letzten Ausgabe der Hefte 
des Bundeszusammenschlusses für Straffälligenhilfe zur 
Sozialtherapie beschrieben hat. Wir meinen zu wissen, daß 
ein Großteil der nach § 63 untergebrachten nicht Geistes
kranken, Schwachsinnigen oder Hirngeschädigten, also der 
Trieb- und Affekttäter, wesentlich besser in Sozialtherapeu
tischen Anstalten untergebracht ist als in Psychiatrischen 
Landeskrankenhäusern und eine angemessene Behand
lung auch nur in der Sozialtherapie erfahren kann. 

Die langen Behandlungszeiten in der baden-württem
berg ischen Sozialtherapie sind zum einen sicherlich durch 
die Schwere der Störungen bedingt, zum anderen bedeutet 
allerdings auch die Entscheidung für eine analytisch orien
tierte Behandlungsmethode in fast allen Fällen eine mehr
jährige Behandlungsdauer. Sicherlich müssen sich nicht alle 
Sozialtherapeutischen Anstalten für die Methode der Psy
choanalyse entscheiden, aber hochqualifizierte Fachanstal
ten sollten natürlich auch hohe AnsprÜChe an ihre Methoden 
stellen. Nach dem Wegfall des § 65 StGB setzte in vielen So
zialtherapeutischen Anstalten eine intensive Diskussion 
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über Mindestanforderungen an eine Sozialtherapeutische 
Einrichtung und über Abgrenzungsprobleme zum Regelvoll
zug ein, was wohl auch damit zusammenhängen mag, daß 
mancherorts eine Methodenverwässerung den Unterschied 
zum Regelvollzug zu verwischen beginnt. 

Es war nach dem Willen der Gesetzgeber des 2. Straf
rechtsreformgesetzes Aufgabe der Sozialtherapie, den 
Kreis von chronisch Kriminellen zu erfassen, der mit her
kömmlichen Methoden nicht sozialisierbar oder resoziali
sierbar ist. Dabei sollte es nach hiesiger Auffassung auch 
bleiben. Es wäre ein Etikettenschwindel, wenn man thera
peutisch gemeinte Anreicherungen im Regelvollzug als "So
zialtherapie" ausgeben wollte. Die Tendenz dazu ist unver
kennbar unter dem Gesichtspunkt der besseren Erfolgsaus
sichten vorhanden. Tatsächlich bedarf es für eine Sozialthe
rapie, die diesen Namen auch verdient, einer erheblichen 
Zeitspanne. Persönlichkeitsänderungen bei Menschen, die 
eine schwere dissoziale Entwicklung hinter sich haben, voll
ziehen sich nicht in Wochen oder Monaten, sondern in Jah
ren. Die Sozialtherapie sollte sich nicht scheuen, sich dieser 
Aufgabe auch weiter anzunehmen. 

Außerdem sollte der Konkurrenzdruck die Sozialtherapie 
beflügeln, indem sie ihren Modellcharakter mit den beson
deren therapeutischen Methoden besonders heraus
streicht. Sonst wird ihr der Regelvollzug mit billigeren und 
publikumswirksameren sozIaltherapeutisch ähnlichen Be
handlungskonzepten bald das Wasser abgraben. Was nicht 
nur bedeutet, daß die Sozialtherapie an Ansehen einbüßt, 
sondern es werden ihr auch zugunsten der Regelanstalten 
Geld und Personal entzogen. Die Vergangenheit auf dem 
Hohenasperg hat gezeigt, daß der konzentrierte Einsatz von 
qualifiziertem Fachpersonal dann effektive Behandlung ga
rantiert, wenn die Anstalt mit Methoden arbeitet, die der Re
gelvollzug nicht aufzubieten vermag: Psychoanalytisch 
orientierte Langzeitpsychotherapie, personelle Konstanz in 
allen Diensten, intensive Wohngruppenarbeit, arbeitsthera
peutische Maßnahmen mit steigendem Schwierigkeitsgrad, 
regelmäßige Reflexion des Behandlungsverlaufs und mögli
che Zurückstellung von anstaltsorganisatorischen Überle
gungen gegenüber therapeutischen Notwendigkeiten. 

Die Erfolgsaussichten einer Sozialtherapie orientieren 
sich nicht nur am Störungsgrad der Klientel, sondern ebenso 
sehr an der therapeutischen Erfahrung des Personals mit 
dieser Personengruppe. Deshalb sollte unter keinen Um
ständen eine Ausdünnung des Personals unter Kostenge
sichtspunkten hingenommen werden. Ein intensives und 
komprimiertes Behandlungsangebot macht Sozialtherapie 
- im Unterschied vom Behandlungsvollzug - eben aus. Der 
Behandlungserfolg hängt weitgehend davon ab, daß zwi
schen Personal und Klienten tragfähige Beziehungen - im 
selten erreichten Idealfall Zweierbeziehungen LS. des "the
rapeutischen Begleiters", wie er in Groningen (Mesdag-KIi
niek) vorhanden ist - geschaffen werden. 

Die Anstalten sollten überschau bare Größen haben. Die 
Erfahrung lehrt, daß eine Anstaltsgröße von 60 Insassen, 
weil von jedem Personalmitglied und auch dem Anstaltslei
ter übersehbar, optimal, eine Anstaltsgröße von mehr als 
1 00 Plätzen bereits fragwürdig ist. 

Die "Mindestanforderungen" an die Sozialtherapie sollten 
sich nach mindestens einem Jahrzehnt des Experimentierens 

auch auf die Qualifikation der Anstaltsleitung beziehen. Einen 
qualifizierten soziologischen Wissenschaftler kann man 
nach hiesiger Auffassung eher mit der Begleitforschung be
trauen, als, weil es ihm üblicherweise an therapeutischer Er
fahrung völlig fehlt, in der Anstaltsleitung gebrauchen. Wenn 
der Draht zur Aufsichtsbehörde kurz ist und der zuständige 
Referent die Problematik einer Sozialtherapeutischen An
stalt kennt, bedarf es keines juristischen Anstaltsleiters. 

Auch im Bereich der Verwaltung machen wir zunehmend 
die Erfahrung, daß nur weitestgehende Selbständigkeit so
zialtherapeutisches Arbeiten ermöglicht. Dort, wo die sozial
therapeutische Verwaltung zum bloßen Anhängsel einer 
Hauptanstalt verstümmelt, kann häufig aus vermeintlich 
übergeordneten Gründen weniger Sozialtherapie verwirk
licht werden als eigentlich möglich wäre. 

Die hier entstehenden Reibungsverluste binden unnötig 
Arbeitskraft und halten das Personal von der eigentlichen 
Arbeit - der Behandlung - ab. 

Schließlich hat auch der arbeitstherapeutische Bereich für 
die Sozialtherapie einen hohen Stellenwert. Es erfolgt eine 
systematische Vorbereitung auf die Arbeitswelt draußen, in
dem jeder Insasse entsprechend seinen Behandlungsfort
schritten mit zunehmenden Schwierigkeitsgraden Beschäf
tigungstherapie, Werkbetriebe der Anstalt, bewachtes Au
ßenkommando und Freigang absolviert. Hier steht der ar
beitspädagogische Auftrag der Anstalt im Vordergrund. Al
lerdings ging die in den letzten Jahren in Baden-Württem
berg mit viel Engagement geführte Diskussion über gewinn
orientiertes Produzieren in den Arbeitsstätten der Vollzugs
anstalten des Landes auch an der Sozialtherapie nicht spur
los vorüber. So stand die Sozialtherapie eine Zeitlang in der 
Umsatzliste (bezogen auf die Gefangenenzahl) der Arbeits
betriebe in den baden-württembergischen Vollzugsanstal
ten an zweiter Stelle. Auf der anderen Seite haben wir aber 
auch die Erfahrung gemacht, daß eine Sozialtherapeutische 
Anstalt im Hinblick auf ihren Auftrag bei ihren Entscheidun
gen vorrangig therapeutische Gesichtspunkte berücksichti
gen muß und gewinn- und produktionsorientiertes Denken 
zwar beachten soll, letztlich aber mit übertriebenen wirt
schaftlichen Zielsetzungen und Vorgaben ihren therapeuti
schen Charakter zu verlieren droht. Der therapeutische Ge
danke erfordert, daß die Arbeitsbetriebe schwache Gefan
gene mittragen, sie an die Arbeit heranführen und sie auch 
nicht einfach nur durch bessere und willigere Arbeitskräfte 
austauschen. Die Arbeitsbetriebe der Sozialtherapie (und 
übrigens auch die der Regelanstalten) dienen vor allem der 
Behandlung von Gefangenen und nicht vorrangig der wirt
schaftlichen Ergiebigkeit staatlicher Einrichtungen. 

Die Sozialtherapie war in der Vergangenheit immer wie
der Modell und Berater für den Regelvollzug. Diese Funktion 
sollte sie beibehalten, da in der Regel keine andere Voll
zugsanstalt des Landes über so viel konzentrierte forensi
sche Behandlungserfahrung verfügt wie die Sozialtherapie. 
Erfreulicherweise hat das von der Sozialtherapie mitentwik
kelte Soziale Training in weiten Bereichen des Regelvoll
zugs Fuß gefaßt. Dafür wurde es in erster Linie auch entwik
kelt. Leider gibt es nun Anlaß zu Befürchtungen, daß in der 
Behandlung von Gefangenen Unerfahrene die Wirksamkeit 
dieser trainingsorientierten Lernprogramme überschätzen, 



indem sie den Charakter des Sozialen Trainings als soziale 
Weiterbildung für relativ Gesunde aus dem Auge verlieren. 
So gibt es in einzelnen Regelanstalten Überlegungen, bei
spielsweise Sexualtäter mit Methoden des Sozialen Trai
nings zu behandeln, was in den meisten Fällen einem Kunst
fehler gleichkommen dürfte. Hier muß die Sozialtherapie auf 
die Gefahr von pseudotherapeutischen Ansätzen rechtzeitig 
aufmerksam machen, nicht nur zum Schutz der Gefange
nen, sondern auch, weil solche Ansätze von Scheinbehand
lung insgesamt dem Behandlungsgedanken im Strafvollzug 
keinen Dienst erweisen, wenn schwere Persönlichkeitsstö
rungen mit Volkshochschulmethoden angegangen werden 
sollen. Hier verfügt die Sozialtherapie über die wirkungs
volleren Behandlungsmaßnahmen, und der Regelvollzug 
sollte in diesem Bereich seine Grenzen erkennen. 

Trotz der unbestrittenen sozialtherapeutischen Konsoli
dierung im vergangenen Jahrzehnt wird es in der gegenwär
tigen Situation, die sich in absehbarer Zeit kaum ändern 
dürfte, für den Fortbestand und die Weiterentwicklung des 
sozialtherapeutischen Gedankens von entscheidender Be
deutung sein, daß die sozialtherapeutischen Praktiker Auf
sichtsbehörden und politische Instanzen weiterhin zu über
zeugen vermögen. Ein Abteilungsleiter, der sich die Gedan
ken seines sozialtherapeutischen Beraters zu eigen macht, 
weil er sie überzeugend findet, wird im Strafvollzugsaus
schuß der Länder wesentlich mehr bewirken, als irgendein 
professoraler Schwarmgeist. 
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"Soziales Training: Recht" 
in der Jugenduntersuchungshaft 
BrunoBeil 

Einleitung 
Seit März 1983 bietet eine Gruppe von Mitarbeitern des 

Instituts für Kriminologie der Universität Heidelberg und Stu
denten der Universität Heidelberg in der Abteilung für männ
liche junge Untersuchungsgefangene der Justizvollzugsan
stalt Mannheim ein regelmäßiges Betreuungsangebot an. 
Die Einrichtung des Projekts wurde ermöglicht durch den 
Einsatz des damaligen Institutsdirektors, Prof. Kerner,der 
die Arbeit dankenswerterweise auch noch heute, nach sei
nem Wechsel nach TÜbingen, betreut. Ausgestaltet ist das 
Betreuungsangebot als Gesprächsgruppe in der Vollzugs
anstalt. Seine inhaltliche Ausgestaltung läßt sich wohl am 
ehesten unter dem Begriff "Soziales Training: Recht" zu
sammenfassen, wenngleich auch der Begriff aus verschie
denen Gründen nicht genau paßt. So werden im "Sozialen 
Training: Recht" wohl normalerweise Rechtskenntnisse 
vermittelt, die im Leben nach der Haftentlassung helfen sol
len, während unser Angebot sich zumindest schwerpunkt
mäßig mit den rechtlich relevanten Fragen im Zusammen
hang mit der Untersuchungshaft und dem Strafverfahren be
schäftigt, um gerade in der belastenden Situation der Unter
suchungshaft Hilfen zu geben. Andererseits ist unser Ange
bot aber auch nicht auf den Bereich "Recht" beschränkt, 
sondern offen für die Behandlung aller geeigneten Probleme 
der Inhaftierten. 

Der vorliegende Bericht will die praktische Arbeit der Be
treuergruppe, die Ziele, die das Institut für Kriminologie und 
Projektmitarbeiter mit dieser Gruppe verfolgen, und die im 
Verlauf der Jahre gesammelten Erfahrungen und Eindrük
ke, insbesondere soweit sie im Zusammenhang mit aktuel
len Problemen im Bereich der Jugenduntersuchungshaft 
stehen, in einer kurzen Zusammenfassung darstellen. Ein 
umfassender Projektbericht wird demnächst erscheinen. 

Die Inhalte der Unterrichtseinheiten 
Für jede Gruppensitzung im Gefängnis wird ein Thema 

von der Betreuergruppe vorbereitet, das den Rahmen der 
Sitzung bildet. Der Kernbereich der angebotenen Themen 
liegt auf dem Gebiet des Strafprozeßrechts. Er reicht von der 
polizeilichen Festnahme bis zum rechtskräftigen Urteil und 
umfaßt im einzelnen folgende Unterrichtseinheiten : 

- Polizei: Information über Gang der Festnahme, die gege
benenfalls nötige Anwendung unmittelbaren Zwangs, die 
erkennungsdienstlichen Maßnahmen sowie über Rechte 
und Pflichten von Beschuldigten gegenüber der Polizei. 

- Verhaftung, Haftgründe, Haftprüfung: Bericht über die 
Haftgründe nach der Strafprozeßordnung, insbesondere 
darüber, wann nach der Rechtsprechung in der Regel 
dringender Tatverdacht, Flucht-, Wiederholungs- oder 
Verdunkelungsgefahr angenommen wird. Fragen nach 
Form und Fristen bei der Beantragung einer Haftprüfung. 

- Hauptverhandlung: Informationen über die Beteiligten, 
den Gang der Hauptverhandlung, rechtliche Möglichkeiten 
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eigener Einwirkung auf den Prozeßgang, Rechte und 
Pflichten während der Verhandlung, Folgen des Urteils, 
zudem Hinweise auf die einzuhaltenden Förmlichkeiten. 

- Verteidigung: Stellung des Verteidigers nach dem Ju
gendrecht, notwendige Verteidigung, Pflicht- oder Wahl
verteidiger. 

- Zeugen: Fragen der Zeugnisfähigkeit, der Benennung 
von Zeugen, die Stellung des Zeugen in der Hauptver
handlung, mögliche Kosten, aber auch die eigene Rolle 
als Zeuge in anderen Verfahren. 

- Jugendgerichtshilfe: Erläuterungen zur Funktion der Ju
gendgerichtshilfe, den Aufgaben des Jugendgerichtshel
fers zur Vorbereitung des Verfahrens und seiner Stellung 
im Prozeß. 

- Rechtsmittel: Die nach der Strafprozeßordnung und ihren 
Abwandlungen durch das Jugendgerichtsgesetz gegebe
nen Rechtsmittel einschließlich ihrer Auswirkungen, Fri
sten und möglichen Folgen für die Fortdauer der Untersu
chungshaft. 

- Rechtsfolgen für die Staftaten Jugendlicher und Heran
wachsender: Zusammenstellung der nach dem Jugend
gerichtsgesetz möglichen Rechtsfolgen, Hinweise auf 
rechtstatsächliche Umsetzungsformen von Auflagen 
oder Weisungen, Erläuterungen zu neuen Formen des 
Verfahrensausganges, z.B. der sog. Vorbewährung. 

Weitere Schwerpunktthemen sind die besonderen Pro-
bleme bestimmter Gefangenengruppen, wie etwa: 

- Betäubungsmittelrecht: Erläuterungen zu den Tatbe
standsmerkmalen des Betäubungsmittelgesetzes und 
den Möglichkeiten der Zurückstellung einer Strafvoll
streckung durch Aufnahme einer Therapie. 

- Ausländerrecht: Erläuterung der rechtlichen Rahmenbe
dingungen, die der Entscheidung der Ausländerbehörde 
über Ausweisung, Abschiebung, Verlängerung der Auf
enthaltsgenehmigung etc. zugrunde liegen. 

Auch der Vollzug wird thematisiert, und zwar sowohl der 
Untersuchungshaftvollzug, v.a. in rechtlicher Hinsicht, als 
auch der Jugendstrafvollzug, schwerpunktmäßig aber in tat
sächlicher Hinsicht, d.h. es werden v.a. die Praxis des An
staltslebens und die Ausbildungmöglichkeiten beschrieben. 

Daneben werden einige Themen angesprochen, die in 
engem Zusammenhang mit dem Strafverfahren stehen, et
wa: 

- Bewährungshilfe: Voraussetzungen für die Unterstellung 
unter die Bewährungshilfe, Bewährungsauflagen und Be
währungswiderruf . 

- Bundeszentralregisterrecht: Informationen über die Vor
aussetzungen für die Eintragung und Löschung straf
rechtlicher Sanktionen im Bundeszentralregister und im 
Führungszeugnis sowie über die Auskunftsberechtigten. 

- Drogen- und Alkoholtherapie: Vorstellung von Thera
pieeinrichtungen, insbesondere anhand von Filmen. In
formationen über die Voraussetzungen für eine Therapie. 

- Zivi/rechtliche Folgen einer Straftat: Verdeutlichung der 
möglichen Sekundärfolgen von Straftaten: Schadenser-

satz, Schmerzensgeld, Prozeß- und Anwaltskosten, Ver
sicherungsforderungen, Wege der Schadensregulierung, 
Hinweis auf Vermittlungsorganisationen, wie die Trau
gott-Bender-Stiftung. 

Es wird keine feste Reihenfolge bei der Darstellung der 
Themen eingehalten. Ob und wie häufig ein Thema behan
delt, wird, richtet sich ausschließlich nach dem aktuellen In
teresse der jeweiligen Gefangenen, was sich bei bestimm
ten Themen auch von selbst versteht, wie etwa beim Auslän
derrecht, dessen Behandlung wenig Sinn hätte, wenn unter 
den Inhaftierten keine Ausländer wären. Oder das Thema 
Hauptverhandlung bietet sich beispielsweise dann an, wenn 
gerade einige der Inhaftierten vor ihrer Verhandlung stehen. 
Grundsätzlich interessieren sich die Jugendlichen am stärk
sten für Themen, die sie in ihrer unmittelbaren Lage betref
fen und beschäftigen. Das sind vor allem die Strafverfah
rensthemen, denn der Ausgang des Strafverfahrens bewegt 
die Untersuchungsgefangenen am meisten. Untersu
chungshaftvollzugsrecht ist dagegen, möglicherweise et
was erwartungswidrig, kaum gefragt, weil die inhaftierten 
Jugendlichen sich hier kaum Chancen auf Verbesserungen 
in der Praxis erhoffen. Daneben gibt es auch Themen, die für 
viele der Gefangenen sehr bedeutsam sind, für die das Be
wußtsein der Betroffenheit bei den Inhaftierten aber erst 
noch geweckt werden muß, wie etwa bei dem Thema "zivil
rechtliche Folgen einer Straftat". Die Auseinandersetzung 
mit den Schulden und ggf. die Einleitung von Schuldenregu
lierungsmaßnahmen ist für viele der oft hochverschuldeten 
Gefangenen wesentliche Voraussetzung dafür, daß eine 
Resozialisierung nach der Haftentlassung nicht von vorn
herein zum Scheitern verurteilt ist, aber die Betroffenen sind 
sich dieser Probleme selten bewußt, ja, sie glauben oft, mit 
der strafrechtlichen Sanktionierung seien auch alle finan
ziellen Verpflichtungen abgegolten. 

Grundlage für die Durchführung der Unterrichtseinheiten 
sind von der Gruppe selbst erstellte Themenpapiere zu je
dem einzelnen Thema. Diese Papiere werden aufgrund der 
praktischen Erfahrungen stets überarbeitet. Außerdem er
probt die Gruppe auch ständig neue Themen, die bei guter 
Resonanz ins regelmäßige Programm aufgenommen wer
den. 

Die Gestaltung der Gruppensitzungen 

Die Gruppenarbeit im Gefängnis wird regelmäßig einmal 
wöchentlich angeboten. Teilnehmer seitens des Instituts für 
Kriminologie sind jeweils ein Institutsmitarbeiter und etwa 
drei studentische Mitarbeiter der Betreuergruppe - in stän
dig wechselnder Besetzung. Die gesamte Betreuergruppe 
besteht aus durchschnittlich etwa zehn Studenten und zwei 
bis drei Mitarbeitern des Instituts für Kriminologie. Die Stu
denten studieren ausschließlich Rechtswissenschaften und 
weitgehend auch das Wahlfach Kriminologie, Jugendstraf
recht und Strafvollzug. Wenn sie zur Betreuergruppe sto
ßen, sind sie bereits im fortgeschrittenenen, etwa im 7. bis 8. 
Semester, und sie arbeiten meist bis zum Examen mit, man
che sogar darüber hinaus, insgesamt etwa drei bis vier Se
mester. Von der Vollzugsanstalt werden die Gruppenmit
glieder als ehrenamtliche Mitarbeiter zugelassen und arbei
ten ohne Bezahlung. 



Von den durchschnittlich 20 Gefangenen der Mannheimer 
Jugendabteilung, die ganz überwiegend keine JugendlichEm 
im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes, sondern zwischen 
18 und 21 Jahre alt sind, nehmen jeweils etwa acht bis zwölf 
Personen an den Gruppensitzungen teil. Die Teilnahme ist 
jedem Gefangenen freigestellt. 

Die Gruppensitzung dauert zwei Stunden. In der ersten 
Stunde wird versucht, das Thema zu behandeln. Ein Mit
glied der Betreuergruppe hält dazu ein Referat. Grundlage 
dafür sind die von der Gruppe erarbeiteten Themenpapiere, 
die der Referent für sich selbst überarbeitet, kürzt oder er
gänzt, um das Thema in einen anschaulichen Vortrag umzu
setzen. Die größte Schwierigkeit beim Referieren liegt darin, 
juristische Fachausdrücke und Informationen in eine für die 
Gefangenen verständliche Sprache umzusetzen, da die Ge
fangenen in aller Regel auf einer erheblich einfacheren Bil
dungsstufe und noch dazu einer anderen sozialen Ebene als 
der jeweilige Referent stehen. Eine große Hilfe bei der Ver
anschaulichung der Themen sind auch Videofilme, von de
nen der Gruppe aber viel zu wenig zur Verfügung stehen. 

Dennoch können den jungen Gefangenen viele Probleme 
nicht durch einen noch so anschaulich gestalteten Vortrag 
vermittelt werden, schon weil sie oft nicht gelernt haben, sich 
längere Zeit mit einem abstrakten Thema zu befassen. Des
halb werden in der zweiten Hälfte der Sitzung Einzel- und 
Kleingruppengespräche durchgeführt, was dank der oben 
geschilderten personellen Besetzung möglich ist. In diesen 
Gruppen wird das behandelte Thema unter besonderer Be
rücksichtigung der konkreten Situation der jeweiligen Ge
sprächspartner nochmals erörtert. 

Diese Gespräche bleiben freilich selten auf das Thema 
der Gruppensitzung beschränkt, sondern die Inhaftierten 
bringen alsbald ihre sonstigen Probleme zur Sprache. Hier 
wird deutlich, daß unser soziales Training nicht auf den Be
reich "Recht" beschränkt ist, denn wenn auch bei diesen 
Einzelgesprächen rechtliche Probleme bei weitem dominie
ren, kommt es hier auch oft zu einem intensiven Austausch 
über ganz andere, etwa persönliche oder zwischenmensch
liche Probleme. Dies wird um so verständlicher, wenn man 
berücksichtigt, daß die Mitglieder der Betreuergruppe die 
Beziehung zu den Gefangenen überwiegend als Vertrau
ensverhältnis bezeichnen. In manchen Fällen konnten ein
zelne Mitglieder der Betreuergruppe sogar längere, dauer
hafte Kontakte zu einem inhaftierten Jugendlichen aufbau
en, die sich in regelmäßigen Gesprächen, von der Inhaftie
rung bis zur Hauptverhandlung, manifestierten und dann so
gar zu einem Besuch der Hauptverhandlung des Gefange
nen durch das Gruppenmitglied führten. Angesichts der an
fangs geschilderten Unterschiedlichkeit der beiden hier zu
sammentreffenden sozialen Gruppen sind derartige Bezie
hungen natürlich sehr erfreulich. 

Begleitende Arbeit der Betreuergruppe 
Auf den etwa monatlichen Sitzungen der Gesamtbetreu

ergruppe im Institut für Kriminologie werden dann die Grup
pensitzungen im Gefängnis nachbereitet, insbesondere 
werden Probleme und Besonderheiten gemeinsam disku
tiert. Auf diesen Gruppensitzungen erfolgt übrigens auch die 
Planung weiterer, eigener Aktivitäten der Betreuergruppe. 
Um den Gefangenen wirklich lebensnahe und brauchbare 
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Informationen geben zu können, reicht für die studentischen 
Mitarbeiter die - durch das rechtswissenschaftliche Studium 
zugänglich gemachte - theoretische Auseinandersetzung 
mit den strafprozessualen Fragen bei weitem nicht aus. Um 
dieses Praxisdefizit aufzuarbeiten, entfaltet die Betreuer
gruppe umfassende Aktivitäten. So werden gemeinsam 
Jugendgerichtsverhandlungen besucht und Kontakte mit 
Verfahrensbeteiligten gepflegt, etwa durch Einladung von 
einem Jugendgerichtshelfer, einem Bewährungshelfer, ei
nem Verteidiger oder einem Vertreter der Ausländerbehör
de zur Diskussion mit der Gruppe ins Institut für Kriminolo
gie. Daneben steht die Besichtigung von Einrichtungen, die 
für junge Untersuchungsgefangene von Bedeutung sein 
können, auf dem Programm, etwa einer Jugendstrafvoll
zugsanstalt, einer Jugendwohngemeinschaft für straf- oder 
untersuchungshaftentlassene Jugendliche oder eines 
Heims, das als Alternative zur Untersuchungshaft straffälli
ge Jugendliche bis zur Hauptverhandlung aufnimmt. 

Nutzen des Projekts 
Um den Erfolg des Betreuungsangebots messen zu kön

nen, muß man die Zielvorstellungen kennen, mit denen die 
Beteiligten antreten. Das Institut für Kriminologie verfolgt mit 
dem Projekt zwei Ziele, zum einen die Praxisforschung im 
Bereich der Jugenduntersuchungshaft und zum anderen die 
Veranschaulichung und Vertiefung des Angebots in der Leh
re im Wahlfach Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvoll
zug für besonders interessierte Studenten. Letzteres Motiv 
teilen auch die Studenten, die sich eine Verbesserung ihres 
Verständnisses für das an der Universität erworbene theore
tische Wissen erhoffen, die aber darüber hinaus auch den 
inhaftierten Jugendlichen helfen wollen, und sei es nurdurch 
eine Erweiterung des spärlichen Freizeitangebots in der 
Jugenduntersuchungshaft. Betrachtet man diese Ziele, so 
kann man ohne weiteres sagen, daß sie sich verwirklichen 
lassen. Insbesondere berichten die Studenten von einem 
großen Nutzen der Betreuungstätigkeit für ihre Ausbildung 
durch die praktischen Erfahrungen im Umgang mit dem Recht. 

Schwieriger ist die Frage, ob und wie weit den Gefange
nen das Angebot nützt. Daraus, daß sie mit einer Vielzahl 
von vor allem rechtlichen Fragen an uns herantreten, läßt 
sich erkennen, welche Erwartungen sie in die Gruppe set
zen. Dies wird um so verständlicher, wenn man berücksich
tigt, daß für viele der Gefangenen die Gruppenmitglieder die 
einzigen Gesprächspartner von "draußen", also nicht in 
irgendeiner Weise Vollzugs- oder Verfahrensbeteiligte sind, 
mit denen man sich frei und - dafür sind wir der Vollzugsan
stalt dankbar - unüberwacht unterhalten kann und die noch 
dazu Rechtskenntnisse mitbringen. 

Wie weit die Betreuergruppe die Erwartungen der Gefan
genen erfüllen kann, ist freilich schwer meßbar. Sicher ist, 
daß das Bedürfnis nach Rechtsinformationen in der Jugend
untersuchungshaft sehr groß ist, und zwar auch bei den Ge
fangenen, die anwaltlich vertreten sind, da die Verteidiger
gespräche, schon vom zeitlichen Rahmen her, nicht geeig
net sind, die Informationsbedürfnisse der jungen Gefange
nen zu erfüllen. Um so erstaunlicher ist es aber, daß alle Mit
glieder der Betreuergruppe das Gefühl haben, die ihnen ge
stellten Fragen überwiegend befriedigend beantworten zu 
können. Zwar kann in vielen Fällen nicht die gewünschte In
formation gegeben werden, weil den Gruppenmitgliedern 
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das Detailwissen oder die Praxiserfahrung fehlen, aber auch 
hier kann regelmäßig eine allgemeine Darstellung des ange
sprochenen Themenbereichs, und sei es nur auf der Basis 
der gesetzlichen Regelung, erfolgen, was für die Gefange
nen schon eine Hilfe sein kann. Häufig können Gruppenmit
glieder auch an kompetente Stellen verweisen, etwa den 
Verteidiger, den Vollzugssozialarbeiter , die Jugendgerichts
hilfe, den Haftrichter, die Abteilungsbeamten, die Drogenbe
ratung, Wohnprojekte und viele andere mehr. 

Im Einzelfall sind sogar gewisse Erfolge meßbar, etwa 
wenn einem Jugendlichen, der infolge einer Wohnsitzlosig
keit wegen "Fluchtgefahr" inhaftiert worden war, eine unter 
Umständen aufnahmebereite Einrichtung genannt wurde 
und er eine Woche später freudestrahlend von seiner Auf
nahme dort berichtet und der Außervolizugsetzung seines 
Haftbefehls entgegensieht. Auch dasZustandekommen von 
Kontakten zu anderen Einrichtungen, etwa Drogentherapie
anstalten, war schon zu beobachten. Im übrigen bleibt nur 
der auch aus den Beobachtungen der Gruppenmitglieder 
bei Hauptverhandlungen resultierende Eindruck, daß die ju
ristische Information zum Strafverfahren durch unser Be
treuungsangebot den Gefangenen hilft zu lernen, daß sie im 
Strafverfahren nicht nur eine passive Rolle spielen, schon 
weil Ängste abgebaut werden. Und fest steht, daß die Ju
gendlichen das Angebot einer zwanglosen Aussprache mit 
Außenstehenden gerne annehmen. 

Eindrücke der Gruppenmitglieder 
aus ihrer Tätigkeit 

Wenn man sich über eine lange Zeit mit Problemen Ge
fangener auseinandersetzt, so schlägt sich das in vielerlei 
Eindrücken nieder. Im Zusammenhang mit der Erstellung 
des eingangs erwähnten Projektberichts diskutierten die 
Mitglieder der Betreuergruppe intensiv ihre Erfahrungen, die 
in vielerlei Hinsicht auch in Stellungnahmen zu aktuellen kri
minalpolitischen Fragen zum Bereich der Jugenduntersu
chungshaft mündeten, wenngleich sich die Gruppe auch 
darüber im klaren ist, daß hier ohne eine Auseinanderset
zung mit dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft Aus
sagen nur mit Vorbehalt gemacht werden können. Einige 
wichtige Erfahrungen der Mitglieder der Betreuergruppe sol
len hier exemplarisch kurz dargestellt werden. 

1. Die rechtliche Betreuung der jungen Gefangenen 

Was die rechtliche Betreuung der Inhaftierten anbelangt, 
so wird von den Gruppenmitgliedern eine sehr schädliche 
Lücke konstatiert. Erstaunlicherweise sind viele der Inhaf
tierten ohne jeglichen rechtlichen Beistand, oft weil ein Ver
teidiger nicht finanziert werden kann und in aller Regel die 
gesetzlichen Voraussetzungen der notwendigen Verteidi
gung nicht vorliegen. Ein Verteidiger wäre aber in allen Fäl
len dringend notwendig, schon damit eine etwa ungerecht
fertigte Verhaftung abgewehrt werden könnte, vor allem 
aber, weil junge noch viel weniger als erwachsene Beschul
digte in der Lage sind, ihre Rechte im Verfahren geltend zu 
machen. Deshalb sollte allen jungen Gefangenen ein 
Pflichtverteidiger zur Seite gestellt werden. 

Aber auch über den Bereich der anwaltlichen Tätigkeit 
hinaus wurde ein großer Bedarf an rechtlichen Informatio
nen bei den Inhaftierten festgestellt. Das gilt zum einen für 

den Bereich des Strafverfahrens, wo die Beschuldigten in 
die Lage versetzt werden sollten, zumindest ansatzweise ih
re Rechte als VerfahrenSbeteiligte wahrzunehmen. Selbst 
wenn ein Verteidiger vorhanden ist, so beschränkt sich des
sen Tätigkeit - so in allen der Gruppe bisher bekanntgewor
denen Fällen - auf die Besprechung der meist wenigen pro
blematischen Punkte im Sachverhalt. Dazu besuchen die 
Verteidiger die Jugendlichen vor der Hauptverhandlung in 
der Regel ein- bis zweimal zu einem kurzen Gespräch. Eine 
Darstellung des Ablaufs der Hauptverhandlung, vor der die 
jungen Gefangenen ja Angst haben, ist den Verteidigern 
ebensowenig möglich wie die Beantwortung der unzähligen 
weiteren Fragen der jungen Untersuchungsgefangenen. 
Das sind offensichtlich nach Auffassung der meisten Vertei
diger keine Verteigeraufgaben, und die Verteidiger könnten 
wohl auch objektiv eine derartige zusätzliche Arbeitsbela
stung kaum bewältigen. 

Trotzdem darf den Gefangenen die erstrebte rechtliche 
Hilfestellung nicht verweigert werden, denn jede offenblei
bende Frage steigert die Unsicherheit und Ungewißheit, die 
die Situation der Untersuchungshaft sowieso schon kenn
zeichnet und zu einer unerträglichen psychischen Belastung 
für die Inhaftierten führt. Ein allgemeiner rechtskundlicher 
Unterricht, wie vorliegend beschrieben, könnte hier eine ge
eignete Hilfe bieten und wird daher von den Gruppenmitglie
dern als Notwendigkeit in jeder Untersuchungshaftanstalt 
für junge Gefangene angesehen. 

2. Wirkung der Untersuchungshaft 

Bei der Betrachtung der Wirkung der Untersuchungshaft 
auf die Gefangenen war ausschließlich ein schädlicher Ein
fluß festzustellen. So führt die Untersuchungshaft dazu, daß 
die Tatverarbeitung praktisch nur mit den Mitgefangenen er
folgt, denn im Vollzug hat niemand Zeit für entsprechende 
Gespräche, und bei den kurzen, überwachten Besuchen ist 
ein sinnvoller Austausch nicht möglich. Die Tatverarbeitung 
mit den Mitgefangenen orientiert sich aber ausschließlich 
am Normen- und Wertesystem der Gefangenen. Die Schuld 
an der Tatbeteiligung wird auf die Gesellschaft abgewälzt, 
die Tat wird verharmlost oder bei Gewaltdelikten, die die 
Männlichkeit der pubertierenden Jugendlichen unterstrei
chen, aufgebauscht. Freilich muß hier eingeräumt werden, 
daß es für die Gruppenmitglieder schwer zu durchschauen 
ist, ob die jungen Gefangenen hier wirklich derartige, in den 
Folgen äußerst bedenkliche Neutralisationstechniken ent
wickeln oder ob sie nur einem aus der Situation heraus ge
prägten Sprachstil folgen; aber die ständige Wiederholung 
der gleichen Grundaussagen von verschiedenen Gefange
nen läßt die Gruppenmitglieder eher zur ersteren Auffas
sung tendieren. 

Die Verhaftung wirkt als schwerer Bruch im Leben von Ju
gendlichen, die sich in einer Entwicklungsphase befinden, in 
der sie gera-je Stabilität bräuchten. Schlagartig beendet die 
Inhaftierung alle Kontakte zum bisher gewohnten sozialen 
Umfeld. Gleichzeit entsteht die Unsicherheit, ob dort - even
tuell nach langer Haftzeit und entsprechender Stigmatisie
rung - jemals wieder eine Eingliederung erfolgen kann. Um 
nun zumindest bei den Mitgefangenen keine Außenseiter
rolle einnehmen zu müssen, passen sich die Inhaftierten 
Jugendlichen wenigstens äußerlich dem Wertesystem der 
Mitgefangenen an. Inwieweit dies die charakterliche Entwick-



lung der jungen Gefangenen beeinflußt, können die Grup
penmitglieder zwar selbstverständlich nicht einschätzen, 
aber daß dadurch erhebliche Schäden in der Persönlich
keitsentwicklung hervorgerufen werden, liegt für die Grup
penmitglieder, nach ihren Eindrücken, sehr nahe. 

3. Untersuchungshaft aus erzieherischen Gründen? 

Es ist häufig zu beobachten, daß, gerade wenn als Haft
grund "Fluchtgefahr" angegeben wird, die gesetzlichen Vor
aussetzungen dafür gar nicht vorliegen, sondern die Unter
suchungshaft als schnelle, kurze jugendstrafrechtliche 
Sanktion, also als eine Art vorweggenommene Jugendstra
fe mißbraucht wird.1) Das zeigen beispielsweise die Verfah
rensausgänge, wo - nach Einschätzung der Gruppenmit
glieder - etwa in der Hälfte der Fälle eine BeWährungsstrafe 
verhängt wird.2) Aber auch bestimmte Fallkonstellationen 
(Ersttäter, geringfügige, jugendtypische Delikte) lassen, 
eventuell sogar in Verbindung mit einer entsprechenden Äu
ßerung des Haftrichters gegenüber dem Jugendlichen, er
kennen, daß eine spätere Verurteilung zu einervollstreckba
ren Jugendstrafe von vornherein nicht beabsichtigt ist. Daß 
hier die, in der Regel sogar gutgemeinten, jugendrichterli
ehen erzieherischen Überlegungen ausnahmslos fehlge
hen, ist die Überzeugung aller Gruppenmitglieder, die - wie 
gerade gezeigt - der Jugenduntersuchungshaft keine positi
ven Aspekte abgewinnen können, sondern diese Haftform 
als den schädlichsten aller möglichen Eingriffe ansehen, der 
einem straffälligen Jugendlichen widerfahren kann. 

Der Ansatz, der den erzieherischen Überlegungen der 
Haftrichter zugrunde liegt, ist richtig: Eine erzieherische Hil
fe für die Jugendlichen ist notwendig. Nur kann diese Hilfe 
nicht durch "Abschreckungen" oder "Drohungen" bewirkt 
werden, die die Richter im Normalfall mit der Anordnung der 
Untersuchungshaft aus erzieherischen Gründen bezwek
ken. Durch die Inhaftierung wird vielmehr die Not und Hilfs
bedürftigkeit der Jugendlichen verstärkt und somit die Ge
fahr des Abgleitens in die Kriminalität erhöht. 

4. Haftzeiten 

Die Anordnung ungerechtfertigter Untersuchungshaft 
wiegt um so schwerer, als die Haftzeiten in vielen Fällen er
heblich das vertretbare Maß überschreiten. Im Durchschnitt 
schätzen die Gruppenmitglieder die Haftzeit auf vier Mona
te, aber auch sechs Monate sind keine Seltenheit, und sogar 
bis zu 15 Monate Dauer sind bei der Jugenduntersuchungs
haft zu beobachten.3) Um mit § 121 StPO, der ja in der Regel 
eine höchstens sechsmonatige Dauer der Untersuchungs
haft zuläßt, nicht in Konflikt zu geraten, wird in manchen Fäl
len der Untersuchungshaftvollzug einfach unterbrochen und 
zwischenzeitlich eine widerrufene, noch offene Bewäh
rungsstrafe vollzogen. Dieser Vorwegvollzug ist mit dem Er
ziehungsgedanken des Jugendstrafrechts in keinster Weise 
zu vereinbaren. Vielmehr müßte unter Einbeziehung der of
fenen Strafe in das Urteil im neuen Verfahren auf eine ein
heitliche jugendstrafrechtliche Sanktion erkannt werden. 

5. Die Wirkung der Bestrafung 

Die Sanktionierung im Strafverfahren trifft die Jugendli
chen in aller Regel sehr hart, wobei auffällt, daß auch kurze 
Strafen keinesfalls "weggesteckt" werden. Eine Bewäh
rungsstrafe wirkt allerdings in vielen Fällen mehr in Richtung 

ZfStrVo 2/88 91 

"noch einmal Glück gehabt". Nur wenige sehen hier eine 
"letzte Chance", die sie motiviert, alles zu tun, um eine Voll
streckung zu verhindern. Aber um Mißverständnisse zu ver
meiden: Von einer vollstreckbaren Jugendstrafe konnte erst 
recht kein Einfluß in Richtung auf ein straffreies Verhalten 
festgestellt werden. Die Betroffenen selbst befürchten hier
durch ein weiteres Abgleiten in die Kriminalität, weil sie sich 
nicht in der Lage sehen, mit den nach der Haft entstehenden 
Problemen, insbesondere der Stigmatisierung, den berufl:
ehen Ausfallzeiten oder den abgebrochenen sozialen Kon
takten fertigzuwerden. Wieweit sich diese Befürchtungen 
verwirklichen, können die Gruppenmitglieder zwar sicher
lich nicht einschätzen, aber ein Indiz dafür stellt wohl die ho
he Rückfallquote nach dem Jugendstrafvollzug dar. 

6. Besondere Gefangenengruppen 

Was die besonderen Gefangenengruppen betrifft, so ist 
bei Ausländern eine erhebliche Benachteiligung im Strafver
fahren festzustellen, da amtliche Schriftstücke, wie etwa die 
Anklageschrift, grundsätzlich nicht in eine für den Angeklag
ten verständliche Sprache übersetzt werden, wie es etwa 
Nr. 181 der Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren 
bestimmt. Der Empfänger muß sich dann selbst um eine 
Übersetzung bemühen, etwa bei Mitgefangenen oder dem 
Sozialarbeiter, die in der Regel mündlich gegeben wird und 
qualitativ auch nicht geeignet sein dürfte, die rechtlichen 
Feinheiten verständlich zu machen, auf die es für die Vorbe
reitung auf eine erfolgreiche Verteidigung gerade ankom
men kann. Durch den Dolmetscher im Strafverfahren kann 
dieser Nachteil möglicherweise nicht mehr ausgeglichen 
werden. 

Für Inhaftierte wegen Betäubungsmitteldelikten, die von 
den Mitgliedern der Betreuergruppe sowieso im Strafvollzug 
als deplaziert angesehen werden, ergeben sich im Strafver
fahren besondere Probleme aus der Regelung des § 31 
BTMG. Aufgrund von Schilderungen vieler Gefangener, völ
lig unabhängig voneinander im Verlauf mehrerer Jahre, ent
stand bei den Gruppenmitgliedern der Eindruck, daß beim 
Einsatz polizeilicher V-Männer mindestens gelegentlich die 
Grenzen der Legalität überschritten werden. Möglicherwei
se werden hier Jugendliche, die nur gelegentlich geringe 
Mengen Haschisch konsumierten, durch finanzielle Anreize 
von Polizei-Agenten zu schwerer Drogendelinquenz ange
stiftet. Bei diesen V-Leuten handelt es sich oft um Drogende
linquenten, die sich durch die Agententätigkeit Vorteile über 
den Kronzeugenparagraphen verschaffen wollen. Unge
achtet dessen erscheint die Regelung des § 31 BTMG in 
vielfacher Hinsicht verfehlt. Das Ziel, die Hintermänner zu 
überführen, wurde nicht erreicht. Statt dessen werden infol
ge des Kronzeugenparagraphen möglicherweise Jugendli
che, die lediglich entwicklungsbedingt geringfügig im Betäu
bungsmittelbereich straffällig wurden, mit unübersehbaren 
Folgen kriminalisiert. 

"Kinder", also 14 und 15 Jahre alte Gefangene, treten 
zwar immer seltener in der Untersuchungshaft auf, aber sie 
sind doch noch zu finden.4) Daß sie in einer Haftsituation 
nicht nur unerträglich, vor allem unter der Trennung von den 
Eltern, leiden, sondern auch aufgrund ihrer Entwicklungssi
tuation von den Mitgefangenen besonders leicht zu beein
flussen sind, ist offensichtlich. Daß unter 16jährige nicht ins 
Gefängnis gehören, versteht sich daher nach Auffassung 
der Mitglieder der Betreuergruppe von selbst. 
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Der Projektbericht 
Um ihre Erfahrungen aufzuarbeiten und der interessierten 

Öffentlichkeit, insbesondere Nachahmungswilligen, zu
gänglich zu machen, hat die Betreuergruppe einen Projekt
bericht erarbeitet. Er beschreibt, wie ein derartiges Betreu
ungsangebot eingerichtet wrden kann und welche Zulas
sungsverfahren in der Strafvollzugsanstalt zu durchlaufen 
sind. Im Anhang des Berichts werden teilweise die Themen
papiere veröffentlicht, die Grundlage für die Vermittlung der 
Trainingseinheiten sind. Zum großen Teil befaßt sich der Be
richt mit den Erfahrungen bei der Gruppenarbeit im Jugend
untersuchungshaftvollzug und der Schilderung der Eindrük
ke der Gruppenmitglieder aus ihrer Tätigkeit. Der Bericht 
wird voraussichtlich 120 Seiten umfassen. Er enthält ein 
Vorwort von Professor Kemer. Er ist zum Selbstkostenpreis 
über den Verfasser beim Institut für Kriminologie, Friedrich
Ebert-Anlage 6-10, 6900 Heidelberg, etwa ab Ende 1987 zu 
beziehen. 

Anmerkungen 
1) Diese sog .• apokryphen", erzieherisch motivierten Haftgründe sind seit 

Jahren in der Literatur bekannt, vgl. etwa die Arbeiten von Kreuzer, Untersu
chungshaft bei Jugendlichen und Heranwachsenden, RdJB 1978, 342; Wal
ter, Untersuchungshaft und Erziehung bei jungen Gefangenen, MSchrKrim 
337 ff.; Schulz, Untersuchungshaft ~ Erziehungsmaßnahme oder vorwegge
nommene Jugendstrafe?, in: Die jugendrichterlichen Entscheidungen - An
spruch und Wirklichkeit. Schriftenreihe der DVJJ, Heft 12, München 1981, 
399,409; oder aus der neueren Literatur Dünkal, Zur Situation und Entwick
lung von Untersuchungshaft und Untersuchungshaftvollzug in der BRD, 
ZfStrVo 1985, 334,337; Jehle, Untersuchungshaft zwischen Unschuldsver
mutung und Wiedereingliederung, München 1985, 71. 

2) Daß sich die Vollstreckungsquote nach Untersuchungshaft auf lediglich 
etwa 50 % beläuft, läBt sich in absoluten Zahlen entnehmen der Strafverfol
gungsstatlstik: Statistisches Bundesamt Wiesbaden (Hrsg.): Rechtspflege, 
Reihe 3, Strafverfolgung, 1985,48; vgl. dazu in der Literatur schon bei Kerner, 
Untersuchungshaft und Strafurteil, in: Stree, Lenckner, Cramer, Eser (Hrsg.): 
Gedächtnisschrift für Horst Schrßder, 1978, 549, 555; aber auch im neueren 
Schrifttum Jehle, wie Anm. 1, S. 70; Engelhard, Die Freiheit des Beschuldig
ten darf nur eingeschränkt werden, wenn es nachweislich notwendig ist, 
Recht 1986, 21,23; sogar nur rund ein Drittel betrug die Vollstreckungsquote 
bei 14- IJnd 15jährigen nach Steinhilper, Untersuchungshaft bei 14- und 
15jährlgen in Niedersachsen, ZfStrVo 1985, 140, 142. 

3) Statistische Daten zur Haftzeit lessen sich ebenfalls der Strafverfol
gungsstatistik, wie Anm. 2, S. 49 entnehmen, vgl. dazu auch Kury, Junge 
Rechtsbrecher und ihre Behandlung, ZStW 1981, 352; Kallien, Untersu
chungshaft an jungen Gefangenen und die Grenzen ihrer erzieherischen 
Ausgestaltung, KrimJ 1982, 116, 117; Jehle, wie Anm. 1, S. 62; Dünkel, wie 
Anm. 1, S. 338; Engelhard, wie Anm. 2, S. 24. 

4) Zur Anzahl 14- und 15jähriger in Untersuchungshaft: Steinhilper, wie 
Anm. 2, S. 140. 

Zur Situation der Gefängnisarbeit* 
Harald Preusker 

I. 
Nicht nur in den Gefängnissen der Bundesrepublik, son

dern in nahezu allen Gefängnissen der Welt müssen Straf
gefangene arbeiten. Ursprünglich wurde die Arbeit, die aus
schließlich harte körperliche Arbeit war, als Teil der Strafe 
verstanden und hatte durchweg erniedrigenden, demütigen
den und unterwerfenden Charakter. Die Arbeits- und Zucht
häuser, die im 16. Jahrhundert entstanden, setzten die Ar
beit darüber hinaus ganz gezielt als Erziehungs- und Zucht
mittel ein. Den gesellschaftlichen Strömungen jener Zeit fol
gend, galt es, den Gefangenen Fleiß, Zuverlässigkeit, 
Pünktlichkeit und Gehorsam beizubringen, um mit diesen 
Tugenden in Freiheit bestehen zu können. Die harte Arbeit 
sollte natürlich auch Aggressivität, Mutwillen und Triebhaf
tigkeit dämpfen und auf diese Weise die Sicherheit und Ord
nung der Anstalt fördern. 

Mit der beginnenden Industrialisierung, Arbeitsteilung und 
Spezialisierung der Volkswirtschaft vor etwa 200 Jahren, 
bekam die Arbeit eine völlig neue Bedeutung. War sie bisher 
für das einfache Volk unumgänglich um zu überleben, so 
konnte man nun mit zielstrebiger und einfallsreicher Arbeit 
materiellen Reichtum und soziale Kompetenz erwerben. 
"Arbeit ist des Bürgers Zierde, Segen seiner Mühe Preis", 
heißt es in Schillers "Glocke", und der erste Satz des Gotha
er Programms von 1857 lautet "Die Arbeit ist Quelle allen 
Reichtums und aller Kultur". Nach Pestalozzi sollte schon in 
den Schulen die Neigung zur Arbeit geweckt und das Arbei
ten gelernt werden, weil es zur "Menschenbildung" gehöre. 
Unter dem Einfluß der Industrialisierung wurden auch die 
Gefängnisse vielfach zu gut funktionierenden und - dank 
der geringen Löhne für die Gefangenen - gewinnbringen
den Manufakturen umgestaltet. Die Vorstellung, daß Arbeit 
auch zu persönliChem Glück, zu Reichtum und sozialer 
Kompetenz verhelfen würde, ist für die Gefangenen aller
dings Theorie geblieben. Geringe Löhne, Zwangsarbeit und 
miserable Arbeitsbedingungen bestimmten den Alltag in 
den Gefängnismanufakturen. 

Der ungeheure hohe soziale Stellenwert der Arbeit hat 
sich bis heute gehalten. Die Arbeitslosigkeit wird von den 
meisten Betroffenen als erniedrigend und sozial diskriminie
rend empfunden. Die Realität von über zwei Millionen Ar
beitslosen und die ständig schrumpfende Arbeitszeit der Be
rufstätigen werden allerdings zu einer Abwertung der Arbeit 
als zentraler Lebensinhalt führen müssen. Immer mehr 
Menschen können sich ein Leben ohne "full-time-job" vor
stellen. 

Da in den Gefängnissen jene Menschen überrepräsen
tiert sind, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen 
nicht ausreichend in das Berufsleben integrieren konnten 
und von denen trotz intensiver Bemühungen viele nach ihrer 
Entlassung arbeitslos sein werden, sollten auch die gegen
wärtigen Zielvorstellungen der Gefängnisarbeit überdacht 
werden. So wird die Vorbereitung auf die Arbeitslosigkeit 

* Genehmigter Nachdruck aus: Blätter der Wohlfahrtspnege, 134. Jg. (1987), 
H. 9., S. 202-204. 



bzw. eingeschränkte Erwerbstätigkeit nach der Entlassung 
immer häufiger zu einer zentralen Aufgabe des Behand
lungsvollzuges werden müssen. Hierzu gibt es in der Praxis 
jedoch noch keine weiterführenden Konzepte. Nach wie vor 
genießt die Arbeit auch im Vollzug einen wahrscheinlich zu 
hohen Stellenwert. 

11. 
Zielkonf/ikte 

Das inzwischen zehn Jahre alt gewordene Strafvollzugs
gesetz schreibt zwingend vor, daß die Arbeit im Gefängnis 
insbesondere dem Ziel dient, Fähigkeiten für eine Erwerbs
tätigkeit nach der Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder 
zu fördern (§ 37 StVollzG). Dieser vorrangige Behandlungs
aspekt der Arbeit steht in heftiger Konkurrenz mit zwei weite-

. ren Zielen, nämlich einerseits mit dem Ziel, die Betriebe so 
wirtschaftlich wie möglich arbeiten zu lassen und anderer
seits mit dem Ziel, die Sicherheit und Ordnung der gesamten 
Anstalt zu gewährleisten. 

Was die Ökonomie der Vollzugsarbeit angeht, so sind die 
Zeiten, in denen Gefängnisse Gewinne abwarfen, längst 
vorbei. Schon vor rund 80 Jahren schrieb Leuss: "Volkswirt
schaftlich verschlägt es nichts, ob die Leute im Gefängnis ar
beiten oder draußen stehlen, ja das erste ist dem Organis
mus der Wirtschaft schädlicher, als das andere". (Leuss, 
Aus dem Zuchthaus, Berlin, 3. Auflage, S. 160). 

Dieses vernichtende Urteil über die volkswirtschaftliche 
Bedeutung der Gefängnisarbeit hat auch heute noch mehr 
als ein Fünkchen Wahrheit für sich. Betriebswirtschaftlich 
gesehen ist das gesamte Arbeitswesen in den Vollzugsan
stalten ein ungeheurer Zuschußbetrieb, dem man sogar vor
werfen könnte, der freien Wirtschaft Aufträge und damit Ar
beitsplätze zu entziehen. In den meisten Betrieben sind al
lein die Personalkosten für die Bediensteten höher als die 
gesamten Einnahmen. 

Weitere Gründe dafür, daß die Betriebe in den Vollzugs
anstalten nicht gewinnbringend arbeiten können, sind die 
unzureichende Motivation der Gefangenen, fehlendes be
triebswirtschaftlich geschultes Management, Bürokratie und 
technologische Rückständigkeit. 

Wenn also die Unterhaltung der Arbeitsbetriebe in den 
Vollzugsanstalten betriebswirtschaftlieh unrentabel ist, 
müßte diese Verwendung von Steuergeldern mit anderen 
Gründen gerechtfertigt werden. Eine vernünftige Sinnge
bung und damit eine Rechtfertigung für den großen finan
ziellen Aufwand kann nur darin bestehen, die Arbeit als Voll
zugs maßnahme zur Verbesserung der Wiedereingliede
rungschancen der Gefangenen zu verstehen und auszuge
stalten. 

Arbeit als soziales Training 

Das gemeinsame, leistungsorientierte Arbeiten könnte für 
die Gefangenen ein hervorragendes Kontakt- und Bela
stungstraining und damit das wohl beste soziale Training 
sein, das im Vollzug angeboten werden kann. Für die Arbeit 
im Vollzug ergeben sich behandlungsrelevante Schwer
punkte im individuellen und im sozialen Bereich. Im individu
ellen Bereich liegt das Gewicht auf der 
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- Förderung der Leistungsbereitschaft durch Verbesse
rung der Motivation und der Einstellungen zur Arbeit, 

- Verbesserung der beruflichen Qualifikation durch Aus-
und Weiterbildung. 

Im sozialen, also mitmenschlichen Bereich sind es die fol
genden Lernziele: 

· Entwicklung und Erprobung von Kommunikations- und 
Konfliktfähigkeit, 

· Erziehung zu sozialer Verantwortung, 
· Entwicklung von Spontaneität und Kreativität, 
· Entwicklung einer größeren Frustrationstoleranz, 
· Verbesserung der Selbst- und Fremdwahrnehmung, 
· Entwicklung einer besseren körperlichen und geistigen 

Leistungsfähigkeit, 
· Entwicklung eines auf der eigenen Leistungsfähigkeit be

ruhenden Selbstbewußtseins, als eine der wichtigsten 
aussetzungen für eine erfolgreiche Wiedereingliederung. 

Derartige Zielvorstellungen lassen sich natürlich nicht 
durch Zwangsarbeit, Gängelung, aber auch nicht durch Un
terforderung erreichen. 

Es bedarf vielmehr einer auf Vertrauen und gegenseitiger 
Achtung beruhenden Arbeitsbeziehung. 

Die Ausgestaltung der Arbeit als Resozialisierungsmaß
nahme ist eine große Herausforderung für die Vollzugspra
xis. Leider sind zwei wichtige Reformschritte, die dabei si
cher behilflich gewesen wären, entgegen der Planung des 
Gesetzgebers bislang nicht verwirklicht worden. Es geht da
bei zum einen um die Einbeziehung der Gefangenen in die 
Sozialversicherung und zum anderen um die schrittweise 
Anhebung der Arbeitsentlohnung. (Gegenwärtig verdient 
ein Gefangener im Duchschnitt etwa eine Mark pro Stunde.) 

/11. 
Die Resozialisierungsmaßnahme Arbeit ist nicht für jeden 

Insassen gleich bedeutungsvoll. Es gibt Gefangene, die im 
Leistungsbereich nie Schwierigkeiten hatten, die auch im 
Vollzug arbeitswillig und leistungsstark sind. Bei solchen 
Gefangenen soll im Vollzug lediglich die Arbeitsfähigkeit er
halten und die berufliche Qualifikation an die ständig stei
genden und veränderten Anforderungen außerhalb der Voll
zugsanstalt angeglichen werden. Dieses Problem wird vor
wiegend bei langen Freiheitsstrafen aktuell, bei kürzerEm 
Freiheitsstrafen sind bei solchen Gefangenen Schwierigkei
ten im Leistungsbereich nach der Entlassung kaum zu er
warten. 

Bleibt festzustellen, daß bei Gefangenen, die keine Defizi
te im Leistungsbereich haben, der Behandlungsschwer
punkt in der Regel nicht die Arbeit, sondern eine problem
spezifische Intervention sein muß, z.B. geeignete Therapie
formen bei Sexualtätern oder bei Suchtkranken. Die Arbeit 
sollte ihre Behandlungsrelevanz vorwiegend bei den Insas
sen entfalten, die kriminogene Defizite im Leistungsbereich 
haben. Das sind Leistungsfähige aber Unwillige, Leistungs
unfähige aber Willige und letztlich Leistungsunfähige und 
Unwillige. 

Verbesserung der Motivation 

Bei den leistungsfähigen, aber unwilligen Gefangenen 
fehlt es an der nötigen Motivation. Leider werden diese 
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Gefa"genen noch viel zu häufig und viel zu schnell als bös
willige oder arbeitsscheue Arbeitsverweigerer abgetan und 
in das vollzugliche Abseits gestellt. 

Die Aufgabe des Strafvollzuges ist aber genau das Ge
genteil, nämlich alles zu versuchen, um den Gefangenen in 
das Arbeitsleben der Anstalt zu integrieren. Für diese MoU
vationsarbeit ist es wichtig, sich die folgenden Vorausset
zungen für die Motivation zur Arbeit klarzumachen: 

- Der Gefangene muß die Notwendigkeit erkennen, etwas 
zu tun. Er muß also unter innerem Druck, Leidensdruck 
stehen. Er muß zu sich sagen, so geht es nicht weiter! 

- Er muß die Chance erkennen, etwas zu tun, z' t arbeiten, 
d.h. es muß objektiv die Möglichkeit bestehen, einen Ar
beitsplatz zu bekommen. Der Gefangene muß erkennen, 
daß es auch andere geschafft haben, einp.n vernünftigen 
Arbeitsplatz zu finden. 

- Er muß seine Fähigkeit erkennen, das von ihm Geforderte 
auch zu leisten. Vielfach muß zunächst eine sehr tiefsit
zende Versagensangst überwunden werden. Viele Insas
sen verweigern nur deshalb die Arbeit, weil sie befürch
ten, den Anforderungen nicht gewachsen zu sein. Hilf
reich kann in solchen Fällen das unverbindliche Anschauen 
des Arbeitsplatzes und eine Arbeitsaufnahme auf Probe 
sein. 

- Das Erkennen, daß er selbst für sich verantwortlich ist. 
Hier gilt es Einstellungen zu überwinden, die in Bemer
kungen gipfeln, wie "Ihr müßt mir einen meinen Fähigkei
ten angmessenen Arbeitsplatz geben, ihr müßt mich be
handeln." 

Verbesserung der Leistungsfähigkeit 

Bei den arbeitsunfähigen oder arbeitsungeübten oder lei
stungsschwachen aber willigen Gefangenen geht es dage
gen nicht um die Motivation, sondern um die Verbesserung 
der Leistungsfähigkeit. Diese Insassen müssen das Arbei
ten lernen. Weil sie es lernen wollen, sind an sich gute Vor
aussetzungen gegeben. Es gibt allerdings kein Patentre
zept, wie man solche Gefangene an die Arbeit heranführen 
kann. Wichtig ist jedoch, daß die Arbeitsaufnahme sehr 
sorgfältig vorbereitet wird. Die einzelnen Lernschritte dürfen 
den Gefangenen nicht überfordern. Rückschläge, wie vor
übergehende Arbeitsverweigerung, fehlerhafte Arbeitslei
stung, Ärger mit Mitgefangenen, die unter der Leistungs
schwäche dieses Gefangenen zu leiden haben, dürfen kei
nesfalls zu einer Aufgabe der Bemühungen führen. Viel
mehr ist es geradezu die Pflicht der Arbeitsbetriebe, hier im
mer wieder von neuem den Versuch zu machen, das Arbei
ten zu trainieren. Wichtig ist auch, daß solche Gefangene 
nach Möglichkeit in dem Betrieb immer dieselbe Bezugsper
son, d.h. immer denselben Werkmeister haben. Dadurch 
wird die pädagogische Einflußnahme erleichtert und die 
Chance für die Bildung von Vertrauen verbessert. 

Ohne Vertrauen geht es nicht 

Vertrauen ist in der Pädagogik der Arbeit von enormer Be
deutung. Wenn Mißtrauen die Atmosphäre in einem Arbeits
betrieb beherrscht, sind weder ordentliche Betriebsergeb
nisse noch individuelle Lernfortschritte bei den Gefangenen 
wahrscheinlich. Bei einer recht umfangreichen anonymen 
Befragung von einhundert Gefangenen mit langen Freiheits-

strafen in der Vollzugsanstalt Bruchsal wurde auch die Fra
ge gestellt, wem die Insassen am meisten vertrauen. Das 
Ergebnis ist doch einigermaßen erstaunlich: 40 Prozent der 
Insassen antworteten, daß sie im Gefängnis niemandem 
vertrauen würden; 20 Prozent nannten einen Mitgefange
nen als Vertrauensperson und von den Bediensteten erhiel
ten lediglich die Werkbeamten von zehn Prozent der Insas
sen Vertrauen. Die in der Arbeitsleitung tätigen Juristen 
schnitten mit drei Prozent hinter den Psychologen mit fünf 
Prozent am schlechtesten ab. Dieses Ergebnis spiegelt die 
Realität des institutionalisierten Mißtrauens wider. 

Das Ergebnis zeigt aber auch, daß der Werkbeamte am 
ehesten eine Chance hat, ein vertrauensvolles, pädago
gisch nutzbringendes Vertrauensverhältnis zu dem Gefan
genen aufzubauen. Gelingt dies, besteht eine relativ gute 
Chance, die willigen, aber leistungsschwachen oder arbeits
ungeübten Gefangenen zu einer verbesserten Leistungsfä
higkeit zu bringen. 

Arbeitstherapie 

Am schwierigsten ist die Erziehung zur Arbeit bei den Ge
fangenen, die sowohl/eistungsschwach als auch willens
schwach sind. Hier sollte eine intensive arbeitstherapeuti
sche Behandlung einsetzen. Das Strafvollzugsgesetz sieht 
diese intensive therapeutische Behandlung ausdrücklich 
vor. Leider gibt es in der Praxis noch viel zu wenig Arbeits
therapeuten und entsprechend wenige arbeitstherapeutisch 
ausgerichtete Betriebe. 

Völlig verfehlt wäre es, Gefangene mit Problemen im Lei
stungsbereich als unbequeme Störfaktoren im Betrieb anzu
sehen und sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit abzulö
sen. Man muß dennoch die Betriebsleiter in Schutz nehmen, 
die sich tendenziell so verhalten. Immerhin werden die Be
triebe doch recht eindeutig nach ihrer Produktivität (was in 
der Regel nichts anderes heißt, als Verlustminimierung) be
wertet. Dies entspriCht nicht dem Behandlungsauftrag des 
Strafvollzugsgesetzes, wonach gerade die Beschäftigung 
mit Leistungsschwachen und Leistungsunwilligen ein ganz 
wesentlicher Schwerpunkt sein sollte. 

Ausbildung und Fortbildung 

Die Situation am freien Arbeitsmarkt ist geprägt von an
haltender Arbeitslosigkeit. Jede Bemühung des Vollzuges, 
durch Aus- und Fortbildung eine marktgerechte Qualifika
tion der Insassen zu erreichen, ist sinnvoll und lohnt auch 
große Investitionen. Aus- und Fortbildung sind im Vollzug 
langer Freiheitsstrafen darüber hinaus lohnende und sinn
gebende Zwischenziele, die ein Abtauchen des Gefange
nen in die Subkultur verhindern. Die Wahrnehmung der ei
genen Leistungsfähigkeit und das dadurch geförderte 
Selbstbewußtsein ermöglichen neue und sozial erwünschte 
Orientierungspunkte für die Zeit nach der Entlassung. 

Offener Vollzug 

Die eindeutig wirksamste Behandlungsmaßnahme im Zu
sammenhang mit Arbeit ist der Freigang mit freiem Beschäf
tigungsverhältnis. "Freigänger" arbeiten au ßerhalb der Voll
zugsanstalt, werden wie freie Arbeitnehmer bezahlt und 
müssen natürlich auch die Leistungserwartungen der freien 
Wirtschaft erfüllen. Diese Gefangenen sind sozialversichert, 



können für den Unterhalt ihrer Familien sorgen und ihre 
Schuldenlast von durchschnittlich 10.000 bis 15.000 Mark 
abtragen. Diese "Freigänger" stehen noch unter der Obhut 
der Vollzugsanstalt, die dieses soziale Training durch Bera
tung, Krisenintervention und - wo nötig - Kontrolle begleitet. 
Wer sich am Freigängerarbeitsplatz bewährt, hat gute 
Chancen, diesen Arbeitsplatz auch nach der Entlassung zu 
behalten und dadurch eine wichtige Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Wiedereingliederung zu schaffen. 

Zusammenfassung 
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist die Arbeit in den Ge

fängnissen sinnlos, weil insgesamt Gewinne kaum zu erzie
len sind. Gefangenenarbeit lohnt sich daher nur, wenn sie 
als Behandlungsmaßnahme ausgestaltet wird. 

Zentrale Aufgabe der Betriebe in den Gefängnissen ist da
her die Beschäftigung mit leistungsschwachen und lei
stungsunwilligen Gefangenen, die kriminogene Defizite im 
Leistungsbereich haben. Hier müssen arbeitstherapeuti
sche Maßnahmen Vorrang haben vor betriebswirtschaftli
chen Zielsetzungen. 

Darüber hinaus müssen genügend Arbeitsplätze in mög
lichst vielen Berufen angeboten werden, damit auch die üb
rigen Gefangenen die Möglichkeit haben, ihre beruflichen 
Fähigkeiten zu erhalten und mit den technischen Entwick
lungen in ihrem Beruf Schritt zu halten. Der offene Vollzug 
und der Freigang mit freiem Beschäftigungsverhältnis soll
ten noch intensiver angewendet werden. 
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Belastung, Beanspruchung, 
Bewältigung am Arbeitsplatz 
"Justizvollzugsanstalt ll 

Cornelia Niedt und Martin Stengel 

Eine Untersuchung an 20 weiblichen Bediensteten des 
allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes einer 
deutschen Justizvollzugsanstalt (JVA) für weibliche jugend
liche und erwachsene Strafgefangene. 
Dabei soll der Versuch unternommen werden zu erfassen, 
welchen vielfältigen Belastungen dieser Personenkreis an 
seinem Arbeitsplatz JVA ausgesetzt ist. Darüber hinaus 
werden Streßaktionen und Coping-Stile untersucht. 

1. Ziel der Untersuchung 
Streß am Arbeitsplatz ist einer der von der Angewandten 

Psychologie am häufigsten empirisch untersuchten Berei
che (vgl. etwa die Sammelwerke von Frese, 1981 und 
Nitsch, 1981). Die Vielfalt der dabei verwendeten theoreti
schen Ansätze bzw. Modelle ist so unübersichtlich, daß 
kaum noch der Versuch unternommen wird, einen repräsen
tativen Überblick darüber zu geben (vgl. dazu Laux, 1983). 
Auch die untersuchten Personengruppen sind - ihrer gro
ßen Anzahl wegen - kaum noch überschaubar. Allerdings 
sind Angehörige bestimmter Berufsgruppen stark unterre
präsentiert, oft gerade solcher Gruppen, bei denen man so
gar eine recht hohe Belastung anzunehmen geneigt ist. Da
zu gehören beispielsweise die Bediensteten des Vollzugs
dienstes von Justizvollzugsanstalten. Eine Ausnahme 
macht die Arbeit von Kalimo (1980). 

Bei Angehörigen von Berufen, die sich über längere Zeit 
der Betreuung, Beratung, Rehabilitierung etc. von als kli
nisch auffällig klassifizierten Personen widmen, kennt man 
seit geraumer Zeit das Phänomen des "Burnout", der psy
chischen Erschöpfung durch eine - gemessen an durch
schnittlichen Arbeitsbelastungen - extrem hohe Dauerbela
stung, die mehr als nur beru'fliche Qualifikationen erfordert 
(vgl. den Sammelband von Farber, 1983). Unser Ziel war es, 
diesen bisher ausgesparten Personenkreis zu untersuchen. 
Spezifisch ging es uns um durch die besondere Organ isa
tionsform JVA bedingte Belastungen, die daraus bei den Be
troffenen resultierenden Beanspruchungen - körperliche 
und psychische Reaktionen - und die Art und Weise, wie sie 
solche für sie ungünstige Situationen zu bewältigen versu
chen. Als theoretisches Modell haben wir den für organisa
tionspsychologische Untersuchungen besonders geeigne
ten Ansatz von McGrath (1981) gewählt. 

2. StreB in Organisationen 
Hier sollen lediglich einige für die Interpretation der Unter

suchung notwendige Begriffsbildungen bzw. Klassifikatio
nen angeführt werden. Für einen Überblick über Ansätze in 
der (psychologischen) Streßforschung sei auf die schon er
wähnten Sammelwerke von Laux (1983) bzw. Nitsch(1981) 
verwiesen. 

Ein potentiell schädlicher, den Streß-Prozeß auslösender 
Reiz aus der Außenwelt - der psychischer oder sozialer Art 
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sein kann - wird mit dem Begriff "Stressor" bezeichnet. Ob 
und wie stark ein Reiz als Stressor wirkt, hängt wesentlich 
davon ab, wie ihn die Person wahrnimmt, bewertet und ver
arbeitet. Solche Reize - genauer: ihre Wahrnehmung durch 
das Individuum - werden, vor allem in der Arbeitspsycholo
gie, als "Belastungen" bezeichnet. 

Davon abgesetzt, aber sprachlich leider nicht besonders 
trennscharf gewählt, bezeichnet der Begriff "Beanspru
chung" Reaktionen des Individuums auf Umwelt- bzw. Le
bensereignisse. 

"Coping" ist die Art und Weise, wie Menschen Streß be
wältigen. In der Literatur werden verschiedene Bewälti
gungsformen diskutiert (vgl. etwa Haan, 1977): Bewältigung 
im Sinne einer rationalen Strategie würde bedeuten, daß 
auftretende Probleme mit Vorgesetzten oder Kollegen be
sprochen werden und aktiv Abhilfe versucht wird. Davon läßt 
sich eine andere Strategie unterscheiden: die Abwehr. Kon
flikte bzw. Streßsituationen werden gar nicht als solche 
wahrgenommen, sondern uminterpretiert oder verdrängt. 

Der Organisationspsychologe McGrath (1981) hat ein all
gemeines Rahmenkonzept der Einflußfaktoren auf das Ver
halten in Organisationen entwickelt, aus dem er sechs pot
entielle Quellen von Streß ableitet. 

Organisationales Verhalten läßt sich auffassen als be
dingt durch drei Klassen von Einflußfaktoren (vgl. die Abbil
dung): 

- die materiell-technologische Umwelt, in der das Verhalten 
stattfindet (A), also das Gebäude, die Büros bzw. Produk
tionshallen mit ihren jeweiligen Einrichtungen bzw. ihrem 
jeweiligen technischen Stand etc., 

- die sozial-interpersonale Umwelt, in der das Verhalten 
auftritt (B), also die Kollegen, Vorgesetzten, Unterstellten, 
Kunden etc., 

- das Personen-System, dessen Verhalten in der Organi
sation untersucht wird (C), also die Person mit ihren Fä
higkeiten, ihren Werten, Einstellungen, Ängsten, Erwar
tungen etc. 

Abbildung: Verhalten in Organisationen nach McGrath 
(aus McGrath 1981, S. 460) 

A. Materiell
techno 1 ogi sche 
Umwelt 

B. Sozial
interpersonale 
Umwelt 

- Die Überschneidung von materieller und sozialer Umwelt 
wird als Verhaltensraum bezeichnet: die - physikalische 
und soziale - Situation, in der ein Organisationsmitglied 
seine Aufgaben zu erfüllen hat. 

- Diese Aufgaben lassen sich als Schnittmenge von Per
son-System und materiell-technologischer Umwelt, 

- Rollen als Durchschnitt von Person-System und sozialer 
Umwelt darstellen. Dabei stellt vieles, was unter Rolle ein
gestuft ist, die Ausführung von Aufgaben dar. Vieles, was 
unter Aufgabenausführung fällt, läßt sich gleichzeitig als 
Rollenverhalten auffassen. 

Die Überschneidung aller drei Systeme bedeutet schließ
lich, daß konkretes Verhalten in einer Organisation sich so
mit als Interaktion von Aufgabe, Rolle und Verhaltensraum 
vollzieht. 

McGrath unterscheidet danach sechs mögliche Streß-
quellen: . 

1) die Aufgabe, 
2) die Rolle, 
3) die Rahmenbedingungen, 
4) die physikalische Arbeitsumgebung, 
5) die soziale Situation und 
6) Persönlichkeitsmerkmale des Individuums. 

Diese sechs Streßquellen werden das Raster bei der Dar
stellung der Befragungsergebnisse bilden. 

3. Durchführung der Untersuchung 
Nach der Genehmigung durch das Bayerische Staatsmi

nisterium der Justiz konnte die Untersuchung an fünf aufein
anderfolgenden Tagen in der JVA durchgeführt werden. 

Als Methoden wurden sowohl mündliche als auch schriftli
che Befragungen eingesetzt. Die Interviews wurden auf frei
williger Basis unter Wahrung der Anonymität in EinzeIge
sprächen durchgeführt. Sie dauerten durchschnittlich eine 
Stunde. Davon nahm das qualitative Interview in etwa 45 Mi
nuten in Anspruch. Im Anschluß darain füllten die Frauen 
den Fragebogen in Anwesenheit des Untersuchers aus. Zu 
Beginn eines jeden Interviews wurden die Betreffenden über 
Ausgangsfragestellung und Zielsetzung der Untersuchung 
informiert. 

Die Anonymität der Untersuchung wäre in den Augen der 
Befragten nicht mehr gesichert gewesen, wenn mehr als die 
nachfolgend angegebenen Merkmale der Person erfaßt 
worden wären. Wir verzichteten daher auf weitergehende 
soziodemographische Informationen. 

4. Ausgewählte Ergebnisse 
4. 1. Die berufliche Situation der Befragten 

Von den 20 untersuchten Frauen arbeiten 8 im Jugend
vollzug, 12 im Erwachsenenvollzug ; im Angestelltenverhält
nis stehen 8 Frauen, 12 sind verbeamtet. Die Beschäfti
gungsdauer in der Anstalt streut zwischen 2 und 25 Jahren. 
Die Altersspanne liegt zwischen 24 und 57 Jahren. Von den 
Befragten sind 5 ledig, 8 verheiratet mit Kind, 2 verheiratet 
ohne Kind, 4 geschieden mit Kind, eine geschieden ohne 



Kind. Zwei gaben als Schulausbildung Realschule an, der 
Rest Hauptschule. 

4. 1. 1. Ausbildung der Bediensteten 

Die Ausbildung der Befragten ist, wie der gesamte Straf
vollzug überhaupt, Ländersache. Jedes Bundesland hat sei
ne eigenen Ausbildungsordnungen. Darüber hinaus unter
scheidet sich die Ausbildung der Beamten grundsätzlich von 
der der Angestellten. Auf die Ausbildung der Beamten für 
den eigenen Vollzugsdienst sei hier nicht näher eingegan
gen. 

Was aber die Ausbildung der Angestellten zum Zeitpunkt 
der Untersuchung anbelangt, so kann man nicht von einer 
Ausbildung im eigentlichen Sinne sprechen: Eine angestell
te Bedienstete des allgemeinen Vollzugsdienstes erhält in 
der untersuchten Anstalt eine Einführung von 14 Tagen. 
Wenn diese Frauen dann anfangs auch "nur" im Laufdienst 
eingesetzt werden, so wird diese kurze Einführungszeit von 
der Mehrzahl der Befragten - gleichgültig ob es sich um An
gestellte oder Beamtinnen handelt - als dürft:ig empfunden. 
Der offenkundige Informationsmangel muß zwangsläufig zu 
einer (qualitativen) Überforderung führen. Wenn man be
denkt, daß es sich bei dem befragten Personenkreis um die 
zahlenmäßig stärkste Gruppe mit den häufigsten und inten
sivsten Kontakten und der größten sozialen und psychologi
schen Nähe zu den Gefangenen handelt, erscheint es so
wohl im Hinblick auf das Personal als auch auf die Insassen 
nicht nur ratsam, sondern zwingend notwendig, die Ausbil
dung dieser Angestellten neu zu überdenken. 

4. 1.2. Motivation der Berufswahl 

In einer empirischen Untersuchung zum "Selbstbild und 
Fremdbild der Aufsichtsbeamten im Strafvollzug" hat Däum
ling bereits 1969 für den Männervollzug festgestellt: 

"Der Beruf des Aufsichtsbeamten ist ein typischer Zweit
beruf". (S. 31) 

Die Arbeit im Vollzugsdienst steht also im allgemeinen 
nicht am Anfang der Berufslaufbahn. Zu den gleichen Er
gebnissen kamen auch Calliess (1970) und Siebert (1974). 

Auch für die Mehrzahl der hier befragten Frauen ist dies 
zutreffend. So wurden beispielsweise als erlernte Berufe ge
nannt: Zahnarzthelferin, Verkäuferin, Großhandels- und In
dustriekaufmann, Hauswirtschaftsgehilfin, Mechanikerin. 

Däumling gibt weiter an, im Vordergrund der Motivation 
stehe das Bedürfnis nach Sicherheit, und die primären 
Gründe der Berufswahl können nicht als humanitär oder 
pädagogisch bezeichnet werden. 

Solchen extrinsischen Arbeitsmotiven stehen jedoch - zu
mindest bei den befragten Frauen - intrinsische Motive 
gleichrangig gegenüber. Als entscheidendes Motiv für die 
Berufswahl taucht immer wieder auf "etwas Soziales", "mit 
Menschen arbeiten zu wollen". 

Natürlich gibt es auch Frauen, bei denen ausschließlich 
oder zumindest in erster Linie finanzielle Erwägungen aus
schlaggebend für das Arbeiten in einer JVA waren. Dazu ge
hören vor allem Frauen, die nach einer Scheidung gezwungen 
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waren, den Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder selbst 
zu verdienen. 

4.1.3. Unterschied zwischen Jugendvollzug und 
Erwachsenenvollzug aus der Sicht der Befragten 

Die Hälfte der Stichprobe wurde bislang sowohl im Ju
gend- als auch im Erwachsenenvollzug eingesetzt. Einhellig 
wird von den betreffenden Frauen die Auffassung vertreten, 
die Arbeit mit jugendlichen Strafgefangenen sei schwieriger 
als mit erwachsenen Strafgefangenen. Das hinge wohl auch 
damit zusammen, daß das Jugendalter doch eine recht pro
blematische Zeit sei. Die Arbeit mit Jugendlichen erfordere 
ein größeres Engagement, sei gleichzeitig aber auch reiz
voller. Die Vollzugsarbeit mit Jugendlichen sei nervlich 
schon anspannend, erfordere sehr viel Geduld und Bereit
schaft zu Kommunikation. Die jungen Menschen seien doch 
aufbrausender, lebhafter und hektischer. Im Vergleich hier
zu seien Erwachsene doch eher schwerfällig, ernster und 
gelassener. 

4. 1.4. Rollenverständnis 

Die einzelnen Tätigkeiten sind zu verschieden, als daß sie 
sich zu einer einzigen Rolle zusammenfassen ließen. Viel
mehr handelt es sich um eine Vielzahl von Rollen, die ent
sprechend den persönlichen Fähigkeiten und der gegebe
nen Situation variieren. Die bedeutsamste Fähigkeit liegt 
wohl darin, in der Lage zu sein, flexibel zu handeln. 

Die befragten Frauen sehen sich mehrheitlich in erster li
nie als Bezugs- und Vertrauensperson. Sie sind Ansprech
partner. Die Rollenselbstdefinition als Mutter taucht mit einer 
einzigen Ausnahme lediglich bei Bediensteten des Jugend
vollzugs auf und innerhalb dieser Teilstichprobe wiederum 
in Abhängigkeit vom Lebensalter, nicht jedoch vom Fami
lienstand. Frauen, die selbst Kinder im Alter der von ihnen 
betreuten Jugendlichen haben oder Kinder in diesem Alter 
haben könnten, fühlen sich in einer Mutterrolle. Frauen, die 
dem Werkdienst unterstellt sind, sehen sich als Vorarbeite
rin und Vorgesetzte. Die Befragten betrachten sich - über 
die gesamte Stichprobe verstreut - als Vorbilder und als Re
spektspersonen. 

4.2. Belastungsbereiche 

4.2.1. Aufgabe 

Aufgaben können selbst eine Streßquelie darstellen. In 
dieser Untersuchung trifft dies zweifellos für die Zeilenkon
trollen zu. Rechtliche Grundlage hierfür bildet § 84 StVollzG, 
wonach der Gefangene, seine Sachen und die Hafträume 
durchsucht werden dürfen. Diese Durchsuchungen zählen 
zu den Aufgaben des Abteilungsdienstes und wurden am 
häufigsten als äußerst unangenehm empfunden. Persönli
che Einstellungen geraten dabei in Konflikt mit dem Streben 
der Anstalt nach Sicherheit und Ordnung. 

Als weitere unangenehme Aufgaben wurden genannt: 

- Leibesvisitationen, 
- Erstellen eines Personalbeurteilungsbogens über eine 

Beamtenanwärterin und 
- reiner Bewachungsdienst. 

Sehr häufig berichteten die Befragten über Arbeit unter 
Zeitdruck, einem speziellen Aspekt aufgabengebundener 



98 ZfStrVo 2/88 

quantitativer Überforderung. Arbeit unter Zeitdruck durch 
vorgegebene Termine belastet hauptsächlich Angehörige 
des Werkdienstes. Eine zusätzliche quantitative Überforde
rung kann im Aufgabenumfang liegen, nämlich dann, wenn 
mehrere Aufgaben zeitlich so gestellt sind, daß nicht alle 
gleichzeitig oder nicht schnell oder nicht lange genug ausge
führt werden können, so daß der gesamte Aufgabenumfang 
nicht zu bewältigen ist. Beispielsweise gaben zahlreiche 
Frauen an, mehrere Arbeiten gleichzeitig erledigen zu müs
sen. Auch die Anzahl der zu betreuenden Gefangenen wird 
von einigen als "schon viel" angesehen. Ein Teil der Befrag
ten wünscht sich mehr Zeit für Gespräche mit Gefangenen. 

Als weiteres belastendes Moment kommt hinzu, daß die 
Frauen bei ihrer Arbeit häufig gestört und unterbrochen wer
den, hauptsächlich durch das Telefon und durch Gefangene 
selbst, die ständig mit Problemen kämen. 

4.2.2. Rolle 

Die Berufsrolle der Befragten ist zunächst eine Funktion 
der Aufgaben und Ziele einer JV A. Der vielfach diskutierte 
Zielkonflikt zwischen Strafrechtszwecken - nämlich dem 
Behandlungs- oder Resozialisierungsgedanken und dem 
der Sicherheit und Ordnung - ist durch § 2 StVollzG nicht 
völlig ausgeräumt. Die Konkurrenz dieser beiden Absichten 
führt unausweichlich zu RollenkonHikten, da sich aus den 
Zielen gegensätzliche Rollenerwartungen an das Personal 
ergeben (vgl. Hohmeier, 1969, 1973). So sind die Erwartun
gen und Anforderungen der Anstalt einerseits gerichtet auf 
Betreuung und Behandlung der Gefangenen und anderer
seits auf Sicherheit und Ordnung. 

Rollenkonflikte ergeben sich aber auch aus entgegenge
setzten Erwartungen von Gefangenen und Anstaltsleitung 
an die Befragten. Darüber hinaus kann es zwischen persön
lichen Vorstellungen und Einstellungen und den Erwartun
gen seitens der Anstalt zu Dissonanzen kommen, beispiels
weise, wenn es um den Kontakt zu Gefangenen nach der 
Haftentlassung geht. 

Ein weiterer besonders hervorstechender Konflikt ist der 
zwischen der Rolle der berufstätigen Frau und der Rolle der 
Ehefrau, Hausfrau und/oder Mutter, wobei Frauen mit Klein
kindern die durch diesen Konflikt bedingten Belastungen am 
stärksten empfinden, teilweise verbunden mit Schuldgefüh
len den Kindern gegenüber. 

Rollenüberforderung liegt dann vor, wenn die Rollenan
forderungen die (wahrgenommene) Leistungsfähigkeit der 
betreffenden Person übersteigen. Insgesamt drei Viertel al
ler befragten Frauen fühlt sich ab und zu sehr stark überfor
dert. Die Interviews machen deutlich, daß die Überforderung 
sowohl qualitativer als auch quantitativer Art ist. 

4.2.3 Rahmenbedingungen 

Da es sich bei einer JVA um eine Organisation handelt, 
die rund um die Uhr besetzt sein muß, ist zumindest ein Teil 
des Vollzugspersonals natürlich auch verpflichtet, in der 
Nacht und/oder am Wochenende Dienst zu tun. Während 
der Untersuchung hat sich der Wochenenddienst, der von 
einem Großteil der Befragten regelmäßig alle 14 Tage gelei
stet werden muß, als ein Hauptbelastungsfaktor herauskri
stallisiert, der sich vor allem auf Frauen mit Kindern sehr 

negativ auswirkt. Der Dienst am Wochenende ist ein Dienst 
auf der Abteilung. Alle 14 Tage am Wochenende Dienst zu 
haben, das heißt: 14 Tage an einem Stück durcharbeiten. 
Dieses ,,14-Tage-Rennen" wird von der überwiegenden 
Mehrheit als sehr anstrengend und belastend empfunden. 

Unmut macht sich unter den Betroffenen über die Dienst
einteilung breit, wenn sie feststellen, an den Wochenenden 
seien immer die gleichen Kolleginnen da, die einen kommen 
ständig dran und die anderen überhaupt nicht. 

Auch wenn sich die Frauen bei Diensteintritt verpflichtet 
haben, alle 14 Tage den Dienst zu machen, drängt sich die 
Frage auf, inwieweit die Leistungsfähigkeit einer Person da
durch dauerhaft beeinträchtigt wird. 

Im Zusammenhang mit dem Wochenenddienst finden es 
zwei Bedienstete auch deprimierend, daß an Wochenenden 
oder auch an Feiertagen niemand vom Sozialdienst anwe
send sei. 

Sämtliche Befragten stimmten darin überein, daß sie ihre 
Arbeit - innerhalb der vorgegebenen Zeiten des Dienstplans 
- schon selbst einteilen könnten. Bedienstete des Werk
dienstes gaben an, mehr oder minder "freie Hand" zu ha
ben, was den Arbeitsablauf beträfe; so teile man auch den 
Gefangenen Arbeit entsprechend zu. Wenig Einfluß und 
Entscheidungsmöglichkeiten biete sich bei reinen Vollzugs
angelegenheiten. So werde man zu Ausgangs- und Ur
laubsanträgen der Gefangenen in Form schriftlicher Beurtei
lungsbögen nur angehört. Disziplinarmaßnahmen kann der 
befragte Personenkreis selbst nicht anordnen. Was nun die
sen Aspekt betrifft, so wünschen sich die Betreffenden 
mehrheitlich größere Einfluß- und Entscheidungsmöglich
keiten. Diese Ergebnisse decken sich mit Untersuchungen 
im Männerstrafvollzug von Hohmeier (1973), Calliess 
(1970) und Siebert(1974). 

Die Sanktionen auf Grund einer Meldung würden zu spät 
verhängt, der bürokratische Weg dauere zu lange, die ent
sprechende Maßnahme habe dann gar keinen Effekt mehr, 
weil die Gefangene sich gar nicht mehr an das Vergehen 
erinnern könne. 

Aber nicht nur im Hinblick auf Sanktionsmaßnahmen ge
genüber Gefangenen wird die geringe Entscheidungskom
petenz als Einschränkung und Belastung empfunden. Mehr
heitlich klagt der befragte Personenkreis darüber, daß - be
dingt durch hierarchische Strukturen der Organisation -
kaum Partizipationsmöglichkeiten gegeben seien. Entschei
dungen würden allein "von oben", "vom Schreibtisch" ge
troffen, obwohl man ja doch im Laufe der Berufsjahre so sei
ne eigenen Vorstellungen entwickelt habe. 

Mehr als die Hälfte der befragten Frauen fühlt sich auch 
durch Gesetzesvorschriften und hausinterne Anweisungen 
im beruflichen Alltag eingeengt, mitunter auch kontrolliert. 

4.2.4. Physikalische Arbeitsumgebung 

Bei der physikalischen Arbeitsumgebung darf das An
staltsgebäude als solches nicht außer acht gelassen wer
den. So wird die Baulichkeit von den Befragten als sehr trist 
bezeichnet. Charakteristisch sind ein dickes Mauerwerk, 



Gitter, zahlreiche abgesperrte Türen. Mehrheitlich geben 
die Befragten an, doch unter Lärm und Hektik arbeiten zu 
müssen, unabhängig davon, ob sie auf der Abteilung oder in 
einem Betrieb Dienst tun. 

Gegen Ende der Untersuchung kristallisierte sich ein wei
terer - dem Anschein nach nicht unwesentlicher - physikali
scher Stressor heraus, nämlich Zugluft. 

4.2.5. Soziale Konflikte 

4.2.5. :. Gefangene 
Die Rolle der Vertrauens- und Bezugsperson gegenüber 

den Gefangenen wird von den Befragten als besonders an
strengend empfunden. 

Für die Vollzugsgestaltung charakteristisch ist das Enga
gement der Befragten, dessen Ausmaß natürlich interindivi
duell unter!"" ~hiedlich ist. Die befragten Frauen bezeichnen 
ohne Ausnahme ihr Verhältnis zu den Gefangenen im gro
ßen und ganzen als gut. Man käme gut mit ihnen zurecht; 
Schwierigkeiten und Probleme träten selten auf. Natürlich 
gäbe es mitunter schon manchmal Ärger, aber man versu
che doch, auf die Gefangenen einzugehen, eine Beziehung 
zu ihnen aufzubauen und kritische Punkte offen anzuspre
chen. Differenzen mit Gefangenen gehörten zum Vollzugs
alltag. Zu den genannten Schwierigkeiten zählten u.a. häufi
ge Streitigkeiten unter den Gefangenen, die es zu schlichten 
gälte. 

Ein weiterer mehrmals auftauchender Punkt war die Tat
sache, daß Gefangene Kolleginnen oftmals gegeneinander 
ausspielten. 

Ärger steigt in einigen Bediensteten hoch, wenn Gefange
ne unverschämt werden und sie nicht mit gleichen Mitteln 
zurückzahlen können. Durch verbale Grobheiten und Be
schimpfungen ließen Gefangene ihre Wut am Personal aus. 
Gerade der Aufsichtsdienst sei Blitzableiter für die Gefange
nen. 

4.2.5.2. Kollegen 

Das Anstaltsklima in der Jugendabteilung wird von den 
Betroffenen mit einer Ausnahme als gut bezeichnet. Auftre
tende Meinungsverschiedenheiten würden besprochen. 
Aufgrund der im Gegensatz zu der Erwachsenenabteilung 
kleineren Gemeinschaft und geringeren Fluktuation sei das 
Betriebsklima doch schöner und offener und es böte sich 
mehr Zeit für ein Gespräch miteinander. Die Frage nach Ri
valität wurde nur von verbeamteten Bediensteten bejaht. 

In der Erwachsenenabteilung hingegen sei die Atmosphä
re geprägt durch Angst und Mißtrauen vor und gegenüber je
dem, gegenüber Kollegen und Vorgesetzten. Im Hause tobe 
ein furchtbarer Konkurrenzkampf, hauptsächlich unter den 
Beamten. Beziehungen zu Kollegen werden mehrheitlich 
als stärkerer Belastungsfaktor empfunden als die zu Gefan
genen. Als großer Nachteil wird die Tatsache aufgefaßt, daß 
Bedienstete der Jugend- und der Erwachsenenabteilung 
praktisch nie zusammenkommen. 

4.2.5.3. Vorgesetzte 

Mehrheitlich wird von den befragten Frauen eingeräumt, 
daß Meinungsverschiedenheiten mit Vorgesetzten auftreten 
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und besprochen werden. Größtenteils setze aber dabei der 
Vorgesetzte seinen Standpunkt durch. Es sei auch keine 
Seltenheit, daß Kolleginnen quasi von jetzt auf nachher oh
ne Angabe von Gründen an einen anderen Arbeitsplatz ver
setzt würden. 

Die Mehrheit der Frauen hat den Eindruck, ihre Arbeit 
werde von Vorgesetzten - wenn überhaupt - nur in be
schränktem Maße anerkannt. Häufig wurde die Auffassung 
vertreten, die Leitung wisse nicht, was an der Basis geleistet 
werden müsse. Lob von Seiten der Vorgesetzten erhielten 
die Bediensteten mit einer Ausnahme selten oder nie. 

4.2.5.4. Einschätzung der eigenen Tätigkeit 

Die Befragten beschreiben ihre Tätigkeit als ausfüllend 
und interessant, eher anstrengend, hektisch, aufreibend 
und belastend, aber nicht unbedingt überfordernd, keines
wegs allerdings unterfordernd. Es ist eine Arbeit, die zwar 
weniger fruchtbar, dennoch vom Großteil als sinnvoll ange
sehen wird, eine Arbeit, die kaum Ansehen genießt und we
nig Anerkennung findet, was sich auch darin ausdrückt, daß 
sich die Mehrzahl der befragten Frauen unterbezahlt fühlt. 

Mit ihrer Tätigkeit ist nach Meinung der Bediensteten ein 
hohes Maß an Verantwortung verbunden. 

Mehrheitlich wird von den befragten Frauen die Auffas
sung vertreten, ihre Arbeit sei in der Öffentlichkeit nicht aner
kannt, diese habe keine Ahnung, wie es in einer JVA zugin
ge, das Thema "Gefängnis" werde tabuisiert, weil es zu un
bequem sei. Aber nicht nur in der Öffentlichkeit werde ver
mieden, über die Arbeit zu sprechen, sondern auch daheim 
in der Familie. Diese habe sich trotz anfänglicher Schwierig
keiten zwischenzeitlich jedoch mit der Tätigkeit abgefunden 
und akzeptiere sie. 

4.3. StreB-Reaktionen 

4.3. 1. Physische Reaktionen 

Mehr als die Hälfte der Befragten leidet unter Kopfschmer
zen, Schlafstörungen und Konzentrationsschwäche. Mit 
Ausnahme von zwei Frauen klagen alle über Schmerzen in 
den Beinen. Auffallend ist, daß drei Viertel der Bediensteten 
auf Belastungen mit verstärktem Appetit reagieren. 

4.3.2. Psychische Reaktionen 

Häufig empfinden die befragten Bediensteten ihren Ar
beitstag als anstrengend. Auf die Frage, wie sie sich danach 
fühlen, fallen Worte wie 

abgekämpft 
lustlos 
ausgelaugt 
abgespannt 
kaputt 
fix und fertig 
leer und erschöpft 

aber auch 

befriedigt. 

" ... was man manchmal zu verdauen hat, da gehst du 
dann abends echt raus und sagst: jetzt bin ich echt fix 
und fertig, jetzt braucht nichts mehr passieren, weil sonst 
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bist du echt selber an dem Punkt, wo du sagst, also jetzt 
ist die Grenze, wo ich nicht mehr belastbar bin." 

oder: 

"Dann gehe ich erst mal heim und dann setze ich mich 
hin und dann heule ich wie so ein Schloßhund." 

Bis auf wenige Ausnahmen kommen auch Gefühle der 
Niedergeschlagenheit hoch, denn die Auseinandersetzung 
mit den Schicksalen könne schon recht deprimierend wir
ken. Bei einem - wenn auch geringerem - Teil wird eine ge
wisse Hilflosigkeit und Resignation deutlich. Bei diesen Re
aktionen läßt sich durchaus ein Bezug zum Modell der "ge
lernten Hilflosigkeit" von Seligmann (1975) herstellen, wo
nach das ständige Erleben geringer Streßkontrolie beson
ders schädigend wirken kann. Frese und Greif (1978) defi
nieren "Streßkontrolle" als 

n ••• in dem Maße gegeben, in dem eine Person oder ein 
Kollektiv von Personen über Möglichkeiten verfügt, rele
vante Bedingungen und Tätigkeiten entsprechend eige
nen Zielen, Bedürfnissen und Interessen zu beeinflus
sen." (S.) 

Auswirkungen geringer Streßkontrolie können nach Selig
mann motivationaler, emotionaler und kognitiver Art sein, 
wie beispielsweise verringerte Motivation, depressive Ge
danken, Unlust, Gefühle der Ohnmacht etwa höheren In
stanzen gegenüber. 

Wie bereits an anderen Stellen deutlich wurde, verfügt der 
untersuchte Personen kreis über ein geringes Maß an Kon
trollmöglichkeiten. Nach der wiederholten Erfahrung, daß ei
gene Aktivitäten nicht zur gewünschten Kontrolle maßgebli
cher Stressoren führen, stellt sich Resignation ein: 

"Man findet sich mit der Zeit ab, weil das hier keinen Sinn· 
hat." 

Immer wieder wurde auch berichtet, man könne einfach 
nicht abschalten, nicht einmal im Urlaub. Ständig müsse 
man ~n die Anstalt und an die Gefangenen denken. Ein cir
culus vitiosus entsteht, wenn die ständige gedankliche Fixie
rung selbst wiederum als Belastung empfunden wird. 

4.4. Coping - Bewältigung 

Ausruhen ist es, was ein Großteil der Frauen als Ausgleich 
angibt. Erledigung der Hausarbeit und Versorgung der Fa
milie können nur vor dem Hintergrund von Familienstand 
und Kinderzahl betrachtet werden. Nicht in allen Fällen sind 
Hausarbeit und Familie als Ausgleich anzusehen. Die Frau
en können sich - aufgrund geschlechtsspezifischer Soziali
sation - festgefügten Rollenschemata nur schwerlich ent
ziehen. 

Eine weitere Bewältigungsmöglichkeit ist der Dialog mit 
sich selbst, besonders beim Auftreten kognitiver Dissonanz 
(Festinger, 1957). Kognitive Dissonanz besteht dann, wenn 
zwei oder mehr kognitive Elemente - Wissen, Meinungen 
oder Einstellungen über beliebige Gegenstände, über sich 
selbst oder andere Personen - in einer dissonanten Bezie
hung stehen. 

Angesichts der Bedeutung, die soziale Netze für die effek
tive StreßbewäH:igung haben (vgl. Udris, 1982), stellt sich 

jetzt die Frage, inwieweit es den Frauen möglich ist, mit an
deren über Dinge zu sprechen, die sie beschäftigen und be
lasten. Mehrheitlich wird mit Familienangehörigen kaum 
über die Arbeit gesprochen. Als wertvoll wird es aber ange
sehen, unter den Kollegen ein oder zwei Freunde zu haben, 
zu denen man Vertrauen hat, mit welchen man sich austau
schen und von ihnen Unterstützung erfahren kann. 

Nicht jede der befragten Frauen ist aber in der günstigen 
Lage, in der Anstalt einen Gesprächspartner zu haben. Viel
mehr sieht sich die Mehrheit eher gezwungen, alleine damit 
fertig zu werden und zurecht zu kommen. Man sei wirklich 
von allen Seiten verlassen und allein. 

Mehrheitlich wünschen sich die Frauen mehr Unterstüt
zung hauptsächlich von Seiten der Vorgesetzten. 

Vielfach wurde auch ein Gesprächskreis unter Kollegen 
befürwortet, damit man seine Spannungen auch einmal ab
bauen und Probleme untereinander zur Sprache bringen 
könne. 

Zum Großteil fühlen sich die Frauen nach einer Aus
gleichsbetätigung doch wohler. Die meisten sind sich jedoch 
nicht sicher, ob sie die Belastungen auf Dauer ausgleichen 
können. 

5. Zusammenfassung und Ausblick 
Die Untersuchungsergebnisse spiegeln zumindest einen 

Teil der Komplexität der Arbeit im Frauenstrafvollzug wider. 
Dabei können die Belastungen, denen die befragten Be
dienstetengruppen ausgesetzt sind, zahlreich und vielfältig 
sein. 

Als wesentliche Streßquellen haben sich - neben den Ge
fangenen selbst - gezeigt 

- der 14tägige Wochenenddienst, 
- Rollenkonflikte und 
- Beziehungen zu Kollegen. 

Außer gewissen routinemäßigen Aufgaben läßt sich von 
einem typischen Tagesablauf nicht sprechen, was gleichzei
tig bedeutet, daß die Tätigkeit Flexibilität im Handeln erfor
dert, eine Tätigkeit, die gekennzeichnet ist durch ein be
trächtliches Maß an Verantwortung bei gleichzeitiger gerin
ger Entscheidungskompetenz und wenig Anerkennung so
wohl innerhalb als auch außerhalb der Anstalt. 

Bei den physischen Streß-Reaktionen hervorzuheben 
sind die Schmerzen in den Beinen, Kopfschmerzen, Schlaf
und Kreislaufstörungen, bei den psychischen die Niederge
schlagenheit bei drei Viertel aller Befragten und die ständige 
gedankliche Fixierung. 

Die individuellen Coping-Stile sind recht heterogen; durch 
das soziale Umfeld und die Organisation selbst sind kaum 
Bewältigungshilfen gegeben. Mehrheitlich wünscht sich der 
befragte Personenkreis mehr Unterstützung seitens der 
Vorgesetzten und größere Einfluß- und Entscheidungsmög
lichkeiten. 

Insgesamt erscheint eine bessere Betreuung des Perso
nals notwendig. Diese muß bereits ansetzen an einer quali-



fizierteren Einarbeitung für Angestellte und zufriedenstellen
deren Dienstzeiten, die jedoch nicht ohne Mitwirkung der 
Betroffenen erarbeitet werden sollten. 

Bei der besseren Betreuung des Personals ist auch der 
Psychologe in die Verantwortung gerufen (vgl. auch Wag
ner, 1972). Damit er dieser aber auch gerecht werden kann, 
bedarf es notwendigerweise der Schaffung neuer Planstel
len, dies um so mehr bei einem Personalschlüssel von 
1 :200 (1 Psychologe auf 200 Gefangene). 

Darüber hinaus kann mehr Offentlichkeitsarbeit zu einer 
realitätsgerechteren Meinungsbildung in breiteren Bevölke
rungsschichten beitragen. 
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Strafrechtspflege und Sozial
pädagogik im 20. Jahrhundert 
- Symposion zum 90. Geburtstag 
von Professor Dr. Albert Krebs -

Malte Klemusch 

Anläßlich des 90. Geburtstags von Professor Dr. Albert 
Krebs fand am 9. und 10. Oktober 1987 ein Symposion mit 
dem Thema "Strafrechtspflege und Sozialpädagogik im 20. 
Jahrhundert" im Wilhelm-Polligkeit-Institut des Deutschen 
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes (DPWV) in Frankfurt 
statt. 54 Teilnehmer diskutierten zwei Tage lang über die 
Entwicklung des Strafvollzuges in der Weimarer Republik, 
im "Dritten Reich" und in der Nachkriegszeit bis hin zu Zu
kunttsaspekten der Kriminalpolitik und des Sanktionssystems. 

Das Symposion fand zu Ehren eines Mannes statt, der sich 
Zeit seines Lebens stets für einen humanen Strafvollzug ein
gesetzt und dabei das Spannungsverhältnis von Strafrechts
pflege und Sozialpädagogik aus der Sicht des Pädagogen auf
zugreifen und zu lösen gesucht hat. Von den zwanziger Jah
ren bis in die Gegenwart hatte Albert Krebs entscheidenden 
Anteil an der Entwicklung eines humanen und bildend kon
struktiven Sanktionssystems. 

Albert Krebs promovierte nach dem Studium der Geschich
te, Philosophie, Psychologie, Soziologie und Sozialpädagogik 
1921 zum Dr. phil. und war von 1923-1933 im Strafvollzug des 
Landes Thüringen tätig - seit 1928 als Direktor der Strafanstalt 
Untermaßfeld. Nach seiner Entlassung durch die Nationalso
zialisten war er bis 1945 Sozialarbeiter und Bibliothekar an der 
Deutschen Gold- und Silberscheideanstalt in Frankfurt, von 
1945 bis 1965 Direktor des Gefängniswesens in Hessen und 
Abteilungsleiter im Hessischen Ministerium der Justiz. Parallel 
dazu war er seit 1950 Lehrbeauftragter für Gefängniskunde 
und Kriminologie an der Universität Marburg. 

In seinem Grußwort betonte der scheidende Vorstandsvor
sitzende des DPWV und Moderator des Symposions, Profes
sor Dr. Erwin Krämer, daß der Jubilar auch in den langen Jah
ren als Vorstandsmitglied und Mitglied des Grundsatzaus
schusses im DPWV stets mit dem Denken auch das Handeln 
und damit Mut zur Verantwortung gefordert hat. In den langen 
Jahren seiner beruflichen Tätigkeit sei, gleich ob bei Strafge
fangenen oder Mitarbeitem, die Würde des Menschen für ihn 
niemals nur Leerformel, sondern stets innere Verpflichtung ge
wesen. 

Als Grundlage des Symposions und zur Diskussionseinfüh
rung dienten drei Referate von: 

- Professor Dr. Heinz Müller-Dietz: 
"Der Strafvollzug in der Weimarer Zeit und im Dritten Reich" 

- Professor Dr. Alexander Böhm: 
"Die Entwicklung des Strafvollzugs und des Sanktionssy
stems von 1945 bis in die Gegenwart" 

- Professor Dr. Max Busch: 
"Zukunftsaspekte der Kriminalpolitik und des Sanktionssy
stems" 
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Professor Dr. Heinz Müller-Dietz beklagte in seinen Aus
führungen über den Strafvollzug in der Weimarer Republik 
und im Dritten Reich den Stand der Quellenauswertung, der 
eine genaue Beschreibung des damaligen Strafvollzugs 
momentan nicht erlaube. Dies gelte in verstärktem Maße für 
die Zeit des "Dritten Reiches, in der offener und freier Dis
kussion über Gestalt und Gestaltung des Strafvollzugs kein 
Raum gegeben wurde; Kritik wurde in die Illegalität abge
drängt", während die Weimarer Republik "eine Auseinan
dersetzung mit den Reformbestrebungen hinsichtlich recht
licher Regelung wie praktischer Ausgestaltung des Strafvoll
zugs ermöglichte". Nach Müller-Dietz fußt eine Beschrei
bung des Strafvollzugs der Weimarer Zeit nach heutigem 
Wissensstand auf vier Grundsäulen: 

- Die rechtliche Ebene beschreiben die Ausführungsvor
schriften der Strafvollzugsordnungen der Länder, die 
Reichsratsgrundsätze von 1923, der Entwurf eines Straf
vollzugsgesetzes von 1927 und die Bemühungen um 
dessen Verabschiedung bis zum vorläufigen Referenten
entwurfvon 1931/32. 

- Die in Vollzugskreisen anzutreffende Aufgeschlossenheit 
und Reformbereitschaft wird durch eine umfangreiche li
teratur belegt, an der sich Wissenschaftler verschiedener 
Sparten, Vollzugspraktiker und Rechtspolitiker beteiligen. 
Foren dieses Meinungsaustauschs waren wiederum wis
senschaftliche oder der PraxiS verpflichtete Vereinigun
gen. 

- Erfahrungsberichte und literarische Zeugnisse Gefange
ner geben den Vollzugsalltag aus subjektiver Sicht wieder. 

- Im Bereich der vollzugsgeschichtlichen Forschung exi
stieren nur wenige Arbeiten, die sich überdies zumeist 
auch noch mit Einzelthemen befassen. In der Regel wur
de der Strafvollzug der Weimarer Zeit im Rahmen von ge
schichtlichen Längsschnittstudien untersucht. 

Als herausragende Zielsetzung des Strafvollzugs der 
zwanziger Jahre nannte Müller-Dietz den Erlaß eines 
Reichsstrafvollzugsgesetzes, die rechtsstaatliche Ausge
staltung des Strafvollzugs und die Verwirklichung des Erzie
hungsstrafvollzugs, der in Form des Stufenstrafvollzugs 
schon zu seiner Zeit zu durchaus konträren Meinungen vom 
"Mittel zur inneranstaltlichen Disziplin" bis hin zur "Anerken
nung des Progressivsystems" Anlaß gab. 

Ist man über Straf justiz, Organisation und Tätigkeit von 
Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten sowie über Herr
schafts- und Rechtssystem und seine Verwaltungspraxis 
noch relativ gut informiert, so läge es mit der Dokumentation 
des Strafvollzugs im Dritten Reich im argen, so Müller-Dietz 
weiter. "In aller Regel wird er - soweit er überhaupt erwähnt 
wird - im Zuge geschichtlicher Betrachtung mehr oder min
der kurz abgehandelt." Wenn, dann stünde bei solchen Be
trachtungen das im Vordergrund, "was man unter rechts
staatlichen Verhältnissen als Rechtsgrundlage des Straf
vollzugs bezeichnen würde", nämlich inhaltliche Wiederga
ben und Bewertungen der Vollzugsverordnung von 1934 
und der Strafvollzugsordnung von 1940. Gründe, sich nicht 
oder kaum mit der Materie zu befassen, liegen neben Hem
mungen im sozial-psychologischen Bereich nach Müller
Dietzvor allem in der "starken Verklammerung des Strafvoll
zugs mit dem übrigen System der damaligen Macht-

ausübung, sowie ... erheblichen Schwierigkeiten des Zu
gangs zu manchen Quellen und Dokumenten jenes Straf-
vollzugs". . 

Der durch das NS-Regime geprägte Doppelstaat - hier 
der Maßnahmenstaat mit uneingeschränkter Gewalt- und 
Machtausübung, dort der ebenfalls auf das NS-Regime aus
gerichtete, fortbestehende Normenstaat qua Gerichtsent
scheidungen, Gesetze und Verwaltungsakte - brachte es 
mit sich, daß neben Willkür und Übergriffen "auf der anderen 
Seite aber Strafverfahren von Polizei, Staatsanwaltschaft 
und Gerichten zumindest formal nach den Regeln der 
RStPO - mit indessen eingeschränkten Möglichkeiten der 
Strafverteidigung - abgewickelt und Strafurteile ordnungs
gemäß in Strafanstalten vollzogen wurden". Richter hätten 
durch unverhältnismäßig hohe Freiheitsstrafen dabei gele
gentlich versucht, Straftäter vor dem Zugriff der Gestapo 
und damit häufig dem Konzentrationslager zu bewahren. 
Zudem erscheine es ,;angesichts verschiedentlich belegter 
Übergriffe, Schikanen und körperlicher Mißhandlungen, 
aber eben auch wiederholt bezeugter menschlicher und ge
rechter Behandlung durch das Strafvollzugspersonal über
aus schwierig, aufs Ganze gesehen auszumachen, wieviel 
an Humanität und Rechtsstaatlichkeit im damaligen Straf
vollzug noch überlebte". Der Strafvollzug war somit weder 
gleichgeschalteter Bestandteil eines Terrorregimes, noch 
eine "Insel der Menschlichkeit und Gerechtigkeit inmitten ei
ner Welt totalitären Zugriffs auf den Menschen ... ". 

Der Forschung mangelt es aus system immanenten Grün
den an genügendem und zuverlässigem Material; durch 
Emigration oder Illegalität ist ein Zugriff auf manche Arbeiten 
unmöglich geworden; zahlreiche Belege zum damaligen 
Strafvollzug in der literatur über die Verfolgung durch das 
NS-Regime bedürfen noch einer systematischen Erschlie
ßung. 

In seinem anschließenden Referat über die "Entwicklung 
des Strafvollzugs und des Sanktionssystems von 1945 bis in 
die Gegenwart" zeichnete Professor Dr. Alexander Böhm ei
ne Epoche nach, die der Jubilar des Symposions, Professor 
Dr. Albert Krebs, in entscheidendem Maße mitgeprägt hat. 

In der Phase des Wiederaufbaus bis zum Inkrafttreten des 
Grundgesetzes und parallel mit der Ernennung von Krebs 
zum Direktor des Gefängniswesens in Hessen, hatten viele 
Impulse in diesem Bundesland ihren Ursprung. Reste dieser 
Vorreiterrolle, so Böhm, sind bis heute noch nachweisbar. 

Ähnlich wie die amerikanische kannte und verhängte 
auch die deutsche Jus,tiz zum damaligen Zeitpunkt noch die 
Todesstrafe. Böhm berichtet über den Jubilar, "daß er ent
sprechenden Wünschen des damaligen Justizministers mit 
Entschiedenheit entgegengetreten ist. So hat man in Hes
sen davon abgeseheh, wieder eine Hinrichtungsstelle zu 
schaffen". 

In der von Böhm mit "Konsolidierung" benannten nachfol
genden Phase (bis zum Inkrafttreten der DVollzO) ist die To
desstrafe durch Art. 102 des GG bereits abgeschafft. "Die 
Bundesregierung versteht sich als sozialer Rechtsstaat. Die 
Achtung der Menschenwürde ist oberstes Gebot. So gibt 
das Inkrafttreten des Grundgesetzes auch dem Strafvollzug 



eindeutige Lei~linien. Sie werden in der Ordnung des Ge
fängniswesens für Hessen (OGH), die am gleichen Tag wie 
das Grundgesetz, am 23. Mai 1949, in Kraft tritt, für die voll
zugliche Praxis formuliert. Die Vorschrift, die zunächst als 
Ausführung der Kontrollratsdirektive gedacht war, geht 
schon deutlich über deren Vorstellungen hinaus. In der OGH 
finden sich auch Aufgabenbeschreibungen für die verschie
denen Vollzugsbediensteten auch für jene des Vollzugs
dienstes." 

In diese Konsolidierungsphase fallen nach Böhm - mit 
dem Jugendgerichtsgesetz von 1953 und der Strafausset
zung zur Bewährung für Gefängnisstrafen bis zu neun Mo
naten sowie der Reststrafenaussetzung zur Bewährung -
wichtige Entscheidungen. Das Ende dieser Phase sieht er 
im Inkrafttreten der DVollzO, "einer Einigung auf den klein
sten Nenner" und "gegenüber der Ordnung des Gefängnis
wesens für Hessen in manchem ein Rückschritt, der damali
gen Rechtsauffassung indessen wohl entsprechend". 

Des weiteren unterscheidet Böhm in seinem Vortrag die 
"Reformperiode" (bis zu den Entwürfen eines Strafvollzugs
gesetzes), die Phase der "Ernüchterung" (für das letzte 
Jahrzehnt) und macht mit" 1 0 Jahren Strafvollzugsgesetz" 
den Versuch einer Standordbestimmung. 

Böhm sieht es als ein Verdienst der großen Koalition und 
ihres Justizministers Heinemann an, daß "aus den zunächst 
restaurativen Ansätzen der Strafrechtsreform doch noch ein 
Gesetz wurde, das neben der konsequenten Verwirklichung 
des Schuldprinzips (Abschaffung von Resten des Erfolgs
strafrechts) starke spezialpräventive Verbesserungen ge
bracht hat. An die Stelle von Zuchthaus, Gefängnis, Ein
schließung und Haft tritt als einzige freiheitsentziehende 
Strafe die Freiheitsstrafe". 

In diese Reformperiode fallen auch bessere Personal
schlüssel, eine günstigere Beförderungsstruktur, verbesser
te Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen für den Voll
zugsdienst und eine intensivierte Neubautätigkeit. 

Die Wende zur Ernüchterung tritt nach Böhm Mitte der 
70er Jahre ein, auch "das Inkrafttreten des Strafvollzugsge
satzes ist schon in diese Ernüchterungsphase gefallen". 
Wesentliche Vorschriften waren mit einer Art Sperrvermerk 
versehen. "Sie wurden zwar verkündet, über ihre Verwirkli
chung sollte aber erst ein späteres Gesetz entscheiden, für 
das nicht einmal eine zeitliche Perspektive angedeutet war." 

Bei allen in der Zwischenzeit geführten inhaltlichen Dis
kussionen über Resozialisierbarkeit oder ihre Unmöglichkeit 
im Bereich von Freiheitsstrafen seien Reformen, die Gelt ko
sten, so BOhm, auf der Strecke geblieben: die sozialthera
peutische Anstalt, die Fortschreibung des Strafvollzugsge
setzes, die Reform des Jugendgerichtsgesetzes, das Ju
gendstrafvollzugsgesetz und das Untersuchungshaftvoll
zugsgesetz. 

Dennoch, so Böhm weiter, "das Strafvollzugsgsetz hat 
sich auch als Torso besser bewährt als man annahm" .... 
"Die Zeichen für eine noch bessere Ausnutzung der gesetz
lichen Möglichkeiten stehen nicht schlecht. Wir erleben seit 
etwa zwei Jahren einen Belegungsrückgang, der nicht nur 
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demographische Gründe hat, sondern darauf beruht, daß in 
Deutschland von der Freiheitsstra.fe weniger Gebrauch ge
macht wird. Europaweit rückt die Bundesrepublik, die eine 
relativ hohe Belegungsziffer hatte, näher an die anderen 
Staaten mit niedrigeren Belegungszahlen heran ... Das Zah
lenverhältnis von Bediensteten zu Gefangenen verbessert 
sich. Sowohl im Rahmen der Vollzugspädagogik wie im Be
reich der Therapie zeichnen sich neue Möglichkeiten ab". 

Professor Dr. Max Busch sieht die Zukunftsaspekte der 
Kriminalpolitik und des Sanktionssystems im Spektrum zwi
schen der gesellschaftlichen Rezeption des Strafrechts in 
der Gegenwart und ganz pragmatischen Problemen wie 
zum Beispiel der Frage der weiteren Entwicklung der Bezah
lung der Gefangenen und der Einbeziehung der Insassen 
von Strafanstalten in das System der sozialen Sicherung. 
Auf der Grundlage der gegenwärtigen Diskussion ergeben 
sich für ihn dabei die folgenden Themenkomplexe: 

- Wie rechtfertigt sich ein Strafrechtssystem in der gegen
wärtigen Gesellschaft? 
Wie sehen seine Funktionen und sein Wirkungsbereich 
aus? 
Wie könnte eine sinnvolle Weiterentwicklung in die Zu
kunft ablaufen und welche Anforderungen wird eine künf
tige Gesellschaft bezüglich eines Rechtsgüterschutzes 
und einer Ordnungsfunktion an das Strafrecht stellen? 

- Sind Freiheitsentzug und repressive Interventionen zu
künftig notwendig oder können sie durch konstruktive und 
aufbauende Aktivitäten in Freiheit ersetzt werden? 

- Wie werden sich die Adressatenprofile ändern und wei
che Anforderungen werden diese Veränderungen stellen? 

- Wie sieht es mit der Schuld und der Verantwortung spe
ziell im Bereich abweichenden Verhaltens aus und wei
che Normstrukturen bestimmen, welches Verhalten als 
abweichend definiert werden wird? 

- Wie wird sich die Reaktion der (nichtabweichenden) Be
völkerung auf Abweichen entwickeln und welche krimino
logischen und kriminalpolitischen Erkenntnisse werden 
hier verändernd eingebracht werden? 
Wie sieht es mit der Akzeptanz von Reformen beim künf
tigen Menschen aus? 

Den Ansätzen, die eine Überwindung oder Beseitigung 
des Strafrechts fordern, stellt Busch bezüglich der künftigen 
Entwicklung den Stellenwert einer qualifizierten Wissen
schaft gegenüber. Ihre Aufgabe in der Strafrechtspolitik der 
Zukunft könnte in seinen Augen eine doppelte sein: "Einer
seits ist uns aufgegeben, Erkenntnisse psychologischer, 
sozialer und kulturell-qualifizierender Wissenschaften in 
Reformprozesse einzubringen und gegen dogmatisch-fixie
rende und dann anachronistisch werdende Systeme durch
zusetzen. Andererseits werden wir uns um differenziertere 
Aussagen zum Menschen, zur Gesellschaft und zu Sinnfra
gen bemühen müssen, um nicht der Illusion eines technolo
gisch-mechanistisch orientierten Pragmatismus aufzusit
zen, der in der Justiz weithin anzutreffen ist." 

Busch sieht in der Rechtlichkeit des Strafvollzugsgeset
zes und der Rechtsstellung des Gefangenen eine Entwick
lung zum Positiven. Offen bleibt nach seinen Worten jedoch 
bisher die Verwirklichung eines konstruktiven, sozialisie-
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rend effektiven und humanen Strafvollzugs. "Es zeichnen 
sich zwei Wege ab: Einerseits eine Weiterentwicklung zu ei
nem sozialpädagogisch qua.lifizierten Vollzug, andererseits 
eine sogenannte ,neoklassizistische' Vollzugsreform, in der 
der Gefangene zwar human verwahrt, jedoch aktiv und kon
struktiv nicht angegangen wird, weil dies keine Aussicht auf 
Erfolg habe." 

Busch sieht das künftige Bild der Strafrechtspflege und 
des Strafvollzugs abhängig "von der Entwicklung in dem 
,Dreieck' Normen-Schuld-Verantwortung". Neben tech
nologischem und sozialem Wandel ist es vor allem der Nor
menwandel aus den Rückwirkungen technologischer Reali
sationsfelder, der, nach Busch, hier seinen Einfluß geltend 
machen wird. Der Umgang mit Verantwortung und Schuld ist 
für ihn in starkem Maße abhängig vom jeweiligen Men
schenbild. Aus dieser komplexen Sichtweise ergeben sich 
die Fragen: "Wie sollen Schuld, Verantwortung und Subjek
tivität aufrechterhalten werden und Grundlage des Interve
nierens bleiben, sei es als Strafe oder als Maßnahme sozia
len Befähigens? Woher kommt die Kraft, wo ist der Urgrund, 
in dem Erkenntnis, Wissenschaft und technische Machbar
keit maßvoll verpflichtet sind? Hier ist die große Herausfor
derung für das Strafrecht der Zukunft zu suchen." 

Eine weitere Zukunftsaufgabe sieht Busch darin, daß die 
in den letzten 200 Jahren erworbene humantechnologische, 
hochdifferenzierte Qualität, die sich in den Wissenschaften 
Psychologie, Soziologie und Pädagogik ausdrücke, nicht 
einfach verleugnet werden könne. "Wie soll sie in die Scheu
nen der Lebensbewältigung eingefahren werden? Wie soll 
eine Verantwortung und soziale Qualität fordernde Justiz 
auf der wissenschaftlichen Erkenntnisebene des auslaufen
den 20. Jahrhunderts agieren?" Nach Busch kann es als 
Antwort kein noch so geniales Konzept geben, es ließe sich 
aber bereits vorhandenen Ansätzen folgen. "Am Ende die
ser Entwicklung müßte ein Interventions- oder Sanktionssy
stem stehen, das die Qualität und Differenziertheit unserer 
Humanwissenschaften integriert hat und das in einem neu
en ,Haus des Seins' in einem neuen Oikos - und dies ist 
Ökologie im eigentlichen Sinne - seine Orientierung er
fährt." Nicht die Erfindung neuer, unter Umständen raffinier
ter agierender Behandlungsmethoden ist gefragt, "sondern 
eine neue humane Solidarität mit dem Straffälligen". Nach
dem nach 1945 der Fehler gemacht worden sei, an die Tra
dition von 1933 anzuknüpfen, ohne die dazwischenliegende 
Zeit inhaltlich aufzuarbeiten, könne man nun nicht "auf den 
Fundus des 20. Jahrhunderts regredieren, sondern müsse 
das Wagnis einer offenen Zukunft eingehen". 

Im Anschluß an die vorgetragenen Referate der Professo
ren Müller-Dietz, Böhm und Busch entwickelte sich eine re
ge, auf fachlichem Hintergrund aus Theorie und Praxis, so
wie von eingebrachten individuellen Erfahrungen getragene 
Diskussion der über 50 Teilnehmer des Symposion s. Wenn 
es auch jeweils nicht möglich war, einzelne Standpunkte bis 
ins Detail zum Meinungsaustausch kommen zu lassen, wur
de die Gelegenheit dieses Symposions doch dazu genutzt, 
unterschiedliche individuelle Sichtweisen zu einzelnen 
Aspekten der drei Vorträge deutlich zu machen und diese in 
entsprechender Gewichtung zu Themenschwerpunkten der 
mehrstündigen Diskussion werden zu lassen. Die Komplexi
tät im Vortrag der angesprochenen Thematik - in einer Art 

Zeitraffer die Strafrechtspflege und Sozialpolitik im 20. Jahr
hundert Revue passieren zu lassen - ließ keine andere 
Form der Auseinandersetzung mit den teilweise auch bri
santen Inhalten zu. Aus der Fülle der in den Referaten ange
sprochenen Problempunkte würde dabei fast jeder für sich 
eine spezifisch orientierte Veranstaltung rechtfertigen. 

Waren es im Anschluß an den Vortrag Müller-Dietzvor al
lem die Rolle der Justiz im "Doppelstaat" und Fragen nach 
der Verdrängung dieser Zeit aus dem Guristischen) Bewußt
sein, so ergaben sich im Anschluß an Böhms Beitrag Frage
stellungen zu momentanen und mit Busch dann zukünftigen 
Erscheinungsformen des Strafvollzugs. 

An dieser Stelle sollen lediglich einige der aufgeworfenen 
inha.ltlichen Betrachtungen nebeneinandergestellt werden, 
wohl wissend, daß man der Diskussion in ihrer Gänze damit 
nicht gerecht werden oder ihre Qualität verdeutlichen kann: 

- Welche Möglichkeiten existieren, Gesetze dahingehend 
zu beeinflussen, das zunächst "Fällige" auch durchzuset
zen? 

- Das Verhältnis von Sicherheitsforderungen und Erzie
hungsauftrag des Strafvollzugs und die darin liegenden 
Möglichkeiten und Konflikte. 

- Das verstärkte Sicherheitsbedürfnis - Sicherheitsproble
me und ihre Auswirkungen. 

- Die Frage der Schwere der Schuld. Inwieweit wirkt die 
Schwere der Schuld, die in einer Straftat deutlich wird, in
haltlich in die Maßnahme hinein? 

- Haben wir es heute mit "anderen Menschen", sowohl als 
Strafgefangene als auch als Mitarbeiter innerhalb des 
Strafvollzugs, zu tun? 

- Der Strafvollzug in der Auseinandersetzung mit neuen 
Straftaten. 

- Soziales Training als neue Methode der Behandlung oder 
Resozialiserungshilfe im Strafvollzug. 

- Ambulante Maßnahmen im Verhältnis zum Strafvollzug. 

- Gruppierungen und Differenzierungstendenzen inner-
halb des Strafvollzugs. 

- Besteht eine Kontinuität nach 1945 bezüglich der Gedan
ken, die die sozialpädagogische Reformbewegung der 
20er Jahre hervorgebracht hat? 

Der Wortlaut der Referate diese Symposions "Strafrechts
pflege und Sozialpädagogik im 20. Jahrhundert", die Haupt
beiträge der Diskussionen und weitere Abhandlungen zu 
Grundfragen von Schuld und Strafe werden Inhalt eines 
Sammelbandes sein, der im 1. Halbjahr 1988 in der Schrif
tenreihe der Forschungsstelle für Delinquenzpädagogik am 
Institut für Sonderpädagogik der Universität Mainz heraus
gebracht wird. 



AktlAelle 
Jnformationen 
Soziales Training im Strafvollzug 

Unter diesem Titel steht eine Veröffentlichung der Arbeitsgruppe 
für empirische Bildungsforschung e.V., Heidelberg. Sie ist 1987 im 
Rahmen der Schriftenreihe der Arbeitsgruppe (Tagungsberichte 
Band 6) erschienen und dokumentiert eine von der Arbeitsgruppe 
veranstaltete Tagung in der Evangelischen Akademie Bad Boll. Die
se Tagung, die vom 2. bis 3. April 1987 stattfand, hatte das Thema 

Soziales Training im Strafvollzug. Bestandsaufnahme 
und künftige Zielsetzungen 

zum Gegenstand. Die 144 Seiten umfassende Schrift wurde von 
Hannelore Sutter herausgegeben. Sie ist von der Arbeitsgruppe für 
empirische Bildungsforschung, Werderstr. 38, 6900 Heidelberg, zu 
beziehen. Im einzelnen enthält die Veröffentlichung die Referate, 
die anläßlich der Tagung gehalten wurden, sowie einen Anhang, der 
das Tagungsprogramm, die Teilnehmertiste und die bisherigen Pu
blikationen der Arbeitsgruppe wiedergibt. 

In ihrem Vorwort geht Hannelore Sutter, die bereits in dieser Zeit
schrift über die Tagung, deren Zielsetzung und Verlauf berichtet hat 
(ZfStrVo 1987, S. 284-286), auf die Entstehungsgeschichte und die 
Durchführung des von der Arbeitsgruppe entwickelten Forschungs
projekts .. Soziales Training im Strafvollzug" ein; sie faßt ferner den 
Inhalt der Referate und der Diskussionsbeiträge der Tagung kurz 
zusammen. Im Anschluß daran sind die Referate abgedruckt; sie 
behandeln folgende Themen: 

- Zur Situation des Sozialen Trainings im Strafvollzug (Hannelore 
Sutter) 

- Grundfragen des Sozialen Trainings im Strafvollzug (Heinz Mül
ler-Dietz) 

- Vollzug in der Sozialtherapeutischen Anstalt Altengamme (Ger
hard Rehn) 

- Soziales Training in der Vollzugsanstalt Schwäbisch Hall (Johan
nesEul) 

- Soziales Training in der Jugendanstalt Hameln (Manfred Otto) 
- Soziales Training für Strafgefangene, durchgeführt in der Justiz-

vollzugsanstalt Kassel 11 - Sozialtherapeutische Anstalt (Maria 
Radtke/Gustl Brede/Rolf Brückler) 

"Soziales Training: Recht" 
in der JVA Mannheim 

In der Abteilung für junge Untersuchungsgefangene der Justiz
vollzugsanstalt Mannheim unterbreitet seit März 1983 eine Gruppe 
von Mitarbeitern des Instituts für Kriminologie der Universität Hei
delberg ein regelmäßiges, wöchentliches Betreuungsangebot. Seit 
November 1987 liegt hierüber ein Tätigkeits- und Erfahrungsbericht 
vor, der nach der Vorbemerkung des Herausgebers Hans-Jürgen 
Kerner (fruher Heidelberg, jetzt Tübingen) bewußt .Werkstattcha
rakter" trägt, also keinen Anspruch auf abschließende Aussagen 
oder gar gesicherte Erkenntnisse erhebt. Danach waren und sind 
an dem Projekt auch Studenten beteiligt. Kerner dankt in seiner Vor
bemerkung den Mitarbeitern und Studenten .für den stetigen Ein
satzwillen und vor allem für das Durchhaltevermägen bei nicht aus
bleibenden Unlust- und Mißerfolgsertebnissen" sowie den Prakti
kern des Vollzuges für die notwendige und im Laufe der Durchfüh
rung enger werdende Zusammenarbeit. 

Der Bericht stellt im einzelnen die Entstehungsgeschichte des 
Betreuungsangebots, die Gruppenarbeit und die Eindrucke der 
Gruppenmitglieder aus ihrer Tätigkeit dar. Dabei geht er vor allem 
auf die Entstehungsgrunde, die Zusammensetzung der Betreuer
gruppe und das Zulassungsverfahren ein. Relativ breiten Raum 
nimmt die Schilderung der Vorbereitung der Urnerrichtseinheiten, der 
Informationsbeschaftung für die Gruppenarbeit, der äußeren Bedin
gungen dieser Tätigkeit, des Ablaufes der Gruppensitzungen und 
der Reaktionen auf das Angebot ein. Bei der Wiedergabe der Ein
drücke kommt eine Vielzahl einzelner Gesichtspunkte zur Sprache: 
so etwa die Persönlichkeit und Zukunftsperspektive der Jugendli
chen, die Wirkung der Bestrafung, die Haftgrunde aus der Sicht der 
Inhaftierten, die Hauptverhandlung und die Richterpersönlichkeit, 
die Probleme besonderer Gefangenengruppen ; in diesem Zusam
menhang spielen nicht zuletzt die Personen eine Rolle, die von Be
rufs wegen mit diesen Jugendlichen zu tun haben, so z.B. die Abtei-
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lungsbeamten, Sozialarbeiter, Jugendgerichtshelfer und Verteidi
ger. 

Im - recht umfangreichen - Anhang des Berichts sind die ehema
ligen und derzeitigen Mitarbeiter der U-Haft-Gruppe verzeichnet so
wie eine ganze Reihe von Dokumenten (namentlich Themenpapie
re) wiedergegeben. 

Die bibliographischen Angaben des 104 Seiten umfassenden Be
richts, der im Institut für Kriminologie der Universität Heidelberg. 
Friedrich-Ebert-Anlage 6-10, 6900 Heidelberg, erschienen ist, lau
ten: 

- Bruno Beil/Helmut Janssen: Soziales Training: Recht. Bericht 
über ein Betreuungsangebot des Instituts in der Justizvollzugs
anstalt Mannheim, Abteilung für junge Untersuchungsgefangene 
(Arbeitspapiere aus dem Institut für Kriminologie No. 6). Heidel
berg 1987. 

Zum Betreuungsangebot in der 
Justizvollzugsanstalt Schwalmstadt 

"Die in der JVA Schwalmstadt durchgeführten und noch laufen
den Baumaßnahmen tragen wesentlich zu einer dem Auftrag des 
Strafvollzugsgesetzes entsprechenden Verbesserung der Unter
bringung und Betreuung der Gefangenen und auch der Arbeitsbe
dingungen der Vollzugsbediensteten bei." 

Mit dieser Feststellung kommentierte der Staatssekretär im Hes
sischen Justizministerium, Volker Bouffier, seine Eindrücke anläß
lich eines Besuches in der JVA Schwalmstadt am 20.11.1987. 

Bei Gesprächen mit der Anstaltsleitung, dem Personalrat und den 
örtlichen Landtagsabgeordneten zeigte sich Staatssekretär Bouf
fier besonders beeindruckt von dem in der Anstalt vorhandenen Be
treuungs- und Behandlungsangebot. 

Neben ausreichenden Möglichkeiten einer sinnvollen Freizeitge
staltung, vor allem im Bereich des Sports, komme dem schulischen 
und beruflichen Bildungsangebot in einer Anstalt, die überwiegend 
mit langstrafigen Gefangenen belegt sei, große Bedeutung zu; für 
das kommende Jahr sei die Einrichtung einer weiteren beruflichen 
Ausbildungsstätte für Köche geplant. 

Alle Bemühungen um Wiedereingliederung der Gefangenen sei
en jedoch zum Scheitern verurteilt, wenn nicht gleichzeitig auch für 
eine sichere Unterbringung der Gefangenen gesorgt werde. Es 
müsse alles getan werden, um Störungen oder gar spektakuläre 
Vorfälle zu verhindern. Der Schutz der Gesellschaft habe auch künf
tig höchste Priorität. 

Der Staatssekretär betonte, er sei überzeugt, daß die Bedienste
ten ihre schwierigen und belastenden Aufgaben mit großem Einsatz 
erfüllten. Er sprach den Bediensteten im Namen von Herrn Staats
minister Koch Dank und Anerkennung aus. 
Zu danken sei auch den neben- und ehrenamtlichen Mitarbeitern für 
ihre Mithilfe bei der Betreuung der Gefangenen. 

Zum Abschluß seines Besuchs gab Staatssekretär Bouffier sei
ner Hoffnung Ausdruck, daß die noch laufenden Renovierungsar
beiten, durch die zur Zeit ein Teil der Hafträume nicht genutzt wer
den könnte, zügig abgeschlossen werden. Der Haftraum werde, 
dies zeige die aktuelle Entwicklung der Gefangenenzahlen, drin
gend benötigt. 

In der letzten Zeit sei die Anzahl der Gefangenen im geschlosse
nen Vollzug für männliche erwachsene Gefangene erheblich ange
stiegen. In diesem Bereich des Vollzugs gebe es wieder eine deut-

liche Überbelegung. Diese Entwicklung könne man nur mit Sorge 
beobachten, zumal der Bau der JVA Weiterstadt mit 570 Haftplät
zen voraussichtlich erst Anfang der 90er Jahre fertiggstellt werde. 

(Informationen des Hessischen Ministers der Justiz vom 20. Nov. 
1987) 
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Neue Aus- und Fortbildungsstätte für 
Justizvollzugsbedienstete des Landes Hes
sen - H.B. Wagnitz-Seminar - in Wiesbaden 

Das Land Hessen hat ein neues Strafvollzugsseminar. In den für 
Aus- und Fortbildung völlig neugestalteten Räumen des ehemali
gen Josef-Baum-Hauses in Wiesbaden eröffnete Justizminister 
Karl-Heinz Koch am heutigen Tage das H.B. Wagnitz-Seminar für 
die Justizvollzugsanstalten des Landes Hessen. 

Im Rahmen der Einweihungsfeier würdigte Justizminister Koch 
die Bedeutung der Aus- und Fortbildung für das Berufsbild der Be
amten des allgemeinen Justizvollzugsdienstes in der heutigen Zeit. 
Mehr als bei anderen Berufsgruppen, so Minister Koch, habe sich 
das Berufsbild des a.llgemeinen Vollzugsdienstes in den vergange
nen Jahren, insbesondere auch unter den Vorgaben des nunmehr 
10 Jahre alten Strafvollzugsgesetzes, gewandelt. Nicht nur die Si
cherung der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten, auch die Be
handlung des Straftäters im Rahmen des Strafvollzuges sei nun
mehr gesetzlich verbindliches Vollzugsziel. In entscheidender Wei
se seien die Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes an dieser 
Aufgabe beteiligt. Die entsprechend hohen Anforderungen prägten 
nunmehr auch das Berufsbild dieser Bedienstetengruppe. 

Mit der Ausbildung, die die Beamten in den neuen Räumen des 
H.B. Wagnitz-Seminars erhalten, müssen sie in der Untersu
chungshaft ebenso einsetzbar sein, wie in der sozialtherapeuti
schen Anstalt und den Jugendstrafanstalten, in Anstalten höherer 
Sicherheitsstufe wie auch im offenen Vollzug. 

Insgesamt, so führte Minister Koch aus, habe die Aus- und Fort
bildung der Bediensteten des allgemeinen Justizvollzugsdienstes in 
Hessen einen hohen Qualitätsstand erreicht. Die Beamten könnten 
sich aufgrund dieses Standards zu Recht als "Facharbeiter in Sa
chen Resozialisierung" bezeichnen. 
Der auch heute noch oft verwandte Begriff des "Gefängniswärters" 
entspreche - so Minister Koch - schon lange nicht mehr den tat
sächlichen Verhältnissen und diskriminiere die verantwortungsvolle 
Tätigkeit dieser Berufsgruppe. 

Der Minister äußerte die Erwartung, daß das neugestaltete Semi
nar in der Lage sein werde, seinen Lehrgangsteilnehmern in solider 
und zuverlässiger Weise das Handwerkszeug für den anforde
rungsreichen Dienst im Strafvollzug zur Verfügung zu stellen und ei
ne breitgefächerte Fortbildung zu ermöglichen. Zugleich sollten aus 
dem Seminar jene Anstöße kommen, die für eine ständige Verbes
serung der Berufspraxis unverziehtbar seien. 

Justizminister Karl-Heinz Koch erläuterte, daß in der neuen Aus
bildungsstätte in bis zu drei parallel laufenden Lehrgängen vor allem 
Beamte des allgemeinen Vollzugsdienstes, daneben aber auch Be
amte anderer Fachrichtungen, u.a. des gehobenen Vollzugs- und 
Verwaltungsdienstes ausgebildet würden. Daneben werde ein 
Großteil der ein- und mehrtägigen Fortbildungsveranstaltungen 
durchgeführt, die sämtlichen Berufsgruppen des Justizvollzuges of
fenstünden. 

Das neue Seminar verfügt über insgesamt 66 Übernachtungs
plätze für diejenigen Bediensteten, die vor allem während längerer 
Lehrgänge zur täglichen Heimfahrt außerstande sind. Es hat eine 
hinreichende Zahl von Unterrichtsräumen, Sport- und anderen 
Übungsräumen. Die Verpflegung wird, zum Teil in Form von Fertig
gerichten, in der Küche ausgegeben und in einem ansprechend ein
gerichteten Speisesaal eingenommen. 

Für das neue H.B. Wagnitz-Seminar mit seinem Grundstück von 
11.723 qm hatte das Land Hessen zunächst 2,1 Millionen DM an 
Grunderwerbskosten aufzubringen. Bis es sich in seinem gegen
wärtigen, für Aus- und Fortbildung geeigneten Zustand präsentie
ren konnte, waren weitere 12,053 Millionen DM an Baukosten erfor
derlich. Schließlich betrugen die Aufwendungen für Geräteeinrich
tungen nochmals 741.000 DM. 

Justizminister Karl-Heinz Koch dankte abschließend allen am 
Umbau beteiligten Dienststellen und Firmen sowie den Mitarbeitern 
des H. B. Wagnitz-Seminars für die geleistete Arbeit. Staats minister 
Koch: "Hessen verfügt nunmehr über eine modeme und zeitgemäße 
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtung für die Strafvollzugsbe-

diensteten, die keinen Vergleich zu scheuen braucht!" 

(Informationen des Hessischen Ministers der Justiz vom 24. Nov. 
1987) 

Kostenlose Beratung für Verbrechensopfer 
Opfer von Gewalttaten sollen in Zukunft eine einmalige kostenlose 

Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt ihrer Wahl in Anspruch 
nehmen können. Der" Weiße Ring", eine gemeinnützige Organisa
tion zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern, hat eigenen Mittei
lungen zufolge einen sogenannten Beratungsscheck herausgege
ben, der von sofort an in den mehr als 200 AußensteIlen der Organi
sation erhältlich ist. Die Erstberatung solle dem Opfer alle Möglich
keiten zur Wahrung seiner Rechte aufzeigen. Der Beratungsscheck 
der Organisation habe einen Wert von DM 250,-. Der Scheck gelte 
jedoch nur dann, wenn das Opfer nicht rechtsschutzversichert sei 
oder auf dem Wege der Prozeßkostenhilfe die Anwaltshonorare er
stattet bekomme. Nach Ansicht des" Weißen Ringes" scheuen viele 
Menschen schon aus finanziellen Gründen den Weg zu einem 
Rechtsanwalt. 

(Information des ddp vom 5.9.1987) 

Straffälligkeit: Ende von Partnerschaft 
oder Familie? 

Unter diesem Thema stand ein Seminarder Katholischen Akade
mie Trier und der Katholischen Arbeitsgemeinschaft Straffälligenhil
fe. Im Rahmen dieser Veranstaltung berichtete Prof. Dr. Max Busch, 
Universität Wuppertal, über Ergebnisse eines Forschungsprojekts, 
das er im Auftrag des Bundesministeriums für Jugend, Familie und 
Gesundheit durchgeführt hat. Danach sind von den 40.000 Erwach
senen, die sich in Gefängnissen befinden, etwa 20 % verheiratet 
oder haben eine eheähnliche Dauerbeziehung. Da bei einer durch
schnittlichen Haftdauer von einem Jahr die Insassen der Anstalten 
ständig wechseln, sind innerhalb eines kurzen Zeitraums nicht 
8.000, sondern nach Schätzungen von Prof. Busch mindestens 
15.000 Familien mit 15.000 bis 30.000 Kindern von der Inhaftierung 
betroffen. 

Interviews mit betroffenen Frauen hätten ergeben, daß diese un
ter Einsamkeit und finanziellen Problemen, Schwierigkeiten in der 
Kindererziehung und im Umgang mit Behörden, fehlendem Ver
ständnis ihrer Umwelt und Problemen am Arbeitsplatz leiden. Auch 
sei der Mangel sexueller Kontakte beklagt worden. Die Inhaftierung 
des Ehemannes bedeute meistens den plötzlichen Ausfall des bis
herigen Ernährers, deutliche Einkommenseinbußen und häufig an
steigende Schulden. Etwa die Hälfte der Eltern täuschten die Kinder 
über den wahren Aufenthaltsort des Vaters. Aus Angst, ihre Kinder 
könnten Nachteile erleiden, wage nur eine Minderheit der Mütter, 
Erzieher, Ausbilder oder Lehrer zu informieren. JedOCh seien in den 
Fällen, in denen Mütter sich dazu durchgerungen hätten, die Erfah
rungen durchaus positiv. Einige Frauen hätten indessen berichtet, 
ihre Kinder seien wegen der Inhaftierung des Vates gehänselt worden. 

Ähnliche Beobachtungen teilte Karl Garg, Vorsitzender der Ka
tholischen Arbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe, mit. Er sprach von 
Isolation der Familie "bis hin zu den Kindern, mit denen nicht mehr 
gespielt werden darf". Manche Ehe scheitert nach seinen Erfahrun
gen erst nach der Entlassung des Ehemannes aus der Haft. Die Ent
fremdung der Partner und Veränderungen in den Einstellungen sei
en die Ursachen. Für viele Frauen bedeutet die Inhaftierung des 
Ehemannes nach Ansicht von Garg und Busch eine "erzwungene 
Lernsituation" , in der sie die Erfahrung machen, daß sie auch allein 
in der Lage sind, ihre Zukunft und die der Kinder selbständig zu ge
stalten. 

Prof. Busch forderte Staat und Gesellschaft auf, sich der Proble
me der Angehörigen von Strafgefangenen stärker als bisher anzu
nehmen. "Staat und Gesellschaft haben hier eine Fürsorgepflicht" , 
stellte Busch fest. "Wenn ein Staat aus Gründen der Erhaltung der 
Rechtssicherheit auf Freiheitsstrafen nicht verzichten kann, dann 
übemimmt er auch die Verpflichtung, bei der Lösung sozialer Pro
bleme aus der Inhaftierung mitzuwirken." Die Verpflichtung zur Un-



terstützung der betroffenen Familien ergebe sich aus dem im 
Grundgesetz verankerten Schutz der Familie. Auch wäre es eine 
"versteckte Sippen haft, wenn Frau und Kinder für die Tat des Ehe
mannes und Vaters büßen müssen". Jedoch müsse sich auch die 
Haltung der Bevölkerung ändem: "Frauen und Kinder der Inhaftier
ten dürfen nicht ausgestoßen und als Verbrecherfrauen und Verbre
cherkinder abgestempelt werden." 

(Nach einem AP-Bericht vom 28. Nov. 1987) 

Verteidigung in Jugendstrafsachen 
Verteidiger wirken in Jugendstrafsachen weniger mit, als dies in 

Erwachsenenstrafverfahren der Fall ist. Das Thema "Verteidigung 
in Jugendstrafsachen" hat bisher auch nicht die wissenschaftliche 
Beachtung gefunden, die der Strafverteidigung ansonsten gewid
met wird. Das hat Prof. Dr. Michael Walter, Direktor der Kriminologi
schen ForschungssteIle der Universität Köln, im Anschluß an die 
Beratungen eines Arbeitskreises des 20. Deutschen Jugendge
richtstages vom 6. bis 10. Oktober 1986 in Köln' dazu veranlaßt, je
nes Thema in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium der Ju
stiz im Rahmen eines Symposiums an der Forschuhgsstelle vom 
26. bis 29. März 1987 zu behandeln. An dem Symposium wirkten in
und ausländische Wissenschaftler sowie Praktiker mit. Seit Novem
ber 1987 liegt nunmehr ein in der verdienstvollen Reihe "recht" des 
Bundesministeriums der Justiz erschienener Band vor, der die Vor
träge dieser Veranstaltung wiedergibt sowie eine Zusammenfas
sung der Referate und Diskussionen für den eiligen Leser enthält. 
Die bibliographischen Angaben der 207 Seiten umfassenden Veröf
fentlichung lauten: 

Bundesministerium der Justiz (Hrsg.): Verteidigung in Jugend
strafsachen. Symposium an der Kriminologischen Forschungs
steIle der Universität zu Köln 26.-29. März 1987. Eine Doku
mentation des Bundesministeriums der Justiz. Bonn 1987 

Der Band wird durch ein Geleitwort von Bundesminister der Justiz 
Hans A. Engelhard, Ausführungen aus der Eröffnungsansprache 
von M. Walter sowie ein Grußwort von Paul-Günter Pötz eingeleitet. 
In thematischer Hinsicht werden daran anschließend folgende Fra
gestellungen abgehandelt, die die Verteidigung in Jugendstrafsa
chen gleichsam in neuere kriminalpolitische Entwicklungen einbet
ten: 

- Einführung in die Thematik des Sympo!liums: Der Strafverteidi
ger im Jugendkriminalrecht (M. Walter) 

- Erörterung von Grundfragen: Personelle Stellung und Funktion 
des Verteidigers im Jugendstrafverfahren. Der Verteidiger als Er
zieher oder "Entzieher" des Jugendlichen 

- Der Erziehungsgedanke als Leitbild der Verteidigung im Jugend
strafverfahren (E. Schlüchter); Der Verteidiger als Garant verfah
rensrechtlicher Garantien gegenüber dem Erziehungsauftrag 
des Jugendstrafverfahrens (P. Rieß); Entwurf einer Teleologie 
des fairen Jugendstrafverfahrens (W. Bottke); Zur Ablösung des 
Erziehungsstrafrechts (Statement) (H. Ostendorf) 

- Strafverteidigung Jugendlicher in West und Ost: Entwicklungs
geschichtliche Bemerkungen zur Verteidigung Jugendlicher in 
den USA (G.O.w. Mueller); Zu den erzieherischen Möglichkeiten 
der Strafverteidiger von Jugendlichen in der Tschechoslowakei 
(H. Valkova) 

- Strafverteidigung Jugendlicher vor dem Hintergrund neuerer kri
minalpolitischer Entwicklungen (Diversion, Täter-Opfer-Aus
gleich) 
A) Der Verteidiger im Ermittlungsverfahren und seine Bedeu

tung im Rahmen von Diversionsstrategien: Nutzung und 
rechtsstaatliche Kontrolle informeller Erledigungsweisen so
wie Verhinderung falscher WeichensteIlung für die Hauptver
handlung (H. Viehmann) ; Möglichkeiten der Förderung von 
Diversionsstrategien seitens des Verteidigers (H. Breymann) 

B) Die Rolle des Verteidigers beim Täter-Opfer-Ausgleich: 
Systemzwänge strafrechtlicher Konfliktlösung und die Akzep
tanz des Täter-Opfer-Ausgleichs durch Rechtsanwälte 
(K. Sessar) ; Der Verteidiger zwischen förderiichen und rechts
staatlich bedenklichen Auswirkungen eines Täter-Opfer-Aus
gleichs (D. Kratzseh) ; Zum Verhältnis von Verteidigung und 
Täter-Opfer-Ausgleich aus der Sicht der Kölner Konfliktrege
lungs-Praxis (Praxisprojekt "Die Waage") (J. Schreckling) 

- Vertei~igung und Erfolg: Wem nützt der Verteidiger? (N. Gatz-
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weiler) 
- Der Sozialarbeiter als Verteidiger? Sozialarbeiter als Vertreter 

der Interessen Jugendlicher? (M. Andriessen); Der Jugendge
richtshelfer als Verteidiger? (L. Schmitz); Rechtsberatung "vor 
Ort" im Jugendzentrum, Protokoll über eine vierjährige Tätigkeit 
(W. Deichsel) 

- Die notwendige Verteidigung: Die gerichtliche Bestellung eines 
Verteidigers, Interpretation der §§ 140 ff. StPO unter jugend
rechtlichen Gesichtspunkten (W. Beulke) 

Der Band schließt mit zusammenfassenden Überlegungen 
H. Schüler-Springorums zu den Ergebnissen des Symposiums so
wie mit einer Bestandsaufnahme H. Viehmanns und M. Wa.lters, die 
den kriminal politischen Ertrag der Veranstaltung und die daraus zu 
ziehenden Folgerungen analysiert. 

• ArbeItskrels XIII: Funktionen der Verteidigung im Jugendstrefverfahren. In: Und wenn es 
künftig weniger werden - Die Herausforderung der geburtenschwachen Jahrgiinge -
(Schriftenreihe der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und JugendgerichtshiHen 
NF H.17). München 1987. S. 328-346. 

Neues Wirtschaftsgebäude für die 
Vollzugsanstalt Mannheim 

"Der Strafvollzug hat sich mit dem Neubau eines Wirtschaftsge
bäudes für die Vollzugsanstalt Mannheim einen langgehegten 
Wunsch erfüllt." 

Dies erklärte Staatssekretär Dr. Eugen Volz beim Richtfest für 
das neue Gebäude in Mannheim (2.12.1987). 

Der Neubau wird das seit ca. 80 Jahren benutzte alte Wirtschafts
gebäude in der Strafvollzugsanstalt ersetzen. Der Neubau wird eine 
Großküche mit Metzgerei, eine Bäckerei zur Versorgung der eige
nen sowie zahlreicher anderer Vollzugsanstalten im badischen Lan
desteil sowie eine Wäscherei beherbergen. 

Der im Jahr 1986 begonnene Neubau des Wirtschaftsgebäudes 
wird voraussichtlich Anfang 1989 in Betrieb genommen werden 
können. Die Baukosten werden ca. 20 Millionen DM betragen. 

(Pressemitteilung des Ministeriums für Justiz, Bundes- und Euro
paangelegenheiten Baden-Württemberg vom 2.12.1987) 

Weichenstellung bei den baden
württembergischen Vollzugsbauten für die 
nächsten Jahrzehnte 

"Im baden-württembergischen Strafvollzug stellen wir heute die 
Weichen für die bauliche Entwicklung der nächsten Jahrzehnte". 
Dies erklärte an läßlich einer Pressefahrt auf den Hohenasperg 
(7.12.1987) der Minister für Justiz, Bundes- und Europaangelegen
heiten Dr. Heinz Eyrich bei der Vorstellung der aktuellen Neubau
konzeption im baden-württembergischen Strafvollzug. 

Eyrich hob zwei Hauptziele des laufenden Neubauprogramms 
hervor: einmal die Verbesserung der Haftplatz- und Versorgungs
qualität im Vollzug, zum anderen das Interesse einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung an der Aufgabe älterer, mitten im 
Stadtgebiet gelegener Vollzugsanstalten. 

1. Räumung der Festung Hohenasperg 

Grundsätzlich besäßen diese Überlegungen auch Gültigkeit für 
die Räumung der Festung Hohenasperg von Einrichtungen des 
Strafvollzuges für die geplante Verlegung des Vollzugskrankenhau
ses nach Schwäbisch Hall. 

Eyrich bezeichnete die Freigabe der Festung HohenaSperg von 
Einrichtungen des Strafvollzuges "als einen geradezu historischen 
Einschnitt in der Tradition des Strafvollzuges dieses Landes". Wie 
bereits berichtet, hatte die Landesregierung im Sommer dieses Jah
res (15. Juni 1987) nochmals bestätigt, die Festung Hohenasperg 
für eine anderweitige, insbesondere kulturelle Nutzung vorzusehen. 
Hiervon ist insbesondere das dortige Vollzugskrankenhaus betrof
fen. Nach Eyrichs Worten gehen die Planungen dahin, im Verbund 
mit der neu zu errichtenden multifunktionalen Vollzugsanstalt in 
Schwäbisch Hall auch einen Neubau des Vollzugskrankenhauses 
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vorzusehen. Hierzu müßten noch Gespräche, u.a. auch mit der 
Stadt Schwäbisch Hall, geführt werden. Das geplante Vollzugs kran
kenhaus werde insgesamt 180 Betten mit den Abteilungen Psy
chiatrie, Innere Medizin und Chirurgie umfassen. Die Gesamtperso
nalstärke werde voraussichtlich wie auf dem Hohenasperg ca. 160 
Bedienstete betragen. 

2. Entspannte Belegungssituation 

Eyrich unterstrich, daß die vorgesehene Verlegung des Vollzugs
krankenhauses in engem Zusammenhang mit der gesamten Neu
baukonzeption stehe. Er erinnerte daran, daß der baden-württem
berg ische Strafvollzug jahrelang mit ständig steigenden Belegungs
zahlen belastet gewesen sei. So sei die durchschnittliche Bele
gungszahl in den Jahren 1975 bis 1980 von 6.500 auf 7.300 Gefan
gene angestiegen. Im Jahre 1983 seien es dann über 8.800 Gefan
gene gewesen. Seit 1983 seien die Belegungszahlen zurückgegan
gen, besonders deutlich im Bereich der Jugendstrafgefangenen 
und Untersuchungsgefangenen. Heute seien die VOllzugsanstalten 
mit durchschnittlich 7.500 Gefangenen im Jahr belegt, davon 550 
Jugendstraf- und 1.700 Untersuchungsgefangene. Bis zum Jahr 
2.000 rechnet Eyrich aufgrund langfristiger Prognosen mit einer 
durchschnittlichen Belegungszahl von 7.000 bis 7.500 Gefange
nen. 

Nach den Worten des Ministers hat der Rückgang der Gefange
nenzahlen dazu geführt, daß das von der Landesregierung be
schlossene Vollzugsneubauprogramm mit teilweise neuen für den 
Strafvollzug vorteilhaften Schwerpunkten durchgeführt werden 
könne. Der geplante Neubau der Vollzugsanstalten werde nicht zu 
mehr Haftplätzen führen, sondern lediglich alte Haftplätze ersetzen. 

3. Aktueller Stand des Neubauprogramms 

Nach Mitteilung des Ministers werden im Rahmen des ersten Ab
schnitts des von der Landesregierung beschlossenen Stadtstruk
turprogramms mit einem Finanzvolumen von ca. 250 Mio. DM Voll
zugsneubauten in Schwäbisch Hall mit ca. 270 Haftplätzen und in 
Offen burg mit ca. 200 bis 250 Haftplätzen errichtet. Bei letzterer An
stalt werde derzeit der Grunderwerb getätigt. Der die Vollzugsan
stalt Ludwigsburg ersetzende Vollzugsneubau in Heimsheim mit ca. 
470 Haftplätzen sei im Bau. 

Nach Fertigstellung dieser Bauvorhaben, so Eyrich abschlie
ßend, könnten die Anstalten bzw. AußensteIlen in den Städten Lud
wigsburg, Offenburg, Heidelberg, Baden-Baden, Karlsruhe-Dur
lach, Kehl und Kenzingen aufgegeben werden. 

(Pressemitteilung des Ministeriums für Justiz, Bundes- und Euro
paangelegenheiten Baden-Württemberg vom 7. Dez. 1987) 

Schuldnerberatung 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Schuldnerberatung e.V. 

hat zwei Broschüren veröffentlicht: 

1. Erhebung zur Situation der Schuldnerberatung im Bundesgebiet 
einschließlich West-Berlin, Teil I : Liste der Schuldnerberatungs
stellen (DM 8,-) 

2. Aufgaben und Ziele der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldner
beratung e.V. (DM 5,-) 

Die Broschüren können bei der BAG Schuldnerberatung e.V., 
Gottschalkstr. 51,3500 Kassel, bezogen werden. 

Bei den örtlichen Anwaltsvereinen können Listen angefordert 
werden, in denen diejenigen Anwälte aufgeführt sind, die mit den 
Schuldnerberatungsstellen zusammenarbeiten. 

Familienseminar auf dem Schauinsland 
In Nr. 246 vom 24.125. Oktober 1987 der "Badischen Zeitung" be

richtet Monika Frühe über ein Familienseminar mit Strafgefangenen 
und deren Angehörigen im Freizeit- und Erholungsheim Schauins
land. Der Bericht steht unter den Überschriften "Wenn Familienvä
ter inhaftiert werden", "Plötzlich sind auch Frau und Kind bestraft". 
"Auf dem Schauinsland fand ein Familienseminar statt, bei dem 
sich Menschen von ,drinnen' und ,draußen' näher kamen". Danach 
war es das zweitemal, daß ein solches Familienseminar - organi
siert vom Sozialdienst der JVA Freiburg -durchgeführt wurde. Dem 
Bericht zufolge nahmen an dem Seminar, das fünf Tage dauerte, 

neun Strafgefangene mit ihren Frauen und vierzehn Kindern teil. 
Die Kosten für die Unterbringung und Verpflegung trugen der Be
zirksverein für soziale Rechtspflege und die Anstalt. Der Aufenthalt 
auf dem Schau ins land wurde zu Gruppengesprächen, Wanderun
gen und Spielen mit den Kindern genutzt. Zwei Sozialarbeiter führ
ten Gruppengespräche mit den Männern, zwei Sozialarbeiterinnen 
mit den Frauen. Zwei Praktikanten betreuten die Kinder, von denen 
das jüngste zweieinhalb, das älteste dreizehn Jahre alt war. Nach 
dem Bericht bot das Seminar den Frauen Gelegenheit, mit anderen, 
die in der gleichen Situation sind, über ihre familiären und finanziel
len Probleme zu sprechen sowie ihren Partnern wieder etwas nä
herzukommen. 

Zum Crailsheimer Modell der Drogentherapie 
Anläßlich einer Pressefahrt am 7.12.1987 auf den Hohenasperg 

informierte der baden-württembergische Minister für Justiz, Bun
des- und Europaangelegenheiten Dr. Heinz Eyrich die Öffentlichkeit 
über die bisherige Entwicklung und künftige Ausgestaltung der 
Crailsheimer Vollzugseinrichtung. Danach soll an der ursprüngli
chen Konzeption festgehalten werden, gerade solchen drogenab
hängigen Jugendstrafgefangenen einen "letzten Strohhalm" zu bie
ten, bei denen alle anderen Möglichkeiten des Vollzuges aussichts
los erschienen. Die Arbeit in Crailsheim werde durch den kriminolo
gischen Dienst der Vollzugsanstalt Adelsheim begleitet; mit einem 
Zwischenbericht könne im Frühjahr 1988 gerechnet werden. Die 
Crailsheimer Einrichtung werde künftig der sozialtherapeutischen 
Anstalt organisatorisch angegliedert werden. Dies werde es ermög
lichen, die bisher sowohl in der sozialtherapeutischen Anstalt als 
auch in Crailsheim angefallenen Erfahrungen bei der Betreuung 
schwieriger Gefangener auszutauschen und für besser aufeinander 
abgestimmte Therapieansätze zu nutzen. Die Aufgabe des thera
peutischen Leiters in Crailsheim werde der bisherige stellvertreten
de Leiter der sozialtherapeutischen Anstalt, Oberregierungsrat Rai
ner Goderbauer, übernehmen. 

Abschließend teilte der Minister mit, daß sich der Oberbürgermei
ster der Stadt Crailsheim bereits mehrfach wegen einer Aussied
lung der Crailsheimer Anstalt an ihn gewandt habe. Der Oberbür
germeister habe in diesem Zusammenhang gebeten zu prüfen, ob 
die AUßensteIle nicht in das Neubauvorhaben einer multifunktiona
len Anstalt in Schwäbisch Hall einbezogen werden könnte. Hierzu 
sei zu bemerken, daß eine Verlagerung nach Schwäbisch Hall jetzt 
nicht möglich sei, dies im Rahmen der geplanten Verlagerung von 
Vollzugseinrichtungen vom Hohenasperg aber durchaus in Be
tracht komme. Mittelfristig müsse es jedoch bei dem Standort 
Crailsheim verbleiben. 

(Nach einer Pressemitteilung des Ministeriums für Justiz, Bun
des- und Europaangelegenheiten Baden-Württemberg vom 7. Dez. 
1987) 



12. Strafverteidigertag vom 22.-24. April 1988 
Vom 22. -24. April 1988 findet im Kongreßhaus Stadthalle Heidel

berg der 12. Strafverteidigertag statt. Die Veranstaltung steht unter 
dem Motto: 

Mehr gesellschaftliche Konflikte - mehr oder weniger Strafrecht? 
Strafverteidigung und materielles Strafrecht. 

Vorgesehen ist im einzelnen folgendes Programm: 

Freitag,22.4.1988 

19.00 Begrüßung und Eröffnung 

19.15 
Rechtsanwalt MichaelSchubert, Freiburg 
ErOffnungsvortrag: 
Das Strafrecht auf dem Weg vom liberalen Rechts
staat zum sozialen Interventionsstaat 
Prof. Dr. Peter-A1exis Albrecht, Bielefeld 

Samstag, 23.4.1988 

9.30-12.30 
14.00-17.30 
18.00 

Arbeitsgruppen 
Historischer Vortrag: 
Strafverteidigung in der Weimarer Republik 
Rechtsanwalt Gerhard Jungfer, Berlin 

Sonntag,24.4.1988 

10.00-12.30 Plenum; Ergebnisse der Arbeitsgruppen ; Abschluß
und Auswertungsdiskussion 
Einleitungsbeitrag : Prof. Dr. Winfried Hassemer, 
Frankfurt 
Podiumsteilnehmer sind u.a.: 
Prof. Dr. Peter-AlexisAlbrecht, Bielefeld 
Prof. Dr. Winfried Hassemer, Frankfurt 
Dr. Dr.lngo Müller, Bremen 

Themen der Arbeitsgruppen 

AG 1: AIDS - Strafrechtliche und strafvollzugsrechtliche Aspekte 
AG 2: Strafrecht - Wohlfeiles Mittel zur ethischen Sanierung der 

Wirtschaftsgesellschaft? 
AG 3: Umweltschutz durch Kriminalstrafrecht? 
AG 4: Sinn der Strafe im Sexualstra.frecht 
AG 5: Politisches Strafrecht - Auf dem Weg zur Gesinnungsjustiz ? 
AG 6: Jugendkriminalität und Jugendstrafrecht - Alternativen zum 

Jugendarrest und Jugendstrafvollzug 

Tagungsort: 

Kongreßhaus Stadthalle Heidelberg, Neckarstaden 24, 6900 Hei
deiberg 1; Tagungsbeitrag: 150,- DM, 100,- DM (Student/innen 
und ReferendarIinnen) ; Anmeldung: 12. Strafverteidigertag, c/o RA 
Gerhard Lind, Lauerstr. 6, 6900 Heidelberg 1, Tel. 06221/26751 
und 166943. . 
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Aus der Rechtsprechung 
§ 32 StVollzG 
(Gestattung von Telefongesprächen) 
1. Unter dem Begriff "Ferngespräche" In § 32 StVollzG 

sind Telefongespräche zu verstehen, also auch Orts
gespräche. 

2. Der Gefangene hat nach § 32 StVollzG keinen An
spruch darauf, Telefongespräche führen zu dürfen; 
deren Gestattung Ist vielmehr In das Ermessen der 
Vollzugsbehörde gestellt. 

3. Ist keine besondere Dringlichkeit gegeben, kann die 
Vollzugsbehörde das Telefongespräch ablehnen, 
ohne damit ermessensfehlerhaft zu handeln. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Koblenz vom 29. Juli 
1987 - 2 Vollz (Ws) 38/87 -

Gründe: 

Der angefochtene Beschluß ist dem Gefangenen am 4. Dezem
ber 1986 zugestellt, die Rechtsbeschwerde ist erst am 23. Juni 1987 
erhoben worden. Ob dem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vori
gen Stand gegen die Fristversäumung stattzugeben ist, könnte erst 
nach weiteren Ermittlungen entschieden werden. Die Frage kann 
jedoch offenbleiben, da die Rechtsbeschwerde auch im Falle der 
Wiedereinsetzung keinen Erfolg haben würde. 

Zwar wäre die besondere Zulässigkeitsvoraussetzung des § 116 
Abs. 1 StVollzG - Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung
gegeben ; denn es kann keinem Zweifel unterliegen, daß, entgegen 
der Ansicht der Strafvollstreckungskammer,. unter dem Begriff 
"Ferngespräche" in § 32 StVollzG Tel e fon g e s prä c h e zu 
verstehen sind, also auch Ortsgespräche (Calliess/Müller-Dietz, 
StVollzG, 4. Aufl., § 32 Rdnr. 1; Schwind in Schwind-Böhm, 
StVollzG, § 32 Rdnr. 3). 

Die Rechtsbeschwerde ist jedoch in jedem Fall unbegründet. 

Der Gefangene hat keinen Anspruch darauf, Telefongespräche 
führen zu dürfen; die Gestattung von Telefongesprächen ist in das 
Ermessen der Justizvollzugsanstalt gestellt (§ 32 StVollzG). Aus 
dem Vorbringen des Gefangenen in seinem Antrag vom 22. Okto
ber 1986 ergibt sich nicht, daß ihm das Telefongespräch ermes
sensfehlerhaft, insbesondere willkürlich, verweigert worden ist. Die 
Umstände im einzelnen hat er nicht dargelegt. Vor allem ist nicht er
sichtlich, warum die Mitteilung des Aktenzeichens so dringlich ge
wesen sein soll, daß nur eine telefonische Übermittlung an die 
Rechtsantragsstelle in Betracht kam. Ebensowenig ist vorgetragen, 
inwieweit der Gefangene diese Dringlichkeit, sollte sie bestanden 
haben, dem zuständigen Vollzugsbediensteten bei der Bitte um Ge
währung des Telefongesprächs dargelegt hat. Ohne eine besonde
re Dringlichkeit konnte der Bedienstete das Telefongespräch ableh
nen, ohne damit ermessensfehlerhaft zu handeln (vgl. Schwind 
a.a.O.).- Zudem ist nicht ersichtlich, daß der Gefangene durch die 
Ablehnung des Telefongesprächs in seinen Rechten verletzt sein 
sollte; er hatte die Möglichkeit, das Aktenzeichen schriftlich mitzu
teilen. 

Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 121 Abs. 4 StVollzG, 
473 StPO, 48 a GKG. 

§§ 39 Abs. 1, 14 Abs. 2 StVollzG (Widerruf 
der Genehmigung eines freien Beschäf
tigungsverhältnisses, untertarifliche 
Entlohnung) 
1. Bei der Genehmigung eines freien Beschäftigungs

verhältnisses handelt es sich um eine mit viel Ver
trauensvorschuB ausgestattete VollzugsmaBnahme, 
bei der auf Selten des Gefangenen Wohlverhalten 

und äußerste Korrektheit in der Abwicklung seiner 
Pflichten erwartet werden können, zumal er diese Art 
von Arbeit selbst wünscht und gestaltet. 

2. Die eigenmächtige Anweisung eines Gefangenen an 
den Arbeitgeber; das Arbeitsentgelt entgegen der 
getrOffenen Vereinbarung nicht an die JVA, sondern 
an ihn persönlich zu zahlen, stellt eine schwerwie
gende Unregelm.ßigkeit dar. Auch die Nichtvorlage 
eines zwischen dem Gefangenen und dem Arbeitge
ber geschlossenen Arbeitsvertrages Ist für den Wi
derruf eines 'freien Beschäftigungsverhältnisses von 
erheblicher Bedeutung. 

3. Angesichts der Arbeitsmarktsituation kann eine ge
ringfügig untertarifliche Vergütung Im Rahmen eines 
solchen Arbeltvertrages hingenommen werden. Es 
ist jedoch nicht akzeptabel, daß der Gefangene für 
ein um 30 % unter dem Tariflohn liegendes Entgelt tä
tig wird. Andernfalls müßte hingenommen werden, 
daB Gefangene, obwohl sie gleichwertige Arbeit wie 
freie Arbeitnehmer leisten, schlechter entlohnt wer
den, nur weil sie Strafe verbüßen. Zudem müßten 
dann andere Gefangene, die ein freies Beschäfti
gungsverhältnis eingehen wollen, sich unter diesen 
Bedingungen stets die Vereinbarung untertariflichen 
Lohnes gefallen lassen. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Hamm vom 22. Sept. 
1987 - 1 Vollz (Ws) 267/87 -

Gründe: 

Der Betroffene verbüßt in der Justizvollzugsanstalt eine Freiheits
strafe, die in der Zeit vom 23. Juli bis 10. September 1986 unterbro
chen war. Die Justizvollzugsanstalt genehmigte am 30.3.1987 ein 
vom Betroffenen angestrebtes freies Beschäftigungsverhältnis bei 
der Firma A. in B., wo er als Fußboden leger eingesetzt wurde. Dabei 
wurde dem Betroffenen u.a. zur Auflage gemacht, seinen Arbeits
lohn vom Arbeitgeber direkt auf ein Konto der JVA zu überweisen, 
die ihn verwaltete. Der Betroffene wurde darauf hingewiesen, daß 
die Herausnahme aus dem freien Beschäftigungsverhältnis erfol
gen könne, wenn er sich für den offenen Vollzug als ungeeignet er
weise oder Umstände bekannt würden, die einer Beibehaltung des 
freien Beschäftigungsverhältnisses entgegenstünden. Zur Zeit der 
Genehmigung waren der JVA die Einzelheiten des zwischen der 
Firma A. und dem Betroffenen geschlossenen Arbeitsvertrages 
nicht bekannt. Man ging allgemein von einer wöchentlichen Arbeits
zeit von 40 Stunden aus. Die Firma teilte unter dem 5.5.1986 der 
JVA mit, daß nach der Arbeitsaufnahme am 2.5.1986 das Gehalt am 
23. des Monats mit entsprechendemBeleg auf ein bestimmtes Kon
to der JVA überwiesen werde. Der Betroffene wurde am 6.5.1986 
aufgefordert, den abgeschlossenen Arbeitsvertrag vorzulegen so
wie den Beleg über die Entlohnung. Um den 24.6.1~86 wurde er 
aufgefordert, eine ordentliche Lohnabrechnung incl. Uberstunden
aufstellung einzureichen. 

Am 18.11.1986 wurde in einer Vollzugskonferenz festgestellt, 
daß am 23.6.1986 ein Betrag von 1.179,07 und am 31.7.1986 ein 
Betrag von 1.664,- DM für die Monate Mai und Juni überwiesen 
worden waren. Die Gehaltszahlungen für Juli, September und Okto
ber fehlten. Nachforschungen bei der Firma A. ergaben, daß die 
Löhne auf Wunsch des Betroffenen auf sein Konto überwiesen wor
den waren, wobei der Betroffene der Firma gegenüber erklärt haben 
soll, die JVA sei damit einverstanden. Daraufhin wurde der am 
30.4.1986 genehmigte Einsatz zunächst widerrufen. Eine weitere 
Mitteilung der Firma A. vom 20.11.1986 ergab, daß sich nach Rück
sprache mit dem Betroffenen herausgestellt habe, daß man das Ju
ligehalt bar ausgezahlt habe, da der Betroffene von Ende Juli bis 
Anfang September 1986 Strafunterbrechnung gehabt habe. 



Am 24.11.1986 wurde nochmals die Vorlage des Arbeitsvertra
ges verlangt sowie die Einzahlung der Löhne für September und 
Oktober. Weiterhin wurde dem Betroffenen am 21.11.1986 eröffnet, 
daß die Genehmigung'd~freien Beschäftigungsverhältnisseswe
gen der Fehlleitung der Löhne, wegen der Nichtvorlage des Arbeits
vertrages und in der Vergangenheit nur schleppend erbrachter 
Nachweise verschiedener Sachverhalte nach mehrfacher Aufforde
rung widerrufen wurde. Dem Verfahrensbevollmächtigten des Be
troffenen wurde mitgeteilt, daß der Betroffene bereits seit zwei Wo
chen zur Vorlage des Arbeitsvertrages aufgefordert sei, jedoch be
haupte, keinen vorlegen zu können, weil keiner abgeschlossen wor
den sei. Am 9.12.1986 legte die Ehefrau des Betroffenen den Ar
beitsvertrag nebst Bestätigung durch die Firma A. vor. Auf den 
rechtzeitig eingelegten Widerspruch des Betroffenen hin nahm der 
Leiter der JVA gegenüber dem Präsidenten des Justizvollzugsamts 
Stellung und teilte mit, daß sich nach Vorlage des Arbeitsvertrages 
ergeben habe, daß der Betroffene einen monatlichen Bruttover
dienst von 1.800,- DM erzielte zuzüglich vereinbarter Kilometer
pauschale für den eigenen Pkw. Nach Auskunft der Kreishandwer
kerschaft betrage der normale Stundenlohn für einen Fußbodenle
ger 15,31 DM, was monatlich einen Bruttolohn von 2.633,32 DM er
gebe. Spezialverlegungen, wie sie vom Betroffenen durchgeführt 
worden seien, würden übertariflich bezahlt. Zum Schutze des Ver
urteilten, dessen monatlicher Eigenbedarf auf 710,- DM festgelegt 
sei, der Haftkosten zu zahlen und Überbrückungsgeld anzusparen 
habe und der zudem ständig zu Überstunden herangezogen wor
den sei, .. werde versucht, einen tarifmäßigen Lohn sowie entspre
chende Uberstundenzuschläge mit der Arbeitgeberin zu vereinbaren. 
Die offenstehenden Lohnzahlungen seien inzwischen überwiesen. 
Den Widerspruch wies der Präsident des JVAmt Köln als unbegrün
det zurück, weil der Juli-Lohn eigenmächtig vom Betroffenen einbe
halten worden sei. Auf den hiergegen gerichteten Antrag auf ge
richtliche Entscheidung hob die Strafvollstreckungskammer den 
Widerruf der Genehmigung zur Aufnahme eines freien Beschäfti
gungsverhältnisses auf. Sie hält die Einbehaltung der Löhne für 
September und Oktober 1986 sowie die Nichtvorlage des Arbeitver
trages zwar für Verstöße gegen die erteilten Auflagen, ist jedoch der 
Auffassung, daß diese Verstöße einen Widerruf der Genehmigung 
des freien Beschäftigungsverhältnisses nicht rechtfertigten, weil 
dies gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoße. Bei 
dem fehlgeleiteten Geld handele es sich zudem weitgehend um 
Lohn, der in Freiheit erzielt worden sei, so daß die Anweisung des 

. Betroffenen an die Firma A. in einem milderen Lichte erscheine, zu
mal der Widerspruchsbescheid nur auf den für Juli bestimmten Be
trag abstelie. Bei der verspäteten Vorlage des Arbeitsvertrages 
müsse sich die Justizvolizugsanstalt selbst vorhalten lassen, daß 
sie nicht mit genügend Druck gegen den Betroffenen vorgegangen 
sei. Das Vorbringen der Justizvolizugsanstalt, das freie Beschäfti
gungsverhältnis sei deswegen nicht neu zu gestatten, weil dabei die 
Rechte des Betroffenen nicht genügend gewahrt würden, könne 
jetzt nicht mehr unterstützend herangezogen werden. Außerdem 
habe sie bei Genehmigung auch Einschränkungen insoweit ge
macht. Sie hätte sich zur Vorbereitung Ihrer Genehmigungsent
scheidung den Entwurf eines Arbeitsvertrages vorlegen lassen kön
nen. Daß sie das nicht getan habe, könne sie dem Betroffenen nicht 
anlasten. 

Die gegen die Entscheidung der StrafvollstreCkungskammer 
form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde des Leiters 
der JustizvoUzugsanstalt hat der Senat zur Sicherung einer einheit
lichen Rechtsprechung zugelassen. 

Sie ist auch begründet und führt zur Zurückweisung des Antrags 
des Betroffenen auf gerichtliche Entscheidung. 

Die Entscheidung der Justizvolizugsanstalt ist rechtmäßig. Ent
gegen der Auffassung der Strafvolistreckungskammer waren die 
Pflichtenverstöße des Betroffenen, wie sie den Feststeliungen des 
angefochtenen Beschlusses zu entnehmen sind, geeignet, die Ge
nehmigung gemäß § 39 Abs. 1 S. 2 StVolizG zu widerrufen und die 
Gestattung eines neuen freien Beschäftigungsverhältnisses zu den 
gleichen Bedingungen wie am 30.4.1986 zu verweigern. Von einem 
Verstoß gegen das Gebot der Verhältnismäßigkeit kann keine Rede 
sein. Die eigenmächtige Anweisung des Betroffenen an die Arbeit
geberin, die Gehälter für Juli, September und Oktober auf sein Kon
to und nicht auf das der JVA zu überweisen, stellt eine schwerwie
gende Unregelmäßigkeit dar, was der Betroffene auch wußte. Un-
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zutreffend ist der Hinweis der Strafvollstreckungskammer, im Wi
derspruchsbescheid sei nur noch auf das Juligehalt abgestellt wor
den. Damit sind jedoch die Erwägungen des Leiters der JVA, die 
sich auch auf die Gehaltszahlungen September und Oktober stüt
zen, nicht hinfällig geworden. Außerdem konnte der Betroffene 
auch nicht über das Juligehalt voliständig verfügen, da die Strafun
terbrechung erst am 23.7.1987 begann, so daß seine Eigenmäch
tigkeit keineswegs in einem milderen Licht erscheint. Ähnliches gilt 
für das Septembergehalt, weil die Strafunterbrechung am 10. Sep
tember endete und der größte Teil des erzielten Lohnes nicht in Frei
heit erzielt wurde. Darüber hinaus ist auch die Nichtvorlage des Ar
beitsvertrages von erheblicher Bedeutung und kann auch nicht, wie 
die Strafvolistreckungskammer meint, wegen mangelnder Einfluß
nahme der JVA als nicht so schwerwiegend eingestuft werden. Der 
Betroffene ist bereits am 5.5.1986 auf das Fehlen des Arbeitsvertra
ges hingewiesen worden. Im Rahmen seiner Beschäftigung mußte 
er mehrfach an die Vorlage verschiedener Unterlagen wie Lohn
steuerkarte, Vergütungsnachweise und Fahrerlaubnis gemahnt 
werden, so daß die Forderung der Strafvolistreckungskammer, die 
Vollzugsanstalt hätte mehr Druck auf den Betroffenen zur Vorlage 
des Arbeitsvertrages ausüben müssen, unangebracht erscheint. 
Bei der Genehmigung eines freien Beschäftigungsverhältnisses 
handelt es sich um eine ohnehin mit viel Vertrauensvorschuß aus
gestattete Volizugsmaßnahme, bei der auf Seiten des Gefangenen 
Wohlverhalten und äußerste Korrektheit in der Abwicklung seiner 
Pflichten erwartet werden kann, zumal diese Art der Arbeit im Voll
zug vom Gefangenen selbst gewünscht wird und er sie selbst ge
staltet. Welche Bedeutung die Nichtvorlage des Arbeitsvertrages aber 
tatsächlich hatte, ergibt sich aus dem Umstand, daß der Betroffene 
nach dem Arbeitsvertrag weit unter Tarif entlohnt wurde. Mit Recht 
weist die Vollzugsanstalt darauf hin, daß angesichts der Arbeits
marktsituation ein geringfügig niedrigerer Lohn akzeptiert werden 
könne. Jedoch ist es nicht hinnehmbar, daß der Betroffene für einen 
um 30 % niedrigeren Lohn tätig war, was sich aus der Gegenüber
stellung des Tariflohns von 2.633,32 DM und des tatsächlich ge
zahlten Lohns von 1.800,- DM ergibt. Bei der Berücksichtigung die
ser Umstände handelt es sich auch nicht - wovon die Strafvolistrek
kungskammer offensichtlich ausgeht - um ein unzulässiges Nach
schieben von neuen Tatsachen durch die Vollzugsbehörde. Viel
mehr verdeutlichen diese Tatsachen die Bedeutung der Vorlage 
des Arbeitsvertrages und damit die Gewichtigkeit des Pflichtenver
stoßes durch den Betroffenen. 

Darüber hinaus war die Volizugsbehörde jedoch auch gemäß 
§ 14 Abs. 2 Satz 2 StVolizG berechtigt, die Neuaufnahme des freien 
Beschäftigungsverhältnisses zu den alten Bedingungen zu verwei
gern. Bei Kenntnis der Tarifbedingungen hätte die Vollzugsbehörde 
sowohl im Interesse des Betroffenen als auch der übrigen Gefange
nen einer derart untertariflichen Vergütung nicht ihre Zustimmung 
erteilen dürfen. Neben der Sache liegt der Hinweis der Strafvoll
streckungskammer und des Verfahrensbevollmächtigten des Be
troffenen, mit der untertariflich entlohnten Tätigkeit sei der Betroffe
ne immer noch besser gestellt als mit Arbeit im geschlossenen Voll
zug. Würde man dem nachgeben, müßte es hingenommen werden, 
daß Gefangene, obwohl sie gleichwertige Arbeit leisten wie Arbeit
nehmer in Freiheit, stets schlechtere Entlohnung erhalten, nur weil 
sei Strafe verbüßen. Zudem müßten andere Gefangene, die ein 
freies Beschäftigungsverhältnis eingehen wollen, sich unter diesen 
Bedingungen stets die Vereinbarung untertariflichen Lohnes gefal
len lassen. Hiergegen kann auch nicht die sicherlich bedauerliche 
Arbeitssituation im Vollzug herangezogen werden. Dadurch würde 
die ohnehin schon schwache Position des Strafgefangenen weiter 
geschwächt und eine Verzerrung der Konkurrenz auf dem Arbeits
markt herbeigefOhrt. Von einer Angleichung der Verhältnisse in 
Freiheit (§ 3 StVollzG) kann dann keine Rede mehr sein. 

Vielmehr müßten die Gefangenen, die sich mit Genehmigung des 
Vollzugs zur Übernahme eines freien Beschäftigungsverhältnisses 
zu massiv untertariflichen Bedingungen entschließen, den Eindruck 
erhalten, die VOllzugsverwaltung billige solche Praktiken. 

Im übrigen birgt die Festsetzung einer erheblich untertariflichen 
Vergütung die Gefahr, daß Lohnanteile entgegen der auf § 39 Abs. 
3 StVolizG gestützten Weisung der Vollzugsbehörde dem Gefange
nen heimlich zur freien Verfügung überlassen werden. 

Daher war die Justizvollzugsanstalt auch unter dem Gesichts
. punkt des § 14 Abs. 2 Satz 2 StVollzG berechtigt, für die Zukunft im 
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Interesse des Betroffenen die Genehmigung für ein freies Beschäf
tigungsverhältnis zurückzunehmen. 

Somit erweist sich der Antrag des Betroffenen auf gerichtliche 
Entscheidung als unbegründet. 

Die Nebenentscheidungen folgen aus §§ 121 Abs. 1, 2 und 4 
StVollzG i.V.m. § 473 StPO. 

§ 42 StVollzG (Anrechnung von anderen 
als krankheitsbedingten Fehlzeiten bei 
der Freistellung von der Arbeitspflicht) 
1. Für die Frage der Anrechenbarkeit von Fehlzelten 

nach VV Nr. 2 b zu § 42 StVollzG In der seit 1.1.1985 
geltenden Fassung kommt es nicht ohne weiteres 
auf das Verschulden des Gefangenen an. Vielmehr 
sind diese Fehlzelten - wenn sie nicht auf einer Er
krankung beruhen - in der Regel bis zu drei Wochen 
jährlich auf das Jahr anzurechnen, wenn dies ..,ge
messen erscheint. Dabei sind ihr Zusammenflang, 
das Ausmaß der Oberschreitung des Regelzeitraums 
und ihre Ursachen in zusammenfassender Würdi
gung zu beurteilen. 

2. Für die Frage, ob Fehlzelten selbst verschuldet waren, 
ist es unerheblich, ob gegen den Gefangenen wegen 
eines Fehlverhaltens ein Disziplinarverfahren eingelei
tet worden ist oder ob die Ablösung von der Arbeit vom 
AnstaltsleIter oder einem von ihm beauftragten Be
diensteten verfügt worden Ist. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Hamm vom 7. Mai 1987 
- 1 Vollz rNs) 62187 -

Grilr'lde: 

Der Betroffene begehrt mit seinem Antrag auf gerichtliche Entschei
dung die FreisteIlung von der Arbeitspflicht. Sein Begehren auf Frei
stellung für die Zeit vom 01 .11.1983 bis zum 31.10.1984 hat die Straf
vollstreckungskammer abgelehnt, da er seinen FreisteIlungsantrag 
nicht spätestens ein Jahr nach Erfüllung der Voraussetzungen geltend 
gemacht habe. Das FreisteIlungsbegehren für die Zeit vom 1. Novem
ber 1984 bis zum 30. Oktober 1985 sei zu Recht abgelehnt worden, 
weil der Betroffene an 18 Arbeitstagen verschuldet nicht gearbeitet ha
be. 

Die hiergegen form- und fristgerecht erhobene Rechtsbeschwerde 
des Betroffenen hat der Senat zur Sicherung efner einheitlichen 
Rechtsprechung zugelassen. Sie führt zu einem vorläufigen Erfolg. 

Die angefochtene Entscheidung leidet u.a. an dem Mangel, daß 
bezüglich der Freistellung von der Arbeitspflicht für die Zeit vom 
01.11.1983 bis zum 31.1 0.1984 wegen verspäteter Geltendma
chung die für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit durch das 
Rechtsbeschwerdegericht erforderlichen Daten nicht dargelegt 
worden sind. Die Kammer hätte in dem angefochtenen Beschluß 
mitteilen müssen, wann der Betroffene den FreisteIlungsanspruch 
für den erwähnten Zeitraum bei der Vollzugsbehörde geltend ge
macht hat. In Ermangelung dieser Angaben kann das Rechtsbe
schwerdegericht nicht überprüfen, ob die Kammer insoweit von der 
zutreffenden Anwendung des Rechts ausgegangen ist. 

Weiterhin hat es die Kammer verabsäumt, bezüglich des Freistel
lungsanspruchs für die Zeit vom 01.11.1984 bis zum 30.10.1985 
den Sachverhalt in einer für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit 
der angefochtenen Entscheidung durch das Rechtsbeschwerdege
richt unverziehtbaren Weise aufzuklären und darzustellen. Es sind 
nicht einmal die ablehnenden Bescheide der Vollzugsbehörde mit
geteilt. Darüber hinaus hat es die Strafvollstreckungskammer unter
lassen, ihrer Amtsaufklärungspflicht hinsichtlich der Frage der eine 
Freistellung ausschließenden Fehlzeiten nachzukommen. Ihre Be
gründung, sie schließe sich den Ausführungen des Leiters der Ju-

stizvollzugsanstalt in vollem Umfange an, deutet darauf hin, daß sie 
eine eigene Aufklärung der Frage, ob solche Fehlzeiten, vorhanden 
sind, nicht für erforderlich gehalten hat. Dabei hat die Vollzugsbe
hörde Fehlzeiten im November 1983, August 1983 ins Feld geführt, 
die allenfalls den Anspruchszeitraum vom 01.11.1983 bis 
31.10.1984 betreffen konnten. Die Arbeitsniederlegung am 13. No
vember 1984 und die gewalttätige Auseinandersetzung am 2. Okto
ber 1985 tangieren zwar den Freistellungsanspruchszeitraum vom 
01.11.1984 bis 30.1 0.1985, sind aber nicht geeignet, allein die Frei
stellung von der Arbeit abzulehnen, selbst wenn die Strafvollstrek
kungskammer Feststellungen nach dem Sachvortrag der Vollzugs
behörde getroffen hat. 

Des weiteren rügt der Betroffene in zulässiger Weise, die Straf
vollstreckungskammer habe wesentlichen Vortrag von seiner Seite 
gar nicht gewürdigt. 'Immerhin hatte der Betroffene im Schriftsatz 
vom 5. November 1986 darauf hingewiesen, daß er während des 
Zeitraums vom 13. November 1984 bis 30. November 1984 aus ge
sundheitlichen Gründen der Arbeit ferngeblieben sei. Hierauf geht 
die Strafvollstreckungskammer mit keinem Wort ein. Der Umstand, 
daß die Strafvollstreckungskammer dieses Vorbringen in den Grün
den völlig übergangen hat, stellt sich als ein mit der Verfahrensrüge 
angreifbarer Mangel dar, der zur Aufhebung des Beschlusses füh
ren muß, weil nicht auszuschließen ist, daß der angefochtene Be
schluß darauf beruhen kann, da sich die Strafvollstreckungskam
mer mit diesem Vorbringen weder in tatsächlicher noch in rechlli
cher Hinsicht auseinandergesetzt hat. Darauf, ob das übergangene 
Vorbringen in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht im Ergebnis 
durchgreift, kommt es für die Frage des Beruhens nicht an (vgl. 
OLG Hamm, Beschluß vom 20.11.1980 - 1 Vollz (Ws) 108/80). 

Wegen dieser aufgezeigten Mängel war der angefochtene Be
schluß aufzuheben und die Sache zur erneuten Behandlung und 
Entscheidung an die Strafvollstreckungskammer zurückzuverweisen. 

Für die neue Behandlung der Sache weist der Senat auf folgen
des hin: 

Die Strafvollstreckungskammer kann nicht ohne nähere Darle
gung vom ordnungsgemäßen Vorschaltverfahren ausgehen. Die 
dafür erforderlichen Tatsachen müssen im Beschluß so mitgeteilt 
werden, daß dem Senat eine Überprüfung der Zulässigkeit des An
trags auf geriChtliche Entscheidung möglich ist (vgl. Senatsent
scheidung vom 14.11.1980 -1 Vollz (Ws) 151/80; vom 02.11.1981 
-7 Vollz (Ws) 196/81; vom 09.01.1986-1 Vollz (W) 2/86). 

Schließlich wird die Strafvollstreckungskammer den für die Ent
scheidung erheblichen Sachverhalt von Amts wegen aufzuklären 
haben, wobei die inhaltliche Darlegung der Entscheidungen der 
Vollzugsbehörden zu erfolgen hat und der Sachverhalt bezüglich 
der Frage der Fehlzeiten notfa.lls im Wege der Beweiserhebung zu 
ermitteln ist. Dabei kann von Bedeutung sein, in welchem Umfang 
der Betroffene für Hilfstätigkeiten herangezogen worden ist. Nach 
§ 42 StVollzG ist die Erfüllung von Hilfstätigkeiten i.S. des § 41 
Abs. 1 Satz 2 StVollzG ebenfalls Grundlage des Freisteilungsan
spruchs. Es bedarf also näherer Darlegung, aus welchen Gründen 
die hier ausgeübte Tätigkeit nicht zu berücksichtigen sein sollte. 

Im übrigen ist für die weitere Behandlung der Sache darauf hinzu
weisen, daß es für die Frage der Anrechenbarkeifvon Fehlzeiten 
nach W Nr. 2 b zu § 42 StVollzG in der ab 01.01.1985 geltenden 
Fassung nicht ohne weiteres auf das Verschulden des Gefangenen 
ankommt. Vielmehr sind danach Zeiten, in denen der Gefangene 
aus anderen als Krankheitsgründen eine Tätigkeit nach § 42 
StVollzG nicht ausgeübt hat, in der Regel bis zu 3 Wochen jährlich, 
auf das Jahr anzurechnen, wenn dies angemessen escheint. Ge
gen diese Regelung bestehen keine Bedenken rechtlicher Art (vgl. 
den noch nicht erledigten Vorlagebeschluß des Senats vom 
07.07.1986 -1 Vollz (Ws) 69/86, NStZ 1986, 525). Demgemäß sind 
zunächst einmal die nicht krankheitsbedingten Fehlzeiten zu ermit
teln. Sodann ist !:Inter Berücksichtigung ihres Zusammenhangs, des 
Ausmaßes der Uberschreitung des Regelzeitraums und ihrer Ursa
chen in zusammenfassender Würdigung zu beurteilen, ob die Ver
waltungsbehörde rechts- und ermessensfehlerfrei die Erfüllung des 
Freistellungsbegehrelis abgelehnt hat. Soweit es hiernach u.a. dar
auf ankommt, ob Fehlzeiten selbst verschuldet waren, ist es für die 
Beurteilung dieses Bewertungselements unerheblich, ob wegen ei
nes Fehlverhaltens ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden ist 



(klarstellend OLG Frankfurt ZfStrVo 1987, 114), ja es kommt - da 
nicht über die Ablösung, sondern um die Billigkeit der Anrechnung 
der Fehlzeit gestritten wird - auch nicht entscheidend darauf an, ob 
jene - richtigerweise - vom Anstaltsleiter oder einem von ihm mit ei
gener Entscheidungsbefugnis ausgestatteten Beamten verfügt 
worden ist. 

§ 46 StVollzG (Verschuldete und 
unverschuldete Arbeitslosigkeit) 
1. Verschuldete Arbeitslosigkeit im Sinne des § 46 

StVollzG liegt so lange vor, als das durch den Gefan
genen selbst veranlaßte Arbeitsverbot (aus Sicher
heitsgründen nach Ausbruch aus einer Anstalt) an
dauert. Sieht die Vollzugsbehörde keinen Anlaß 
mehr, dem Gefangenen aus Gründen, die er selbst zu 
vertreten hätte, Arbeit vorzuenthalten, und ist sie al
lein wegen Arbeitsmangels nicht in der Lage, dem 
Gefangenen Arbeit zuzuweisen, dann ist die Arbeits
losigkeit nicht von ihm verschuldet. 

2. Offen bleibt die Frage, ob einem Gefangenen, der 
schuldhaft seine Arbeitsstelle verloren hat, jedoch 
sogleich wieder zum Arbeitseinsatz zur Verfügung 
steht, ab sofort Taschengeld zu zahlen ist, wenn ihm 
keine Arbeit angeboten werden kann. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Koblenz vom 27. Juli 
1987 - 2 Vollz (Ws) 36/87-

Gründe: 

Die Justizvollzugsanstalt hatte einen Antrag des Strafgefangenen, 
ihm für den Monat Januar 1987 ein Taschengeld zu gewähren, 
durch Verfügung vom 13. Februar 1987 abgelehnt mit der Begrün
dung, daß der Gefangene aus eigenem Verschulden ohne Arbeit 
sei. 

Den dagegen gerichteten Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
hat die Strafvollstreckungskammer als unbegründet zurückgewie
sen. 

Hiergegen wendet sich der Gefangene mit seiner Rechtsbe
schwerde. Er macht geltend, daß ihm das Taschengeld unter Verlet
zung des § 46 StVollzG verweigert worden sei. 

Die Rechtsbeschwerde ist form- und fristgerecht erhoben. Auch 
die besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 116 Abs. 1 
und 2 StVollzG liegen vor. Es erscheint geboten, die Nachprüfung 
des angefochtenen Beschlusses zur Fortbildung des Rechts zu er
möglichen. Zu klären ist die Frage, ob einem Gefangenen, der 
schuldhaft seine ArbeitsteIle verloren hat, das Taschengeld auf 
Dauer verweigert werden kann. 

Die Rechtsbeschwerde hat auch sachlich Erfolg. 

Nach der zur Zeit geltenden Fassung des § 46 StVollzG (§§ 199 
Abs. 2Nr. 1, 198 Abs. 3 StVollzG) erhält ein Gefangener Taschen
geld, wenn er "ohne sein Verschulden kein Arbeitsentgelt ... erhält" 
und er bedürftig ist. 

Die Bedürftigkeit steht hier außer Frage; das Taschengeld ist dem 
Gefangenen allein mit der Begründung verweigert worden, er sei 
aus eigenem Verschulden ohne Arbeit. Dieses Verschulden leitet 
die Justizvollzugsanstalt nach den Feststellungen des angefochte
nen Beschlusses aus der Tatsache her, daß der Gefangene am 21. 
Juli 1986 aus der Justizvollzugsanstalt R. ausgebrochen und des
wegen - nach seiner Festnahme ,und Verlegung in die Justizvoll
zugsanstalt D. - gegen ihn aus Sicherheitsgründen ein Arbeitsver
bot verhängt worden war. Die Justizvollzugsanstalt hat das Arbeits
verbot am 8. Januar 1987 aufgehoben, dem Gefangenen jedoch 
wegen Arbeitsmangels keine Arbeit zuweisen können. 

Strafvollstreckungskammer und Justizvollzugsanstalt vertreten 
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die Ansicht, der Status der ver s c h u I d e t e n Arbeitslosigkeit 
des Gefangenen dauere fort, bis ihm eine neue Beschäftigung zu
gewiesen werde. Der Senat hält diese Auffassung für falsch. 

Der Gefangene war zwar so lange schuldhaft ohne Arbeit, als das 
durch ihn selbst verschuldete Arbeitsverbot andauerte. Für die Zeit 
nach Aufhebung des Verbots ist für die Frage, ob der Gefangene 
"ohne Verschulden" kein Arbeitsentgelt bezieht, allein die seit dem 
8. Januar 1987 gegebene Situation entscheidend. Der Gefangene 
steht seither dem (der Anstalt zugänglichen) "Arbeitsmarkt" zur 
Verfügung. Die Justizvollzugsanstalt sieht auch keine Veranlas
sung mehr, dem Gefangenen aus Gründen, die dieser selbst zu ver
treten hätte, Arbeit vorzuenthalten. Sie ist allein wegen Arbeitsman
gels außerstande, dem Gefangenen eine Arbeitsstelle zuzuweisen, 
Dieser a II ein i g e Grund für die seit 8. Januar 1987 währende 
Arbeitslosigkeit des Gefangenen ist von ihm nicht verschuldet. 

Die von der Strafvollstreckungskammer und der Justizvollzugs
anstalt vertretene Ansicht müßte zwangsläu'fig dazu führen, daß ein 
Gefangener, der aus eigenem Verschulden seine Arbeitsstelle ver
loren hat, wegen Arbeitsmangels möglicherweise auf Jahre hinaus 
ohne Arbeit, aber auch ohne Taschengeld bleiben müßte. Das be
deutete eine nicht vertretbare Verschärfung des Vollzugs, die zu
dem mit den allgemeinen Zielen des Strafvollzugs (§ 2 StVollzG) 
und den Geboten seiner Ausgestaltung (§ 3 StVollzG) nicht in Ein
klang zu bringen wäre. 

Nicht entschieden ist damit die Frage, ob einem Gefangenen, der 
schuld haft seine Arbeitsstelle verloren hat, aber sogleich wieder 
zum Arbeitseinsatz zur Verfügung steht, ab sofort Taschengeld zu 
zahlen ist, wenn ihm keine Arbeit angeboten werden kann. Hierzu 
Stellung zu nehmen hat der Senat keinen Anlaß, da der Gefangene 
vor der AntragsteIlung schon fünf Monate kein Taschengeld bezo
gen hatte. Hierzu hat auch das von der Strafvollstreckungskammer 
zitierte Oberlandesgericht Hamm (Leitsatz NStZ 1985 S. 429) keine 
Entscheidung getroffen; es hat mit seinem Beschluß lediglich eine 
Rechtsbeschwerde als unzulässig verworfen. 

Dem Gefangenen kann die Zahlung von Taschengeld schließlich 
auch nicht mit der Begründung versagt werden, er habe sich nicht 
um Arbeit bemüht. Da er zur Arbeitsleistung verpflichtet ist (§ 41 
StVollzG), ist es Sache der Justizvollzugsanstalt, ihm Arbeit zuzu
weisen. Im übrigen kann es auch hierauf deswegen nicht ankom
men, weil ein Bemühen um Arbeit mangels vorhandener Arbeits
plätze ohnehin keinen Erfolg gehabt hätte. 

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 121 Abs. 4 StVollzG, 467 
Abs. 1, 473 Abs. 3 StPO entsprechend. 

§§ 53,109 StVollzG 
(Unzulässigkeit des Antrags wegen 
rechtsmißbräuchlicher Prozeßführung) 

Begehrt der Gefangene durch seinen Antrag auf ge
richtliche Entscheidung die Verpflichtung der Vollzugs
behörde, ihn am Gottesdienst teilnehmen zu lassen, ob
wohl er eine Teilnahme gar nicht beabsichtigt, ist sein 
Antrag unter dem Gesichtspunkt rechtsmißbräuchli
cher Prozeßführung unzulässig (vgl. zum "Schikane
verbot" OLG Frankfurt ZfStrVo SH 1979, 97). 

Beschluß des Oberlandesgerichts Hamm vom 28. Juli 
1987 - 1 Vollz (Ws) 182/87 -

Gründe: 

Durch den angefochtenen Beschluß hat die Strafvollstreckungs
kammer den ablehnenden Bescheid des Leiters der JVA vom 
5.12.1986 in der Form des Widerspruchsbescheides vom 
13.1.1987 aufgehoben und den Leiter der JVA verpflichtet, den Be
troffenen am Gottesdienst teilnehmen zu lassen. 

Die hiergegen form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbe
schwerde des Leiters der JVA ist auch begründet. 
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Mit Schreiben vom 24.5.1987 an die Strafvollstreckungskammer 
hat der Betroffene u.a. ausgeführt: 

"bezüglich der Ausführungen im Beschluß vom 11.5.1987 trifft 
Ihre Vermutung zu, das es mir im Grunde nicht um eine Teilnah
me am Gottesdienst ernsthaft geht.- ich werde hier an kein got
tesdienst teilnehmen." 

Der Senat läßt die Beschwerde nach § 116 StVollzG zur Siche
rung einer einheitlichen Rechtsprechung zu. Sie ist auch begründet. 
Unabhängig von der Frage, ob die Entscheidung der Strafvollstrek
kungskammer richtig ist, war der angefochtene Beschluß schon 
deshalb aufzuheben und der Antrag des Betroffenen auf gerichtli
che Entscheidung als unzulässig zu verwerfen, weil der Betroffene 
selbst kein ernsthaftes Interesse am Gottesdienst hat. Er hat selbst 
eingeräumt, daß er gar nicht beabsichtige, daran teilzunehmen. Da
mit stellt sich sein gerichtlich geltend gemachtes Begehren als 
rechtsmißbräuchlich dar. Denn auch für den Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung gilt das allgemeine Schikaneverbot, das einem Miß
brauch der Rechtspflege entgegenwirken soll. Danach ist die Aus
übung des Klagerechts unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben 
kann, die JustizvolizugsanstaH oder das Gericht zu bechäftigen 
(OLG Frankfurt ZfStrVo SH 79, 97). So liegt der Fall hier. Zwar kann 
ein Gefangener grundsätzlich durch die Verweigerung der Teilnah
me am Gottesdienst in seinen Rechten beeinträchtigt sein. Hat er 
aber überhaupt kein Interesse an dem vorgegebenen Rechts
schutzziel und erklärt er, von einer ihm günstigen Entscheidung kei
nen Gebrauch machen zu wollen, so ist er bei einer entsprechenden 
ablehnenden Entscheidung des Leiters der JVA nicht beschwert. 
Ein dennoch gestellter Antrag auf gerichtliche Entscheidung ist 
dann unter dem Gesichtspunkt rechtsmißbräuchlicher Prozeßfüh
rung unzulässig. 

Daher war der angefochtene Beschluß aufzuheben und der An
trag des Betroffenen auf gerichtliche Entscheidung als unzulässig 
zu verwerfen. Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 121 Abs. 1 und 
4 StVollzG, 473 Abs. 1 StPO. 

§§ 103 Abs. 1, 109, 115 StVollzG (Anforde,;. 
rungen an Disziplinarentscheidungen) 
1. Disziplinarmaßnahmen sind hinreichend zu konkre

tisieren. Die Bezeichnung "Freizeitsperre" lißt nicht 
erkennen, welche Maßnahmen aus dem Katalog des 
§ 103 Abs. 1 StVollzG gemeint sind. 

2. Lehnt ein Gefangener eine Ihm zugewiesene Zellen
arbeit Insbesondere aus gesundheitlichen Gründen 
ab und leitet daraufhin die Vollzugsbehörde ein DIs
ziplinarverfahren gegen ihn ein, so hat In einem sich 
anschließenden Verfahren nach § 109 StVollzG die 
Strafvollstreckungskammer Im Beschluß mitzutei
len, welche Arbeit dem Gefangenen zugeteilt worden 
Ist und ob diese Ihm angesichts seines Gesundheits
zustandes zumutbar war. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Hamm vom 17. Sep
tember 1987 - 1 Vollz (Ws) 175/87 -

Gründe: 

Der Betroffene verbüßt eine langjährige Freiheitsstrafe in der JVA 
A. Das Vollzugsende ist für Dezember 1987 vorgesehen. 

Nachdem er am 29.8.1986 von der Arbeit in der Buchbinderei ab
gelöst worden war, ist dem Betroffenen am 4.9.1986 von der JVA A. 
eine in der Zelle auszuführende Arbeit einer Firma F. zugeteilt wor
den. Diese Zellenarbeit lehnte der Betroffene insbesondere aus ge
sundheitlichen Gründen ab; erklärte jedoch, in dem dafür eingerich
teten Saal (in dem seinerzeit aber kein Arbeitsplatz frei war) für die
se Firma arbeiten zu wollen. Daraufhin leitete die JVA gegen den 
Betroffenen ein Disziplinarverfahren ein. Am 7.10.1986 wurde ge
gen ihn wegen der Weigerung, die Zellenarbeit auszuffihren, als 

Disziplinarmaßnahme gemäß § 103 Abs. 1 Ziff. 4 StVollzG eine sog. 
dreimonatige "Freizeitsperre" verhängt. 

Die Maßnahme ist sodann bis zur vorübergehenden, vom 3.11. 
bis 11.11.1986 erfolgten Verlegung des Betroffenen in den offenen 
Vollzug der JVA B. bzw. C. (siehe dazu die Verfahren 1 Vollz (Ws) 
113/87 OLG Harnm bzw. 52 Vollz 41/87 LG Bonn und 1 Vollz (Ws) 
226/87 bzw. 52 Vollz 186/86) vollzogen worden. Da er nach seiner 
Rückkehr in die JVA A. als neu zugewiesen aufgenommen worden 
war, ist dann Zellenarbeit für eine Firma G. zugeteilt worden, die der 
Betroffene aber ebenfalls abgelehnte und die zur Verhängung einer 
neuen Disziplinarmaßnahme geführt hat, die Gegenstand des Ver
fahrens 52 Vollz 17/87 LG Bonn bzw. 1 Vollz (Ws) 178/87 OLG 
Hammist. 

Den Widerspruch des Betroffenen gegen die am 7.10.1986 ver
hängte Disziplinarmaßnahme hat der Präsident des Justizvollzugs
amts Köln mit Bescheid vom 23.12.1986 mit der Begründung zu
rückgewiesen, die Maßnahme, durch die der Betroffene für die Dau
er von drei Monaten von der Teilnahme an Freizeitveranstaltungen 
ausgeschlossen sei, wäre nicht zu beanstanden. Der Betroffene ha
be schuldhaft gegen seine Arbeitspflicht verstoßen, es liege im Rah
men der Organisationsbefugnis der JVA, je nach Bedarf Saal- oder 
Zellenarbeit zuzuweisen. 

Den Antrag des Betroffenen vom 23.1 .1987 auf Feststellung der 
Rechtswidrigkeit der seinerzeit verhängten Maßnahme hat die Straf
vollstreckungskammer als unbegründet zurückgewiesen. Zur Be
gründung hat sie angegeben, daß der Betroffene seinen mangeln
den Arbeitswillen nur hinter einer Vielzahl von Worten habe verstek
ken wollen. Auf eine Sonderbehandlung bei der Zuteilung von Arbeit 
habe er keinen Anspruch, so daß er die Zellenarbeit habe ausführen 
müssen. Demnach sei die verhängte Disziplinarmaßnahme nicht zu 
beanstanden. 

Hiergegen richtet sich die Rechtsbeschwerde des Betroffenen, 
der mit näheren Ausführungen die Verletzung formellen und mate
riellen Rechts rügt. 

Die besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Rechtsbe
schwerde nach § 116 Abs. 1 StVollzG sind gegeben, da die Nach
prüfung der Entscheidung zur Sicherung einer einheitlichen Recht
sprechung geboten ist. Auf die Rüge der Verletzung sachlichen 
Rechts hin kann die angefochtene Entscheidung keinen Bestand 
haben; sie führt zu deren Aufhebung und Zurückverweisung zur 
neuen Behandlung und Entscheidung an die Strafvollstreckungs
kammer. 

Zwar ist der Gefangene nach § 41 StVollzG verpflichtet, eine ihm 
zugewiesene, seinen körperlichen Fähigkeiten angemessene Ar
beit auszuüben, zu deren Verrichtung er aufgrund seines körperli
chen Zustandes in der Lage ist. Grundsätzlich arbeiten zwar auch 
Gefangene gemeinsam (§ 17 Abs. 1 Satz 1 StVollzG). Da die Vor
aussetzungen für Zellenarbeit in Abwesenheit anderer Gefangener 
zwar nach § 17 Abs. 3 StVollzG hier offensichtlich nicht vorliegen, 
konnte der Betroffene aber unter den Voraussetzungen des § 201 
Ziff. 2 StVollzG zur Zellenarbeit verpflichtet werden. Nach dieser bis 
zum 31.12.1988 geltenden Vorschrift kann in Anstalten, mit deren 
Errichtung vor Inkrafttreten des Strafvollzugsgesetzes am 1.1 .1977 
begonnen worden ist, die gemeinschaftliche Unterbringung wäh
rend der Arbeitszeit eingeschränkt werden, wenn und solange die 
räumlichen, personellen und organisatorischen Verhältnisse der 
Anstalt dieses erfordert. 

Diese Voraussetzungen sind bei der JVA A., einer alten Vollzugs
anstalt mit rund 1000 Gefangenen, bei der alle räumlichen, organi
satorischen und personellen Möglichkeiten für die Durchführung 
gemeinschaftlicher Arbeit ausgeschöpft sind und gleichwohl noch 
erhebliche Arbeitslosigkeit besteht, zweifelsfrei gegeben (siehe Se
natsentscheidung vom 18.8.1986 - 1 Vollz (Ws) 136/86 -). Ob den 
Feststellungen der Strafvollstreckungskammer in dem angefochte
nen Beschluß hinreichend zu entnehmen ist, daß dem Betroffenen 
hier, wenn auch in knapper so doch noch ausreichender Weise be
kanntgegeben worden ist, daß er in Anwendung dieser Ausnahme
vorschrift für Zellenarbeit eingeteilt worden war, erscheint nicht 
ganz zweifelsfrei. Die oben aufgezeigten organisatorischen Mög
lichkeiten sind aber dem Betroffenen, der sich seit langem in der 
JVA A. befindet, sicherlich bekannt, zum anderen ist auch in der Dis-



ziplinaranzeige ausgeführt, daß "im Saal 1 zur Zeit kein Arbeitsplatz 
frei" sei, und schließlich wird auch in dem Widerspruchsbescheid 
vom 23.12.1986 auf die Organisationsbefugnis der JVA hingewie
sen sowie die erfolgte Belehrung des Betroffenen zur Ausführung 
von Zellenarbeit. 

Die Strafvollstreckungskammer hat es aber unterlassen, in dem 
angefochtenen Beschluß mitzuteilen, welche Arbeit dem Betroffe
nen zugeteilt worden ist und ob diese ihm angesichts seines Ge
sundheitszustandes zumutbar war. Eine Beanstandung in ähnlicher 
Weise erfolgte schon in der bzgl. des Betroffenen ergangenen Se
natsentscheidung vom 9.10.1986 - 1 Vollz (Ws) 168/86 bzw. 52 
Vollz 73/86 LG Bonn, was im übrigen ein wesentlicher Grund für die 
Zulassung der Rechtsbeschwerde im Hinblick auf die Sicherung ei
ner einheitlichen Rechtsprechung ist. 

Schließlich fehlt auch hier - wie schon in dem zuvor genannten 
Verfahren - eine nähere Konkretisierung der verhängten Diszipli
narmaßnahme. Hier ist von der JVA eine "Freizeitsperre" für 3 Mo
nate verhängt worden, die sich in dieser Weise nicht aus dem Maß
nahmenkatalog des § 103 StVollzG ergibt. Nur in dem nach dem 
Vollzug der Maßnahme ergangenen Widerspruchsbescheid vom 
23.12.1986 ist klargestellt worden, daß hier der Ausschluß von der 
Teilnahme an Freizeitveranstaltungen gemeint gewesen war. 

Da es somit zum Teil an den erforderlichen Feststellungen fehlt, 
war die angefochtene Entscheidung aufzuheben und zur neuen Be
handlung und Entscheidung an die Strafvollstreckungskammer zu
rückzuverweisen. 

Das Gesuch um Bewilligung von Prozeßkostenhilfe war unbe
gründet, da der Betroffene im Verfahren nach dem StVollzG nicht 
vorschußpflichtig ist und sein Rechtsmittel zur Niederschrift der Ge
schäftsstelle erklären konnte (wie dies hier auch geschehen ist), zu
mal hier die Sach- und Rechtslage nicht so schwierig ist, daß es der 
Beiordnung eines Rechtsanwalts bedürfte. 

§§ 109, 121 Abs. 5 StVollzG (Zuständigkeit 
des Vollstreckungsgerichts bei Pfändung 
und Überweisung von Geldforderungen) 
1. Wendet sich ein Gefangener gegen die Auszah

lung von Hausgeld zur Ausführung von Pfän
dungs· und Oberweisungsbeschlüssen durch die 
Vollzugsbehörde, ist zur EntSCheidung das gemäß 
§ 766 ZPO oder sonstigen vollstreckungsrechtli
chen Vorschriften zuständige Gericht als Voll
streckungsgericht zu berufen. 

2. a) Der Rechtsweg nach den §§ 109 ff. StVollzG be
zieht sich nur auf Maßnahmen der Vollzugsbehör
de, soweit sie Rechtsverhältnisse eines Gefange
nen berühren, die durch das StVollzG geregelt 
werden. 

b) Entscheidend ist dabei nicht, daß die Vollzugsbe
hörde in bezug auf den Gefangenen handelt; viel
mehr kommt es darauf an, welchem Rechtsgebiet 
die Handlung inhaltlich zuzuordnen ist. Insoweit 
reicht der Umstand, daß es sich um eine schlicht 
hoheitliche Tätigkeit handelt, allein nicht aus, um 
diese als Angelegenheit auf dem Gebiet des Straf
vollzuges zu qualifizieren. 

c) Dementsprechend Ist hier maßgebend, daß Geld
forderungen von Gefangenen nach den Vorschrif
ten der ZPO gepfändet und überwiesen werden; 
diese Oberweisungen stellen demgemäß keine 
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Regelung einer Vollzugsangelegenheit dar (vgl. 
BVerfG NStZ 1982, 300). 

3. Eine Vorlage an den Bundesgerichtshof nach § 
121 Abs. 2 GVG (in der Fassung des § 179 Nr. 4b 
StVollzG) im Hinblick auf die Entscheidungen des 
OLG Celle (ZfStrVo 1981, 253), des OLG Koblenz 
(ZfStrVo 1986, 252), des OLG Frankfurt vom 
7.7.1986 - 3 Ws 442/84 - und des OLG Zweibrük
ken vom 21.3.1986 -1 Vollz (Ws) 87/85 - kommt 
nicht in Betracht, da diesen nicht vergleichbare 
Sachverhalte zugrundelagen. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Hamm vom 24. Sept. 
1987 - 1 Vollz (Ws) 44/87 -

Gründe: 

Der Betroffene befindet sich seit 1984 im Vollzuge der Siche
rungsverwahrung in der Justizvollzugsanstalt. Nachdem er in dem 
Strafvollzugsverfahren 1 Vollz 120/86 LG Arnsberg bzw. 1 Vollz 
(Ws) 126/86 OLG Hamm keinen Erfolg erzielt hatte und ihm demge
mäß die Kosten des Verfahrens auferlegt worden waren, setzte die 
Oberjustizkasse in Hamm die von dem Betroffenen zu erstattenden 
Kosten auf 27,- DM fest. Die auch für die Eintreibung der Gerichts
kosten nach der Beitreibungsordnung zuständige Oberjustizkasse 
erließ gemäß § 6 der Beitreibungsordnung gegen den Betroffenen 
als Kostenschuldner am 24. November 1986 einen Pfändungs- und 
Überweisungsbeschluß, mit dem sie unter Bezugnahme auf § 121 
Abs. 5 StVollzG dessen Forderung auf Zahlung von Hausgeld, so
weit dies den Betrag von 30,- DM überstieg, pfändete. In Erfüllung 
dieses an das Land Nordrhein-Westfalen als Drittschuldnerin - ver
treten durch den Leiter der Justizvollzugsanstalt - gerichteten Be
schlusses buchte die Zahlstelle der Justizvollzugsanstalt am 12. 
Dezember 1986 einen Betrag von 21 ,48 DM von dem Konto des Be
troffenen ab - da es sich um den Betrag handelte. um den das für 
November 1986 dem Betroffenen bewilligte Taschengeld 30,- DM 
überstieg - und überwies diesen Betrag an die Oberjustizkasse. Der 
Betroffene hat gegen die Abbuchung vom 12. Dezember 1986 Wi
derspruch eingelegt, den der Präsident des Justizvollzugsamts in 
Hamm mit Bescheid vom 17. Dezember 1986 im wesentlichen mit 
der Begründung zurückwies, daß hier nur die Vollstreckungserinne
rung gemäß § 766 ZPO in Betracht käme. 

Den Antrag des Betroffenen auf gerichtliche Entscheidung vom 
22. Dezember 1986, mit dem er begehrt, den von seinem Taschen
geld einbehaltenen Betrag seinem Konto zurückzuführen, hat die 
Strafvollstreckungskammer als unbegründet zurückgewiesen. Der 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung, so ihre Argumentation, sei 
zwar zulässig, es komme nämlich nicht darauf an, ob dem Betroffe
nen in bezug auf die pfändende Gläubigerin, nämlich die Oberjustiz
kasse, anderweitige Rechtsbehelfe zuständen. Er sei jedoch unbe
gründet, denn die Justizvollzugsanstalt habe ohne Verletzung voll
zuglicher Rechte des Betroffenen den Betrag von 21,48 DM abge
bucht und überwiesen. Gemäß § 121 Abs. 5 StVollzG, welche Vor
schrift entsprechend § 130 StVollzG auch für Sicherungsverwahrte 
gelte, könnten für die Kosten eines Verfahrens nach §§ 109 ff. 
StVollzG auch ein 30,- DM übersteigender Teil des Taschengeldes 
in Anspruch genommen werden. § 121 Abs. 5 StVollzG enthalte 
zwar nur eine Regelung bzgl. des Hausgeldes, für das Taschengeld 
könne aber nichts anderes gelten, als daß auch dieses, soweit 30,
DM übersteigend, für Gerichtskosten pfändbar sei (soOLG Koblenz 
2 Vollz (Ws) 107/85, Beschluß vom 18.12.1985 in ZfStrVo 86/252). 

Gegen diesen Beschluß hat der Betroffene Rechtsbeschwerde 
eingelegt, die zur Fortbildung des Rechts und zur Sicherung einer 
einheitlichen Rechtsprechung in bezug auf die Frage, welchen 
Rechtsbehelf der Betroffene hier gegen die Abbuchungsvornahme 
hat, zuzulassen war. 

Die Rechtsbeschwerde hat im Ergebnis keinen Erfolg. Sie ist mit 
der Maßgabe zu verwerfen, daß der Antrag auf gerichtliche Ent
scheidung als unzulässig zurückgewiesen wird. Gegen eine Maß
nahme zur Regelung einzelner Angelegenheiten auf dem Gebiete 
des Strafvollzuges kann gemäß § 109 StVollzG gerichtliche Ent-
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scheidung beantragt werden. Hier handelt es sich jedoch nicht um 
die Überprüfung einer Vollzugsmaßnahme, denn der Betroffene be
gehrt eine Entscheidung über die Wirksamkeit und den Umfang der 
vorgenommenen Pfändung. Hierüber zu entscheiden ist jedoch -
worauf schon in dem Widerspruchsbescheid vom 17. Dezember 
1986 zu Recht hingewiesen worden ist - das gemäß § 766 ZPO 
oder sonstigen vollstreckungsrechtlichen Vorschriften zuständige 
Gericht als Vollstreckungsgericht berufen (so die ständige Recht
sprechung des Senats, vgl. u.a. Senatsentscheidung vom 7.2.1985 
- 1 Vollz (Ws) 9/85 - in ZfStrVo 85/318; Stöber Forderungspfän
dung, 7. Aufl., Rdn. 134; Lappe und Steinbild, Komm. zur Justizbei
treibungsordnung § 8 Anm. 2). Der Rechtsweg nach §§ 109 11. 
StVollzG bezieht sich auf die Maßnahmen einer Vollzugsbehörde, 
soweit sie Rechtsverhältnisse eines Gefangenen berühren, die 
durch das Strafvollzugsgesetz geregelt werden. Damit scheiden 
aber Maßnahmen aus, die auf anderweitiger Rechtsgrundlage be
ruhen (vgl. KG Beschluß vom 9. Januar 1984 5 Ws 270/85; OLG Ko
blenz NStZ 84/288). Entscheidend ist nicht, daß die Vollzugsbehör
de in bezug auf den Gefangenen handelt, sondern es kommt darauf 
an, welchem Rechtsgebiet die Handlung inhaltlich zuzuordnen ist. 
Nicht ausreichend kann für die Beurteilung dieser Frage sein, daß 
sich das Auszahlen von Hausgeld pp. zur Ausführung von Pfän
dungs- und Überweisungsbeschlüssen als eine jeweils schlichte 
hoheitliche Tätigkeit darstellt, gegen die sich der Gefangene gemäß 
§§ 109 ff. StVollzG zur Wehr setzen könne (so Calliess/Müller-Dietz, 
StVollzG, 4. Aufl., Rdn. 1 zu § 93 und zu § 109 Rdn. 5 und 6, unter 
Hinweis auf OLG Celle, Beschl. v. 2.5.1980 in ZfStrVo 80/253). Das 
Land Nordrhein-Westfalen handelt in bezug auf die in seinen Voll
zugsanstalten befindlichen Gefangenen fast ausnahmslos auf
grund seiner hoheitlichen Be'fugnisse, nur stellt sich nicht jede sei
ner Handlungen in bezug auf den einzelnen Gefangenen als eine 
Angelegenheit auf dem Gebiete des Strafvollzuges gemäß § 109 
Abs.1 StVollzG dar. Demgemäß hältz.B. dasOLG Koblenz (a.a.O.) 
die Erteilung einer Arbeitsbescheinigung gemäß § 133 Abs. 1 AFG 
für einen Gefangenen durch die Justizvollzugsanstalt allein für eine 
Angelegenheit nach dem Arbeitsförderungsgesetz, die damit keine 
Maßnahme gemäß § 109 StVollzG darstelle. Ebenso geht das Kam
mergericht (a.a.O.) davon aus, daß für die Erteilung von Auskünften 
an einen pfändenden Gläubiger im Hinblick auf die Datenschutzbe
stimmungen das Strafvollzugsgesetz keine Rechtsgrundlage bietet 
und der Rechtsweg nach § 109 StVollzG demgemäß nicht gegeben 
sei. Das Auszahlen des Taschengeldes durch das Land Nordrhein
Westfalen als Drittschuldner - vertreten durch die Justizvollzugsan
stalt - an die pfändende Gläubigerin, die Oberjustizkasse, beruht 
auch nicht auf den Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes, son
dern obliegt ihr als Schuldner einer Forderung nach den allgemei
nen Bestimmungen der ZPO bzw. hier im Falle der Pfändung durch 
die Oberjustizkasse auf der Justizbeitreibungsordnung in Verbin
dung mit den zivil prozessualen Regeln. Die Oberj~~tiz.kas~e .ist 
nämlich als Gläubigerin und Vollstreckungsbehörde für die EinZie
hung der Gerichtskosten zus_tändig. Sie erläßt im Falle der Vollstrek
kung den Pfändungs- und Uberweisungsbeschluß, aufgrund des
sen das Land Nordrhein-Westfalen als Drittschuldner, vertreten 
durch die Justizvollzugsanstalt (siehe Vertretungsordnung JM NW 
vom 7.3.1987 in JustMinBI. 87/89 ff.), die jeweils gepfändete Geld
forderung (§ 829 ZPO) des Schuldners, nämlich des Gefangenen, 
an die Gläubigerin zu überweisen und den gepfändeten Betrag von 
dem entsprechenden Konto des Gefangenen abzubuchen hat. Zu 
einer anderen Beurteilung führt dagegen auch nicht der Umstand, 
daß es sich bei den in Frage kommenden Geldforderungen des Ge
fangenen - wie hier auf Auszahlung des Hausgeldes bzw. Taschen
geldes - um Zahlungen handelt, die ihre Grundlage im Strafvoll
zugsgesetz haben. Sie beruhen damit - wie im übrigen auch das Ar
beitsentgelt gemäß § 43 StVollzG - zwar auf den gegebenen öffent
lich-rechtlichen Beziehungen zwischen der Justizvollzugsa!:lstalt 
und dem Gefangenen. Wie aber z.B. bei der Pfändung und Uber
weisung des Arbeitslohnes gemäß §§ 829 ff. ZPO auch keine ar
beitsrechtliche "Regelung" erfolgt, ist hier entscheidend, daß diese 
Geldforderungen des Gefangenen nach den Bes!!rnmungen der 
ZPO gepfändet und überwiesen werden und diese Uberweisunge~ 
demgemäß auch keine Regelung einer vollzuglichen Angelegenheit 
darstellen. 

Dafür kann auch die Entscheidung des Bundesverfassungsge
richts vom 16.2.1982 - NStZ 821300 - herangezogen werden, das 
zu der Frage Stellung zu nehmen hatte, ob bei der Pfändung eines 

aus Arbeitsentgelt gebildeten Eigengeldguthabens eines Gefange
nen die Pfändungsfreigrenzen des § 850 c ZPO zu beachten seien. 
Dabei hat das Bundesverfassungsgericht jedenfalls unbeanstandet 
gelassen, daß diese Frage zunächst in dem zivilrechtlichen Voll
streckungsverfahren des Amtsgerichts Butzbach - 5 M 474/80 -
und Landgerichts Gießen - 7 T 363/80 - entschieden worden war. 

Etwas anderes ergibt sich im übrigen nur, falls die Vollzugsbehör
de selbst Gläubigerin ist und mit einer Forderung gegen die ihr ge
genüber gegebene Geldforderung des Gefangenen aufrechnet 
(siehe § 93 StVollzG), da sie hier selbst die Forderung in Anspruch 
nimmt und demgemäß durch eine eigene Maßnahme die Möglich
keit des Gefangenen, über diese Geldmittel selbst frei zu verfügen, 
beschränkt. (Im Streitfalle ist hier allerdings auch über die Forde
rung, mit der seitens der Vollzugsbehörde aufgerechnet wird, durch 
das Zivilgericht zu entscheiden; das Verfahren vor der Strafvoll
streckungskammer ist auszusetzen (vgl. Senatsbeschluß vom 
18.8.1986 -1 Vollz (Ws) 155/85 - NStZ 1987,190 = ZfStrVo 1987, 
120). 

Im gegebenen Fall wend~.t sich der Betroffene dagegen., daß a~f
grund des Pfändungs- und Uberweisungsbeschlusses, mit dem die 
Forderung auf Zahlung von Hausgeld, soweit dies 30,- DM über
stieg, gepfändet worden war, von der Justizvollzugsanstalt der über 
30,- DM liegende Betrag seines Taschengeldes überwiesen wor
den ist. Damit begehrt er eine Entscheidung über die Wirksamkeit 
und den Umfang der Pfändung, wozu nach dem Vorhergesagten 
das zuständige Amtsgericht als Vollstreckungsgericht berufen und 
somit der Rechtsweg nach den §§ 109 ff. StVollzG nicht gegeben 
ist. 

Das OLG Celle geht in seinem Beschluß vom 2. Mai 1980 - in 
ZfStrVo 81/253 - davon aus, daß es sich bei der aufgrund einer 
Pfändung erfolgten Auszahlung eines Teiles des Hausgeldes durch 
die Zahlstelle der Justizvollzugsanstalt zwar stets um eine Maßnah
me im Sinne des § 109 Abs. 1 StVollzG handele, daß der Gefangene 
aber dann mit der Erinnerung gemäß § 766 ZPO dagegen vorg.~hen 
könne, wenn die Justizvollzugsanstalt die im Pfändungs- und Ub~r
weisungsbeschluß bezeichnete Forderung überwiesen und sie Sich 
an den dort festgelegten Pfändungsfreibetrag gehalten habe: denn 
dann sei er nicht durch diese Maßnahme in seinen Rechten verletzt 
worden (§ 109 Abs. 2 StVollzG). Das bedeutet aber, daß es dann an 
sich für die Frage des Rechtsweges zunächst einer Vorabprüfung 
bedarf, ob die Zahlstelle nicht vom Pfändungs- und Überweisungs
beschluß erfaßte Teile des Hausgeldes bzw. Taschengeldes abge
führt hat, was aber gerade erst der Prüfung zugeführt werden soll. 
Der hier zu entscheidende Fall, in dem die Zahlstelle davon aus
ging, daß die im Pfändungs- und Überweisungsbeschluß ausge
sprochene Pfändung des Hausgeldanspruches über 30,- DM auch 
das Taschengeld erfaßt hat - was immerhin der Entscheidung des 
OLG Koblenz (a.a.O.) entspricht und von der Strafvollstreckungs
kammer bestätigt wurde - zeigt, daß gerade bei einem Streit über 
Umfang und Wirksamkeit der Pfändung nur die sog. Klarstellungs~
rinnerung gemäß § 766 ZPO der hier gegebene Rechtsweg sein 
kann (vgl. Baumbach/Lauterbach/Hartmann, Komm. zur ZPO, 45. 
Aufl., Anm. 3 E zu § 850c und § 766 Anm. 3c; KG Rechtspfleger 78/ 
334). Damit werden zum einen die Rechte des Gefangenen g~
wahrt, zum anderen wird so für alle Beteiligten - im Gegensatz zu ei
ner Entscheidung nach dem Strafvollstreckungsgesetz - de~ U~
fang und die Wirksamkeit der Pfändung festgestellt und damit ~Ir? 
auch nicht einer der Beteiligten, der Gläubiger, in rechtsstaatwldn
ger Weise an dem Verfahren nicht beteiligt. Danach ist- insoweit im 
Ergebnis in Übereinstimmung mit dem OLG Celle (vgl. NStZ 84/ 
334) - von einer Maßnahme gern. § 109 StVollzG nur dann auszu
gehen und der Rechtsweg nach dem StVollzG gegeben, wenn die 
JVA im Falle einer Pfändung von sich aus, z.B. durch Herabsetzen 
des Überbrückungsgeld-Solls, die Belange des Gefangenen selbst 
regelt. 

Das OLG Koblenz (siehe Beschluß vom 18.12.1985 in ZfStrVo 
86/252) geht davon aus, daß der Gefangene ~.lIe Verfügungen d~r 
Vollzugsbehörde über seine Geldmittel durch Uberweisung von EI
gen-, Haus- oder Taschengeld an einen Pfän~un~sgläubiger, also 
auch die Einbehaltung des Taschengeldes fur die Verfahrensko
sten bzw. die Abzweigung des Taschengeldes an die Landesjustiz
verwaltungen, nach §§ 109 ff. StVollzG anfechten könne. In dem 
dort zu entscheidenden Falle hatte die Justizvollzugsanstalt von 



dem Taschengeld, das der Betroffene bezog, auf Veranlassung der 
Landesjustizkasse jeweils einen 30,- DM monatlich übersteigen
den Betrag zur Deckung von Verfahrenskosten einbehalten. Ob da
nach das Hausgeld über 30,- DM gepfändet war und das Oberlan
desgericht das Taschengeld über 30,- DM davon als erfaßt angese- . 
hen hat - oder ob in dem Pfändungs- und Überweisungsbeschluß 
das Taschengeld über 30,- DM gepfändet worden war und das 
Oberlandesgericht Koblenz dann nur die Anwendung des § 121 
Abs. 5 StVollzG auch für das Taschengeld bejaht hat, kann der -
beigezogenen - Entscheidung nicht entnommen werden. In dem 
letzten Falle wäre auch nach der Ansicht des Oberlandesgerichts 
Celle (a.a.O.) die Erinnerung gemäß § 766 ZPO gegeben; aber 
auch in dem anderen Falle würde gerade der Umfang und die Wirk
samkeit der Pfändung im Streit gewesen sein, so daß nach der Auf
fassung des Senats gerade auch dafür die KlarsteIlungserinnerung 
gemäß § 766 ZPO gegeben gewesen wäre. 

Eine Vorlage an den Bundesgerichtshof gemäß § 121 Abs. 2 
GVG in der Fassung des § 179 Nr. 4b StVollzG im Hinblick auf die 
Entscheidung des Oberlandesgerichts Celle kommt nicht in Be
tracht, da dort ein nicht vergleichbarer Sachverhalt vorlag; zudem 
läge hier auch unter Zugrundelegung der Auffassung des OLG Cel
le keine die Rechte des Gefangenen im Sinne des § 109 Abs. 2 
StVollzG verletzende Maßnahme vor, da der Umfang der Verstrik
kung in dem Pfändungs- und Überweisungsbeschluß selbst festge
legt ist. 

Eine Vorlage gegen die Entscheidung des Oberlandesgerichts 
Koblenz kommt ebenfalls nicht in Betracht, da auch hier eine Ver
gleichbarkeit der Sachverha.lte nicht festgestellt werden kann. Jener 
Entscheidung kann nicht entnommen werden, ob - wie in dem dem 
Senat vorliegenden Fall das Hausgeld über 30,- DM gepfändet 
oder ob in dem Pfändungs- und Überweisungsbeschluß das Ta
schengeld über 30,- DM gepfändet worden ist und das Oberlandes
gericht dann die Anwendung des § 121 Abs. 5 StVollzG auch für das 
Taschengeld bejaht hat. Schließlich entfällt auch eine Vorlage ge
gen die vom Senat beigezogene Entscheidung der Oberlandesge
richte Frankfurt/Main vom 7.7.1986 - 3 Ws 442/84 StVoliz und Zwei
brücken vom 21.3.1986 -1 Vollz (Ws) 87/85. Aus der Entscheidung 
des Oberlandesgerichts Frankfurt/M., das möglicherweise der An
sicht ist, in Fällen der vorliegenden Art sei der Rechtsweg nach 
§ 766 ZPO nicht gegeben, ist der zugrundeliegende Sachverhalt 
nicht zu erkennen. Das Oberlandesgericht Zweibrücken, das sei
nerseits eine Vorlage an den Bundesgerichtshof gegen die Ent
scheidung des erkennenden Senats vom 7.2.1985 (a.a.O.) mit der 
Begründung verneint hatte, daß es sich dort nur um die Einwendun
gen gegen die Zulässigkeit der Pfändung eines Eigengeldgutha
bens gehandelt habe, also keinen vergleichbaren Sachverhalt be
treffe, ist in seiner Entscheidung offenbar davon ausgegangen, daß 
gegen die Annahme durch die Justizvollzugsanstalt, daß das Haus
geld noch von einem Pfändungs- und Überweisungsbeschluß er
faßt gewesen sei, der Rechtsweg nach § 109 StVollzG gegeben sei. 
Der Entscheidung des Oberlandesgerichts Zweibrücken lag aber zu 
dem vom Senat jetzt zu entscheidenden Fall wiederum kein ver
gleichbarer Sachverhalt zugrunde, denn dort ging es im wesentli
chen um die Frage, ob die Justizvollzugsanstalt zum Ausgleich für 
anfänglich von einem Pfändungs- und Überweisungsbeschluß für 
mitumfaßt angesehene Zinsen, die die Justizvollzugsanstalt später 
an den Gefangenen zurückerstattet hatte, sein noch vorhandenes 
Hausgeld in Anspruch nehmen konnte. Danach ist die Rechtsbe
schwerde mit der Maßgabe, daß der Antrag auf gerichtliche Ent
scheidung als unzulässig zurückgewiesen wird, zu verwerfen. 

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 121 Abs. 1 und 4 
StVollzG, 473 Abs. 1 StPO. 
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§§ 4 Abs. 2 Satz 2 StVollzG (Urinproben 
bei Verdacht des Drogenmißbrauchs) 

Die stichprobenweise Anordnung der Abgabe von 
Urinproben zwecks Untersuchung auf Betäubungsmit
tel-Rückstände bei Gefangenen ist jedenfalls bei kon
kretem Verdacht auf Betäubungsmittelmißbrauch zu
lässig. Ein solcher Verdacht besteht auch dann, wenn 
einzelne Gefangene einer kleinen abgegrenzten Gruppe 
(hier: der Lockerungsabteilung) Betäubungsmittel kon
sumiert haben. 

Beschluß des Landgerichts Freiburg vom 27. Nov. 1987-
XIII StVK 78/87 (nicht rechtskräftig) 

Anmerkung der Schriftleitung: 
Die Veröffentlichung der Gründe des Beschlusses bleibt vorbehalten. 

§ 13 StVollzG (Berechnung der Urlaubszeit) 
Der Urlaub des Strafgefangenen wird nach vollen Ta

gen, nicht nach Bruchteilen von Tagen berechnet. Ur
laubstage sind alle Kalendertage, auf die sich der Urlaub 
erstreckt; jedoch wird der Tag, in den der Urlaubsantritt 
fällt, nach § 187 BGB nicht mitgezählt. 

Beschluß des Bundesgerichtshofs vom 24. November 
1987 - 5 AR Vollz 6/87 -

Anmerkung der Schriftleitung: 
Die VeröffenUichung der Gründe des Beschlusses bleibt vorbehalten. 

§ 42 StVollzG (Berechnung der 
Arbeitszeit: Untersuchungshaft) 

Bei der Berechnung der in § 42 Abs. 1 StVollzG be
stimmten Jahresfrist bleibt die Zeit außer Betracht, in 
der der Gefangene während einer vorausgegangenen 
Untersuchungshaft gearbeitet hat. 

Beschluß des Bundesgerichtshofs vom 26. November 
1987 -5 AR Vollz 41/87-

Anmerkung der Schriftleitung: 
Die VeröffenUichung der Gründe des Beschlusses bleibt vorbehalten. 

§ 42 StVollzG (Keine anteilige Freistellung 
von der Arbeitspflicht) 

Der Anspruch auf Freistellung von der ArbeitspflIcht 
setzt voraus, daß der Gefangene ein Jahr gearbeitet hat. 
Für den Fall, daß die unter Berücksichtigung an rechen
barer Fehlzelten zu bestimmende Arbeitszeit kürzer ge
wesen Ist, sieht das Gesetz keine anteilige FreisteIlung 
von der Arbeitspflicht vor. 

Beschluß des Bundesgerichtshofs vom 24. November 
1987 - 5 AR 36/87 -

Anmerkung der Schriftleitung: 
Die VeröffenUichung der Gründe des Beschlusses bleibt vorbehalten. 
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l=lÄr Sie gelesen 

Strafvollzugsgesetz mit Strafvollstreckungsordnung, Un
tersuchungshaftvollzugsordnung, Bundeszentralregi
stergesetz und Jugendgerichtsgesetz. Textausgabe mit 
Sachverzeichnis und einer Einführung von Günther Kaiser 
(Back-Texte im dtv 5523).8. Aufl. Stand 1. Juli 1987. 268 S. 
Kart. DM 8,80 

Die bewährte und handliche Textausgabe des Strafvollzugsgeset
zes in der Reihe der Beck-Text~ (dtv) liegt nunmehr in 8. Auflage vor. 
Sie ist auf den Stand des 1. Juli 1987 gebracht worden. Die Änderun
gen gegenüber der Vorauflage betreffen nicht das Strafvollzugsgesetz 
selbst, sondem gleichfalls mit abgedruckte Vorschriften des Strafge
setzbuches.lm einzelnen handelt es sich um die Abschaffung des § 48 
(Rückfall) sowie die Neufassung der §§ 56 (Strafaussetzung zur Be
währung) und 57 (Aussetzung des Strafrestes bei zeitiger Freiheits
strafe). Auch diese sachkundige und sorgfältige Neubearbeitung kann 
- ebenso wie die Vorauflagen - den im Strafvollzug Tätigen oder sonst 
mit ihm Befaßten zur Anschaffung und Benutzung nur empfohlen wer
den. 

Heinz Müller- Dietz 

Arthur Kaufmann: Gustav Radbruch - Rechtsdenker, Phi
losoph, Sozialdemokrat. Serie Piper, Portrait, 1987. 222 S. 
19,80 DM 

Arthur Kaufmann, Schüler und Freund von Gustav Radbruch, 
schrieb - aus persönlicher und fachlicher Nähe - eine eindrucksvolle 
Biographie über Werk und Leben des bedeutenden Rechtsdenkers, 
Rechtsphilosophen und "Grenzgängers" in andere Kulturbereiche 
und über die außergewöhnliche Ausstrahlung von Geist, Seele und 
Güte des Menschen Radbruch. 

Da Kaufmann mit einer Ausgabe von Radbruchs Gesamtwerk, sei
nen umfassenden wissenschaftlichen Arbeiten und Stellungnahmen 
zu rechtlichen und politischen Tagesfragen befaßt ist, dürfte zur Zeit 
wohl keinem anderen Wissenschaftler dieses breite Lebenswerk so 
eingehend und umfassend zur Verfügung stehen. Aber da Kaufmann 
auch viele Jahre hindurch ein naher Begleiter des Lebens und Schaf
fens von Gustav Radbruch war, gelingt ihm vor allem auch eine be
wegende Lebendigkeit der Darstellung. 

Kaufmann hat erst relativ spät, nach Teilnahme am 2. Weltkrieg, 
sein Studium bei Radbruch begonnen. Er gehörte zu einer Gruppe von 
Studenten mit gleicher Vergangenheit, die sich zeitweilig WÖChentlich 
in Radbruchs Wohnung versammelte. Später wurde daraus eine per
sönliche Freundschaft. 

Die vorliegende Biographie bietet einen verkürzten, auch für den 
Laien lesbaren Überblick über Radbruchs Gesamtwerk, das sich ja 
nicht nur in der Auseinandersetzung mit wichtigen, über Rechtsdog
matik hinausweisenden Rechtsfragen erschöpfte, sondern auch kultu
relle Grenzgebiete aufgriff. Radbruch selbst hat sich einmal als "Zwi
schenbegabung" bezeichnet. Bemerkenswert an dem Band ist neben 
einer Reihe schöner PhotoS die Fmle eindrucksvoller Zitate, sind Pa
rallelen zur Gegenwart, mit denen der Verfasser eigene Stellungnah
men verbindet, z.B. zu allgemeiner, Kriminal- und Rechtspolitik, zum 
Terrorismus u.ä. Besonders deutlich wird die analytische Stärke ord
nender Systematik des Logikers Radbruch, besonders bei der unge
wöhnlich klaren trialistischen Ausprägung der Rechtsidee: Gerechtig
keit, Zweckmäßigkeit und Rechtssicherheit. Deutlich wird auch, was 
Kaufmann die "Gescheitheit" des rationalen, trotz großer Toleranz 
kämpferischen Humanisten nennt, aber auch die synthetische Phan
tasie des Künstlers (besonders der Sprache). 

Kaufmanns Auseinandersetzung mit Radbruchs Werk geschieht 
aus einer fast immer zustimmenden, aber auch kritischen Sicht. Immer 
aber gilt - wie bei allen, die Radbruch in persönlicher Nähe begegnet 
sind - seine Zustimmung der klugen, gütigen Person. 

Es ist ausgeschlossen, die Fülle des Angebotenen hier auch nur an
zudeuten. Hingewiesen aber werden soll insbesondere auf die klären
den Deutungen von Äußerungen Radbruchs, die oft als "Wandlun
gen" bewertet worden sind und die auf der ehrlichen "Prozeßhaftig
keit" seines Denkens beruhten, z.B. des oft kritisierten "werttheoreti
schen Relativismus" als dem zentralen Gedanken seiner Rechts-

philosophie und des angeblichen Wechsels vom Positivisten zum 
Naturrechtier. Kaufmann deckt dabei ein Mißverständnis auf inso
fern, als sich Vorstellungen vom "richtigen Recht" schon in den frü
hen Schriften finden lassen, die also bei aller vorrangigen Bewer
tung der Rechtssicherheit nie im engeren Sinne positivistisch wa
ren. Es habe sich also in der Arbeit zum "gesetzlichen Unrecht und 
übergesetzlichen Recht", deren Kerngedanken Kaufmann zum Teil 
wörtlich zitiert (S. 123, 154) lediglich um eine aus den Erfahrungen 
der nationalsozialistischen Rechtsbarbarei abgeleitete Akzentver
schiebung gehandelt. Aus den gleichen Einflüssen stammt der Ak
zentwandel im Demokratieverständnis Radbruchs zugunsten des 
Rechtsstaatgedankens. Erläutert wird die Lehre Radbruchs von der 
"Natur der Sache", die vor allem sein späteres Denken stark be
herrscht hat. Dem Strafvollzug wird neben der Strafrechtslehre -
beides auch Kaufmann nahestehende Rechtsgebiete - Raum ge
geben. 

In die Betrachtung des Werkes wird der Lebensgang Radbruchs 
gleichrangig eingearbeitet: sein zunehmendes Wissen über die Wi
dersprüche der Lebenswirklichkeit, seine wachsende Weisheit und 
Güte, angesichts deren der kämpferische Radikalismus trotz inhalt
licher Treue zu den frühen Sternen später zurücktrat. Die sich dann 
besonders ausprägende Gabe des Zuhörens machte Radbruch zu 
einem klugen, sich nie entziehenden Ratgeber für seine Schüler 
und Freunde. 

Natürlich gab es auch in diesem Leben schmerzliche Kompromis
se und Rückschritte, z.B. bei der Einführung der Todesstrafe im Re
publikschutzgesetz, als Radbruch zur Zeit der Fememorde und der 
Ermordung Walther Rathenaus Justizminister der Weimarer Repu
blik war. (Aus seinem Strafgesetzentwurf hatte er die Todesstrafe 
verbannt.) Wer will da richten? Denken wir daran, daß wir uns glück
lich schätzen müssen, nicht etwa Hitler, Goebbels und Göring als 
Gefangene in unseren Strafanstalten zu haben! 

Eine eindringliche Würdigung erfahren auch Radbruchs "Grenz
frevei", seine Ausflüge in die Gebiete von Kunst, Literatur und Politik 
und auch seine späte "weniger bekannte rational-spekulative Be
ziehung zur Religion" als eine das "Trotz-alledem" beinhaltende 
Lebensbejahung der "anima naturaliter religiosa" des christlichen 
Sozialismus. Hierhin gehören auch Radbruchs bewegende Erörte
rungen zur Gnade als dem gelegentlich notwendigen Korrektiv der 
Berechenbarkeit des staatlichen und gesellschaftlichen Zusam
menlebens und der Juristerei, die man ohnehin nur mit "schlechtem 
Gewissen" betreiben könne, mit der Gabe "lächelnder Skepsis". Zu 
den "Grenzfreveln" des Wissenschafters, die - neben Kaufmanns 
schöner Einleitung - besonders der jüngeren Generation einleuch
ten müßten, zählt Radbruchs Einsatz in der praktischen Politik, bei 
der "Einmischung" nach dem Kapputsch (S. 67ff.) und als sozialde
mokratischer Justizminister. Bleibende Früchte dieser Zeit sind vor 
allem der eindrucksvoll-humane Entwurf eines Strafgesetzbuches 
von 1922 und die Zulassung der Frauen zu allen Justizämtern. 

Aus tiefer persönlicher Zuwendung entsteht in dieser Biographie 
das Bild eines seltenen Humanisten, einer Persönlichkeit, die be
deutend war an "Kraft ihres Verstandes und ihrer Vernunft ... kraft 
ihres Gemütes und ihrer Seele", die sich auch in den wenigen Fehl
samkeiten immer selbst treu blieb. 

Helga Einseie 

Maria Anna Kilp: Ach wie ist das Leben schön, Hammels
gasse 6-10. U-Haft in Frankfurt/M. 1903-1973 (Materialien 
zur Sozialarbeit und Sozialpolitik Bd. 17. Fachhochschule 
Frankfurt am Main - Fachbereich Sozialarbeit - Sozialpäd
agogik). Fachhochschule, Limescorso 5, 6000 Frankfurt 
a.M. 50.1986.194 S. DM 19,-
(zuzüglich Versand kosten pauschale von DM 1,50; das Buch 
wird auf Bestellung unter der oben angegebenen Adresse 
nach Einzahlung der DM 20,50 auf das Sonderkonto Schrif
tenreihe der FH Frankfurt/M., Konto-Nr. 255-607, Postgiro
amt Ffm., BLZ 50010060, unter dem Stichwort "Band 17" 
zugesandt.) 



In jeder Stadt gibt es Straßen und Plätze, mit denen die Einheimi
schen ganz bestimmte Vorstellungen verbinden. Das gilt etwa für 
die "Hammelsgasse" in Frankfurt. Der Ausdruck steht zugleich für 
die geschichtliche Erinnerung an jenes Untersuchungsgefängnis, 
das dort von seiner Eröffnung im Jahre 1905 bis zu seinem Abriß im 
Jahre 1984 ein wesentliches Stück Kriminalgeschichte der Mainme
tropole verkörperte und vermittelte. 

Die Verfasserin des vorliegenden Bandes hat nun die Geschichte 
jenes Gefängnisses in ihrer Darstellung in einer Weise lebendig 
werden lassen, die den Leser in Bann zieht. Da wird viel von der je
weiligen Atmosphilre der Untersuchungshaft im Kaiserreich, in der 
Weimarer Zeit, im Dritten Reich und in der zweiten Republik nach 
1945 sprübar. Die einzelnen Epochen treten durch Dokumente, 
Schilderungen von Zeitgenossen, Zeitungsberichte, offizielle Ver
lautbarungen und zahlreiche Fotos - in jedem Sinne des Wortes -
bildhaft ins Blickfeld des Lesers. Interviews mit Zeitzeugen, ehema
ligen Gefangenen, Bediensteten und Rechtsanwälten liefern den 
Anschauungsunterricht. Einzelschicksale beleben gleichsam die 
Szene. Was die Verfasserin aus ihrem reichhaltigen Material aus
gewählt und vorgelegt hat, ergibt keine geschichtliche Darstellung 
im üblichen Sinne, wohl aber ein Geschichtenbuch, das die Zeitläuf
te und die Entwicklung jener Haftanstalt im Erleben derer, die in der 
"Hammelsgasse" eingesessen oder Dienst getan haben, spiegelt. 
Es ist "Geschichte von unten", die uns hier begegnet - gesehen und 
geschrieben vor dem Hintergrund herausragender politischer und 
gesellschaftlicher Ereignisse, die der jeweiligen Zeit ihren Stempel 
aufdrückten. 

Es ist kein erbauliches Buch geworden, wohl aber ein aufregen
des, bestürzendes - und aufklärendes, das mit seiner Schilderung 
des Alltags der Untersuchungshaft, der Not und dem Leid (en) der 
Insassen den Leser nicht mehr losläßt. Auch das beklemmende Ka
pitel des Dritten Reiches, das in der "Hammelsgasse" seine bluti
gen Spuren hinterließ, bleibt nicht ausgespart. Es ist keine im stren
gen Sinne wissenschaftliche Darstellung, die die Verfasserin gelie
fert hat - wie authentisch das Material immer sein mag, das sie von 
amtlichen Dokumenten bis hin zur Fachliteratur ausgewertet hat. 
Vielmehr haben wir es mit "erzählter Geschichte" zu tun, jener Art 
von Beschreibung, die am Einzelfall das Typische, den Geist der 
Zeit wie auch die äußere Lage und das seelische Erleben der Unter
suchungsgefangenen veranschaulicht. 

Die Verfasserin hat mit ihrem Buch .Erinnerungsarbeit" geleistet, 
wie sie nicht oft gelingt. Indem sie die Geschichte jenes Untersu
chungsgefängnisses aus einer Vielzahl von Geschehnissen und 
Momentaufnahmen zu uns sprechen läßt, werden wir auf einmal der 
Menschen und ihrer Schicksale gewahr, welche die Mauern der 
"Hammelsgasse" einst bargen. 

Heinz Müller-Dietz 

Ulrich O. Sievering (Hrsg.): Behandlungsvollzug - Evo
lutlonäre ZWiSChenstufe oder historische Sackgase? 
Problem Strafhaft - Alternative Sanktionen (Arnoldshai
ner Texte. Schriften aus der Arbeit der Evangelischen Aka
demie Arnoldshain Bd. 47). Haag + Herchen Verlag, Frank
furt a.M. 1987. VI, 328 S. Paperback. DM 45,-

Der - auch inhaltlich gewichtige - Band versammelt eine Reihe 
von Vorträgen, die auf Tagungen der Evangelischen Akademie Ar
noldshain zu Grundproblemen des Strafvollzuges und des Straf
rechtes in den letzten Jahren gehalten wurden. Schon die Rahmen
themen dieser Tagungen lassen erkennen, mit welcher Eindringlich
lichkeit hier jeweils nach Rechtfertigung, Begründung und Begren
zung der Freiheitsstrafe, ja strafrechtlicher Sanktionen - und nach 
möglichen Alternativen hierzu - gefragt wurde: 

- Quellen der Straffälligkeit und das Recht zu strafen (11.-13. No
vember 1983) 

- Brauchen wir einen besseren Strafvollzug oder Besseres als 
Strafvollzug? (9.-11. März 1984) 

- Behandlungsvollzug: Zwischenstufe oder Sackgasse? Problem 
Strafhaft - Voraussetzungen und Möglichkeiten alternativer 
Sanktionen - (26.-28. November 1984) 
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Nicht zuletzt an die Fragestellungen der letzteren Tagung knüpfen 
sich Titel und Einführung (Ulrich O. Sievering) an. Sie kommen-wie 
schon viele andere Veröffentlichungen der letzten Zeit - einmal 
mehr auf ein Grundproblem unserer Tage zurück: Bezeichnet der 
Behandlungsvollzug eine weitere Stufe im Fortschritt des Kriminal
rechts - etwa auf dem Weg zu einem humanen und sozialen Um
gang mit dem Rechtsbrecher-oderführt er letztlich in die Irre, bildet 
er lediglich eine geschichtliche "Sackgasse" - etwa weil auch er 
den Erwartungen der unterschiedlichen kriminalpolitischen Rich
tungen nicht entsprochen hat? 

Treten doch etliche Kriminologen und Kriminalpolitiker heute -
wenngleich zum Teil aus ganz verschiedenen Gründen - für eine 
allmähliche Abschaffung der Freiheitsstrafe und deren Ersetzung 
durch andere Formen der Kontrolle und Verarbeitung von Kriminali
tät ein; die Begriffe "Schadenswiedergutmachung" und "Täter-Op
fer-Ausgleich" stehen für ein ganzes Bündel solcher Bestrebungen 
und Maßnahmen, mit Kriminalität anders - und das heißt nach den 
Zielvorstellungen allemal: besser und sinnvoller - umzugehen. Sie
vering macht in seiner dichten und grundsätzlichen Einführung kei
nen Hehl aus seiner Sympathie für diese Tendenzen, gibt aber zu
gleich zu erkennen, daß unter der Geltung des Grundgesetzes je
denfalls solange keine Alternative zu einem resozialisierenden Be
handlungsvollzug in Sicht ist, als eben auf die Freiheitsstrafe nicht 
verzichtet werden kann. 

Damit werden indessen jene Grundfragen berührt, die nahezu 
sämtliche Beiträge des Sammelbandes durchziehen: Bedarf es
unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen und geschichtlichen 
Verhältnissen - überhaupt noch der Freiheitsstrafe als Mittel zum 
Rechtsgüterschutz? Wie läßt sie sich - ja, das Strafrecht schlecht
hin - rechtfertigen? Gibt es Alternativen zur Freiheitsstrafe (zu straf
rechtlichen Sanktionen), die auf gesellschaftliche Zustimmung 
rechnen können, zumindest sozial erträglich, wenn nicht gar akzep
tabel sind? Was folgt aus alledem für Volizugspraxis und -theorie? 

Es sind Fragen, denen man gewiß nicht mit dem Hinweis darauf 
ausweichen kann, daß Freiheitsstrafe und Strafvollzug ja nun ein
mal existieren und daß deren alsbaldige Abschaffung sowie Erset
zung durch andere Reaktionsformen noch nicht einmal von den 
schärfsten Kritikern für möglich gehalten wird. Es sind auch keines
wegs Fragen von bloß theoretischem Interesse; denn hier geht es 
allemal um den Sinn und die Sinnhaftigkeit staatlichen Handeins in 
Strafrechtspflege und Strafvollzug. Man muß vor der Allgemeinheit 
wie vor dem einzelnen verantworten können, was man jeweils tut. 
Wem wirklich an der Verbesserung menschlicher Verhältnisse gele
gen ist - und dazu gehören eben auch die Lebens- und Arbeitsbe
dingungen der Insassen und Mitarbeiter von Strafanstalten -, der 
muß sich solchen Problemen stellen. 

Der Sammelband rückt die angedeuteten Grundfragen in allge
meine (entwicklungs-) geschichtlich-gesellschaftliche Zusammen
hänge, die weit über das Thema im engeren Sinne hinausreichen. 
Das wird etwa daran deutlich, daß ganz andersartige Formen der 
Konfliktregelung geschildert werden, wie sie sich in älteren und ein
facheren Kulturen und Völkern vorfinden (Thomas Feites). Und das 
zeigt sich weiter darin, daß die wechselnden rechtsphilosophi
schen, gesellschaftlichen und politischen Rechtfertigungen des 
Strafrechts in der Geschichte einer kritischen Betrachtung unterzo
gen werden (Heinz Cornel). Diese Darstellung hat bemerkenswer
terweise ihr Gegenstück in einer psychologischen und psychoana
lytischen Untersuchung des Verhältnisses von frühkindlicher Ent
wicklung und abweichendem Verhalten (Cornei); hier wird übrigens 
sichtbar, daß wir uns viel zu oft an sozialen Auffälligkeiten orientie
ren und zu wenig bedenken, wie "normales" menschliches Verhal
ten (im Alltag) schlechthin entsteht. Auch der theologische Hinter
grund von Strafe und Sühne wird ausgeleuchtet (Manfred Schick); 
der Beitrag wirbt für ein zeitgemäßes christliches Schuldverständnis 
mit den daraus sich ergebenden sozialethischen Konsequenzen, 
die sich mit denen des demokratischen Rechtsstaates durchaus 
vereinigen lassen. 

Die schwierige Frage nach der heutigen Rechtfertigung der Frei
heitsstrafe mündet in weit ausholende verfassungsrechtliche und 
kriminologische Überlegungen (Dieter Rössner). Sie können zwar 
darauf verweisen, daß das Grundgesetz sehr wohl von der Existenz 
der Freiheitsstrafe und des Strafvollzuges ausgeht, jedoch nicht 
verhehlen, vor welchen Problemen die Theorie steht, wenn sie ver
bindlich sagen soll, worauf eigentlich die Erforderlichkeit der Frei-
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heitsstrafe, ja der Kriminalstrafe(n) schlechthin gestützt wird. Die 
häufig anzutreffende Behauptung, daß die Freiheitsstrafe notwen
dig sei, stellt ja noch keine Begründung dar. Die entscheidende 
Frage zielt doch darauf, weshalb Staat und Gesellschaft auf die 
Freiheitsstrafe angewiesen sind oder auf sie wenigstens nicht ver
zichten zu können glauben. Die gelegentliche Annahme, die Ge
fährlichkeit der Straftäter erfordere Freiheitsentziehung, entbehrt in 
der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Fälle der Grundlage; 
überdies werden Freiheitsstrafen bekanntlich nicht zum Schutz der 
Allgemeinheit, sondern wegen der Schwere der Tat (Schuld) ver
hängt. Auch Rössner scheint mit seinem eigenen Vorschlag, den 
Gedanken der (Staats-) Notwehr heranzuziehen, nicht so recht zu
frieden. In der Tat: worin sollte denn die Notwehrlage nach began
gener Tat noch bestehen? Nachzufragen wäre, ob und wie weit der 
Gedanke der sog. Integrationsprävention trägt, wonach die Frei
heitsstrafe bei schwereren und schwersten Taten weiterhin erfor
derlich ist, um die Überzeugung von der Durchsetzungskraft der 
Rechtsordnung in der Bevölkerung zu stärken. Bisher vorliegende 
empirische Befunde erscheinen indessen wenig aussagekräftig. 

Die weiteren Beiträge des Sammelbandes setzen sich zum Teil 
mit Grundfragen der Vollzugsgestaltung auseinander, zum Teil 
greifen sie das Thema alternativer, namentlich ambulanter Maß
nahmen auf. Den Weg vom "schuldvergeltenden Strafvollzug zum 
resozialisierenden Justizvollzug" zeichnet Frieder Dünkel nach. 
Sein Beitrag umreißt zugleich - unter Heranziehung eindrucksvol
len statistischen Materials - das derzeitige Spannungsverhältnis 
zwischen (hohem) Anspruch (nicht zuletzt des Strafvollzugsgeset
zes) und (oft recht ernüchternder) Wirklichkeit. Die Gegenüberstel
lung "Verwahrvollzug - Behandlungsvollzug" kehrt auch in der an
schließenden Studie zur kurzen Freiheitsstrafe wieder. Michael Voß 
tritt hier deren Kritikern mit Entschiedenheit entgegen und für kurze 
Freiheitsstrafen ein; er arbeitet die Vorzüge heraus, die kurze Frei
heitsstrafen gegenüber längeren auszeichnen, nicht zuletzt auch, 
daß Hilfs- und Behandlungsangebote mit kurzzeitigem Vollzug 
durchaus vereinbar sind. 

Die beiden letzten Beiträge des Bandes fragen nach Möglichkei
ten und Grenzen sog. ambulanter und alternativer Reaktionsfor
men. Die Ausführungen Michael Walters sind als eine kritische Be
standsaufnahme solcher Bemühungen und Projekte zu verstehen. 
Dabei wird deutlich, daß das Konzept der Alternativen (zur Frei
heitsstrafe) - wenn denn überhaupt von einem solchen die Rede 
sein kann - nicht zuletzt auf Grund praktischer Erfahrungen man
cherlei Unsicherheiten und offene Fragen ausgelöst hat. Den Bo
gen zum Rahmenthema (und in gewisser Weise zur Einführung) zu
rück schlägt der Beitrag Hans-Claus Leders. Für ihn ergeben sich 
aus der gegenwärtigen Lage und dem heutigen Diskussionsstand 
zwei grundsätzliche Erwartungen an die "Kriminalpolitik der Zu
kunft"; möglichst weitgehend auf strafrechtliche Sanktionen zu ver
zichten und in möglichst geringem Umfang freiheitsentziehende 
Maßnahmen zu verhängen. Das ist ein Programm, auf das sich heu
te manche Theoretiker einigen können. Wie die Praxis und erst 
recht die Allgemeinheit dazu stehen, ist zumindest offen. Daß die 
entscheidenden Fragen, welche die künftige Kriminalpolitik und da
mit auch den Strafvollzug betreffen, formuliert und derzeit mögliche 
Antworten zur Diskussion gestellt werden, ist nicht zum geringsten 
ein Verdienst des vorliegenden Sammelbandes. 

Heinz Müller-Dietz 

Wolfgang Deichsel: Die offene Tür. Jugendberatungsstel
len in der Bundesrepublik Deutschland, in Holland und in 
den Vereinigten Staaten. Eine vergleichende empirische 
Untersuchung (Reihe Wissenschaft). Profil, München 1987. 
VIII, 716 S. DM 69,-

. Das ~mfangreiche Werk sucht seinesgleichen. Es ist eine Arbeit 
die - wie Horst Schüler-Springorum in seinem Vorwort zu Recht 
hervorhebt - S? ba!d nicht mehr geschrieben werden dürfte. Diese 
F~ststell~ng ~rlfft mcht deshalb. zu, weil das Thema etwa abseitig 
ware. Es Ist Vielmehr von erhebhcher gesellschaftlicher Bedeutung 
bedenkt ~a~, wie viele Jugendliche auf Beratung, Hilfe, Unterstüt~ 
zung,.One.ntlerung -. und .. nat~rliche Zuwendung - angewiesen sind 
und diese Jedenfalls Im haushch-familiären Bereich vermissen müs-

sen. Da gibt es viel Not und Ausweglosigkeit, nicht selten ausgelöst 
oder verstärkt durch Arbeitslosigkeit. Soziale Abweichung und ge
sellschaftliche Ausgrenzung, die in Obdachlosigkeit, ja Drogenab
hängigkeit und Kriminalität münden können, verlangen nach Hilfe. 
Längst wird die Notwendigkeit von Jugendberatungsstellen ange
sichts jener Nachfrage nicht mehr angezweifelt. So besteht denn 
auch ein elementares praktisches wie wissenschaftliches Bedürfnis 
zu erfahren, wie solche Beratungsstellen arbeiten, welche Erfolge 
oder Mißerfolge sie aufzuweisen haben. Und dabei ist es nicht allein 
der personelle und finanzielle Aufwand, der nach dem Ertrag jener 
Tätigkeit fragen läßt; vielmehr ist es auch die Art des Umgangs mit 
den Jugendlichen, sind es Vorgehen und Erleben der Berater 
selbst, über die man - nicht zuletzt im Interesse ihrer Klientel- Nä
heres erfahren möchte. 

Der Grund, weshalb Deichseis weitausholende Untersuchung 
wohl so rasch keine Nachfolge finden dürfte, liegt vielmehr in der 
Anlage seiner Arbeit. Es geschieht nicht eben oft, daß ein Wissen
schaftler nahezu sieben Jahre opfert, um seinem Gegenstand theo
retisch wie empirisch gerecht zu werden. Und es geschieht auch 
nicht sehr häufig, daß er in mehrfacher Hinsicht einen solchen wis
senschaftlichen Aufwand treibt, wie er hier anzutreffen ist. Deichsel 
hat sich nämlich seinem Thema nicht nur auf der Grundlage einer 
ausgiebigen und überaus anspruchsvollen theoretischen Diskus
sion genähert. Er hat nicht allein sorgfältige Feldforschung unter An
wendung zeitraubender sozialwissenschaftlicher Erhebungsme
thoden betrieben. Vielmehr hat er seinen Untersuchungsbereich 
gleich auf drei verschiedene Länder ausgedehnt; so hat er drei 
deutsche, drei niederländische und sechs kalifornische Jugendbe
ratungsstellen zum Gegenstand seiner Studien gemacht. Nicht zu
letzt diese Verknüpfung von gründlicher Theorie- und Methodendis
kussion sowie Auswertung eigener Daten wie der einschlägigen 
Fachliteratur erklärt den Umfang seines Werkes und - so muß man 
hinzufügen -die erheblichen Anforderungen, die dessen Lektüre an 
den Leser stellt. 

Deichsel hat die Arbeits- und Vorgehensweise der untersuchten 
Beratungsstellen in einen Gesamtzusammenhang gerückt, der alle 
nur erdenklichen individuellen und sozialen Umstände, namentlich 
die Lebenssituation der Jugendlichen selbst, einbezieht. Er hat die 
Förderungs- und Veränderungsangebote jener Einrichtungen, die 
Entwicklung der Beziehungen zu den Jugendlichen, die vielfältigen 
Hemmnisse und Widerstände, die sich jeweils der Wahrnehmung 
solcher Angebote entgegenstellen, näher erforscht. Was er dabei 
zutage gefördert hat, mag manchen Alltagsannahmen oder -erfah
rungen der Praxis entsprechen - so wenn etwa viele Jugendbera
tungszentren "von spezifischen Widerständen Jugendlicher gegen 
ihre Beratungs- und Unterstützungsangebote" ausgehen (S. 660) 
oder wenn häufig diejenige Vorgehensweise gewählt wird, die gera
de Erfolg verspricht, also von einem bewußten methodischen Vor
gehen nach einem ganz bestimmten Konzept nicht die Rede sein 
kann. Breiten Raum nimmt die Erörterung so grundlegender Begrif
fe und Sachverhalte wie der Freiwilligkeit, der Anonymität, des Ver
trauens und der Vertraulichkeit, der Solidarität sowie der Selbsthilfe 
ein. Einmal mehr macht die Untersuchung deutlich, welches Ge
wicht konkreten, praktischen Hilfen, die zur Bewältigung alltäglicher 
Lebenssituationen und -probleme beitragen können, jedenfalls bei 
einem beachtlichen Teil der Klientel von Jugendberatungsstellen 
zukommt. Das ist übrigens auch eine Erfahrung, die auch in ande
ren Feldern sozialer Arbeit - wie dem Strafvollzug und der Straffälli
genhilfe - eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Insofern - und 
das ist hier nur ein Beispiel für weitere -läßt sich dem Werk Deich
seis wesentlich mehr entnehmen, als sein Gegenstand besagt. Viel
leicht bringt der Titel dies noch am besten zum Ausdruck, wenn er 
davon spricht, wie wichtig für manche es in bestimmten schwierigen 
Lebenslagen ist, daß sie noch eine "offene Tür" vorfinden, durch die 
sie gehen können oder die ihnen gar den Zugang zu einer besseren 
Lebensalternative erschließt. 

Heinz Müller-Dietz 

Sozialtherapie und Drogentherapie. Dokumentation der 
gemeinsamen Tagung der beiden Hohenasperger Anstal
ten vom 22.-25. Oktober 1986 im Berghof in Adelsheim. 
Hrsg. vom Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaange
legenheiten Baden-Württemberg, Stuttgart 1987. 175 S. 



Die Schrift dokumentiert die Referate, die an läßlich einer gemein
samen Fachtagung der Sozialtherapeutischen Anstalt Baden-Würt
temberg und des Vollzugskrankenhauses Hohenasperg vom 22. 
bis 25. Oktober 1986 im Berghof (Adelsheim) gehalten wurden. Im 
Mittelpunkt standen dabei Fragen der Sozialtherapie und der Sucht
behandlung. Angesichts neuer Entwicklungen im In- und Ausland, 
die nicht zuletzt durch heue Behandlungsformen, aber auch durch 
neue Ansätze im Regelvollzug gekennzeichnet sind, ging es um ei
ne Standortbestimmung für die beiden Hohenasperger Vollzugsan
stalten. 

Das Bemerkenswerte an dieser Tagung (und ihrer Dokumenta
tion) war (ist) die Beteiligung auswärtiger Wissenschaftler und aus
ländischer Praktiker - darüber hinaus auch die Einbeziehung von 
Vollzugspraktikern, die im Rahmen des sog. Regelvollzuges gleich
falls mit Fragen der Behandlung befaßt sind. Auf diese Weise ver
mittelt die Schrift ein recht umfassendes und differenziertes Bild von 
heutigen Bemühungen um Straffällige ':Inter den Bedingungen des 
Freiheitsentzuges. Die Bandbreite der Überlegungen und Hinweise 
reicht von Berichten über konkrete Behandlungsansätze bis hin zu 
Problemen wissenschaftlicher Erfolgsmessung. Insofern bietet die 
Schrift auch dem erfahrenen Praktiker wie dem fachkundigen Theo
retiker manche Anregungen. 

Im einzelnen kommen in der Schrift folgende Themen zur Sprache: 

- Behandlung im Vollzug: Chance oder Utopie? (Schuh, Fribourg) 

- Der Behandlungsauftrag für den Regelvollzug (Preusker, Bruch-
sai) 

- Zur Notwendigkeit der Behandlung von inhaftierten Straftätern in 
qualitativ hochwertigen Fachanstalten (Böllinger, Bremen) 

- Die Behandlung von Sexualtätern in der Abteilung für Sexualfor
schung der Psychiatrischen Universitätsklinik Hamburg 
(Schorsch, Hamburg) 

- Erfahrungen mit dem psychoanalytischen Konzept in der Dr. S. 
van Mesdag Kliniek in Groningen (Reicher, Groningen) 

- Drogentherapie mit jugendlichen Straftätern in der Jugendstraf
anstalt Berlin-Plötzense.e (Leschhorn, Berlin-Plötzensee) 

- Zur Therapie von rauschrnittelabhängigen Straftätern in der Son
deranstalt Favoriten in Wien (Werdenich, Wien) 

- Resozialisierung von jugendlichen Straftätern in der Vollzugsan
stalt Adelsheim (Claus, Adelsheim) 

- Farnilientherapie mit jugendlichen Straftätern in der Sozialthera
peutischen Anstalt Ludwigshafen (Juditz, Ludwigshafen) 

- Erfahrungen als externer Therapeut im Regelvollzug (Walter 
Haesler, Brugg/Schweiz) 

Heinz Müller-Dietz 

Untersuchungshaft-Probleme und Reform (Kriminalpäd
agogische Praxis, 15. Jg. 1987, Heft 23/24). Kriminalpädago
gischer Verlag, Lingen 1987. 55 S. DM 8,80 

Das Schwerpunktheft befaßt sich mit Regelung und Praxis des Un
tersuchungshaftvollzuges. Dabei stehen - wie sollte es anders sein! -
Reformfragen im Vordergrund. Die Verfasser der einzelnen Beiträge 
sind Wissenschaftler und Praktiker, die sich großenteils schon ander
wärts mit ihren theoretischen Vorstellungen zu Wort gemeldet oder 
über ihre praktischen Erfahrungen berichtet haben. Auf diese Weise 
ist ein Heft zustandegekommen, das sowohl durch seine Informations
dichte als auch durch weiterführende Anregungen besticht. Dies gilt 
nicht zuletzt im Hinblick auf die mitgeteilten statistischen Daten, die 
Erörterung neuerer Ansätze und Vorschläge zur Ausgestaltung der 
Untersuchungshaft sowie die Auseinandersetzung mit der einschlägi
gen Literatur und Rechtsprechung. Das Eintreten für eine eigenständi
ge gesetzliche Regelung des Untersuchungshaftvollzuges versteht 
sich angesichts der grundsätzlichen Reformorientierung des Heftes 
fast von selbst. Werden auf der einen Seite rechtsstaatliche Akzente 
gesetzt, so werden auf der anderen Seite die sozialstaatlichen Hilfen 
für Insassen keineswegs vernachlässigt. Berichte über Ergebnisse 
empirischer Untersuchungen und praktische Erfahrungen runden die 
Darstellung ab. Wer also einen Überblick über den neuesten Diskus
sionsstand auf dem Gebiet des Untersuchungshaftvollzuges gewin
nen will, dem sei das Studium dieses Heftes angeraten. 
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Im einzelnen kommen darin folgende Themen zur Sprache: 

- Festschreibung oder Fortentwicklung durch die gesetzliche Rege
lung der Untersuchungshaft? - Vier Entwürfe auf dem Prüfstand -
(Dieter Rössner) 

- Das Recht der Untersuchungshaft und seine Anwendung in der 
Praxis (Heinz Schöch) 

- Gebotene Änderungen der Untersuchungshaft. Anregungen zu Re
formen des Rechts und der Praxis der Untersuchungshaft (Manfred 
Seebode) 

- Spielräume in der verfahrensrechtlichen Praxis der U-Haft. Ergeb
nisse einer empirischen Untersuchung (Michael Gebauer) 

- Wiedereingliederung und Untersuchungshaft: Ist in der Untersu
chungshaft soziale Betreuung und Behandlung möglich und nötig? 
(Jörg-Martin Jehle) 

- Anstöße zur Weiterentwicklung des Untersuchungshaftvollzuges 
(Horst Henze) 

- Möglichkeiten der praktischen Untersuchungshaftgestaltung nach 
geltendem Recht (Gerd Koop) 

- Tatsächliche Gegebenheiten der Untersuchungshaft, dargestellt 
am Beispiel der Justizvollzugsanstalt Oldenburg (Werner Bruns, 
Petra Huckemeyer, Doris Klose, Walter Kruthaup, Günter Ruth). 

Heinz Müller-Dietz 

Harald Poelchau: Die letzten Stunden. Erinnerungen eines 
Gefängnispfarrers, aufgezeichnet von Graf Alexander Sten
bock-Fermor. Röderberg im Pahl-Rugenstein Verlag, Köln 
1987. 136 S. DM 14,80 

Das Buch ist erstmals 1949 im Verlag Volk und Welt, Berlin 
(DDR), erschienen. Es wurde 1987 verdienstvollerweise in der Bun
desrepublik erneut herausgebracht. Man muß diese Neuauflage be
grüßen. Denn es handelt sich aus mehreren Gründen um ein wichti
ges Zeitdokument. Der Verfasser war während des Dritten Reiches 
Gefängnispfarrer in Berlin - freilich alles andere als ein Freund des 
damaligen Regimes. Er war in Tegel, Plötzensee, Moabit, den 
Wehrmachtsgefängnissen und im Zuchthaus Brandenburg-Görden 
tätig. In seiner Eigenschaft als Gefängnispfarrer kam er mit vielen 
Angehörigen der deutschen und ausländischen Widerstandsbewe
gung in Berührung. Etliche von ihnen begleitete er auf ihrem letzten 
Weg zur Hinrichtung; die Seelsorge für die zum Tode Verurteilten 
wurde schließlich seine Hauptaufgabe. 

Harald Poelchau hatte, obgleich von Hause aus Theologe, ur
sprünglich Gefängnisfürsorger werden wollen. "Ich suchte eine 
Stellung bei meinem Freunde Albert Krebs in Untermaßfeld, Thürin
gen. Zunächst ging ich als Gast dorthin." (S. 8) Doch wurde aus der 
Bewerbung nichts. Anfang der 3Der Jahre verschärfte sich die politi
sche Lage, Poelchau legte sein zweites theologisches Examen ab 
und bewarb sich 1932 um eine Stellung als Gefängnispfarrer in der 
Hoffnung, daß ihm hier noch ein gewisser Freiraum für die prakti
sche Verwirklichung seiner Vorstellungen verbleiben würde. Am 
1. April 1933 trat er dieses Amt in Tegel an. 

Die Aufzeichnungen, in deren Mittelpunkt die Begegnungen mit 
den Angehörigen des Widerstandes und Erfahrungen mit den da
maligen Machthabern stehen, sind ebenso zeitgeschichtlich be
deutsam wie erschütternd. Sie graben sich wie tiefe Spuren ins ge
schichtliche Gedächtnis und Empfinden des Lesers ein. Das be
ginnt bereits mit den Versen AI brecht Haushofers, die als Motto dem 
Buch vorangestellt sind: "Es gibt wohl Zeiten, die der Irrsinn lenkt. 
Dann sind's die besten Köpfe, die man henkt."ln der Tat setzen die 
Aufzeichnungen vielen, die der Diktatur widerstanden, ein Denk
mal. Manche von ihnen begegnen dem Leser auch in Abbildungen: 
etwa Arvid und Mildred Harnack, Harro Schulze-Boysen, Adam 
Kuckhoff, Peter Yorck von Warten burg, Julius Leber, Adolf Reich
wein, Helmuth James Graf von Moltke - aber auch viele andere. 
Weitere Namen sind im Text selbst zu finden, der zwischen Bericht 
und Zitat (aus Briefen, Notizen und amtlichen Dokumenten) wech
selt. So ersteht vor dem Auge des Lesers ein plastisches Bild von 
den Verhältnissen im damaligen Strafvollzug, vom Terror und der 
Vernichtungsmentalität des NS-Regimes, der namentlich dessen 
Gegner ausgeliefert waren, und von der Hinrichtungspraxis, der mit 
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dem Fortgang des Krieges immer mehr zum Opfer fielen. Im Bericht 
Harald Poelchaus spiegelt sich die beispielhafte Haltung, mit der 
viele in den Tod gingen; wer nach Vorbildern sucht, wird hier rasch 
fündig. Vielleicht bringen die Kapitel etwa über "Das Mordregister" , 
"Die Guillotine", "Die Todeszelle", über den 20. Juli oder "Die letz
ten Vollstreckungen" dem Leser jene Zeit näher, als ihm lieb ist; die 
Eindrücke, die der Text hinterläßt, bleiben haften ... 

Heinz Müller-Dietz 

Luise Rinser (Hrsg.): laßt mich leben. Frauen im Knast. 
1987. Broschiert. 152 S. DM 15.80 
Bodo Rondies: Weiden im Nebel. Erzählung. 1987.78 S. 
DM 12,80 
Ralf Sonntag: Grenzwechsel. Erzählungen. 1986.96 S. 
DM 12,80 
Alle: Reiner Padligur Verlag, Hagen. 

Der Reiner Padligur Verlag ist vor allem mit Veröffentlichungen 
aus dem Strafvollzug und Ober ihn hervorgetreten. Diese Linie setzt 
er mit den hier vorzustellenden Publikationen fort. Der gemeinsame 
Nenner dieser Texte besteht darin, daß sie von (ehemaligen) Straf
gefangenen stammen und namentlich Haft-, aber auch Kriminali
tätserfahrungen im Kontext ihrer je persönlichen Lebensgeschichte 
zu verarbeiten suchen. Das geschieht in ganz unterschiedlicher 
Weise und vor allem in verschiedenartigen Formen literarischer Ge
staltung. So sind in diesen Texten Gedichte, Erzählungen, Tagebuch
aufzeichnungen vertreten. Gerade weil in ihnen existentielle Erfah
rungen zur Sprache kommen, empfangen sie ihr besonderes 
Gepräge nicht allein, ja vielleicht nicht einmal so sehr von ihrem 
literarischen Anspruch als vielmehr von der Unmittelbarkeit und 
Glaubwürdigkeit der Aussage, die dem Leser einen nachhaltigen 
Eindruck von der "Innenwelt" derer vermitteln, die "im Schatten" 
stehen. 

Luise Rinser, die bekannte Schriftstellerin, die selbst - freilich un
ter politischem Vorzeichen - im Dritten Reich hat Hafterfahrungen 
sammeln müssen, stellt in einer Anthologie Texte inhaftierter Frau
en vor. Schon ihr Vorwort macht das Buch lesenswert. Sie verweist 
nicht nur auf die Lage und Lebensschicksale der Frauen, die hier zu 
Wort kommen, sondern erinnert einmal mehr daran, was Strafvoll
zug vor dem Hintergrund der seelischen Nöte und sozialen Proble
me der Inhaftierten bedeutet - und sein sollte. Ihr liegt aber auch 
daran, daß die "andere Seite" gehört wird, die Bediensteten über ih
re Berufs- und Lebenserfahrungen berichten. In der Tat wäre dies 
dringend zu wünschen; den zahlreichen literarischen Äußerungen 
Gefangener stehen nur wenige entsprechende Zeugnisse von Mit
arbeitern des Vollzuges gegenüber. 

Das Buch tastet mit der Gliederung der Texte gleichsam die ver
schiedenen Lebens- und Erfahrungsbereiche der inhaftierten Frau
en ab. Schon die - doppelten, jeweils einen Kontrapunkt setzenden 
- Kapitelüberschriften sprechen für sich. Das beginnt mit der Tat 
und der Verurteilung ("Es gibt kein Entrinnen"). Auch denen, die 
kurze Strafen auf Grund von Sitzblockaden in Mutlangen verbüßen, 
wird ein Abschnitt gewidmet ("Freiwillig im Gefängnis?"). Die ersten 
Eindrücke in der Anstalt werden geschildert ("Die Extreme haben 
Hochkonjunktur"). Der "Knastalltag" ("Aufwachen und erschlagen 
werden" - so lautet ein Text), die Situation der Entmündigung ("Dir 
hat man die Hände gebunden"), die Briefzensur ("Ihr lacht über un
sere Sehnsucht") finden in Texten ihren Ausdruck. Es folgen die be
drückenden Kapitel des Zusammenlebens ("Frauen unter sich"), 
des Verhältnisses zur Familie, zu den Kindern (" Versuch mir zu ver
zeihen"), der Sehnsucht nach Liebe, Wärme, Sexualität ("Und Du 
nur noch einen Traum träumst"), der Träume ("Meine Kraft ist Le
bensgier") und Alpträume ("Die Nacht bringt einen schrecklichen 
Traum"). Die Texte münden schließlich in die Frage nach dem "Le
ben danach" ("Ich sehne mich eigentlich nur nach Ruhe"). Das 
Schlußkapitel ist gleichsam der "Außenansicht" des Vollzuges ge
widmet; es ist von Autorinnen geschrieben, die sich der "Innenwelt" 
von außen zu nähern versuchen ("Doch meine Wärme erreicht Dich 
nicht"). 

Die Erzählung von Bodo Rondies schildert die Lebens- und Pro
blemgeschichte eines Menschen, der 'auf Grund seiner psychi-

sehen Störung selbst im Strafvollzug ein Außenseiter ist: Der Ich-Er
zähler ist Exhibitionist. Beschrieben werden in einfacher, schmuck
loser, aber eindringlicher Sprache die vergeblichen Versuche, mit 
dieser Sucht fertigzuwerden. Dem Leser wird nachdrücklich vor Au
gen geführt (was in diesem Fall keine bloße Metapher ist), wie den 
Ich-Erzähler immer wieder jener innere Drang überkommt, an dem 
er letztlich zerbricht, weil ihm niemand wirklich zu helfen vermag. 
Selbst die Bemühungen des Gefängnispsychologen, von Psychia
tern, des Bewährungshelfers bleiben erfolglos. Am Anfang der Er
zählung steht ein Selbstmordversuch. Am Ende läßt der Ich-Erzäh
ler seinen Rollstuhl in den Rhein fahren. 

Ralf Sonntag, der - wie einleitend mitgeteilt wird - 1979 wegen 
Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, 
schildert in seinen sechs Erzählungen nicht nur (Heim- und) Hafter
fahrungen ; doch prägen sie über weite Strecken Blickwinkel und 
Sichtweise. Selbst in der TItelerzählung, die vom Leben "draußen" 
oder "danach" handelt, bleibt davon etwas haften: "Seit seiner Ent
lassung aus dem Knast war er arbeitslos." Es sind Texte, die von 
Lebensgeschichten, Entwicklungen, von Scheitern und Selbstbe
hauptung handeln. Die Sprache ist direkt und unmißverständlich, 
fast kategorisch. "Die Wurzeln des Menschen sind seine Gefühle, 
und wenn die nirgendwo fassen können, steht es schlecht um den 
Menschen. Die Nahrung von Gefühlen sind wieder Gefühle. Erst 
wenn ich diese Nahrung bekomme, kann ich sie weitergeben." 

Heinz Müller-Dietz 

Adalbert Focken/Christa Gley: Junge Ausländer im Straf· 
vollzug. Eine jugend psychiatrisch-psychologische Untersu
chung forensicher Aspekte (Neue Kriminologische Studien 
Bd. 6). Wilhelm Rnk Verlag, München 1987. 152 S. DM 38,-

Der Jugendpsychiater Adalbert Focken, auf den diese Studie 
maßgeblich zurückgeht, ist - allzufrüh - im Februar 1984 verstor
ben. Christa Gley hat es als Diplompsychologin - ursprünglich 
gleichfalls an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uni
versität Frankfurt tätig - übernommen, die von Focken erarbeiteten 
Befunde des Forschungsprojekts auszuwerten und zusammenfas
send darzustellen. Sie kam für diese Aufgabe - für die sie Christian 
Pfeiffer gewonnen hat - nicht zuletzt deshalb in Betracht, weil sie in 
freier Praxis ohnehin mit forensischen Fragestellungen, namentlich 
mit der psychologischen Begutachtung straffällig gewordener Ju
gendlicher und Heranwachsender, darunter auch junger Ausländer, 
befaßt ist. Außerdem leitet sie seit 1984 in einer Frankfurter Unter
suchungshaftanstalt Gruppen mit ausländischen Jugendlichen. 

Ausgangspunkt der Untersuchung Fockens waren besondere Er
fahrungen mit mehrfach straffällig gewordenen jungen Ausländern. 
Diese Erfahrungen paßten nicht so recht zu den Eindrücken, die er 
bei seiner Beobachtung vergleichbarer deutscher Jugendlicher ge
wonnen hatte. Während bei den deutschen Jugendlichen gehäuft 
ungünstige familiäre Verhältnisse sich negativ auf die Reifungsent
wicklung auswirkten, ergab sich bei jungen Türken aufgrund dertra
ditionell orientierten Familienerziehung ein gefestigteres, stabileres 
Persönlichkeitsbild. Das ließ natürlich danach fragen, weshalb die
se jungen Ausländer straffällig geworden sind. Focken drängte sich 
im Laufe seiner Beobachtungen die Frage auf, ob die Straftaten der 
jungen Ausländer nicht mit den unterschiedlichen Kulturen zusam
menhingen, die diese Jugendlichen im Rahmen ihrer Sozialisation 
zu bewältigen hatten (und haben). 

In der Tat weisen die Untersuchungsergebnisse in Richtung auf 
"episodische Fehlanpassungen" - die eher durch das in der Jugen? 
besonders nachhaltig erlebte Spannungsverhältnis zwischen Hei
mat- und Fremdkultur bedingt sind, so daß es sich bei den Straftaten 
der jungen Ausländer "nicht um abweichende Verhaltensstrategien 
früh verwahrloster Persönlichkeiten" handelt (S. 114). Diesen Fest
stellungen liegt die Erhebung von Daten zur Lebensgeschichte, 
Reifungs- und Kriminalitätsentwicklung, zum elterlichen Lebensstil, 
zur Einstellung und Wertorientierung straffällig gewordener deut
scher und türkischer Jugendlicher zugrunde. Im einzelnen wurde 
die Untersuchung an 50 deutschen Insassen der Jugendstrafan
stallen Rockenberg und Wiesbaden (Vergleichsgruppen) sowie an 
38 türkischen Insassen von Rockenberg und 9 jungen türkischen 
Untersuchungsgefangenen der JVA Frankfurt-Höchst durchge
führt. 



Schon hinsichtlich der Kriminalitätsbelastung ergaben sich Unter
schiede zwischen beiden Grüppen. Bei den jungen Türken standen 
Drogendelikte (37,8 %), schwerer Diebstahl (15,6 %) und Raub 
(13,3 %) an der Spitze. Bei den jungen Deutschen überwogen da
gegen schwerer Diebstahl (40,4 %) und Kraftfahrzeugdiebstähle 
(14,9 %). Die türkischen Probanden wurden wesentlich häufiger in 
Untersuchungshaft genommen und saßen auch länger ein. Auch 
die Strafen waren bei den türkische Probanden im Durchschnitt län
ger, obwohl bei 57,1 % der Türken das Delikt die erste registrierte 
Straftat darstellte, während dies nur bei 21,7 % der Deutschen der 
Fall war. Dies spricht dafür, "daß die jungen Ausländer offenbar 
schneller hinter Gitter gelangen als die jungen deutschen Straftäter, 
und daß gleichzeitig das ihnen zugemessene Strafmaß relativ hoch 
ist" (S. 115). Dieser Umstand sowie die Tatsache, daß bei 40 % der 
türkischen Probanden bereits Abschiebungsverhandlungen wäh
rend des Strafverfahrens im Gange waren, mag das Gefühl der Be
nachteiligung erklären, dem die jungen Türken Ausdruck gaben. 
Demgegenüber waren die familiären Kontakte bei den jungen Aus
ländem deutlich besser als bei den deutschen Vergleichsprobanden ; 
berichtet wird nicht zuletzt über stärkere emotionale Bindungen an 
Eltern und Geschwister. Auffällig erscheint auch, daß die kriminelle 
Entwicklung bei den jungen Deutschen früher einsetzte als bei den 
jungen Türken, die in stabileren Familienverhältnissen aufgewach
sen waren. Während über die Hälfte der Jugendlichen beider Grup
pen sich bis zur Inhaftierung bei den Eltern aufhielten, war der Anteil 
der unvollständigen oder gestörten Familien bei den deutschen Pro
banden höher. Diese verfügten andererseits im Schnitt über die 
bessere Schulbildung. Umgekehrt wurden bei den deutschen Pro
banden .. Persönlichkeitszüge vermehrter Triebhaftigkeit und Ver
wahrlosung" festgestellt (S. 121). Aber wie ein roter Faden zieht 
sich das Spannungsverhältnis zwischen Heimat- und Fremdkultur 
durch Selbstwahrnehmung, Rollenverständnis und Einstellung der 
jungen Türken hindurch. Der Orientierung an den überkommenen 
elterlichen Normen und Werten stehen die andersgearteten Wert
maßstäbe und Lebensweisen der deutschen Umgebung gegen
über. Diese Schwierigkeiten steigern sich offenbar noch durch die 
zweisprachige Erziehung und Vorurteile gegenüber Ausländern. 
.. Für die jungen Ausländer sind die Anforderungen zur Wahrung v~n 
Ich-Identität noch bedeutend höher als für deutsche Probanden. Sie 
müssen nicht nur ein Verständnis für die eigene Herkunft entwik
kein, sondern gleichzeitig auch die Fähigkeiten erwerben, die für ein 
Leben in einer Industriegesellschaft, wie sie die Bundesrepublik 
Deutschland darstellt, erforderlich sind" (S. 131). 

In statistischer Hinsicht mag die Untersuchung auf einer begrenz
ten Grundlage fußen. Um so aussagekräftiger erscheinen ihre Be
funde in inhaltlicher Beziehung. Man wird ihnen eine ganze Reihe 
von Hinweisen auf einen angemessenen Umgang mit straffällig ge
wordenen jungen Ausländern entnehmen können. Dies gilt gerade 
für die Untersuchungs- und die Strafhaft, die vor dem Hintergrund 
der angedeuteten Probleme von solchen Jugendlichen und Heran
wachsenden als besonders belastend empfunden wird. Nicht zu
letzt darin liegt der Wert der Studie, die sich durch sorgfältige Aus
wertung des Materials und Auseinandersetzung mit der einschlägi
gen Literatur auszeichnet sowie durch ein Referat von Focken über 
die .. Familie als Ort von Prävention und Kriminalisierung" (1983) er
gänztwird. 

Heinz Müller-Dietz 

Karl Heinrich Schäfer/Ulrich O. Sievering (Hrsg.): AIDS 
und Strafvollzug. Möglichkeiten und Grenzen psychoso
zialer Betreuung HIV-Infizierter in Justizvollzugsanstalten 
(Arnoldshainer Texte - Schriften aus der Arbeit der Evang. 
Akademie Arnoldsha.in - Bd. 49). Haag + Herchen Verlag, 
Frankfurt a.M. 1987. 102 S. DM 19,80 

Außerhalb und innerhalb des Strafvollzuges macht das Thema 
AIDS die Runde.* Die Diskussion über Abwehr- und Schutzmaß
nahmen gegen diese Infektionskrankheit will nicht enden. Sie wird 

• Auch die ZfStrVo hat wiederholt über die einschlägige Diskussion berichtet. Zu nennen 
sind außer dem Aufsatz von Helmut Darge/ (Die rechUiche Zulässigkeit der Bekanntgabe 
von HTLV-III-Infektionen oder AIDS-Erkrankungen durch die Vollzugsbehörde), ZfStrVo 
1987, 156-161, namentlich entsprechende "Aktuelle Informationen", z.B. in ZfStrVo 
1985,301,362-363; 1986, 44-46, 96,175,357; 1987, 167-168,230. 
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dies auch schwerlich, solange gegen den Erreger von AIDS kein 
durchgreifendes medizinisches Mittel gefunden ist. Das Problem 
der Übertragbarkeit beschäftigt demgemäß viele, weil von der Ge
fahr der Infizierung im Grunde jedermann - und nicht nur die sog. Ri
sikogruppen wie Drogenabhängige, Homosexuelle und. Prosti~u
ierte - betroffen ist. Wie die praktischen Erfahrungen zeigen, lost 
dieser Umstand in Strafanstalten - unter Inhaftierten wie Bedienste
ten - immer wieder Ängste, Befürchtungen und Abgrenzungsten
denzen (etwa gegenüber HIV-Infizierten) aus. Dabei ist gerade an
gesichts einer derart heimtückischen Krankheit nichts notwendiger 
als überlegtes, kontrolliertes und rationales Handeln auf der Grund
lage hinreichender medizinischer Aufklärung und Sachkunde. 

Der vorliegende Sammelband, der auf eine entsprechende Ta
gung in der Evangelischen Akademie Arnoldshain vom 28. ~is 30. 
Januar 1987 zurückgeht, will in diesem Sinne zur Versachhchung 
der Diskussion beitragen sowie im Wege von Information und Erfah
rungsaustausch auf die praktischen Möglichkeiten im Strafvollzug 
hinweisen der HIV-Infektion sinnvoll und angemessen zu begeg
nen oder ~uf sie zu reagieren. Damit ist schon angedeutet, daß hier 
vor allem zwei Fragenkreise im Mittelpunkt stehen (sollten): Zum ei
nen ergibt sich das Problem, auf welche Weise am wirksamsten der 
Infektionsausbreitung in Strafanstalten entgegengetreten werden 
kann. Insoweit handelt es sich um geeignete und erforderliche Vor
sorgemaßnahmen, die dem Schutz Inhaftierter und Bediensteter 
dienen. Zum anderen stellt sich die Frage, wie HIV-infizierte Gefan
gene unter Wahrung ihrer Menschenwürde und der berechtigte~ In
teressen Dritter (Bewahrung vor Ansteckung) zu behandeln Sind. 
Beiden Fragenkreisen widmet denn auch der Sammelband seine 
Aufmerksamkeit. Daß dabei manches noch im Bereich des Vorläufi
gen, der tastenden Suche nach Auswegen und brauchbaren Lös~n
gen verbleibt, wird angesichts des gegenwärtigen Standes der DIS
kussion niemand überraschen. Wie namentlich Erfahrungsberichte 
zeigen, klafft zwischen der soli~en medizischen Information und der 
praktischen Umsetzung fachlicher Erkenntnisse nach wi~ vor die ein~ 
oder andere Lücke. Manche Darstellung verharrt eher Im Allgemei
nen und nimmt zu wenig auf die konkreten Problemlagen und Be
dürfnisse "vor Ort" Bezug. Daß die ganze Problematik noch durch 
eine Reihe bisher noch nicht abschließend geklärter Rechtsfragen 
überlagert wird - wozu nicht zuletzt solche des Datenschutzes, der 
Weitergabe von Daten zählen (vgl. z.B. Helmut Dargei, Zf~trVo 
1987, 156 ff.) -, erleichtert die hier anstehende Aufgabe kelnes
wegs.lmmerhin gelingt es dem Band, fachliche und sachliche Infor
mation - auf der Grundlage der bis 1987 geführten Diskussion - mit 
der Wiedergabe praktischer Erfahrungen und Beispiele (sowie von 
Zahlenangaben über hessische Gefangene, die sich dem HIV-Test 
unterzogen haben oder HIV-infiziert sind) zu verbinden. 

Im einzelnen enthält der Band - mit dem sich jeder einschlägig In
teressierte befassen sollte - neben dem Vorwort von Ulrich O. Sie
vering folgende Beiträge: 

- Auswirkungen der AIDS-Problematik auf den Justizvollzug (Karl 
Heinrich Schäfer) 

- Probleme der HIV-Infektion im Justizvollzug aus anstaltsärztli
cher Sicht (Angelica Sauer) 

- Entwicklung einer Infra-Struktur der Hilfe für HIV-Träger in der Ju
stizvollzugsanstalt Dieburg (Inge Schwieger) 

- Zur Problematik der Betreuung von HIV-infizierten Gefangenen 
im geschlossenen Vollzug (Dorothee Schickharc1t) 

- Oganisation und Durchführung der Beratung und Betreuung HIV
infizierter weiblicher Gefangener (Jutta Mildner) 

- Probleme HIV-Infizierter nach der Haftentlassung (Eduard Tren
ke/) 

- HIV-infiziert - Möglichkeiten und Grenzen der Problembewälti
gung (Eberhard Speide/) 

- AIDS und Seelsorge im Strafvollzug (Bernd Wangerin). 

Der Sammelband gewinnt noch dadurch an Informationswert, 
daß im Anhang eine Reihe wichtiger Dokumente abgedruckt sind, 
so das Memorandum AIDS von Prof. Dr. W. Stille und Prof. Dr. E.B. 
Helm vom Zentrum der Inneren Medizin am Klinikum der Universität 
Frankfurt vom 8.12.1986, die (AIDS betreffende) Entschließung der 
für das Gesundheitswesen zuständigen Minister und Senatoren der 
Länder vom 27.3.1987, der (die AIDS-Vorsorge im Strafvollzug be
treffende) Beschluß der 56. Justizministerkonferenz vom 24. I>is 
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26.9.1985 in Konstanz sowie eine einschlägige Pressemitteilung 
des Justizrninisteriums Baden-Württemberg vom 22.10.1985 und 
Information des Hessischen Ministers der Justiz vom 25.2.1987. 

Heinz Müller-Dietz 

Hans-Jörg Odenthai : Die Gegenüberstellung Im Straf
verfahren (SchrIftenreihe Neue Rechtspraxis Bd. 1). Ri
chard Boorberg Verlag, StuttgartlMünchen/Hannover 1986. 
104 S. DM 18,50 

Die aus einer Dissertation hervorgegangene Arbeit behandelt ein 
für die Praxis des Strafverfahrens recht bedeutsames Problem. Es 
geht um die Identifizierung des Tatverdächtigen durch Augenzeu
gen bei Gegenüberstellungen und Lichtbildvorlagen. Wie Untersu
chungen zu Fehlurteilen und zur Wiederaufnahme des Strafverfah
rens (z.B. von Karl Peters) zeigen, stellt die unrichtige Identifizie
rung eine wesentliche Ursache für Fehlentscheidungen dar. Es liegt 
daher auf der Hand, daß sich Fragen nach dem Beweiswert des 
Wiedererkennens sowie der rechtlichen Bewertung und prakti
schen Handhabung des Gegenüberstellungsverfahrens aufdrän
gen. Der Verfasser ist ihnen in einer gründlichen Untersuchung 
nachgegangen, die die rechtliche und praktische Problematik unter 
sorgfältiger Auswertung der Literatur und der Rechtsprechung -
namentlich derjenigen des Bundesgerichtshofes - aufarbeitet. Da
bei kann er zeigen, daß jene Fragen zumindest mittelbar auch den 
Untersuchungshaft- und den Strafvollzug betreffen, so wenn es et
wa im Rahmen einer verdeckten Gegenüberstellung darum geht, 
dem Zeugen Gelegenheit zu geben, den Beschuldigten innerhalb 
einer Personengruppe z.B. während des Hofganges zu identifi
zieren. (Daß ein solches Vorgehen - nebenbei bemerkt - schon im 
Hinblick auf seinen problematischen Beweiswert nur unter be
stimmten Voraussetzungen zulässig ist, wird denn auch dargelegt.) 

Die informationshaltige und materialreiche Arbeit ist detailliert ge
gliedert. Im ersten Kapitel beschäftigt sich der Verfasser mit den 
psychologischen und kriminalistischen Voraussetzungen einwand
freien Wiedererkennens. Er geht in diesem Zusammenhang vor 
allem auf die Wahlgegenüberstellung, die verdeckte Gegenüber
stellung und die Lichtbildvorlage ein. Das zweite Kapitel ist den 
Rechtsgrundlagen und -fragen des Gegenüberstellungsverfahrens 
gewidmet. Hier werden nicht zuletzt Rechte (im Rahmen solcher Er
mittlungshandlungen) und Duldungspflichten des Beschuldigten 
sowie zulässige Zwangsmaßnahmen (z.B. körperliche Eingriffe, 
Untersuchungen, erkennungsdienstliche Behandlung) erörtert. Im 
dritten Kapitel setzt sich der Verfasser mit dem Beweiswert des Wie
dererkennens auseinander. Dabei wird vor allem Fehlerquellen 
(z.B. Widersprüchen, fehlerhaften Gegenüberstellungen, lücken
hafter Beweiswürdigung) sowie deren Bedeutung für das Rechts
mittelverfahren (Revision) Aufmerksamkeit geschenkt. Die solide 
Studie, die namentlich der Praxis des Strafverfahrens von Nutzen 
sein dürfte, schließt mit einem Sachverzeichnis. 

Heinz Müller-Dietz 

Ingeborg Friesendorf: Frauen im Knast. Gespräche mit 
Frauen hinter Schloß und Riegel (Heyne Report Nr. 10/33). 
Wilhelm Heyne Verlag, München 1987. 218 S. DM 7,80 

Das Taschenbuch gibt Gespräche der Verfasserin mit zwölf Frau
en in Haft wieder. Es sind Tonbandaufzeichnungen, die sich nicht 
allein auf die Haftsituation, sondern auch auf die Lebensgeschichte 
dieser Frauen beziehen. Die Frauen werden bereits in den einzel
nen Kapitelüberschriften mit "ihrem" Delikt, ihrem Alter und Beruf 
sowie ihrer Strafe vorgestellt; eine der Inhaftierten befand sich im 
Zeitpunkt des Gesprächs seit neun Monaten in Untersuchungshaft. 
Die Straftaten streuen breit; sie reichen vom Erschleichen von Lei
stungen bis zum Mord; dazwischen liegen etwa Betrug, Scheckbe
trug, Veruntreuung und Scheckhinterziehung, gemeinschaftlicher 
schwerer Diebstahl, Erpressung, gemeinschaftlicher schwerer 
Raub, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Dementenspre-

chend reicht die Strafdauer von zehn Monaten Haft bis zu lebens
langer Freiheitsstrafe. Vertreten sind die verschiedensten Berufe: 
Tierpflegerin, Arbeiterin, Stewardeß, kaufmännische Angestellte, 
Bankkauffrau, Krankenschwester, Gastwirtin ; nur eine Hausfrau ist 
darunter; jedoch haben drei der befragten Frauen keine Ausbil
dung. Das Lebensalter reicht von 19 bis zu 50 Jahren. 

Deutlich wird an den Interviews, vor welchen lebensgeschichtli
ehen Schwierigkeiten die Frauen jeweils gestanden haben - und 
noch stehen. Häufig genug sind es familiäre und Beziehungsproble
me; Männer spielen dabei eine wenig rühmliche Rolle. Die Gesprä
che legen aber auch Zeugnis davon ab, wie Frauen in der belasten
den Situation der Haft wieder zu sich finden, neuen Mut fassen. Die 
Verfasserin schreibt einleitend: "Alles in allem aber ist das Maß der 
Anerkennung eigener Schuld bei vielen der inhaftierten Frauen be
merkenswert. Ich hatte den Eindruck, als versuchten sie, im Ge
fängnis mit sich selbst ins reine zu kommen, um - falls die Dauer der 
Haft ihnen diese Möglichkeit beläßt - noch einmal neu anzufangen. 
Sicher scheint mir zu sein, daß dies nur starken Naturen gelingen 
wird, die sich selbst gegenüber ehrlich sind." Freilich heißt es in dem 
lesenswerten Taschenbuch, dessen Vorwort von Sigrid Bernhardt, 
der ehemaligen Leiterin der Justizvollzugsanstalt in Frankfurt
Preungesheim, stammt, auch: "die Umstände in den Haftanstalten 
sind nur selten dazu angetan, einen auf die schiefe Bahn geratenen 
Menschen aufzufangen und ihn - um im Bild zu bleiben - auf die 
Bahn des von der Gesellschaft Tolerierten zu leiten." 

Heinz Müller-Dietz 

Hans Eppendorfer: Barmbeker Kuß. Szenen aus dem 
Knast (Goldmann Taschenbuch 21010). Wilhelm Gold
mann Verlag, München 1987.92 S. DM 7,80 

Der Verfasser, längst kein Unbekannter mehr, wurde als 17jähri
ger wegen Mordes zu zehn Jahren Jugendstrafe verurteilt. Wäh
rend seiner Haftzeit lernte er mit Hilfe eines Fernkurses das Schrei
ben. Nach seiner Entlassung war er zunächst Lagerarbeiter beim 
"Spiegel". Seit den 70er Jahren veröffentlicht er Texte, nicht zuletzt 
Drehbücher, Kinderbücher und Essays. Einer breiteren Öffentlich
keit wurde der Verfasser durch das Interview-Buch mit Hubert Fich
te, dem kürzlich verstorbenen Schriftsteller: "Der Ledermann 
spricht ... " (1977) bekannt. Über seine Lebensgeschichte berichtet 
Eppendorfer auf den letzten Seiten des vorliegenden Taschenbu
ches. Hier erfährt der Leser auch etwas über die Beweggründe des 
Schreibens - und nicht zuletzt darüber, weshalb sich der Verfasser 
gerade einer Grund- und Grenzerfahrung seines Jugendalters 
zugewandt hat. 

Das Taschenbuch, in dem eine ganze Reihe Fotos junger Insas
sen abgebildet sind, stellt in unmißverständlicher und direkter Spra
che die Haftsituation aus der Sicht des Gefangenen vor. Es spricht 
von Einsamkeit, Fremdheit, Isolierung, Entfremdung, legt die "In
nenwelt" des Gefängnisses gleichsam mit dem Seziermesser bloß. 
Geschont wird niemand - auch die Gefangenen nicht. Schon die 
Kapitel-Überschriften sagen im Grunde alles: "Wände, wohin man 
greift" - "Salzhering und Muckefuck" - "Von Walt-Disney-Figuren 
und Lauschern" - "Schnauze halten und malochen" - "Freund
schaften - unmöglich" - "Selbstverstümmelung und Bambule" -
"Tricks und Verstecke" - "Verdammt wichtig, daß du Besuch be
kommst" - "Wozu Knast?" 

Es heißt da: "Wo sollst du hin mit deiner Wut? Mit deiner Traurig
keit? Wie wirst du mit deiner Isolierung von Lust und Freude, von 
Freiheitfertig? Die meisten stumpfen ab und verschließen sich." (S. 
63) Oder: "Niemand im Knast glaubt, daß der Vollzug die Gefange
nen moralisch bessert. Selbst die Beamten nicht .,. Man wirft uns 
mangelnde Schuldeinsicht vor. Warum kommt es nicht zu dieser 
Einsicht? Weil man sich dem Knast anpassen muß." (S. 85) Im Vor
spann zum Taschenbuch wird mitgeteilt, es gelte "als Standardin
formation für Jugendliche" und werde "in Nordrhein-Westfalen und 
Baden-Württemberg als Schulbuch lektüre vom Kultusministerium 
empfohlen." 

Heinz Müller-Dietz 



Rudolf Hundt: Strafvollstreckung in der Gerichtspraxis. 
Ein Formularbuch. earl Heymanns Verlag KG, Köln/Berlin/ 
Bonn/München 1987. XIV, 210 S. DM 88,-

Strafvollstreckung weist neben der inhaltlichen Seite auch eine 
verfahrensmäßige auf, welche die Art der Abwicklung und Handha
bung betrifft. In diesem Zusammenhang spielen nicht zuletzt stan
dardisierte Formen der Erledigung und damit Formulare eine we
sentliche Rolle. Gerade im Rahmen eines größeren Geschäftsan
falls si~d solche Hilfen von nicht zu unterschätzender Bedeutung. 
Derartige Erfahrungen hat auch der Verfasser des vorliegenden 
Formularbuches als Mitglied einer Strafvollstreckungskammer 
sammeln können. Diese Erfahrungen schlagen sich in Gestalt einer 
ausführlichen Wiedergabe einschlägiger F'ormulare, die namentlich 
die gerichtliche Praxis in den Bereichen der Aussetzung des Straf
restes nach § 57 StGB, der Entscheidungen und Maßnahmen hin
sichtlich der Bewährung und der Führungsaufsicht sowie des 
Rechtsschutzes im Strafvollzug nach den §§ 109 ff. StVollzG betref
fen, nieder. Dadurch ist ein Werk entstanden, das vor allem prakti
sc~en Bedü~nissen entgegenko,,:,men dürfte. Vor allem der junge 
Jurist, der mit der verfahrensmäßIgen Abwicklung jener Vorgänge 
nicht hinreichend vertraut ist, dürfte daraus seinen Nutzen ziehen. 
Zugleich macht das Werk, das sich mit einigen wenigen literatur
hinweisen bescheiden kann, in der Sache selbst einmal mehr die 
enge Verzahnung der strafvollstreckungsgerichtlichen Tätigkeit mit 
dem Strafvollzug deutlich. 

Im ganzen sind 111 Formulare im Band in sorgfältig systemati
sierter Weise abgedruckt. Sie betreffen in der Hauptsache gerichtli
che Beschlüsse, Verfügungen, Ladungen, Protokolle, formularmä
ßige Schreiben. Gegliedert sind sie nach vier Themenbereichen : 
F~rmulare zu~ Aussetzung des Strafrestes, zur Bewährung, zur 
Fuhrungsaufslcht und zum Strafvollzug. Im einzelnen haben sie 
namentlich zum Gegenstand: Schreiben und Verfügungen zu § 57 
Abs. 1 und 2 StGB, Vorbereitung zur mündlichen Anhörung gem. 
§ 454 Abs. 1 StPO,Beschlüsse zu § 57 Abs. 1 und 2 StGB, Beleh
rung über Aussetzung des Strafrestes zur Bewährung, Verfügun
gen un~ Beschlü_sse zur laufenden Bewährung, Verfügungen und 
Beschlusse zur Ubernahme und Abgabe einer Bewährungssache 
(§ 462a StPO), Verfügungen und Beschlüsse zu Bewährungsmaß
nahmen, Verfügungen und Beschlüsse zum Erlaß der Reststrafe, 
Verfügungen vor mündlicher Anhörung, Beschlüsse zur Führungs
aufsicht, Belehrung über Führungsaufsicht, Beschlüsse während 
der Führungsaufsicht. 

Die den Strafvollzug betreffenden Formulare bestehen im we
. sentliche~ in Verfügungen und Beschlüssen zu Anträgen auf Aus
setzung einer Maßnahme oder den Erlaß einer einstweiligen Anord
nung gemäß § 114 Abs. 2 StVollzG sowie in Verfügungen und Be
schlüssen zu Anträgen auf gerichtliche Entscheidung nach § 109 
StVolizG. 

Über ein Sachregister verfügt der nützliche Band nicht. Indessen 
erübrigt es sich wohl angesichts des ausgiebigen Inhaltsverzeich
nisses, das jedes abgedruckte Formular ausdrücklich erwähnt. 

Heinz Müller-Dietz 

Bernd Maellcke/Renate Simmedinger: Sozialarbeit und 
Straf justiz. Untersuchungen und Konzeptionen zur Reform 
der Straffälligenhilfe (Praxis und Innovation. Hrsg. vom Insti
tut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (ISS), Frankfurt). 
Juventa Verlag, Weinheim und München 1987. 205 S. 
DM 24,-

Die beiden Verfasser sind wiederholt mit konzeptionellen Vorstel
lungen und Vorschlägen zur Neuorientierung der Straffälligenhilfe 
hervorge.treten. Vi~lfach al~sgehend von Gutachten zur Ausgestal
tung SOZialer Arbeit und Dienste "vor Ort", betten sie ihre Uberle
gungen durchweg in einen größeren sozial-, kriminal- und vollzugs
politischen Rahmen ein, der sowohl die organisatorische wie die in
haltliche Seite umfaßt. Ein Beispiel für mehrere - das zugleich die 
Grundlage für die vorliegende Studie geliefert hat - stellt das Gut
achten zur Lage und zum Ausbau der sozialen Dienste in Bremen 
und Bremerhaven dar. Dabei gehen Kritik an der bisherigen Praxis 
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und. Weiterentwicklung der Straffälligen hilfe auf der Grundlage 
bestimmter Modellvorstellungen Hand in Hand. Jene Merkmale prä
gen auch diese Studie, die gewissermaßen die Summe aus den bis
herigen Ansätzen der Verfasser zieht. 

Die schon früher herausgearbeiteten Grundtendenzen einer 
künftigen Kriminal- und Vollzugspolitik sowie namentlich der Neu
~es~altung so.zialer Dienste und der Straffälligen hilfe treten in der 
Jetzigen Arbeit besonders deutlich hervor. Sie lassen sich in aller 
Kürz~ in etwa wie folgt umreißen: Die Verfasser gehen davon aus, 
daß die hohen Erwartungen an die Strafrechts- und Strafvollzugsre
form n.icht e.rf~1It .worden ~ind. Vor allem habe das Strafvollzugsge
setz nicht diejenigen Veranderungen der Praxis bewirkt, die damit 
angestrebt worden seien. So sei aus der Sozialarbeit im Strafvoll
zug keineswegs das erwünschte umfassende System von Soziali
sationshilfen geworden. Die Verfasser machen freilich kein Hehl 
aus ih.~e.r Auff~ssung, daß sie das Konzept einer .Behandlung" des 
Straffalllg~n ~Inter Mauern als gescheitert ansehen. Allerdings sei
en auch die Zielvorstellungen, die man mit den sozialen Diensten in 
der Justiz, namentlich der Bewährungshilfe, sowie mit .ambulan

. ten" Sanktionen verknüpft habe, keineswegs erreicht worden. Für 
die Verfasser ist das Verhältnis von Sozialarbeit und Strafrechtspflege 
durch grundsätzliche Widerspruche gekennzeichnet. Einer Be
handlung" unter den Vorzeichen von Strafe und Zwang räume~ sie 
kaum Chancen ein. . 

Das Konzept, das den Verfassern vorschwebt, zielt stattdessen 
auf stärkere Orientierung sozialer Arbeit und Hilfen an der Lebens
lage und den konkreten Bedürfnissen der·Straffälligen. Kriminalpoli
tisch setzt dies die Zurückdrängung aller Arten von Freiheitsentzug 
vo~aus. Untersuchungshaft, Jugendarrest, Jugendstrafe und Frei
heitsstrafe sollen soweit als möglich vermieden und durch .ambu
lante Alternativen" ersetzt, dementsprechend auf Haftvermeidung 
und -verkürzung gerichtete Projekte gefördert werden. Nicht zuletzt 
setzen di~ ~erfasser au~ den Ausbau der freien Straffälligenhilfe, 
von der sie Sich nachhaltigere Impulse und Einwirkungsmöglichkei
ten ~ersprechen. Gefördert wird einmal mehr ein übergreifendes 
fachliches Konzept durchgehender sozialer Hilfen. Es soll an die 
Stelle der durch Zuständigkeiten, Konkurrenzsituationen und Ab
grenzungstendenzen bedingten Zersplitterung und Vereinzelung 
der Bemühungen um den Straffälligen treten. Organisatorisch, per
sonell und alltagspraktisch soll dies in einer regionalen .Vernet
zung" der Angebote öffentlicher und freier Träger der Straffälligen
hilfe seinen Ausdruck finden. 

In vieler Hinsicht-etwa was die Verbesserung und Intensivierung 
sozialer Hilfen für Straffällige anlangt - dürften die Verfasser auf 
breite Z~sti.mmung stoßen. Das gilt sicher auch für ihre Forderung, 
den Freiheitsentzug zugunsten anderer Formen der Reaktion auf 
Straftaten möglichst zurückzudrängen, aber auch einer Ausweitung 
des Netzes sozialer Kontrolle entgegenzuwirken. Aber schon die 
Frage, ob die Verfasser die gegenwärtige kriminal- und vollzugspol
tische Lage sowie die derzeitige Situation der Straffälligenhilfe zu
treffend einschätzen, dürfte unterschiedlich beantwortet werden. 
Erst recht gilt dies für das organisatorische Konzept, das hier zu
grundegelegt wird. Entgehen die Verfasser so ganz der Gefahr, ei
nerseits für weniger Kontrolle und Bürokratie einzutreten, anderer
seits aber mit der angestrebten. Vernetzung" der Hilfen gerade sol
che Wirkungen hervorzurufen? Nicht zuletzt geben die hohen An
spruche, die an die (künftige) Straffälligenhilfe gestellt werden, An
laß zu Fragen. Nun entspricht es einer alten Erfahrung, daß sich 
neue Konzepte durch eine besonders kritische Beurteilung der bis
herigen Praxis zu empfehlen p'flegen - weil eben in einem Kontrast
programm die Unterschiede sinnfälliger zum Ausdruck kommen. 
Jedoch drängt sich angesichts der weitreichenden, recht wissen
schaftlich formulierten Zielvorstellungen der Verfasser die Frage 
auf, ob hier nicht die Handlungs- und EinwirkungsmÖQlichkeiten 
der Straffälligen hilfe in jedweder Gestalt überschätzt werden. Si
cher sind die "Grenzen des Machbaren" auf diesem Feld weder 
ausgelotet noch erreicht. Doch ist die Versuchung, im Bereich der 
Kriminal- (und der damit zusammenhängen Sozial-) politik die Ziele 
unerreichbar hoch zu stecken - wie gerade die jüngste Vergangen
heit belegt -, allgegenwärtig. Dies ändert indessen nichts daran, 
daß die Verfasser eine anregende Studie vorgelegt haben, die ge
wiß weitere Diskussionen auslösen wird. 

Heinz Müller-Dietz 
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Bernhard Hesener: Die Arbeitsbeziehung Bewährungs
helfer - Proband. Eine Evaluationsstudie. Band 15 der 
interdisziplinären Beiträge zur kriminologischen Forschung, 
herausgegeben vom Kriminologischen Forschungsinstitut 
Niedersachsen e.V., Direktor Dr. Helmut Kury. Carl Hey
manns Verlag KG, Köln-Berlin-Bonn-München 1986, X/41 0 S., 
DM 49,-. 

Man könnte davon ausgehen, daß die unter dem o.a. Titel veröf
fentlic~te Di~sertation des Verfassers die bereits vorliegende um
fangreiche Literatur zur Bewährungshilfe ohne besondere Zielrich
tung vermehrt. Diese Erwartung ist unzutreffend da hier in sehr 
sublimer Form und spezifisch die Arbeitsbeziehu~g zwischen Be
währungshelfer und Proband untersucht wird. Ausgangspunkt ist 
?abei der Rollenkonflikt des Bewährungshelfers, der sich gegen
uber dem Probanden auf der Ebene Hilfe-Kontrolle darstellt. Damit 
problematisiert sich zugleich die Frage, welche Kooperationsbereit
schaft zwischen Bewährungshelfer und Proband vorliegt. Zur Be
antwortung dieser Frage untersucht der Verfasser nicht nur die Se
lektivität der Maßnahme Bewährungshilfe in ihrer Wirksamkeit son
dern auch ihre Akzeptierung auf seiten des Probanden. So ~rfolgt 
eine Konzentration auf Einstellungen und Erwartungen bei Bewäh
rungsh~lf~rn und Proban~en mi~ ihrer Bedeutung für das Gelingen 
bzw. MIßlingen der ArbeitsbezIehung zwischen beiden. Ebenso 
wird aber auch das organisatorische Umfeld der Institution in die 
Problemlage einbezogen. Neben den Rahmenbedingungen für So
zialarbeit in der Justiz - ein derzeit hochaktuelles Thema - werden 
im Vorfeld der Untersuchung die Möglichkeiten von Interventions
forschung in de~ Bewährungshilfe erörtert und hierbei bisherige For
s~hungser.gebnlsse ~um Thema ausführlich dargestellt. Danach 
Wird der eigene, sozial psychologisch akzentuierte Forschungsan
satz erläutert. Ein Modell der Interaktion in der Bewährungshilfe 
(5. 69) zeigt anschaulich den strukturell dynamischen Ansatz und 
damit die beachtliche Besonderheit der Untersuchung. Sozialpsy
chologische Analysen zur Interaktion Bewährungshelfer-Proband 
durchziehen den zweiten Teil des Buches, der mit der Formulierung 
von konkreten Fragestellungen und Arbeitshypothesen endet. 

Den Hauptteil des Buches macht die Darstellung der Untersu
chung aus (5 .. 104-256). Sie ist eine als Feldstudie konzipierte 
Prozeß-Evaluatlonsuntersuchung, durchgeführt von Februar bis 
Mai 1983, die an 294 Probandeninterviews und der Befragung von 
38 Bewährungshelfern zu 389 Probanden festgemacht ist. Mit der 
Befragung werden. Einstellungen gemessen, die für die Zweierbe
ziehung Bewährungshelfer-Proband relevant sind. Über die Pro
banden wurden soziodemographische Daten Daten zur kriminellen 
Karriere und Daten zur Ausgestaltung der Bewährungsunterstel
lung erhoben. Gleichzeitig werden vor allem die von den Bewäh
rungshelfern wahrgenommenen Probleme der Probanden im Zu
sammenhang mit der subjektiven Bewährungshelferprognose un
tersucht. Nunmehr folgen die Ergebnisse der Probandenbefragung 
(Sichtweise und Einstellung der Probanden zur Unterstellung unter 
Bewährungsaufsicht und Akzeptanz dieser Maßnahme; Erwartun
gen, Veränderungswünsche etc.). Anschließend werden die aus 
dem Zusammenhang zwischen subjektiv wahrgenommener Pro
blembelastung der Probanden und ihrer Akzeptanz der Bewäh
ru!1gshilfeunter~ell.ung .formulierten Arbeitshypothesen überprüft 
mit der Frage, Inwieweit Unterstellung unter Bewährungsaufsicht 
vom Probanden als hilfreich oder bedrohlich erlebt wird. 

Die Darstellung der Ergebnisse (5. 184-251) konzentriert sich 
ausführl~ch ~uf die Zu~~mmenhänge zwischen Problembelastung 
und tatsächlicher RealiSierung der Arbeitsbeziehung im Rahmen ei
n.?rv~rg~gebenen Klassifikation durch Clusterbildung, die unter Be
ruckslchtigung relevanter Merkmalsdimensionen in einem cluster
analytisc~en Verfah~en e~olgt. Ziel ist dabei die Entwicklung einer 
Systematik der ArbeitsbezIehung Bewährungshelfer-Proband. Zur 
Clusteranalyse werden sehr ausführliche methodische Beschrei
bungen vorgelegt. Schließlich entscheidet sich der Verfasser für die 
Bildung von vier Clustern aus der Kreuztabellierung zwischen den 
Dimensionen hohe bzw. niedrige Problemlage der Probanden und 
schw~ch bzw. stark au~eprä~e Arbeitsbeziehung. Die Besetzung 
der einzelnen Cluster liegt ZWischen n= 71-108. Die Zusammen
hänge zwischen den vier Clustern und einzelnen Merkmalen bzw. 
Einschätzungen, einmal aus der Beurteilung der Bewährungshel
fer, zum anderen aus der Sicht des Probanden, werden unter Ein-

satz statistischer Prüfverfahren untersucht. Dies führt zu einer zu
sammenfassenden Beschreibung der Klassifikation der Arbeitsbe
ziehungen. 

Die Ergebnisse der Klassifikation werden diskutiert, wobei in den 
Clustern 2 und 4 weniger problematische Fälle erfaßt sind, denen 
sich der Bewährungshelfer auch aus arbeitsökonomischen Grün
den nur in geringerem Umfange zuwendet, während der Schwer
punkt seiner Zuwendung den Probanden aus Cluster 3 gilt, die 
durch deutliche Signalisierung von Mitarbeitsbereitschaft trotz ho
her Problemlage erfolgversprechend erscheinen, während die pro
gnostisch ungünstigen, hoch problematischen Fälle aus Cluster 1 
nur selten eine sinnvolle Arbeitsbeziehung entstehen lassen. Die 
sich daraus ergebenden kriminal politischen Überlegungen konzen
trieren sich darauf, wie man die Arbeit mit Probanden aus Cluster 1 
die h.och problembelast~t sind, jedoc~ prognostisch ungünstig er~ 
scheinen, verbessern könnte. Solche Uberlegungen scheinen auch 
deshalb notwendig, weil für die Zukunft eine Zunahme der derart be
schriebenen schwierigen Klientel in der Bewährungshilfe zu erwar
ten sein wird. Die Vorschläge reichen von persönlichen Entla
stungsmäglichkeiten des Bewährungshelfers durch Supervision 
über ye~änderun~ .seines Verhaltens zu mehr Geduld gegenüber 
langwIengen Motlvlerungs- und Behandlungsprozessen bis hin zur 
stärkeren Einbindung von Gruppenarbeit und Heranziehung von 
Multiplikatorengruppen zur Mitarbeit an der Problematik der Pro
banden, die unter Umständen sehr spezifisch ist. Aber auch im Un
terstellungsverfahren könnten Verbesserungen dadurch eintreten, 
daß die sozialpädagogisch unproblematischen Fälle aus Cluster 2 
und 4 möglichst selten einem Bewährungshelfer unterstellt werden 
so~lten. Hierzu i~t verstärkt die Mitwirkung des Bewährungshelfers 
bel der Entscheldungsfindung bezüglich Strafaussetzung zur Be
w.ährung bzw. bei der Entlassungsvorbereitung erforderlich, ferner 
eine größere Flexibilität bei vorzeitiger Beendigung der Bewäh
rungsaufsicht. Insgesamt mündet dies in die Forderung nach mehr 
Handlungsspielraum für den Bewährungshelfer. 

Mit der methodisch vorzüglichen Arbeit sind Probleme sehr ge
nau beleuchtet worden, die für gewöhnlich nur undifferenzierter 
Meinungs~ildung .aufgrund subjektiver Erfahrung unterliegen. Der 
Verfasser ISt damit zum Kern des Gehalts einer Sanktion des Straf
rechts vorgedrungen: Es ist untersucht worden, was die an der 
Sanktionsdurchführung beteiligten Menschen (Bewährungshelfer
Proband) tatsächlich erleben und wie sie danach handeln. Die Ar
beit zeigt damit einen sicher nicht mehr neuen, aber wegen der 00-
s!ehenden methodischen Schwierigkeiten bisher arg vernachläs
sigten Weg auf, Evaluationsforschung nicht nur nach dem groben 
Raster von Rückfalluntersuchungen zu betreiben, sondern in die 
Maßnahme selbst unter Analyse der Handlungen und Interessen 
der Beteiligten hineinzugehen und von hier aus das zu beurteilen 
was die Sanktion tatsächlich erreicht. Hierin liegt neben der breite~ 
Sachinformation das Verdienst dieser Arbeit. 

Hans Georg Mey 
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Leser schreiben uns 
Zu: Hans Freitag, Aspekte der Seelsorge im 
Strafvollzug. ZfStrVo 1987, S. 334 ff. 

Die beiden ersten Absätze legen es nahe, den Beitrag als 
Schilderung der eigenen Tätigkeit des Verfassers als Seel
sorger an der Justizvollzugsanstalt Remscheid zu verste
hen. Die dann aber im folgenden geübte generalisierende 
Darstellungsweise erhebt den Anspruch, zu einigen Ge
sichtspunkten der Gefängnisseelsorge Allgemeingültiges 
zu sagen. Der Verfasser will "an einigen Teilbereichen den 
besonderen Rahmen und Auftrag der Seelsorge im Straf
vollzug" darstellen (S. 335) und zählt dazu entsprechend ih
rer besonderen Bedeutung auch die seelsorgerliche Ver
schwiegenheit des Pfarrers (S. 337 f.). Seiner im Zusam
menhang mit der Beichte geäußerten Ansicht: " ... Ereignis
se, die erst im Stadium der Planung sind und bei denen mög
licherweise das Leben eines anderen Menschen in Gefahr 
ist (bei Gesprächen wird hier oftmals die vertrauliche Mittei
lung über einen geplanten Ausbruch angeführt), können 
dann nicht unter das Siegel der Verschwiegenheit fallen, 
wenn sich herausstellen sollte, daß der Gefangene an sei
nen Absichten unbeirrt festhält" (S. 337), muß widerspro
chen werden. Sie ist in solcher Verkürzung zumindest miß
verständlich. 

Das Beichtgeheimnis hört in der Gefängnisseelsorge 
nicht bei einem geplanten Gefangenenausbruch auf. Es ist 
grundsätzlich, also auch in diesem speziellen kirchlichen Ar
beitsfeld, unverbrüchlich. Ein Seelsorger, der es nicht ein
hält, macht sich einer Amtspflichtverletzung schuldig und 
müßte von seiner Kirche zur Rechenschaft gezogen wer
den. Selbst der Staat respektiert das Schweigerecht des 
Pfarrers, wenn dieser in der Seelsorge von einem drohen
den Verbrechen erfahren hat; auch der Gefängnispfarrer 
kann sich auf § 139 Abs. 2 StBG berufen. Die genannte Si
tuation gehört glücklicherweise zu den Extremfällen. Sie ist 
aber eine Nagelprobe für "mögliche Grenzen des seelsor
gerlichen Schweigens". Unter dieser Überschrift schreibt 
Albrecht Stein in seinem Buch "Evangelisches Kirchen
recht" (Neuwied und Darmstadt 1980, S. 72f.): 

"Das römisch-katholische Kirchenrecht läßt in seinem ka
tegorischen Schweigebefehl für Ausnahmen in Grenzfällen 
keinen Raum. Es erstreckt die strenge Pflicht des Beichthö
res auch darauf, daß er sein Beichtwissen selbst bei Schwei
gen über dessen eigentlichen Inhalt nicht einmal mittelbar 
zum Schaden des Seelsorgebefohlenen nutzen kann. Er 
soll also nicht einmal zur Rettung des Lebens eines durch 
Fehlurteil bedrohten Unschuldigen, nicht einmal zur War
nung eines von schwerem Verbrechen Gefährdeten sein 
Wissen ausnutzen dürfen, auch wenn er dabei eine unmittel
bare Preisgabe des Seelsorgebefohlenen vermeiden kann! 
Den evangelischen Seelsorger wird jedenfalls in äußersten 
Grenzfällen keine kategorische Pflicht treffen, von einem 
dem Seelsorgebefohlenen nicht gefährdenden Verwenden 
seines Wissens als Anlaß zu helfenden Handlungen gänz
lich abzusehen, wenn nur so großes Unglück verhütet wird. 
Nicht nur die Treue zum gegebenen Schweigeversprechen, 
auch die Pflicht zur Hilfe zum bedrohten Mitmenschen ver
langen ihr Recht. Erfinderische Liebe wird, wenn nicht über
haupt der seelsorgerliche Einfluß auf den Seelsorgebefohle
nen zur Abhilfe führt, einen Weg zur Warnung und Rettung 
des Bedrohten weisen, ohne daß der Seelsorgebefohlene 

dabei hintergangen oder stärker gefährdet wird. Allerdings 
wird dabei keine am grünen Tisch entworfene kasuistische 
Anweisung, sondern nur der im Einzelfall gewagte Rückgriff 
auf das eigene seelsorgerliche Gewissen helfen können." 

Am Schutz des Seelsorgebefohlen ist selbst im Extremfall 
unter allen Umständen festzuhalten, daran gibt es m.E. 
überhaupt nichts zu deuteln. Eine klare Herausstellung die
ses Aspektes hätte den programmatischen Satz des Verfas
sers erläutert (S. 335): "Es ist davon auszugehen, daß nur 
der Pfarrer im Gefängnis ernstgenommen wird, der sich der 
Zumutung stellt, Pfarrer und nichts anderes im Gefängnis 
sein zu wollen." Dem ist voll zuzustimmen. 

Peter Rassow, Hannover 
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